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Verordnung
über die Tabaksaöriration.

Ä5ir Schultheiß und Rath der Stadt und Juny

Republik Bern, thun kund hiermit: ^s.
Demnach durch das Dekret des Großen Raths vom

24. Herbstmonat 1822, Art. Z, und hieraufgestützt durch
den Art. 2 Unserer Consumo-Verordnung vom 11. Win-
termonat 1822, aller fabrizierte Rauch- und Schnupftabak,

ohne Unterschied, ob derselbe in dem Canron

fabriziert oder in denfelben zum Verbrauch eingeführt
werde, einer Auflage von fünf Franken vom Centner

netto Markgewicht, worunter jedoch der von Alters her
bestehende Impost von Btz. 7^ vom Centner mitbegriffen
feyn soll, unterworfen und feither fortdauernd nach diesen

Bestimmungen bezogen worden, und der Impost auch

von der innländischen Tabakfabrikation verhältnißmäßig
zu erheben ist; so haben Wir über die Art und Weise,
wie solches statt finden soll, nach angehörtem Bericht
Unseres Finanz-Rathes, erkennt und verordnet was
hienach folgt, wie Wir dann

verordnen:
1) Alle Fabrikanten von Rauch- und Schnupftabak

find verpflichtet, stch durch das betreffende Oberamt bey
V. i



-tt. Zuny Unserer Zoll-Commißion um eine besondere Bewilligung
18W. zu Betreibung ihres Gewerbes anzumelden, die ihnen

gegen Entrichtuug des Impostes von dem mmhmaßlichen

Betrag ihrer Fabrikation nach einer billigen Schatzung,
ausgefertigt werden wird.

Wer diefer Vorfchrift zuwider, ohne zuvor erhaltene

Bewilligung, sich mit der Fabrikation von Tabak abge-

ben würde, soll mit einer unnachläßlichen Buße von

fünfzig Franken und mit der Einstellung in seinem Ge-

werbe, bis nach pünktlicher Erfüllung aller daherigen

Obliegenheiten, Bestraft werden.

2) Das Minimum der Schätzungen ist auf fünf
Franken festgefetzt.

Z) Die Bewilligungen werden von der Zoll-Commißion

in Form von Schatzungs-Scheinen ausgestellt,
die auf den Namen der Bewerber lauten und die festgefetzte

SchatzungS-Summe enthalten follen. Für die

Ausstellung diefer Schatzungs-Scheine foll keine andere als

blos die Stempelgebühr bezahlt werden.

4) Sie sind nur für ein Jahr gültig, nemlich vom

1. Jenner bis zum Zi. Christmonat. I» vorkommenden

Fällen können sie auch im Laufe deS JahreS für die noch

übrige Dauer desselben ausgestellt und der SchatzungS-

Betrag verhältnißmäßig bestimmt werden.

6) Die Tabakfabrikanten sind demnach gehalten, sich

alljährlich um neue Bewilligungen anzumelden, und ihre
Gesuche zeitlich genug, späthestenS im Laufe des Wein-

tnonats dem Oberamte fchriftlich einzugeben, damit die



Bewilligungen selbst ihnen noch vor AnHebung des fest- Zuny
gefetzten Termins eingehändigt werde» können. isn.

6) Die Oöeramtleute follen alle bey ihnen einlangenden

BewilligungS - Begehren einsammeln/ diejenigen/
fo noch auf daö laufende Jahr gestellt stnd / ungefäumt
gleich nach dem Empfang/ der Zoll-Commißion einsenden,

diejenigen aber / fo auf das nächstfolgende Jahr lauten,
fammethaft jeweilen mit Anfang WintermonatS/ in
Begleit eines darüber ausgefertigten fpecistcierten EtatS an

genannte Behörde gelangen lassen.

7) Die Zoll.Csmmißion wird die Schätzungen nach

billigen Grundsätzen desiniti» festfetzen/ und die

ausgefertigten Bewilligungen den betreffenden Oberämtern in
kürzester Frist zusenden/ welche dieselben den Bewerbern

gegen Erlag deS Schatzungs-Betrags einhändigen und

nachwärtö die von daher eingegangenen Gelder mit sve-

eistciertem Verzeichniß dem Ober-Zoll-Verwalter zu

behöriger Verrechnung übersenden werden.

8) Die infolge diefer Verordnung erhobene Auflage
soll in die Consumo-Cassa fließen/ und/ nach den über

letztere bestehenden Vorschriften/ verrechnet und verwendet

werden.

9) Unsere Zoll-Commißion ist mit der Vollziehung
dieser Verordnung beauftragt/ und unsere Oberamtleute
werden im Besondern darüber Aufstcht halten lassen,

daß dieselbe in ihren AmtS - Bezirken genau beobachtet

werde.
1 «



ii. Zuny io) Alle Widerhandlungen gegen dieselbe werden
1828. durch Unsere Oberamtleute erstinstanzlich / ««K deneöcio

reoursns vor Uns/ beurtheilt; die Sentenzen sollen,
gleich denjenigen über Zollfrevel, der Zoll-Commißion
mitgetheilt werden.

11) Von den gesprochenen Bußen sollen zwey Drit,
theile dem Verleider anheim fallen und ein Drittheil an
die Confumo-Casse abgeliefert werden.

12) Gegenwärtige Verordnung trittet mit dem i.
Jänner 1829 in Kraft, und foll zu jedermanns Kennt,
niß und Verhalt auf übliche Weife bekannt gemacht und

in die Sammlung der Gefetze und Dekrete eingetragen
werden.

Gegeben in Bern den 11. Brachmonat 1828.

Der AmtS. Schultheiß,

Fischer.
Der Rathsfchreiber,

Wurstemberger.



D e k t e t
üöer die Bestrafung liederlicher Dirnen in den

Leberbergifchen Aemtern.

Wir Schultheiß/ Klein und Große Räthe 16. Juny

der Stadt und Republik Bern/ thun kund

hiermit:

Demnach Wir aus den Uns von Unserem Justiz-
Rath vorgelegten Berichten der Leberbergifchen Herren
Oberamtleute erfehen haben, wie verschieden es in dem

neuen LandeStheil mit der Bestrafung der ihren Gemeinden

mit unehelichen Kindern beschwerlich fallenden Dirnen
gehalten werde/ fo haben Wir zu Handhabung der
Sittlichkeit für gut gefunden/ zu

verordnen:
Gegen alle liederlichen Dirnen / welche ihren

Gemeinden wiederholt mit unehelichen Kindern beschwerlich

fallen / foll auf Begehren der Gemeinden durch Oberamtliches

Urtheil eine Zuchthausstrafe, von höchstens drey
Jahren suk Kenelioi« recursus vor den Kleine» Rath
verhängt werden.

Gegenwärtige Verordnung foll in beyden Sprachen
gedruckt/ in dem neuen LandeStheil üblichsrmaßen bekannt



is. Zuny gemacht, und der Sammlung der Gesetze und Dekrete
4828. beygeruckt werdcn.

Gegeben in Unserer Großen Raths-Versammlung.
Bern den 16. Brachmonat 1828.

Der Amts-Schultheiß,

Fischer.
Der Staatsschreiber,

F. M a y.

Uebereinkunft
wegen der Herstellung und neuen Umschreibung des

Bisthums Basel.

26. Mörz die Uebereinkunft vom 12. Märzmonat 1827, be-

1828. treffend die Wiederherstellung und neue Umschreibung des

BiSthumS Basel, nicht von sämmtlichen Kantonen die

Genehmigung erhalten hat, Namens welcher ste

abgeschlossen worden war, — so habe« die Hohen Stände

Luzern, Bern, Solothurn und Zug, durch die

Ueberzeugung der dringenden Nothwendigkeit geleitet,
daß dem provisorischen Zustande ein Ende gemacht werde,

in welchem stch die Bisthumsangelegenheiten befinden

fich entschlossen, in so weit es fie beschlägt, der

obenerwähnt:« Uebereinkunft, unter den durch die veränderten

Umstände nothwendig gewordene» Abänderungen,



Folge zu geben ; zu welchem Ende sie die Unterhandlun- ss. Mrz
gen wieder haben erneueren lassen i82s.

zwischen:

Henri PaSkal Gizzi, apostolischer JnternunziuS bey

der Schweizerischen Eidgenossenschaft / als von Seite
Seiner Heiligkeit, Papst Leo xu. mit dieser Unterhandlung

beauftragt;
unw

Seiner Excellenz Herrn Joseph Karl Amrhyn,
Schultheiß der Stadt und Republik Luzern, und Herrn
Ludwig von Roll, Staatsrath der Republik
Solothurn, als von den Kantonen ermächtigte
Kommissarien ;
welche hierauf, vermöge ihrer frühern in der Zeit auS-

gewechselten Vollmachten, unter Vorbehalt der Geney.

migung ihrer Hohen Kommittenten, über nachstehende

Grundlagen übereingekommen sind, als:

A r t. 1.

Die katholische Bevölkerung der Kantone Luzern,
Solothurn, und desjenigen GebietstheilS des Kantons

Bern, welcher demselben durch die Wienerkongreßakte

abgetreten worden, so wie diejenige des Kantons Zug,
wird künftighin das BiSthum Bafel bilden.

A r t. 2.
Die Residenz des Bischofs und des Domkapitels

wird nach der Stadt Solothurn verfetzt. Als Folge
davon wird die dortige Stiftskirche von St. Urs und

Viktor, mit Beybehaltung ihrer bisherigen Eigenfchaft
einer Pfarrkirche, zur Kathedralkirche, und das dasige

Kollegiatstift zum Domstifte des BiSthums Bafel erhöbe»
werden.
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26. M«rz Art. Z.
1828. Da« Domkapitel wird aus stebenzehn Domherren

bestehen, wovon mindestens zwölf zur Residenz verpflichtet
sind, um den Gottesdienst zu beforgen und demBifchofe
bey feinen kirchlichen Verrichtungen Aushülfe zu leisten.

AuS der Zahl der siebenzehn Domherren werden zehn

auf die fämmtlichen Kantone vertheilt, welche das

Bisthum bilden.

Unter jener Anzahl von siebenzehn Domherren sind

die noch lebenden Domherren des alten Domkapitels von

Bafel begriffen, welchen das Recht der Residenz zusteht,
und wofern unter ihnen sich ein Würdetrager befände,

fo foll demfelben die Würde eines Dechanten verliehen
werden.

Das Domstift wird zwey Würdetrager haben, einen

Probst und einen Dechanten.

A r t. 4.

Die in dem vorstehenden Artikel benannten zehn

Domherren bilden den geistlichen Rath des BifchofS.

Art. 6.

Denfelben steht — im Falle der Erledigung deS

bischöflichen Stuhls — das Recht zu, nach der Vorfchrift
deS zwölften Artikels den Bifchof zu wählen.

Art. 6.

Von den Kaplänen am Kollegiatstifte von St. Urs
und Viktor werden zehn dem Domkapitel zum Behuf des

Gottesdienstes und anderer kirchlichen Verrichtungen bey-

gegeben.



Art. 7. 26. März

Durch die radrioä des nämlichen KollegiatstiftS, ^
deren jährliches Einkommen beyläufig zweytausend Fran,
ken betragen mag, werden der Kirchenschmuck/ die

Verzierungen/ und alle übrigen zum Gottesdienste nöthigen
Geräthschaften geliefert und unterhalten.

Damit für diefe Gegenstände noch angemessenere

Fürsorge getroffen werden könne / find die während der

Erledigung deö bischöflichen Stuhls fließenden Einkünfte der

bischöflichen Tafel der nämlichen rubrics angewiesen.

Art. 8.

Zn Solothurn / dem Sitze des Bischofs und des

Domkapitels, wird ein Seminar errichtet/ wofür die

Regierungen die SliftungSfondS und die Gebäulichkeiten

liefern werden.

Sollten noch anderwärts Seminarien nothwendig
erachtet werden / fo wird der Bifchof folche im
Einverständniß mit den betreffenden Regierungen errichten/
welche dafür die Fonds und die Gebäulichkeiten
hergeben werden.

Vereint mit vier Domherren aus den verfchiedenen

Kantonen / wovon zwey durch dett Bifchof und die zwey
anderen durch dessen Senat ernennt werden / leitet und
verwaltet der Bifchof diefe Seminarien.

Art. 9.

Die Einkünfte des Bischofs sind auf achttaufend
Schweizerfranken festgefetzt.

Dem Domprobst sind die Einkünfte des Probsts an
dem Kollegiatsttfte von St. Urs und Viktor angewiesen.
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26. Marz Der Domdechant erhält zu den Einkünften seiner Chor-

1828. xftünde eine jährliche Zulage von achthundert Franken.

Die jährlichen Einkünfte für jeden zur Residenz

verpflichteten Domherrn der Kantone Luzern und Bern
sind auf zweytaufend Franken festgefetzt.

Die Domherren, fo wie die Kapläne von Solothurn
und ihre Nachfolger verbleiben in vollem Genusse ihrer,
dem Kollegiatstifte von St. Urs und Viktor angehörenden

Pfründen.

Hinstchtlich der nicht restdirenden Domherren
verpflichten sich die Regierungen, einem jeden von. ihnen
eine jährliche Summe von dreyhundert Franken verabfolgen

zu lassen.

Art. 10.

Außer den oben bestimmten Einkünften werden dem

Bischof und den zur Residenz verpflichteten Domherren,

ihrer Würde angemessene Wohnungen angewiesen.

Art. ii.
Die Regierungen werden sich über die Fondirung

der bischöflichen Tafel, der Dompfründen und der

Seminarien mit dem heiligen Stuhle durch eine spätere

Unterhandlung in'S Einverständniß fetzen. Inzwischen werfen

sie dafür gesicherte und bestimme Einkünfte aus, und

gewährleisten ihren freyen regelmäßigen Bezug, und ihre
Unveräußerlichkeit, fo wie die Regierungen auch für den

Unterhalt der Wohnungen der Domherren Sorge tragen,
werden.

Für den Unterhalt der Domkirche, der bischöflichen

Wohnung und der Gebäulichkeiten des in Solothurn zu



n
errichtenden Seminars/ wird durch die Dazwifchenkunft 26. März
der Regierung von Solotburn Fürforge gethan. Die 4828.

Gebäude von Seminarien/ welche anderswo errichtet
werden follte»/ sind von den Kantonen zu unterhalte«/
die eö betrifft.

A r t. 12.

Die den Senat des Btfchofs bildenden Domherren
haben daö Recht/ aus der Diözefangeistlichkeit den

Bifchof zu wählen.

Der zum Bifchof Erwählte wird vom heiligen Vater
die Einfetzuug erhalte«/ fobald dessen kanonifche
Eigenfchaften nach de«/ für die Schweizerifchen Kirchen
üblichen Formen/ dargethan feyn werden.

Die Regierung von Solothurn ernennt den Probst

auf die bisher übliche Weife.

Die Ernennung des Dechanten ist dem heiligen Vater
vorbehalten.

Die Regierung von Luzern hat das Ernennnngsrecht

zu den diefem Kanton ««gehörigen Pfründen.

Für die vom Kanton Bern zu gebenden Domherren
wird der Senat des BifchofS der Regierung dieses Standes

zu jeder Wahl ein Verzeichniß von sechs Kandidaten

vorlegen/ von welchen sie drey ausstreichen kann/ worauf

der Bifchof den Domherrn ernennt.

Die aus dem Stift von St. Urs und Viktor hervorgehenden

zehn Dompfründen werden auf die bisher übliche

Weife bestellt. Die Regierung von Solothurn wird unter
den Inhabern diefer Pfründen die diesem Stande
zustehende Anzahl von Mitglieder» in dem Senat ZeS Bischofs
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ss. Mörz bezeichnen / worunter der von ihr gewählte Probst be-
1828. griffen sey» soll.

Der nicht zur Residenz verpflichtete Domherr deö

KantonS Zug wird von der Regierung dieses Standes
ernennt.

Der zum Domherr Gewählte muß entweder ein

Angehöriger des Kantons seyn, dem die Pfründe angehört/
oder in demfelben geistliche Verrichtungen versehen/ und

in diesen beyden Fällen die nachstehenden Eigenschaften
besttzen: Er muß Weltpriester seyn, eine mit Seelsorge
Verbundene Pfründe mindestens vier Jahre mit Eifer und

Klugheit verfehen haben, oder dem Bischof in der

Verwaltung der Diözese oder der Seminarien behülstich

gewesen seyn, oder endlich stch als Lehrer der Goucöge-

lehrtheit oder des KirchenrechtS ausgezeichnet haben.

Die erste Ernennung der Domherren ist dem heiligen

Vater vorbehalten.

Art. iZ. -

Dem nämlichen Domherrn kann nicht mehr als eine

Würde übertragen werden.

Die eines Probsts und die eines Dechanten dürfen
niemals von Domherren des nämlichen KamonS bekleidet

werden.

Art. 14.

Der Bifchof wird in die Hände der Abgeordneten
der Kantone/ welche das Bisthum Basel bilde«/ folgen,
den Eid leisten: „Jch schwöre und gelobe auf das heilige

„Evangelium Treue und Gehorsam den Regierungen der

„Kantone/ aus denen das Bisthum Basel besteht. Ueber«.
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»dieß gelobe ich, weder in, noch ausser der Schweiz ein 26, März

«Einverständniß zn pflegen, an einem Rathschlage Theil ^828.

„zu nehmen, und eine verdächtige Verbindung zu

unterhalten, welche die öffentliche Ruhe gefährden könnte;

„und sollte ich je Kunde erhalten von einem dem Staate
„schädlichen Komplotte, sey es in meiner Diözese oder

„anderswo, so werde ich die Regierung davon in Kenntniß

setzen.-

Art. 15.

Es wird hier die feyerliche Versicherung gegeben,

daß, wenn früher oder fpäter und unter welchen Ver-
umständungen es geschehe, der Sitz des Bischofs und
des Domkapitels ausser die Stadt Solothurn verlegt
werden sollte, alsdann das Stift zu St. Urs und Viktor
wieder gänzlich auf den gleichen Fuß werde hergestellt
werden, auf dem es stch zur Zeit seiner Erhebung zum
Domkapitel befunden hatte.

Art. 16.

Der Beytritt zur neuen Umschreibung des BiSthumS
Basel ist den Kantonen Basel und Aargau für den Theil
ihrer katholischen Bevölkerung, die in demselben nicht
schon einbegriffen ist, so wie dem Kanton Thurgau, nach

den durch obigen Vertrag festgefetzten Grundlagen,
vorbehalten und zugesichert.

Jm Falle, daß einer oder der andere der benannten
Kamone beytreten würde, fo wird die bifchöfliche Tafel
bis auf das Maximum von zehntaufend Schweizerfranken,

und zwar nach dem Maßstabe der einverleibten
katholifchen Bevölkerung des beytretenden KantonS,
vermehrt.
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26. Mörz Wenn die Vereinigung aller oben erwähnten Kan-

1828. tone statt finden sollte, so soll die Diözese mit einem

Weihbischofe versehen werden, welchen der Bischof wählen

tvird, und dem die Diözefan-Kantone ein jährliches
Einkommen von zweytaufend Schweizerfranken zusichern

werden.

Jede weitere Anordnung tn Bezug auf den Beytritt
der mehrbenannten Kantone ist einer spätern Uebereinkunft

vorbehalten.

Die Ratifikationen der gegenwärtigen Uebereinkunft,
welche in Doppel ausgefertigt und besiegelt worden ist,
follen fobald immer möglich ausgewechselt werden.

So geschehen zu Luzern den 26. März 182S.

Jm Ramen Jm Namen
der Hohen Stände, Seiner Heiligkeit:

die Kommissarien:

(1^8.) I. K. Amrhyn, (Q8.) P. Vizzi,
Schultheiß. apostol. JmermmziuS.

(I..8.) L. von Roll,
StaatSrath.

Für getreue Uebersetzung,
NamenS der mit den Diözesan-Angelegenheiten

beauftragten Kommissarien:

I. K. Amrhyn, Schultheiß,
Kommissar.
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Dekret
«ber promulgation der Päbstlichen Bulle.

Ä5ir Schultheiß und Rath der Stadt und n. August

Republik Bern, thun kund hiermit und geben zu 4828.

vernehmen:

Da die päbstliche Bulle vom 7. May 1828, welche

Mit den Worten inter precipua ete. etc. beginnt,
in ihren wesentlichen Bestimmungen mit der zwischen

den löbliche» Ständen Luzern, Bern, Solothurn und

Zug und dem päbstlichen Stuhle unterm 26. März 1828

geschlossenen Convention über die neue Begränzung und

Einrichtung des BiSthumS Basel übereinstimmt, so

ertheilen Wir derselben, infolge Vollmacht UrGhhrn. und
Obern vom 24. April diefeS Jahres, die landesherrliche

Genehmigung; ohne daß jedoch auö derfelben auf
irgend eine Weife etwas abgeleitet werde, was den

Hoheitörechten der Regierung nachtheilig feyn möchte,
oder den LandeSgefetzen und Regierungsverordnungen,
auch weder eiuem künftigen Metropolitanverbande und

den damit verbundenen Rechten, noch den Befugnissen
des Bischofs selbst, oder den in der Schweizerischen

Eidgenossenschaft bestehenden Kirchenverhältnissen beyder
Confesswnen und, für den Camon Bern insbefonders,
der evangelifchen Confession und Kirche entgegen wäre;
mit dem Befehl, daß vorstehendes Dekret in allen katho-
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li. Auguß lische» Gemeinden des Leberbergs durch einen Civilbeam-
1828. ten, Sonntags den 17. dieses Monats nach beendigtem

Gottesdienst, so wie nach Verlesung der päbstlichen Bulle
bekannt gemacht werde.

Endlich dann wird sowohl die Convention vom 26.

März 1828, als das vorstehende Promulgationsdekret der

Sammlung der Gesetze und Dekrete beygerückt werden.

Gegeben in Bern den ii. Augstmonat 1828.

Der AmtSschultheiß,

Fischer.
Dcr Rathsschreiber,

Wurstemberger.



Kreisschreiben des Juftizraths

sn die Oberamtmanner, über das Hypothekarwesen.

Vergl. Neue Ges. u. Dekr. Th. IV. S. 2^6.

Hochgeehrter Hèrr!

Aus den Berichten verschiedener Amtfchreibereyen hat 46. Sept.
sich der Justizrath von der Fehlerhaftigkeit vieler Hypo- 4828.

thekenbücher und von der Unbestimmtheit überzeugt, mit
welcher oft die für den öffentlichen Credit fo wichtigen
Nachschlagungs-Zeugnisse ausgestellt werden.

Die Mängel in den Hypothekenbüchern welche die

Nachschlagung dieser letztern häustg sehr erschweren, rüh-
ren nun, wie der Justizrath zu bemerken Gelegenheit
gehabt, häustg von der fehlerhaften Verfchreibung der
in diefelben einzutragenden Instrumente her, wofür der

Stipulator diefer letztern und nicht der Amtfchreiber als
Führer der Hypothekenbüchcr haftet, indem, damit die

letztern die nothwendigen Data enthalten, die in diefelben

einzutragenden Instrumente kunstgemäß verfchrieben
feyn müssen. Me^NoMiat6;JnstM
ständiges Protokoll der Verhandlung enthalten, über die
es errichtet wird; es muß demnach mit der Legitimation
der verhandelnden Personen zu der Verhandlung anheben,

und die einzelnen Theile der Verhandlung, welche Nechte

M Verbindlichkeiten begründen fo angeben daß ste

über jeden Zweifel und jede Mißdeutung erhoben feyen.

V. 2
^ '
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i6. Sept. Wie wenig solches geschehe/ ergiebt sich auS vielen not«,
ins. rialischen Akten/ in welchen der Legitimations-Punkt/

also einer der wesentlichsten Punkte/ ausgelassen ist/
wodurch gerade so oft Stoff zu Proceßen gegeben wird. Der-
jenige, der verkaufen will/ foll stch durch die bestimmte

Anführung feines EigenthumötitelS in dem Akt felbst alS

fähiger Verkäufer legitimiren; besteht fein Titel in einer
Urkunde / fo foll dieselbe mit Namen und Datum angeführt

und auch daö Datum angegeben werden/ unter
welchem das Eigenthumsrecht auf den Verkäufer durch die

Zufertigung übergegangen ist. Die Rechte von dritten
Personen, welche auf der Kaufsache haften/ müssen mit
Anführung ihres Entstchungsgrundes so bestimmt
angegeben werden / daß diese Angabe jenen dritten Personen

znm Forderungstitel gelten könne / weil eben deßwegen

Verträge über Gegenstände/ welche verpfändet sind, durch

Notarien verschrieben werden müssen, damit die

Pfandgläubiger uicht von ihrem Recht verdrängt werden, welches

leicht geschehen kann, wenn sie in dem Akt selbst

»icht mit Namen, Zunamen, Wohn - und Heimathsort
bezeichnet werden, und der ErwcrbungSgrund ihres
RechtS nicht darin angeführt ist.

Wenn durch solche vollständig abgefaßte Instrumente
die Amtfchreiber in die Möglichkeit gesetzt werden, die-

jenigen Pflichten zu erfüllen, die ihnen als Führer der

Grundbücher obliegen fo ist es dann auch in der Pflicht
letzterer Beamten, die Nachschlagungs - Zeugnisse nicht,
wie eS oft KFfchieht, in bloß allgemeinen Ausdrücken,
sonder« ganz bestimmt auszustellen, welches ohne große Mühe
geschehen kann, wenn die Grundbücher zweckmäßig

eingerichtet stnd, und die bereits statt gehabten Nachschla-
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gungen in ein eigenes Manual eingetragen werden zu- 46. Sept.
mal die gesetzliche Verpflichtung in Betreff der Nachfchla, i«2s.

gungen nicht weiter ausgedehnt werden darf/ als bis

zum Jahr 1804, als dem Zeilpunkt der Einführung der

oberamtlichen Hypotheken, oder Grundbücher/ da vorher
freylich unvollständige Contrakren - Manuale / aber keine

oberamtliche Grundbücher bestanden.

Die Erfahrung der daherigen nachläßigen Pflicht,
erfüllung ab Seite vieler AmtS-Notarien/ Untergerichte
und Amtschreiber hat demnach den Justiz-Rath veran-

laßt/ diese Beamten und Behörden durch gegenwärtiges
Kreisschreiben auf ihre Obliegenheiten über diefen w.ch.

tigen Punkt aufmerksam zu machen / und diefelben / in
Handhabung der hierüber bestehenden gesetzlichen Vor,
schriften / anzuweifen.

Die AmtS-Rotarten:

1) Daß ste bey allen Veräußerungen und Verpfän,
düngen von unbeweglichen Sachen den Eigen.
thumStitel des Veräußerers oder Verpfänders so

anaeben / wie derfelbe nachwärtö bey dem Gericht

bescheinigt werden muß, wenn über diesen Titel
eine Urkunde (Kaufbrief u. dergl.) errichtet
worden/ mit deutlicher Bezeichnung derfelben nach

ihren wesentlichen Merkmalen und der Anführung
deö Damms des dazu gehörenden Fertigungsakts.

2) Daß ste die Rechte dritter Personen / welche auf
dem Vertragsgegenstand haften/ und namentlich
die Anforderung, für welche derselbe hypothecirt

ist, bestimmt, mit Anführung des Entsteyungs-

grundeS des Rechts (Kauftestanz, Gültbrief,
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t6. Sept. Obligation u. s. w.), und des Namens, Zuna-
1S28. mens, Berufs Wohnungs - und HeimathsortS

deS Gläubigers angeben, fo wie alle Verhaftungen

in den Akt aufnehmen, die in dem frühern
Akt stehen oder feither errichtet worden, eS fey

denn, daß erzeigt werden könne, daß eine folche

in dem Grundbuch gelöscht worden fey.

L. Die Untergerichte: Daß ste keinen Akt
fertigen, dem ein nothwendiges Erforderniß mangelt, und

der nicht fo niedergeschrieben worden, wie eö der

vorhergehende Artikel erfordert, auch in keinem Fertigungsbeschluß

die Ergänzung eines mangelhaften Aktes auf-
nehmen, fondern jeden Akt, dem irgend etwas mangelt,

zur bessern Abfassung zurückweifen, dabey aber daS Recht
der Betheiligten vorläufig zu Protokoll bemerken. Wenn
ein Akt wegen Nachlässigkeiten des Notars zurückgewiefen

wird, fo bleibt den Betheiligten ihr Necht vorbehalten,
den Notar für die Kosten zu belangen, die er ihnen
durch feine Nachläßigkeit verursacht hat.

c. Die Amtsschreiber: Daß ste über die Nach-

schlagung, Ablösung nnd Ceßionen von unterxfandtra-
genden Titeln eigene Manuale führen, in welchen die

Liberationötitel wörtlich, die Ceßionen aber bloß in ihren
wesentlichen Theilen substanzlich einzutragen stnd, und

diese Manuale durch Randbemerkungen (renvois) mit
den Grundbüchern in Beziehung bringen, und daß sie

in allen Fällen, wo das Gefetz es verlangt, bestimmt
abgefaßte Nachfchlagungs-Zeugnisse ausstellen, in welchen

die in den Protokollen seit iso4 erscheinenden
Verhaftungen angezeigt werden und erklärt wird: „außer
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» den angezeigten Beschwerden haben sich bey Nachschla- 56. Sept.

„ gung der Protokolle bis zu der, Einführung der Unter- i«V.
» gerichte im Jahr 1804 keine weitern Verhaftungen auf

„ dem Verkauften erzeigt. "

Der Justiz, Rath erfucht Sie, Hochgeehrter Herr!
diefeS Cirkular dem Amtfchreiber, den AmtS, Notarien
und Untergerichten Ihres Amtsbezirks zum Verhalt
mitzutheilen und auch fo viel an Ihnen auf dessen genaue

Befolgung zu wachen, da durch diefe das hiesige Hypo-
thekarwesen um vieles demjenigen näher gebracht werden

dürfte, was es nach den vorhandenen Gefetzen feyn
soll, und in der großen Minderzahl der hiesigen Oberämter

wirklich ist.

Bern, den 16. September 1828.

Der Präsident des Justiz - uttd Polizey-Raths,

Tscharner.
Der Justiz. Nachschreibe«,

F. Stettler.
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Publikation
gegen den Kiltgang.

1S2L.

22. Sept. Wir Schultheiß und Rath derStadt
und Republik Bern entbieten hiermit allen Unsern

lieben und getreuen Angehörigen zu Stadt und Land

Unseren freundlichen Gruß uud geneigten Willen / und

geben ihnen dabey zu vernehmen:

Jn hohem Grad erfreulich mußte es für unö feyn,
aus den oberamtlichen Berichten über die von UnS

angeordnete Jubelfeyer der ewig denkwürdigen Reformation
den warmen Antheil und den lebhaften Beyfall zu erfehen

/ den diefeS Fest bey Unfern Angehörigen erregt hat/
und die würdige Weife zu erfahre«/ mit welcher dasselbe/

Unferen Wünschen gemäß/ begangen worden ist. Es war
UnS dieß ein kräftiger Beweis / daß das religiöfe Gefühl
in dem Uns von Gott anvertrauten Volke noch lebendig

vorhanden fey / und daß diefeS die Wohlthaten der

Reformation zu fchätzen wisse / deren Andenken zu feyern

Uns vor fo Vielen von der gütigen Vorfthung vergönnt

ward.

Diefe Feyer enthält aber die ernste Aufforderung zur
wahren Sittenreinigung / als der bleibenden Frucht der

Glaubensverbesserung — und fo wie die in Gott ruhenden

Reformatoren kräftig ermahnte«/ zum bessern Le-
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benswandel, als der würdigsten Verehrung des GotteS/ 22. Sept.
der im Geist und in der Wahrheit angebetet seyn will/ "»28.

und unseres göttlichen Erlösers/ der verkündigte/ daß

der Glaube sich in den Werken kund thue/ und an seinen

Früchten erkannt werde; so tst auch jetzt bey dem

Gedächtnißfest jenes wichtigen Ereignisses die ernste

Aufmunterung ergangen/ dem gereinigten Glauben gemäß/
auch den Wandel zu reinigen.

Könnten Wir daher/ eingedenk Unferer hohen Pflichten

einer christlichen Obrigkeit/ diesen Zeitpunkt vorbey
gehen lassen, ohne Euch getreue/ liebe Angehörige / ernst,

lich auf eine allmâhlig zum Schandfleck Unseres Volkes

gewordene Unsttte aufmerksam zu machen, auf den be.

kannten Kiltgang nämlich, diese Gelegenheit und
Ursache so vieler/ alle Sittlichkeit untergrabender
Ausschweifungen/ ««glücklicher Ehen, den Anlaß verbrecherischer

roher Leidenschaft, die oft fchon zum Blutgerüste
geführt hat? Ernstmeinend erlassen Wir also tn diesem

Zeitpunkt der Feyer des Andenkens der Reformation
und des letzthin begangenen vaterländifchen Büß - und

Bettags die Aufforderung ganz befonders an Euch, Jung-
linge und Jungfrauen jene entehrende Unsitte, fo wte

jede Gelegenheit zu Ausschweifungen zu meiden; an Euch/

christlich gesinnte Hausväter / die Kiltbesuche, als den

Grundsätzen der Sittlichkeit widerstreitend, nicht zu dul.
den, sondern Euere Töchter und Söhne vor denselben

zu warnen und abzuhalten; an Euch, Vorsteher der

Gemeinden und Mitglieder der Chorgerichte, pflichtgemäß

auf Handhabung der Sittlichkeit zu wachen und die

dagegen Fehlenden anzuzeigen; an Euch endlich, Prediger
des göttlichen Worts, in Euere» Amts- Verrichtungen,
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22. Sept. insonderheit in Eneren Hausbesuchen und Unterweisungen
5S28. has Unsittliche und Verderbliche des KiltgangS eindrin¬

gend vorzustellen.

Die verfchiedenen Stimmen / welche stch seit kurzem

gegen jene Unsitte / die Quelle so vielen Unglücks

erhoben/ und die erfreulichen Vorstellungen / welche von

mehreren Oberamtmännern und Chorgerichte«/ fo wie

von vielen rechtschaffenen Hausvätern hierüber bey Uns

eingereicht worden sind lassen uns hoffen, bey dem

bessern Theil UnfereS Volkes kräftige Mitwirkung zur
Ausrottung des KiltgangS zu finden, und so der dritten
Jubelfeyer der Reformation ein bleibendes würdiges Denkmal

gegründet zu fehen, im Geiste der feligen Reformatoren

Gott zur Ehre, und Unferen, Volke und feinen

fpäten Nachkommen zum dauernden Segen.

Zugleich dann wird den Hausvätern gegen zudringliche/

unerlaubte Besuche bey ihren Töchtern Unser
obrigkeitliche Schutz zugesichert, wie Wir UnS denn zu

Unseren Oberamtmännern versehen, daß sie:

1) Nach Anleitung deö Titels XI Theil IV der

Gerichtsatzung zu Schirmung des HausrechtS, auf
erfolgende Anzeigen hin, jedes unbefugte Einsteigen

und Eindringen in ein Haus ahnden, und

die Fehlbaren zur gefetzlichen Strafe ziehen;
und

2) gegen die Nachtschwärmer nach Vorschrift des

Titels XVI Theil IV der Gerichtsatzung,
handelnd von de« Nachtmuthwillen, streng verfahren
werden.
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Gegenwärtige Publikation soll von Kanzeln verlesen/ 22. Sept.

an den gewohnten Orten angeschlagen / und in die Ge-

setzeS-Sammlung eingerückt werden.

Gegeben/ Bern den 22. September 1828.

Der Amts-Schultheiß/

Fischer.
Der RathSschreiber/

Wurstemberger.

Vertrag
der Eidgenoßenschaft mit der Kaiserl. Königl.
Krone Oestreich/ über die gegenseitige Auslieferung

der Verbrecher.

W tr Bürgermeister
und Staatörath deö

Standes Zürich/ als
wirklicher Vorort der
Schweizerifchen
Eidgenoßenschaft:

2öjx Franz der Erste/
von GotteS Gnaden
Kaiser von Oestreich;
König von Jerusalem/
Hungarn, Böheiim der
Lombardei) und Venedig/

von Dalmatien/
Croatien/Sklavonien/
Galizien und Lodome-
rien; Erzherzog von
Oestreich; Herzog von
Lothringen/
Salzburg/ Steuer/ Kärn-

13. Okt.
1L28.
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IZ. Okt.
1828.

Nachdem zwifchen den

Bevollmächtigten Seiner
Kaiserlich- Königlich
Apostolischen Majestät und der

Cantone der Schweizerischen

Eidgenoßenschaft, ein Ver-
trag über die gegenseitige

Auslieferung der Verbrecher

zu Bern im November 1827

unterhandelt, und zu Zürich

den 14. JuliUS 1828

von dem Bevollmächtigten

Sr. K. K. Majestät, und

Namens der Bevollmächtigtender

Schweizerifchen Cantone

durch die Herren
Schultheiß von Rüttimann
und Geheimen Rath von

Steiger, unter Borbehalt
der unmittelbaren Genehmigung

Seiner K. K. Aposto-

lifchen Majestät und der

Eidgenößischen Cantone
abgeschlossen und unterzeichnet

then, Krain, Ober-
undNieder-Schlesien!
Großfürst in
Siebenbürgen; Markgraf itt
Mähren; gefürstetes
Graf von HabSburg
und Tyrol te. thun kund

und bekennen hiermit:
Nachdem von Unferm

außerordentlichen Gefand-
ten und bevollmächtigten
Minister bey der Achtbaren
Schweizerischen
Eidgenossenschaft, und den von diefer

hiezu ernannten
Bevollmächtigten, am 14. Julius
des laufenden JahreS zn Zü-
rich ein Vertrag unterzeichnet

worden ist, um zwischen

Unsern Staaten und den

Cantonen der Eidgenoßenschaft

eine wechselseitige

Auslieferung der Verbrecher
ftstzufetzen, welcher Vertrag
also lautet:
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Worden ist; und nachdem,
tn Folge der von demEidge-
Mischen Vororte, der

Bundesverfassung der Schweiz
gemäß, den Cantonen
gemachten Mittheilung, diejenigen

welche fchon derma,
len den Vertrag genehmigen,

ihre Erklärung in daö

Protokoll der Eidgenößifchen

Tagsatzung niedergelegt
haben z so bezeugen und beur.
kunden Wir, in Gemäßheit

und in Kraft diefer Stan.
deserklärungen: Es sey der

am 14. Julius 1828 von den

respektiven Bevollmächtigten

unterzeichnete, von Wort zu

Wort folgendermaßen
lautende Vertrag:

,Z. Okt.
«828.

Nachdem Seine Kaiserlich - Königliche Apostolische

Majestät und die Cantone der Hochlöblichen Schweizeri-
schen Eidgenoßenschaft stch entschlossen haben, zu Beft.
stigung deS freundnachbarlichen Vernehmens und größerer

Sicherheit beyderfeitiger Staaten, iiber die wechfelfeitige

Auslieferung der Verbrecher einen Vertrag zu Stande

zu bringen; fo haben die Bevollmächtigten beyder

Regierungen nämlich von Seiten Seiner obgedachten

Kaiserlich. Königlich Apostolischen Majestät, Allerhöchstdero

wirklicher Geheimer Rath, außerordentlicher Gesandter

und bevollmächtigter Minister bey der Schweizerifchen
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is. Ott. Eidgenoßenschaft, Inhaber des silbernen Civil-Ehren-
1828. kreuzes, Großkreuz mehrerer hohen Orden, Franz Frey¬

herr von Binder-Kriegelstein, und von Seite der
Hochlöblichen Schweizerischen Eidgenoßenschaft, Herr Vin-
zenz von Rüttimann, alt Landammann der Schweiz,
Schultheiß der Stadt und Republik Luzern, Commandeur

der Königlichen Französifchen Ehrenlegion, Here

Franz von Mayenburg, Bürgermeister des Standes
Schaffhaufen, und Herr Albrecht Gottlieb von Steiger, Mit-
glied des Kleinen und des Geheimen Raths der Stadt
und Republik Bern, mit Vorbehalt der unmittelbaren

Genehmigung Seiner Kaiserlich-Köttiglichen Apostolischen

Majestät und der Eidgenößischen Cantone, über folgende

Punkte sich vereinigt :

Artikel, i.

Die wechfelfeitige Auslieferung der Verbrecher,
welche in dem gegenwärtigen Vertrage festgesetzt wird,
soll nur schwerer Verbrechen wegen statt sinden. Unter
schweren Verbrechen werden verstanden: Hochverrath und

Aufruhr; ein mit Vorsatz und Ue berlegung unternommener

Mord ; Giftmischung; vorsetzliche Brandstiftung;
Diebstahl mit Einbruch oder Gewalt gegen die Person;
Diebstahl auf öffentlichen Bleichen; Entführung von
Pferden und Vieh von öffentlichen Weiden ; Straßenraub;

Entwendung oder Veruntreuung öffentlicher Gelder

; Verfälschung von Staatspapieren, die entweder

als Münze gelten, oder als Schuldverschreibungen von
einer öffentlichen Casse ausgestellt werden; Verfälschung
von Privatschuldschcinen und Wechseln; Falschmünzerei
und betrügerische Bankerotte.
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Art. 2. is. Ott.
Oesterreichische Unterthanen/ welche 1) in den Oester- ^8.

reichischen Staaten ein schweres Verbreche«/ oder

2) welche in der Schweiz ein auf die Oesterreichischen

Staaten stch beziehendes Verbrechen des Hochverraths/
deö Aufruhrs / der Verfälschung der Staats- CreditS-

papiere oder der Münzen begangen haben / und in der

Schweiz betreten werden/ sollen an Oesterreich ausgeliefert

werden.

Schweizerische Angehörige / welche i) in der Schweiz
ein schweres Verbreche«/ oder 2) welche in den

Oesterreichischen Staaten ein auf die Eidgenoßenschaft / oder

auf die verschiedenen Cantone derselben stch beziehendes

Verbrechen des Hochverrats / des Aufruhrs/ der

Verfälschung der Staats-Creditspapiere/ oder der Münzen
begangen haben / und in den Oesterreichischen Staaten
betreten werden/ sollen an die Schweiz ausgeliefert
werden.

Art. 3.

Oesterreichische Unterthanen/ welche in dcr Schweiz
was immer für ein Verbrechen begangen haben / und in
den Oesterreichifchen Staaten betreten werde«/ find zur
Unterfuchung und Bestrafung an die Schweiz nicht
auszuliefern.

Schweizerische Angehörige/ welche in den Oester,
reichischen Staaten was immer für ein Verbrechen

begangen habe«/ und in der Schweiz betreten werde«/ stnd

zur Unterfuchung und Bestrafung an Oesterreich nicht

auszuliefern.

Die Beurtheilung gefchieht jedesmal nach den

Gefetzen des Landes / dessen Behörden sprechen.



30

Z. Ott. Art. 4.
1828. Wem ein von einem d«r kontrahirende« Staate»

reklamirter Verbrecher in dem Gebiete des andern Staats
ein schwereres oder eben so schweres Verbrechen began«

gen hätte, so hat die Auslieferung in diesem Falle nur
nach erfolgtem Mrtheil und vollzogener Strafe zu

gefchehen.

Art. 6.

Wäre es nothwendig, daß zu Erhebung eines Ver.
brechenS oder feiner Umstände Oesterreichische Untertha,
nen oder Schweizerische Angehörige zu Ablegung eines

Zeugnisses vernommen werden müßten, so werden diesel,
ben auf vorläufige Erfuchungsschreiben die Zeugniße

vor ihrem natürlichen Richter der Regel nach ablegen.

Die persönliche Stellung der Zeugen kann auch in außer,

ordentlichen Fällen, wenn nämlich solche zu Anerkennung
der Identität eines Verbrechers oder der Sachen noth,
wendig ist, von der Regierungsbehörde begehrt, und in
sofern dadurch eine bloße freywillige Aussage des Zeugen

beabsichtigt wird, kann diese mündliche Abhörung nicht

verweigert werden. Sollten hingegen diefe Verhöre weiter

alö auf eine freywillige Aussage, oder gar auf eine

Verflechtung des Zeugen mit dem Verbrecher zielen, so

muß diese Absicht in dem Ersuchschreiben ausgedrückt

werden. Von dem natürlichen Richter des angerufenen

Zeugen hängt es dann ab, ob diese persönliche Stellung
zu bewilligen, oder von ihm selbst gegen den Zeugen das

Angemessene zu verfügen sey.

Art. 6.

Wenn ein Oesterreichischer Unterthan oder ein

Schweizerischer Angehöriger innerhalb des Gebietes deS
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Staates, zu welchem er gehört, iu Untersuchung kommt, is. Ott.
und eines schweren Verbrechens schuldig befunden wird, 4828.

das er in dem Gebiete des andern kontrahirende» Staates

begangen hat, so soll davon der betreffenden Behörde

dieses Staates Kenntniß gegeben, und insbesondere

dasjenige waS zu Auffindung allfallsiger Mitschuldigen, die

sich in dem letztern Staate befinden würden, oder für
dessen Justizpfiege von Wichtigkeit seyn könnte, aus den

Akten mitgetheilt werden.

Art. 7.

Jn den zur Auslieferung geeigneten Fällen ist hier-
für weder das Geständniß noch die Ueberweifung des

Verbrechers nothwendig fondern es ist genug, daß von ^

dem Staate, der die Auslieferung verlangt, der Beweis

geleistet werde, daß von einer hierzu kompetente»
Behörde nach gesetzlicher Form und Vorschrift die
Untersuchung wegen einer der im Art. i. benannten Verbrechen

gegen das reklamirte Individuum erkannt worden

sey, und die Beweise oder erheblichen Jnzichten, auf
welche sich diese Erkenntniß gründet, mitgetheilt werden.

Art. 8.

Die Auslieferung foll auf diplomatifchem Wege an-
gefucht, inzwischen aber die Verhaftung auch auf das

Ansuchen der Untersuchungsbehörde oder der Ortöobrig-
keit vorgenommen werden. Zu diesem Ende haben sich

die österreichischen Gerichte an die Cantons-Regierungen
und diese sich hinwieder unmittelbar an die österreichischen

Gerichte zu wenden. Die Vollziehung der Auslieferung

wird aber erst dann statt stnden, wenn die Identität

des Angeschuldigten ausgemittelt und die im Art. 7.
bestimmte Mittheilung gemacht seyn wird.
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«.Okt. Art. 9.

Seu der Auslieferung sind in der Regel:

1) für die erste Verhaftung und Abführung des Be,
fchuldigten aus dem Gefängniß? 2 st. C. M.

2) für ieden Bogen der Jnquisttionsakten lokr. C.M.

Z) für Botengänge, auf jede Meile 10 kr. C. M.z

4) für die Verpflegung des Befchuldigten täglich
2« kr. C. M. nebst den bey feiner Ueberlieferung
bis zum nächsten Grenzorte aufgelaufenen, und

jedesmal gehörig zu bescheinigenden Kosten zu
vergüten.

Für alle übrigen Verrichtungen, als Commißionen,

Verhöre, oder was ste sonst für einen Namen haben

mögen, sindet keine Zahlung statt.

Art. io.

Sollten jedoch durch eingetretene Erkrankung des

Verhafteten, die Verxflegungskosten desselben vermehrt

werden, fo foll auch eine verhältnißmäßige Erhöhung der

Kostenvergütung statt sinden.

Art. 11.

Alle Gegenstände, die der Verbrecher in dem einen

Lande durch das Verbrechen an stch gebracht hat, und

die in dem andern Lande vorgefunden worden, stnd

unentgeltlich zurückzustellen. Die Uebergabe fowohl diefer,
als diejenige des Verbrechers felbst, foll jedesmal an

die nächste Gerichts - oder Polizeystelle des reklamirenden

Staates geschehen.
^

Art. 12.
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Art. 12.

Sollten in der Folge einige Artikel des gegenwärtt- is. Ott.
gen Vertrages einer Erläuterung bedürfen / fo wird durch 4828.

diplomatische Verhandlungen hierüber ein gütliches
Uebereinkommen getroffen werden.

Art. iZ.

Denjenigen Eidgenöfsifchen Stände«/ welche dem

gegenwärtigen Vertrage bis zum Zeitpunkt der Ratisikation

nicht beygetreten sind/ foll/ auch nach geschehener

Auswechslung derfelben/ der Beytritt zu jeder Zeit frey
siehe».

Art. 14.

Gegenwärtiger Vertrag foll fpätestenö binnen fechs

Wochen ratisieirt werde«/ und nach förmlicher Auswechslung

der Urkunde«/ a-ls ein Staatsvertrag von beyden

Seiten unter allen Verhältnissen während der nächsten

fünf und zwanzig Jahre/ vom Tage der Auswechslung

an gerechnet/ unwiderrufliche Gültigkeit erhalten/ ohne

jedoch frühern Verträgen des einen oder andern Staates
mit einem dritten Staate Abbruch zu thun. Nach
Ablauf des festgefetzten Termins kann diefer Vertrag mit
gegenfeitigem Einverständnisse/ erneuert werden.

Zur Bestätigung desselben haben die beuderfeitigen

V. z
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is. Okt. Bevollmächtigten ihn doppelt ausgefertigt/ unterfchrieben
1828. und ihr Siegel beygedrückt.

So geschehen Zürich/ den I4ten July 1828.

Aus Auftrag des Hohen

VorortS/ haben die
Unterzeichneten zugleich für den

abwesenden zweyten
Bevollmächtigte«/ Herrn Bürger,
meister von Meyenburg/ mit
unterschrieben.

(I.. 8.) Binder.

Von den Eidgenössischen

Ständen Zürich / Bern,
Luzern / Ury/ Schwyz/
Unterwalden/ Freyburg/ Solo-
thurn/ Schaffhausen/ St.
Gallen / Aargau / Thurgau/
Tessin, Waadt, Wallis und

Neuenburg seinem ganzen

Inhalte nach genehmiget und

ratifient. Dabey versprechen

Wir Namens der vor-
benannten Cantone, daß der

ratisicirte Vertrag von ihnen

getreu und gewissenhaft
beobachtet werden foll.

Zu Beurkundung dessen,

ist gegenwärtige Ratifika-

(l.. 8.) V. Rüttimann.
(I.. 8.) A. v. Steiger.

AlS haben Wir nach reifer
Prüfung und Erwägung be,

fagtem Vertrag und allen
feinen Bestimmungen Unfere
Kaiserliche Genehmigung er,
theilt, und genehmigen
denfelben hiemit, indem Wir
auf Unfer Kaiserliches Wort
für UnS und Unsere Nachfolger

versprechen, dessen

genaue Beobachtung anzuordnen

und stets darüber zu

wachen, daß solches geschehe.

Urkund dessen, haben Wir
gegenwärtiges Ratifikationö-
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tions-Erklärung mit den

Unterschriften Unseres AmtS-

bürgermeisterS, Presidenten
der Tagsatzung und des

Vorortes und deS Eidgenössischen

Kanzlers versehen und mit
demStaatsstegel der
Schweizerischen Eidgenossenschaft

verwahrt worden.

Zürich/ den Men August
des JahreS Eintausend
achthundert acht und zwanzig.

Der Amtsbürgermeister des

Standes Zürich/ President

der Tagsatzung und
des Vororts:

Reinhard.

(I.. 8.) Der Kanzler der

Eidgenossenschaft:

Mousson.

Instrument eigenhändig un- 13. Okt.
terfchrieben und mit Unserm isss.

beygedrückten Kaiserlichen

Siegel verfehen lassen.

So gefchehen in Unferer
Kaiferlichen Haupt-und
Residenzstadt Wien / den 4ten

des MonatS August im Jahre

des Erlösers Eintausend

Achthundert Acht und Zwanzig,

Unserer Reiche im Sieben

und Dreißigsten.

(8IZ.) Franz.
Fürst von Metternich.

(I.. 8.) Nach Seiner K. K.
A. Majestät Höchsteigenem

Befehle:

Franz Frhr.v.Lebzeltern-
Collerbach.

Wir
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43. Ott. Wir Schultheiß und Rath der Stadt
und Republik Bern

verordnen:

Der vorstehende durch die hiesige Ehrengesandtschaft

bey der diesjährigen Eidgenössischen Tagsatzung vermöge

der ihr vom großen Rath unterm I8ten Brachmonat 1828

ertheilten Instruktion ratistzirte Vertrag soll von nun an

in Unserm Kanton in Vollziehung treten, und zu Jedermanns

Verhalt in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete eingerückt werden.

Bern, den iZten Oktober 1828.

Der AmtS-Schultheiß,

Fischer.
Der Staatsfchreiber,

Fr. May.
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Milttatr-Kapitulation
mit

S. Maj. dem König Beider Sizilien.

ltr Franz der Erste, von Gottes Gnaden 6. Ott.
König der Beiden Sizilien, von Jerusalems. 4828.

Herzog von Parma, Piazenza, Castros. Erb-
Großfürst von Toskana:e. te. te.

Allen denjenigen, welchen gegenwärtige Urkunde zu
Gesicht kommen mag, Unfern Gruß.

Da eine Militair-Kapitulation für die Errichtung
eines Regiments Infanterie gefchloffen worden, welches

der hochlöbliche Kanton Bern für Unfern königlichen Dienst

zu geben Willens ist, fo wurde diefelbe am 6. September
des zu Ende gehenden Jahres 1828 in Bern unterfchrieben

von Unferer Seite durch den Fürsten D. Paul
Ruffo, Herzog von Calvello, als Unferm bevollmächtigten

dazu beauftragten Minister, und von Seite des

hochlöblichen Kamons Bern durch feine mit den nöthigen

Vollmachten verfehenen Commissarien, nämlich: den

Herren Rudolf Wurstemberger, MitglieddeSKlei-
nen RatheS, Gottlieb Albrecht von Steiger,
Mitglied des Kleinen und des Geheimen Rathes, und
den General, Carl Ludwig von Wattenwyl,
Mitglied des fouverainen Rathes.

Diefe Kapitulation ist folgenden Inhalts:
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6. Ott. Militair.KapttuZatio«

1828.

für ein

Regiment Infanterie aus dem Kanton Bern,'
geschlossen zwischen

dem Herzog von Calvello, als bevollmächtigtem
Minister Seiner königlichen Majestät Beider Sizilien

bey der fchweizerifchen Eidgenossenfchaft, und
den Herren Johann Rudolf Wurstemberger,
Mitglied des Kleinen RatheS, Gottlieb Albrecht
von Steiger, Mitglied des Kleinen und Geheimen

Rathes, und Carl Ludwig von Wattenwyl,
General-Major und Mitglied des fouverainen Rathes,
Commissarien des Hohen Standes Bern, unter
Vorbehalt der Ratistkation ihrer Hohen Vollmachtgeber.

Formation.
Artikel 4.

Das Berner-Regiment in Diensten Seiner Majestät
deö Königs Beider Sizilien wird bestehen aus einem Re-
gimentSstab und zwey Bataillonen. Jedes Bataillon wird
feinen Stab und fechS Compagnien haben, nämlich eine

Grenadier-, vier Füstlier- und eine Jäger-Compagnie.

Die gefammte Stärke des Regiments wird 1452

Mann betragen, nach Ausweis der hier angefchlossenen

Tabelle.
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V ild u n g

eines

Schweizer - Infanterie-Linien - Regiments
inDiensten S.Maj. d eSKönigSB eiderSizilieN/
bestehend aus zwey Bataillonen auf dem

Friedensfuß.



Großer Regiments-Stab.

Oberst.

Oberst-Lieutenant.
Hauptm. Adjutant-Major.
Hauptmann Quartiermstr.
Werb-Hauptmann.
Kleidungs-Hauptmann.
Hauptmann Großrichter.
Oberwundarzt.
Werb - erster Lieutenant.

Feldprediger, beider

Kaplan > Bekenntnisse

Fähndrich.

Kleiner Regiments-Stab.

1 Stabs-Fourier,
i' Tambour, Major.
1 Kapellmeister,

i Schulmeister.

16

Größer Stab des ersten
Bataillons.

i Major.
i Lieutenant Adjutant-Major
i Lieutenant Quartiermeister

i zweyter Wundarzt.

Kleiner Stab des ersten

Bataillons.

1 Adjutant Unter-Ofsizier.
1 Tambour-Korxoral.
i Schneidermeister.
1 Schustermeister,

i Waffenschmiedmeister.
1 ProfoS.

Großer Stab des zweyten
Bataillons.

i Major.
1 Lieutenant Adjmant-Major

i Lieutenant Quartiermstr.
1 zweyter Wundarzt.

Kleiner Stab des zweyten
Bataillons.

i Adjutant Umer-Offizter.

i Tambour-Korporal,

i Schneidermeister.
1 Schustermeister,

i Waffenfchmiedmeister.

i Profos.

20



Compagnien des ersten Bataillons.

^Hauptmann 4. ''Hauptmann i
Lieutenant. 1 Lieutenant. 1

ister Umer-Lieutenam i ister Unter-Lieutenant 1

« 2ter Unter-Ltemenant 1 > 2ter Unter-Lieutenant i
».
L Feldweibel.... 1 « Feldweibel. i
S Wachtmeister 5 Wachtmeister 6

(worunter ein Werber). (worunter ein Werber).

Fourier..... 1 Fourier 1

Korporale « :» Korporale 8

Musikant 1 Musikant 1

Tambour 2 Tambour 2
Soldaten S6 Soldaten S6

118 118

«».

/^Hauptmann i
Lieutenant 1

ister Unter-Lieutenant i
2ter Umer-Lieutenant i
Feldweibel. 1

Wachtmeister 6

(worunter ei« Werber).

Fourier..... 1

Korporale 8

Musikant i
Trompeter 2
Soldaten 96

2Z6

desgl.

S j desgl.

desgl.

118

118

118

472



^2

Compagnien des zweyten Bataillons.

«

>»

Hauptmann t
Lieutenant i
ister Unter.Lieutenant i
2ter Umer-Lteutenant i
Feldweibel. i
Wachtmeister

(worunter ein Werber).

Fourier.
Korporale
Musikant
Tambour
Soldaten

i
2

96

118

«

»
i2>

tt

Hauptmann i
Lieutenant. 1

ister Unter.Lieutenam i
2ter Umer-Lieutenant i
Feldweibel. i
Wachtmeister 6

(worunter ein Werber).

Fourier.
Korporale
Musikant 1

Trompeter 2

Soldaten 96

236

/"Hauptmann
Lieutenant
ister Umer-Liemenant
2ter Unter-Lteutenam

Feldweibel.
Wachtmeister

> (worunter ein

S > Fourier

»
o

« Korporale^ Musikant

^ Tambour
Soldaten

S > desgl.

S > desgl.

Z j desgl.

i
i
i
i
i
5

Werber).
1

8

1

2

96

118

118

118

118

472



Znsammenzug. 6. Ott.
MaNN 4828.

Großer und kleiner Regimentsstab 16

Großer und kleiner Stab des ersten und zweyten
Bataillons 20

Erste Grenadier. Compagnie des ersten Bataillons 118

Erste Jäger. Compagnie desselben 118

Vier Füsilier. Compagnien desselben .472
Zweyte Grenadier.Compagnie des zweyten Bataillons 118

Zweyte Jäger. Compagnie desselben .118
Vier Füsilier. Compagnien desselben 472

Total des Regiments: Mann 1452

Zusammensetzung.

Art. 2. Das Regiment soll ganz aus schweizerischen

Angehörigen bestehe«/ mit Ausnahme jedoch der Feld-
Srztt/ der Handwerkmeister und der Musikanten / welche

aus jedem Lande genommen werden könne«/ Falls die

darum sich bewerbenden Schweizer nicht die nöthigen
Eigenschaften haben sollten.

Die Ofstzierstellen im Regiment dürfen nur an folche

Individuen vergeben werde«/ die in dem Kanton Bern
ein Ortsburgerrecht besitzen.

Art. 3. Sowohl zur Zeit der Errichtung des

Regiments als in der Folge wird niemand/ der sich um eine

Ofsizierstelle im Regiment bewirbt/ dafür brevetirt werden

können/ er habe dann diefe Eigenfchaft durch ein
Zeugniß feiner Regierung bescheinigt.

Art. 4. Mit Ausnahme der in dem Art. 2. bezeichneten

Perfonen foll das Regiment keine Fremde ohne
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6. Okt. vorläufige und spezielle Erlaubniß Setner Majestät und

1828. der Regierung von Bern anwerben dürfen. Der Verwal¬

tungS-Rath wird für die Beobachtung diefer Vorschrift
verantwortlich feyn.

Art. 6. In KriegSzeiten oder nach beträchtlichen

Verliisten will Seine Majestät für einen Drittheil der

Unterofstziere und Soldaten die Rekrutierung von Fremden

zugeben, zufammen 480 Mann für das ganze

Regiment; welche zu gleichen Theilen auf alle Compagnien

vertheilt werden follen / nämlich tm Verhältniß von 40

Mann auf eine Compagnie.

Immerhin aber hat der VerwaltungS-Rath vorher
die Erlaubniß dazu von der Regierung von Bern zu

begehren, welche entscheiden wird, ob es zuläßig sey,

Fremde zur Ergänzung deö Regiments anzuwerben oder

nicht.

Art. 6. ES ist wohl verstanden, daß kein Italiener
noch östreichischer Unterthan unter die Zahl diefer Fremden

aufgenommen werden darf. Die genaue Vollziehung
diefes Auöfchlusses foll mit aller Strenge beaufsichtigt
werden.

Art. 7. Seine Majestät will die Aufnahme eines

Militairkindes bey jeder Füsilier-Compagnie zugeben.

Werbung.
Art. 8. Die Werbung wird sich in Masse für das

ganze Regiment machen.

Art. 9. Das Regiment wird in Bern ein Werb-
Büreau haben.



Art. io. Der Werbhauptmann wird der Chef des- 6. Ott.
felben feyn. Jn diefer Eigenfchaft ist er gehalten/ die ^28.

Werbkasse des Regiments zu führe«/ den Briefwechsel zu

besorgen, das Hand- und Reisegeld für die Rekruten/
und den Sold feiner Untergebenen auszubezahlen / worüber

er alle drey Monate dem GeneralverwaltungS-Rach Rechnung

ablegen wird.

Art. 11. Er wird etnen ersten Lieutenant unter
feinen Befehlen haben.

Art. 12. Die Werbunterofsiziere werden von den

Hauptleuten gewählt werde«/ und für rein militärifche
Fälle dem Werbhauptmann untergeben feyn/, der die Chefs

der Transporte und die Werbunterofsiziere/ welche die

Rekruten zu dem Regiment begleiten follen/ bezeichnet.

Art. 13. Die Eltten-Compagnten follen aus Mannschaft

bestehe«/ die aus den Füsilier-Compagnien ausgewählt

werden.

Art. 14. Die Mannfchaft wird freywillig durch

gegenfeitige Uebereinkunft ohne irgend ein Zwangsmittel
für die Zeit von vier oder fechs Jahren / angeworben.

Nach Auslauf diefer Zeit wird sie frey feyn/ sich wieder

für zwey oder mehrere Jahre anwerben zu lassen/ oder

aber ihren unbedingten Adscheid zu nehmen.

Art. 16. Sämmtliche Mannschaft verpflichtet sich

Seiner Majestät Franz i. und desselben legitimen
Nachfolgern während ihrer ganzen kapitulirten Dienstzeit mit
Trene zu diene«/ und keiner geheimen Gesellschaft
anzugehören. Sie wird den daherigen Eid gleich den übrigen

Truppen Seiner Majestät uuter ihren Fahne« schwören.
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6. Okt. Art. 16. Das erforderliche Alter um angeworben
1828. werden zu können, ist für den Mann, der noch nicht ge-

dient hat, vom zurückgelegten I7ten Jahr bis zum Z6sten,

und vom löten bis kosten Jahr für folche, die fchon

gedient haben. Sie müssen wenigstens fünf Fuß französifchen

Maaßes messen und zwar bey bloßen Füßen.

Art. 17. Die Rekruten follen wohl gebaut und ohne

körperliche Gebrechen und kräftig genug feyn, um die

Mühseligkeiten des Krieges zu ertragen, auch ohne

physische Gebrechen, welche sie am Militairdiensi hindern
könnten, welches durch einen Arzt bescheinigt werden soll.

Von den das Alter und die Größe brtresfenden Vorfchriften

sind jedoch ausgenommen, die Tambours, die im I5ten
Jahr angenommen werden mögen, in fo fern sie vier
Schuh und fechS Zoll messen.

Art. 18. Die Werbung geschieht umer der

Verantwortlichkeit der Ofsiziere des Verwaltungsrathes. Sie
sind, höhere Macht vorbehalten, folidarifch und zu gleichen

Theilen verantwortlich für die ihnen anvertraute Werbkasse

welche sie nach den fchon von Seiner Majestät
gegebenen Comptabilitäts-Vorfchristen beaufsichtigen follen.
Die Werbung wird Offizieren und Unteroffizieren des

Regiments anvertraut werden nach Vorfchrift des gegenwärtigen

Artikels und der Art. 8, 9, 10, Ii, 12.

Art. 19. Die zu Errichtung des Regiments bestimmten

Summen werden nach und nach entweder dem

Commandanten des WerbdepotS oder dem Verwaltungsrath
übergeben werden, welchem die durch Versendungen
verursachten Kosten von der Schatzkammer deö KriegSdeparte-
mems zurück erstattet werden sollen.



- -47

Art. 20. Die Ablieferung der für die ersten Anwer- 6. Ott.
bungen bestimmten Geldsummen wird zum Voraus in i«28.

Viertheilen gemacht/ und erneuert werden nach Maßgabe
als die Musterungsrödel den Gebrauch der ersten Summen
durch die Anzahl der angeworbenen Mannschaft
ausgewiesen haben werden.

Art. 21. Die Hälfte einer jeden Compagnie wird
in der Zeitfrist von zwölf Monaten angeworben werde«/
und die andere Hälfte in den zwölf folgenden Monaten,
von der dem Verwaltungsrath gemachten Uebergabe der

Gelder an gerechnet.

Art. 22. Der versammelte Verwaltungsrath kann

den mit der Werbung beauftragten Offizieren einen Theil
ihres Soldes zurückbehalten/ wenn er finden würde/ daß

fie zu nachlässig in Befchleuniguug derfelben gewefen

wären. DiefeS Zurückbehaltene wird wieder in die Kasse

des Regiments gelegt werden/ entweder um es zum Nutzen

des Staats zu verwende«/ oder den Offizieren zurückzugeben/

je nachdem sie mehr oder minder Eifer und

Thätigkeit in ihren fernern Verrichtungen bezeigt haben
werden, und anf den Bericht hin, den der General-Inspektor

bey seiner Musterung deßhalb erstatten wird.

Art. 23. Wenn nach der ersten Anwerbung dem

Regiment aus Mangel an Thätigkeit bey dcr Rekrutierung

in Friedenszeiten mehr als ein Drittheil und in
Kriegszeiten mehr als ein Viertheil des vollzähligen
Standes der Mannschaft fehlen follte, fo foll der

Administrationsrath gehalten fey«/ auf feine eigene Rechnung
die Werbunterofstziere zu besolden / bis die fehlende Mannfchaft

vollständig feyn wird; eS fey den«/ daß er beweifen
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s. Okt. könne, er habe alles gethan/ was von ihm abhing/ und
1828. es sty aus Mangel an Gelder«/ deren Verwendung aber

gerechtfertigt werden müßte/ daß die Werbung gelitten
habe.

Art. 24. Wenn jedoch diefer Sachbestand von
Verlusten tm Krieg oder wegen Krankheiten herrühren follte/
fo wird Seine Majestät dem Verwaltungsrath eine

hinlängliche Zeitfrist bestimmen/ um das Regiment vollzählig

zu machen/ und dann erst nach AuSlauf diefeS Termins
würde die Befoldung der Werber dem Verwaltungsrath
zur Last fallen.

Art. 25. Um dem Regiment die Mittel zu erleichtern

stch vollzählig zu halte« / erlaubt Seine Majestät jeder

Compagnie/ fechS Ueberzählige über daö Tableau der
Formation auS/ zu habe«. Diefe Ueberzählige« werden in
allem gehalten wie die effektiven Soldaten.

Art. 26. Die Werb-Massen werden festgefetzt auf
zweyhundert vier und zwanzig französifche Franken auf
jeden Mann für vier Jahre/ und zu dreyhundert fechs

und dreißig Franken für fechS Jahre Anwerbung. Sie
werden zum Voraus und zwar von drey zu drey Monaten
dem VerwaltungSrath des Regiments übergeben werden.

Art. 27. Die AnwerbuugSgelder werden für vier
Jahre einhundert und vier und achtzig Franken / und für
fechS Jahre zweyhundert fechS und siebenzig Franken für
den Mann feyn. Diefe Gelder werden unter der
Verantwortlichkett des Verwaltungsrathes stehen.

Art. 28. Aus der Werbungs-Masse werden für die

Anschaffung der kleinen Montirung vierzig Franken für
jeden auf vier Jahre und fechszig Franken für jeden auf

sechs
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sechs Jahre angeworbenen Mann zurückbehalten, wofür 6. Okt.
der Verwaltungsrath verantwortlich bleibt. «28.

Art. 29. Für jeden Mann, der sich aufs Neue
anwerben läßt, werden einhundert vier und zwanzig Franken

für zwey Jahre, und zweyhundert und vierzig Franken

für vier Jahre bewilligt.

Art. Z0. Ein Soldat, der sich in den ersten sechs

Monaten nach erhaltenem Abschied wieder anwerben läßt,
wird weder sein Dienstalter noch seine Dienstjahre
verlieren.

Art. Zi. Seine Majestät bewilligt für den Transport

der Rekruten, vom Hauptorte des Kantons Bern bis

in den Depot zu Genua eine Reife-Entfchädigung von

zwanzig Centimes für jede Stunde, und für jeden im
Depot angenommenen Mann; auch die Führer werden
eine Entfchädigung von fünfzehen Centimes aufdie Stunde
Weges der Hin- und Rückreise erhalten.

Art. 32. Die wohl bewiesenen Kosten für Krankheit
werden von dem Verwaltungsrath bezahlt; ausser diefen

Fällen wird für die Kranken nichts bewilligt; auch nicht

für die Nahrung, die Wohnung und den Unterhalt im
Allgemeinen der Rekruten, welche stch aus der Schweiz
in das Depot nach Genua begeben. Alle diese Kosten

sollen durch die im vorhergehenden Artikel festgefetzte

Reife-Entfchädniß, mit Beyfügung des im Art. 36.
bestimmen Soldes gedeckt werden.

Art. 33. Es wird nichts für die Anwerbung derjenigen

Mannfchaft bewilligt, die wegen Gebrechen oder

anderer gültiger Gründe bey ihrer Ankunft auf dem

Depot nicht angenommen würde,

v. 4
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6. Okt. A r t. 34. Im Fall der Kommissar genöthigt wäre,
1S28. einen oder mehrere aus der Schweiz auf dem Depot an«

kommende Rekruten zurückzuschicken/ wird die Reife-Ent-
fchädniß fowohl für den Marfch in das Depot als für die

Rückreife im nämlichen Verhältniß von zwanzig Centimes

auf den Mann und für die Stunde bezahlt.

Art. 35. Für die Anwerbung der unterwegs defer-

tirten Mannfchaft wird nichts bewilligt als die Reife-
Entfchädniß bis zum Tag ihrer Desertion/ welche jedesmal

förmlich bescheinigt werden muß.

Art. 36. Die Rekruten zählen für ihre Dienstzeit
und ihren Sold vom Tag ihrer Anwerbungen/ und ste

werden in der Schweiz den gleichen Sold wie bey bem

Regiment gentessen; aber ohne zu andern Vergütungen
oder Lieferungen/ als zu den durch den Art. 3l. für die

Reife bestimmten berechtigt zu feyn.

Art. 37. Gleich bey ihrer Ankunft in Genua werden

die Rekruten nicht nur ihren vollen Sold geniessen /
sondern auch ihre Brod-Ratio« / da ste von diesem Zettpunkt
an zum Bestand des Regimentes zählen.

Art. 38. Die Füsilier-Compagnien werden jede der

Reihe nach die nöthige Mannfchaft für die Unterhaltung
der Grenadier- und Jäger-Compagnien deS Regiments

liefern; aber die Soldaten/ die ausgewählt feyn werde«/

um i« diefe Eliten-Compagnien zu trete« / follen nicht

gehalten feyn/ länger darin zu dienen/ als bis die Zeit
ihrer Dienstverbindlichkeit in der Compagnie/ in der ste

sich zuerst befanden/ ausgelaufen feyn wird.

Art. 39. Die Hauptleute der Eliten-Compagnien
werden den Hauptleuten der Füstlier-Compagnien das-
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jenige zurückerstatten/ was der Mann / den sie ausgewählt 6. Okt.
haben werden/ ihnen schuldig seyn möchte. Die Haupt- isW.

leute der Füsilier-Compagnien werden gleichfalls den

Hauptlenten der Eliten-Compagnien den Betrag der Ab-
zugs-Masse eines jeden solchen Mannes übergeben.

Art. 4o. Alles den umgekommenen oder gestorbenen

Unterofstziere« und Soldaten fchuldige Anwerbungs- oder

Wiederanwerbungsgeld oder Abzugsmasse/ foll durch die

Verwaltung des Regiments und die Dazwifchenkunft der

Regierung von Bern den Erben des Verstorbenen bezahlt

werde»/ fo wie auch die Vergütung die den Gestorbenen

oder Umgekommenen nach Auslauf ihrer Dienstzeit zu gut
kommen möchte.

Art. 41. Die Eliten-Compagnien werden sich nur
nach und nach vollständig mache«/ wenn nämlich die

Füsilier-Compagnien aufden Viertheil/ die Hälfte/ auf
drey Viertheile / oder auf die Vollzahl gelangt feyn werden.

Jede Füsilier-Compagnie soll der Reihe nach zwey

Mann zu jeder Eliten-Compagnie liefern/ bis auf den

Betrag des Viertheils/ der Hälfte/ der drey Viertheile
und des ganz vollzähligen Standes der Eliten-Compagnien.

Art. 42. Da alle Kantone/ die mit Seiner Majestät
dem König Beider Sizilien Militair-Kapitulationen
geschlossen/ sich gegenseitig verpflichtet haben / einander die

nöthigen Erleichterungen und Beystand zur Verhaftneh-
muttg und Auslieferung der Ausreisser zu ertheilen/ die

den mit befagter Seiner Majestät kapitulirten Regimentern

angehören/ fo hat der Werbhauptmann von den

respektiven Kantons-Regierungen dte Verhaftnehmung und

4*
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s. Okt. Auslieferung der seinem Regiment angehö'rigen Deser-
1L2S. teurS, gegen Zurückerstattung der verursachten Kosten zu

begehren.

Art. 4Z. Die Chefs der Schweizereorps werden das

Recht habe«/ im Königreich Beider Sizilien ihre Déserteurs

überall wo ste stch bestnden möchten, und selbst bey

dem Armeekorps des Königs zurückzufordern, wobey die

Reeiproeität Statt haben wird.

Art. 44. Die Regierung von Bern wird für die

Nichtvollzähligkeit des von der Republik anerkannten

Regiments nicht verantwortlich feyn.

Art. 45. Seine Sizilianifche Majestät will dem

Berner-Regiment für die Kosten des Werbungöbüreau

jährlich die Summe von Eintaufend Franken bewilligen.

Art. 46. Jn Zukunft werden die Obersten der

Schweizer-Regimenter im Dienst Seiner Sizilianifche«
Majestät einander durch gegenseitige Uebereinkunft und

ohne einiges Zwangsmittel gegen die Soldaten diejenigen
Rekruten ausliefern, die aus den Angehörigen anderer

kapitulirender Kantone angeworben worden waren. Diefe
Clausel hat keinen andern Zweck, als den Bestand der

respektiven Compagnien eines jeden Kantons aus dessen

eigenen Angehörigen so viel als möglich zu erleichtern.

Sold.
Art. 47. Seine Majestät wird den Schweizer-Regimentern,

die in Ihrem Dienst seyn werden, den durch

nachstehenden Tarif bestimmten Sold bewilligen.

Art. 48. Die Besoldungen der Offiziere werden

bezahlt, von dem Tage an, da ste dem Repräsentanten Seiner

Majestät in der Schweiz den Eid werden geleistet haben.
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Art. 49. Wenn ein Offizier die Ordre zur Abreife 6. Ott.
erhalten würde, bevor er den Eid hätte leisten können, «28.

fo wird er feine Befoldung erst von dem Tag der Abreife
vom Hauptort feines KantonS an beziehen / welcher auf
der Marschroute, um stch zu feinem Corps zu begeben,

angezeigt ist.

Art. 60. Diefe Marschroute wird von Seiner
Majestät auf die Ihr beliebige Weise von Neapel nach der

Schweiz gesendet werden.

Art. 5t. Die Gehalte, der Sold, die Zulagen,
Retraite- und Reform-Pensionen, werden den Schweizer-

Regimentern immer in Gold - oder Silber-Sorten ohue

irgend einen Abzug bezahlt werden.

Art. 52. Die Ofstziers-Gehalte werden alle

Monate der Sold der Truppen hingegen alle fünf Tage
bezahlt. Die Gelder für die Ofsiziers-Gehalte, werden am

Ende eines jeden MonatS geliefert. Der Betrag des

Soldes der Truppen wird der Regiments-Kasse zu

Anfang eines jede» Monats übergeben.
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Tarif.
I

FranzostfcheS Geld.

Grade. Monatlich. Jährlich.

Frk. Senk. Frk. Cent.

Oberst 917 90 11014 80

Oberst-Lieutenant. 628 72 7544 64

BataillonS-Major 465 — 5580 —
Hauptmann

Regiments-Adjutant mit /

Hauptmanns-Rang /

Quartier-Meister > 337 32 4047 84

Werb-Hauptmann I

KlcidungS-Hauptmann I

Hauptmann Großrichter

Ober-Lieutenant 201 62 2419 44

ister Unter-Lieutenant 165 70 1988 40

2ter Unter-Lieutenant 150 — 1800 —
Feldprediger

Kaplan
209 57 2514 84

Ober-Wundarzt 337 32 4047 84

Aer Wundarzt 137 74 1652 88

Fähndrich > 1147 ISZ/z
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Tarif.
FranzöstfcheS Geld.

Grade. Per Tag. Jährlich.

Frk. Cent. Frk. Cent.

StabS-Fourier. 1 922/s 70t 12/Z

Tambour-Major 1 58 675 70

Kapellmeister 1 58 575 70

Adjutant Unter-Ofsizier 2 352/z 859 18'/z

Tambour-Korporal 1 17 426 5

Schneidermeister 1 58 575 70

Schustermeister — 351 832/j

Waffenfchmiedmeister — 962/z 351 832/z

ProfoS — 862/j 315 832/z

Feldweibel 1 92'/z 701 1-/z

Wachtmeister 1 58 575 70

Schulmeister 1 58 575 70

Fourier 1 58 675 7«

Korporal — 862/z 315 832/z

Mustkant — 862/z 316 832/z

Tambour — 272 3'/z

Soldat 622/z 228 23/z
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e. Ott. Retraite- und Reform-Pensionen.
1828.

Art. 6Z. Da eS der Wille Seiner Majestät ist, daß

die in Ihrem Dienst stehenden Schweizer-Regimenter in
Hinstcht der Retraite- und Reform-Penstonen befonders

begünstigt feyen, fo will Sie, auf das deßhalb an Sie
zu stellende Begehren, den MilitairS von jedem Grad, fo

wie auch dem bey dem großen und kleinen Stab des

Berner-Regiments angestellten Personal, folgende Zahlung

als Retraite-Gehalt bewilligen:

s. Für zwanzig Jahre effektiven Dienstes, ohne

Unterbrechung, die Hälfte des ganzen Soldes.

K. Für fünf und zwanzig Jahre effektiven Dienstes,
ohne Unterbrechung, zwey Drinheile des ganzen
Soldes.

c. Für dreißig Jahre effektiven Dienstes, ohne

Unterbrechung, drey Viertheile des ganzen Soldes.

<l. Für fünf und dreißig Jahre effektiven Dienstes und

ohne Unterbrechung, den ganzen Sold des zuletzt-

gehabten Grades nach dem diefem Artikel beygefügten

Tarife der Retraite-Pensionen.
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T s r t k

der Retraite-und Reform-Pensionen.



ss

Tarif der Retratte-

Grade.

Oberst

Oberst-Lieutenant

Bataillons-Major
Hauptmann

Regiments-Adjutant mit Hauptmanns

Quartier-Meister
Werb-Hauptmann

KleidungS-Hauptmann

Hauptmann Groß-Richter
Ober-Lieutenant

ister Unter-Lieutenant

2ter Unter-Lieutenant

Feldprediger

Kaplan

Oberwundarzt

2ter Wundarzt

Fähndrich

Stabs-Fourier
Tambour-Major.

Rang,



und Reform-Pensionen.

S9

Französisches Geld.

Für Für Für Für
20 Jahre. 25 Jahre. Z« Jahre. 3Z Jahre.

Frk. Cent. Frk. Cent. Frk. Cent. Frk. Cent.

5607 40 7343 20 8261 10 11014 80

3772 32 5029 76 5658 48 7644 64

2790 3720 4185 6580

2023 92 2698 56 3035 8« 4047 84

1209 72 1612 96 1814 58 2419 44

994 20 1325 60 1491 30 1988 40

900 — 1200 — 1350 — 1800

1257 42 1676 66 1886 13 2514 84

2023 92 2698 56 3035 83 4047 84

«26 44 1101 92 1239 66 1652 88

573 69'/, 764 78»/? 860 38 Z/4 1147

350 476 34^/> 526 76-/2 701 12/z

287 85 383 80 431 77'/2 576 70
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Tarif der Retraite -

Grade.

Kapellmeister.

Adjutant Unter-Ofsizier

Tambour-Korporal

Schneider-Meister

Schuhmacher-Meister

Büchfenfchmied-Meister

ProfoS

Feldweibel

Wachtmeister.

Schulmeister

Fourier

Korporal

Musikant

Tambour

Soldat



und ReforM'Pensionen.

6t

Französisches Geld.

Für Für Für Für
20 Jahre. 25 Jahre. zo Jahre. 35 Jahre.

Frk. Cent. Frk. Cent. Frk. Cent. Frk. Cent.

287 85 383 80 431 77/2 675 70

429 69'/9 672 78»/s 644 38^ 859 18'/z

213 2</, 284 3'/z 319 63^ 426 5

287 85 383 80 431 77'/2 676 70

175 91,5/6 234 66?/, 263 87^ 361 83^
176 915/ 234 66?/s 263 87^/4 361 83?/z

167 91.5/6 210 66^ 236 87^ 316 832/z

360 50^/6 467 34^ 525 765/2 701 l'/z
287 85 383 8« 431 77Z/2 676 70

287 86 383 80 431 77'/2 576 70

287 85 383 8« 431 77'/2 576 70

167 915/ 21« 65N, 236 87X4 316 83?/z

157 915/s 210 56 7/ 236 872/. 315 832/z

136 1?z 181 355/9 204 2/2 272 3'/
114 112/z 152 155/9 171 17/2 228 23'/
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6. Okt. Art. 54. Da der Retraite - und Reform - Sold die

«23. Belohnung für die dem König geleisteten treuen Dienste

ist, fo tst er xerfönlich und lebenslänglich. DaS Recht

zum Retraite- und Reform-Sold verliert stch nur durch

Annahme einer Anstellung oder eines Gehalts von einer

andern Regierung, als derjenigen Seiner Majestät oder

der fchweizerifchen Kantone, ehe zwanzig Dienstjahre
verflossen stnd, oder durch entehrende Verurtheiluugen.

Art. 65. Der Retraite - und Reform-Sold ist nicht

unverträglich mitden Gehalten, die entweder mit
Civilstellen oder mit Schweizerifchen Militair-Diensten
verbunden stnd.

Art. 66. Der geringste Betrag des Reform-Soldes,

zu dem die Ofstziere, Unterofstziere und Soldaten,
fo wie die beym großen und kleinen Stab Angestellten,
ein Recht haben, ist bestimmt auf den Betrag des Re-
traite-Gehaltes von zwanzig Jahren effektiven Dienstes,
Md von mehr, je nach der Beschaffenheit der Wunden
oder Gebrechen, und der Dienstjahre, wie der dem Art.
63 beygefügte Tarif der Retraite-Bezahlung zeigt.

Art. 57. Die Dienstjahre für den Retraite-Sold
zählen erst von dem im Art. 16 für die freywillige
Anwerbung vorgefchriebenen Alter an. Jn KriegSzeiten

wird jeder Feldzug für zwey Jahre gezählt; und die

Dienstzeit zu Erlangung des Retraite-Soldes wird durch

die Controlle der Truppcn und durch die Zeugnisse der

VerwaltungS-Räthe bewiesen.

Art. 68. Der Retraite- und Reform-Sold, für
effektives Dienstalter in jedem Grad, erfordert zwey

Jahre effektiven Dienst in diefem Grade; wenn die zwey

Jahre nicht vollständig stnd, fo richtet stch der Retraite-
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oder Reform-Sold nach dem unmittelbar darauf folge«- 6. Ott.
den niederern Grad. «ss.

Art/69. Die pensionirten Individuen können

ihren Sold uach ihrer Wahl im Königreich der Beiden

Sizilien oder in ihrem Vaterland genießen.

Ark 60. Seine Majestät wird jedem pensionirten
Unteroffizier und Soldaten bey der Abreife von dem

Regiment eine neue und vollständige Kleidung nebst dem

Säbel bewilligen/ damit sie mit Ehren in die Schweiz
zurückkehren können/ wie es der Wille des Königs ist.

Arr. 6t. Seine Majestät wird jedem Individuum/
das mit erhaltener Retraite-Pension nach der Schweiz
zurückkehrt/ die freye Reife zu Wasser von Neapel nach

Genua bewilligen. Zu diefem Zweck wird der

Kriegsminister den Chefs der Schweizer-Regimenter alle Jahre
und zur gehörigen Zeit einen Befehl zukommen lassen/

und den Tag der Abreife bestimmen.

Art. 62. Seine Majestät wird den Wittwen der

auf dem Schlachtfeld gebliebenen oder an Wunden
gestorbenen Offiziere/ Unteroffiziere und Soldaten/ eine

Retraite-Pension bewillige«/ welche die Hälfte des

Minimums des durch den Art. 63 und die beygefügte
Tabelle bestimmten Reform-Soldes feyn wird.

Art. 63. Diefe Penston wird aufdie Kinder über-

trage«/ wenn die Mutter vor zehn Jahren nach dem

Tod ihres ManneS stirbt. Sie wird denfelben während

fünfzehn Jahren vom Tode deö Vaters an gerechnet

fortgefetzt.

Art. 64. Die Wittwe eines Offiziers / Unteroffiziers

oder Soldaten / der Seiner Majestät zehn Jahre
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6. Ott. gedient hat, wird die gleiche obbemeldete, und ebenfalls
«sss. «uf die Kinder überträgliche Pension erhalten.

Art. 65. Wenn jedoch unter den Ofstzieren, die

bey der Errichtung des Regiments in dasselbe treten,
sich folche besinden follten, welche 45 Jahre oder mehr

alt wären, fo werden die Wittwen und Kinder derfelben
das fo eben erwähnte Recht zu einer Pension genießen,
selbst im Fall, wenn befagte Ofstziere sterben würden,
ehe sie die zehn Dienstjahre vollendet hätten.

Art. 66. Kein Offizier darf sich weder bey dem

Regiment noch in der Schweiz, ohne Genehmigung Seiner

Majestät und der Regierung von Bern, verheirathen.

Art. 67. Die Unteroffiziere und Soldaten müssen

gleichfalls die Erlaubniß ihres Obersten und der Regierung

von Bern dazu haben. Diejenigen, die diefer Vor,
schrist zuwider handeln, werden ihre Rechte zu den

Pensionen verlieren.

Ernennungen.
Art. 68. Allgemeine Verfügung. Bey Errichtung

des Regiments wird der Dienstrang der Offiziere nicht
bestimmt, bevor alle Ernennungen gemacht feyn werden;
und er wird nach den Dienst-Etats festgefetzt.

Art. 69. Die Chefs und höhern Offiziere werden

vom König ernannt. Seine Majestät wird über diefe

Stellen zu Gunsten derjenigen Ofsiziere aus dem Kanton
Bern verfügen, die Sie wegen ihres Dienstalters, ihrer
geleisteten Dienste, oder ihrer Talente für die würdigsten

hält.

Art. 7«. Zu allen andern Ofstzieröstellen, welche

sie auch feyen, wird der König bey der ersten Formation,
auf
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auf den Vorfchlag der Regierung von Bern diejenigen 6. Okt.

Individuen ernennen, die Seine Majestät fähig glaubt
diefe Stellen wohl zu verfehen, mit Ausnahme der Groß-
Richter, Adjutant-Majore, des Feldpredigers und
Kaplans, der Aerzte und Fähndriche, für welche der Obcrst
des Regiments den Vorfchlag macht.

Art. 71. Die Quartiermeister, Kleidungs-Hauptleute

und die Werb-Ofsiziere werden vom König auf den

Vorfchlag des General-VerwaltungS-Rathes des

Regiments ernannt.

Art. 72. Nach der ersten Formation werden die

Grenadier - und Jäger-Ofstziere ferner von Seiner
Majestät auf den Vorfchlag des Obersten ernannt. Sie werden

aus den Offizieren des Regiments erwählt.

Art. 7Z. Die zweyten Unter-Lieutenante werden

durch den König auf den Vorfchlag des Hauptmanns der

Compagnie und den Antrag des Obersten oder des

effektiven Regiments-Commandanten ernannt. Sie werden
immer aus Angehörigen des Kantons Bern gewählt werden.

Art. 74. Die Adjutant-Unterofstziere', der Stabs-
Fourier, der Tambour-M> or, die Tambour-Korporalen,

und die Profofe werden auf den Vorfchlag der Majore

durch den Oberst oder den effektiven Commandanten
des Regiments ernannt. Die Unterofstziere und die

Korporale der Compagnien werden, auf den Vorfchlag des

Hauptmanns der Compagnie, durch den Major oder den

effektiven Bataillons-Commandanten ernannt.

Art. 75. Die Musikanten, die Handwerkmeister und

der Schulmeister werden durch den VerwaltungS-Rath
gewählt.
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Beförderungen.
6. Okt. Ar t. 76. Die erledigten Stelle» werden unmittelbar
isn. wieder befetzt.

Art. 77. Bey der Beförderung zu den Füsilier-
Compagnien gehört die ledig gewordene Compagnie von

Rechtswegen dem ältesten Lieutenant des Regiments/ unter

dem ausdrücklichen Vorbehalt/ daß diefer Ofsizier die

erforderlichen Eigenfchaften dazu besitze/ und «on guter
Aufführung fey.

Art. 78. Die Beförderung zum Lieutenants-Grad
wird nach dem Dienstalter gefchehen, so daß der älteste

erste Unterlieutenant zu der ersten ledigen Lieutenantsstelle
vorrücken wird, ohne Rücksicht in welcher Füsilier-Compagnie

diese Erledigung statt gehabt hat. Wenn die Stelle
eines ersten UnterlieutenantS erledigt wird, so soll sie nach

der gleichen Regel durch deu ältesten zweyten Unterlieute-
nant des Regiments ersetzt werden.

Art. 79. Die Quartier- oder Zahlmeister werden

immer einen Theil des Stabes ausmachen, und können

nicht weiter als zu dem Grade eineS Hauptmanns gelangen,

da ihr Grad nur titulair ist; wenn aber ihr Dienstalter

ste zu dem Grad von Bataillons-Major gebracht
haben wird, so können sie zwischen diesem neuen Grad und

ihrer Quartiermeister-Stelle wählen; und wenn sie

vorgezogen hätten ihren Dienst als Quartiermeister fortzusetzen,

so sollen sie gehalten seyn, immer in diefer Eigenfchaft

zu dienen. Eben fo ist es mit dem Werbhauptmann
gehalten.

Art. 80. Kommt die Oberstlieutenant-Stelle in
Erledigung ; fo wird Seine Majestät einen der beiden Batail-



lons - Majore zu derselben ernennen. Würde jedoch Seine 6. Ott
Majestät nicht für gut finden/ den ältesten Bataillons- «28.

Major hiezu zu ernennen/ so wird Sie diesem/ wenn er
es wünscht/ die Retraite-Pension bewilligen.

Art. si. Wird die Stelle des Regiments-Obersten
ledig/ so wird Seine Majestät entweder den Oberstlieutenant/

oder einen der beiden Bataillons-Majore dazu

ernennen. Sie wird dem Oberstlieutenant auf dessen

Ansuchen die Retraite-Pension bewillige«/ wenn einer der

beiden Majore ernannt würde; und eben so dem ersten

Major auf desselben Anfuchen im Falle/ wo Sie für
angemessen sinden follte/ den zweyten Major zu ernennen.

Art. 82. Seine Majestät behält stch vor/ für glänzende

Thaten auf den Vorfchlag eines Drittheils der

Offiziere des VerwaltungS-RatheS ausserordentliche
Beförderung zu ertheilen. Ausserdem behält sich Seine Majestät

zu Bezeugung des Interesse/ das Sie immer an den

Schweizertruppen nehmen wird/ fernerS vor/ für
ausserordentliche Dienste Beförderungen/ felbst ausserhalb den

Schweizer-CorpS und ohne Anträge deS VerwaltungS-
RatheS/ zu verleihen.

Art. 8Z. Alle Ofsiziere des Berner-Regiments
haben ohne Unterfchied das Recht zu allen Stellen zu

gelangen.

Art. 84. Die Schweizer-Ofsiziere in Diensten Seiner

Majestät des Königs Beider Sizilien/ von welcher

Religion sie feyen / können zu allen Militairstellen
gelangen.

Art. 85. Seine Majestät wird dem Oberst/ fo bald

die Werbung im Gang feyn wird/ den Sold und die
feinem Grade gebührenden Emolumente zukommen lassen.

6 *
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6. Okt. Die Hälfte seiner für die Legitimität verwendeten Dienst-
«2S. jähre foll für die Retraite zählen; und die Hälfte der

Dienstjahre für die Legitimität im Grad eines Obersten

wird auch für den Rang und die Beförderung gezählt
werden.

Art. 86. Die seit 181Z für die legitimen Souveraine

oder auch im Dienst des Vaterlandes gethanen Feldzüge

werden den Offizieren eines untern Grades als dem

des Obersten, doppelt zählen, nämlich ein Monat wird
für zwey Monate effektiven Dienstes zählen.

Verwaltung.
Art. 87. Das Berner-Regiment in Diensten Seiner

Majestät des Königs Beider Sizilien wird einen

General-VerwaltungS-Rath haben.

Art. 88. Der VerwaltungS-Rath wird aus allen

Oberofstzieren und allen Hauptleuten gebildet, welche

Oberofstziere und Hauptleute alle unter stch solidarisch,
für die Garantie der ihnen anvertrauten Gelder verpflichtet

seyn follen.

Art. 89. Der VerwaltungS-Rath wird für die

Geschäftsführung einen Ausschuß wählen, der aus dem Oberst
alS Präsident, dem Oberstlieutenant, dem ältern
Bataillons-Major, dem Quartiermeister-Hauptmann und zwey

Hauptleuten bestehen soll. Der zweyte BataillonS-Major
und zwey Hauptleute werden Suppleanten seyn. Für die

Errichtung diefes Ausschusses wird man die Bestimmungen
der königlichen Verordnungen befolgen.

Art. 90. Der General-VerwaltungS-Rath wird
stch wenigstens jedes Vierteljahr einmal versammeln, um

zum Abschluß der Rechnungen zu schreiten. Seine
Beschlüsse werden gültig und für alle Mitglieder verbindlich
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feyn, wenn die Anzahl der sich Berachenden eine Stimme 6. Ott.
mehr als die Hälfte der Vollzahl seiner Mitglieder beträgt. «28.

Art. 91. Der geschäftsführende Ausschuß soll sich

mit dem täglich vorkommenden Detail und den laufenden

VerwaltungSgefchäften befassen.

Art. 92. Was die Garantie der Werbungsgelder,
und den Sold der Rekruten und Werber betrifft, fo ist

der Werbungshauptmann dafür verantwortlich, unbe-

schadet der oben im Art. ls. angeführten Solidar-Ge-
Währleistung. Er wird alle drey Monate dem

Verwaltungs-Rath Rechnung ablegen.

Art. 93. Betreffend die Garantie der Wiederau-
werbungS-Gelder und des Soldes, so ist der Hauptmann
der Compagnie, sobald er ste erhalten hat, allein dafür
verantwortlich, gleichfalls der obbemeldten Solidarität
unbeschadet; dem zu Folge wird er allein die Vortheile
geniessen, die daraus erwachsen mögen. Wenn ersterben
würde, so sollen seine Erben gehalten seyn, der Kasse

des VerwaltungS-Ratheö die Gelder zu erstatten, deren

Verwendung nicht gercchtfertiget werden könnte.

Art. 94. Die Gelder, die stch in den Kassen des

Regiments oder der Werbungs-Bureau's vorfinden möchten

und deren Gebrauch nicht gerechtfertiget werden

könnte, gehören dem königlichen Schatz.

Kleidung.
Art. 95. Da es auch dcr Wille Seiner Majestät

ist, daß jeder Schwcizer-Militair gut gekleidet sey, so

bewilligt Sie zu dem Ende jedem Unteroffizier und
Soldaten die nachbenannte Kleidung; nämlich:
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6. Ott. Für alle zwey Jahre:
«28. i Rock von Tuch.

i Ueberrock von Tuch.

i garnierten Tschako.

i Tschako-Ueberzug.

i Pompon.

Für jedes Jahr:
1 Paar Pantalons von Tuch,

i Aermel-Weste von weißem Tuch.
1 Pottzey-Mütze von Tuch.
3 Paar Pantalons von Leinwand/ wovon eines zu den

Strapatzen.
3 Paar Unterhosen.
3 Paar Socken.

4 Paar Halb-Kamaschen / wovon i von schwarzem

Tuch und 3 von weißer Leinwand.
2 Schnupftücher.
2 Paar Schuhe.
6 Paar Sohlen.
1 Décompte-Büchlein.
2 Paar Hosenträger.
2 schwarze Halsbinden mit 2 weißen Streifen.

Bey der Ankunft zum Regiment für ein und
alle Mal:

i Ordonanz-Haberfack mit Riemen,

i Kleiderbürste,

i doppelte Schuhbürste.
1 Fett-Büchse. '
1 ledernes Futteral / enthaltend folgende Gegenstände:

i Bürste von Leder zum Putzen der Knöpfe,

i Kamm um stch zu reinigen.
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1 Ahle mit Heft. 6. Okt.
i Fingerhut. «28.
Z Nadeln.

i Knaul weißen Fadens.
1 - schwarzen -
2 Paar Knöpfe für Stegreife.
1 Scheere.

Sämmtliche obige Artikel werden dem Rekruten bey feiner

Ankunft im Haupt - Depot abgeliefert.

Art. 96. Die Uniform für das Berner-Regiment
wird fcharlachroth mit goldenen Tressen feyn, die
Aufschläge, der Kragen und die Revers für die Ofstziere von
schwarzem Sammet, für die Soldaten von fchwarzem

Tuch, das Futter weiß.

Art. 9?. Die Wundärzte werden die Uniform der

Wundärzte der Armeen Seiner Majestät tragen.

Bewaffnung.
Art. 98. 1 Gewehr mit Bajonnet.

i Bajonnetfcheide.

i Säbel mit Scheide.

Equipement.
1 Patrontasche mit Deckel.

4 Patrontaschen-Futter.
1 Bandelier.
1 Gewehrriemen.
1 Säbelkuppel.
1 Schraubenzieher.
2 Feuersteinfutter.
1 Kugelzieher.
4 Raumnadel.
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6. Okt. 1 Oehlfläschchen.
«28. 1 vollständige Trommel für jeden Tam¬

bour.

i Trommelriemen 2 Trommelstöcke und

ein weißes ledernes Kniefell.

i Stock für jeden Tambour-Major und

Tambour-Korporal.

Art. 99. Ein Soldat, der unbedingten Abfchied

nimmt, behält als völliges Eigenthum den mit feinen
Gegenständen verfehenen Haberfack und feine vollständige

Kleidung, in dem Zustand, worin ste stch befinden wird.
Aussen auf feinem Abfchied wird geschrieben werden, daß

ex für Sold und Abzugs-Masse (Décompte) ausbezahlt fey.

Abzugs-Masse (Deeompte).

Art. im. Jeder Hauptmann ist gehalten ein

namentliches Abzugs-Buch zu halten, welches er alle sechs

Monate dem Verwaltungs-Rath vorzulegen hat.

Art. ioi. Jedem Unteroffizier, Soldat und der

übrigen zum Regiment gehörigen Mannfchaft mit Inbegriff

des Feldweibels, wird täglich 16 Centimen von
feinem Sold für den Unterhalt der Wäsche, dex

Fußbekleidung und der kleinen Montirung als Abzugs-Masse
zurückbehalten werden. Die AbzugS-Masse soll für jeden

Mann 40 französtfche Franken betragen. Wenn in dem

Haberfack eines Soldaten stch Z Hemder und die durch
den Art. 96. vorgefchriebenen Effekten befinden, fo follen
ihm ohne feine Einwilligung nicht mehr als 40 Franken
zurückbehalten werden.

Art. 102. Die AbzugS-Masse für den kleinen Regi-
mentS-Stab wird durch den Quartiermeister, die des klei?
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«en BataillonS-Stabs durch den Quartiermeister-Lieute- 6. Ott.
nant des Bataillons, der für die Compagnien durch die «2s.

Hauptleute gemacht.

Art. 10Z. Alles was den Unteroffizieren und Sol-
daten an Geld oder Lieferungen verabfolgt wird, foll in
das Abzugsbuch der im vorigen Artikel genannten
Rechnungsführer und in das Massa-Büchlein jedes ManneS

eingetragen werden, welches der Hauptmann oder der
betreffende Quartiermeister zu umerfchreiben hat.

Art. 104. Die AbzugS-Massen werden alle drey
Monate abgeschlossen, und von dem Unteroffizier oder

Soldaten in Gegenwart vsn zwey Zeugen unterfchrieben.

Rang und Dienstalter.

Art. 105. Das Berner-Regiment wird gleich den

andern Schweizer-Regimentern feinen Rang ohne Unterfchied

mit den andern Corps Sr. Majestät nach dem

Datum ihrer Errichtung einnehmen.

Art. 106. Das Berner-Regiment wird den Namen

feines Obersten tragen.

Art. 107. Wenn die Schweizertruppen mit den

andern Truppen Seiner Majestät Dienst thun, fo werden

fie in keinem Fall anders, als durch einen höhern Grad
befehligt werden; und bey Gleichheit des Grades giebt
das ältere Brevet das Recht zum Kommando.

Art. 108. Bey Gleichheit des Grades und Damms
der Brevets entscheidet das Dienstalter für das

Kommando, und bey Gleichheit des Dienstalters wird der

Offizier deö ältesten Corps das Kommando übernehmen.
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6. Okt. Art. 109. In geschlossenen Plätzen kommandirt bey

isn. Gleichheit des Grades vorzugsweise der Infanterie-Offi¬
zier den Kavallerie- und Dragoner-Offizier; umgekehrt
ist der Fall bey offenen Plätzen, der Kavallerie- oder

Dragoner-Offizier wird vorzugöweife vor dem Jnfanterie-
Ofstzier das Kommando übernehmen.

Art. no. Di« Schweizer-Compagnie» uehinen
ihren Rang nach dem Alter der BrevetS ihrer Hanxtleute
ein, und die Detafchementer nach dem Rang ihres
Regiments. Die Grenadier.Hauptleute haben iu diefer Rücksicht

keinen andern Vorzug vor den Füsilier-Hauptlemen.

Dienst.
Art. in. Das Berner-Regiment darf niemals auffer

Europa gefandt werden, oder Garnifon auf die Kriegsschiffe

geben, und wird so wenig als möglich compagnie-
oder bataillonsweise detachirt werden.

Art. 112. Das Berner-Regiment kann in allen
Theilen von Europa gebraucht werden, ausgenommen

gegen fein eigenes Vaterland.

Art. HZ. Man wird fo viel möglich vermeiden,
dasselbe auszusetzen sich gegen Schweizertruppen im Dienst
anderer Mächte schlagen zu müssen.

Art. 114. Das Regiment soll nie weder ganz noch

theilweise in andere Corps der Armee des Königs einverleibt

werden.

Urlaub und Abschied.

Art. 115. Es wird nach dem ersten Jahr, und

wenn das Regiment vollzählig seyn wird, in Friedenszeiten,

wenn keine ausserordentliche Umstände es verhin-
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dern, alljährlich zehn Offizieren und acht und vierzig 6. Okt.

Unteroffizieren und Soldaten, fo wie eS für die drey an- «28.

dern fchon kapitulirten Regimenter bestimmt ist/ Urlaub
für acht Monate bewilliget werden; vorbehalte«/ die
befondern Umstände einiger Individuen/ welche den König
bewegen könnten, über diefe Anzahl aus zu gehen.

Art. 116. Den Beurlaubten wird die eine Hälfte
ihres Soldes während ihres Aufenthalts in der Schweiz,
und die andere Hälfte bey ihrer Rückkunft zum Regiment
bezahlt werden; jedoch ohne irgend einen Abzug von

Seite des königlichen Schatzes, in Berückstchtigung der

Entfernung von ihrem Vaterland, und der Nothwendigkeit

diefelben ausser den gewöhnlichen Werbern zur Werbung

zu gebrauchen.

Art. 117. Seine königliche Majestät bewilligt den

Beurlaubten gleich wie den penstonirten oder reformirten
Individuen die freye Reife zu Wasser von Neapel nach

Genua und bey der Rückkunft von Genua nach Neapel.

Art. 118. Jn Friedenszeiten werden die Abfchiede

viermal im Jahr ausgeliefert werden/ und fo viel möglich

im ersten Monat eines jeden Vierteljahres/ denjenigen/

deren Dienst in dem vorhergehenden Vierteljahr
ausgelaufen ist/ in fo fern fie ihrem Hauptmann nichts

schuldig find/ oder was fie fchuldig feyn könnte«/ baar

ausbezahlen.

Art. 119. Jn Kriegszeiten wird während der Dauer
eines Feldzuges kein Abschied ertheilt/ und die Mannschaft/

deren Dienstzeit ausgelaufen ist/ wird denfelben

erst während den Winter-Quartieren oder im Monat
Januar des folgenden Jahres erhalten.
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e. Okt. Art. 120. Wenn einmal die Uniform angenommen
1828. jst, sg sollen keine für die Ofstziere und Soldaten lästige

Veränderungen mehr daran gemacht werden.

Art. 121. Die im Art. 95. der Kapitulation fpezi-
fizirten Effekten werden den Unteroffizieren und Soldaten
««entgeltlich und ohne Abzug geliefert. Und es foll
ihnen von den Abzugsmassen für die Lieferung obiger
Effekten in den im Art. 95. bestimmten Zeitpunkten,
nichts abgezogen werden, sondern nur für die Ersetzung

derselben in der Zwischenzeit.

Art., 122. Die Regiments-Obersten >werden dafür
forgen, daß die verabschiedeten MilitairS, die wegen
schlechter Aufführung oder sonst zurückgeschickt oder
verabschiedet werden, das nöthige Geld erhalten, damit fie

in ihr Vaterland zurückkehren können.

Verpflegung.
Art. 123. Jeder Unteroffizier und Soldat wird

täglich eine Ration Brod von wenigstens 24 Unzen
neapolitanischen Gewichtes erhalten, und die Offiziere, Unter-
offiziere und Soldaten geniessen überdieß zu allen Zeiten
alle andern Vortheile, Vergütungen und Gehaltö-Zulagen
gleich den andern Truppen Seiner Majestät.

Art. 124. Wenn das Berner-Regiment im Feld
steht, fo wird jedes Individuum ausser der oberwähnten
Brodration noch täglich eine Fleifchration von wenigstens

acht Unzen und eine Reisxation von zwey Unzen erhalten.
Das Gleiche hat Statt, wenn diefe Truppen stch auf dem

Marfch befinden.
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Art. 125. Alle Rationen sollen gesund und vo» 6. Ott.
guter Qualität seyn. ILLS.

Feuerung.
Art. 126. Die Ofsiziere haben kein Recht zu

Holzrationen ; sie sollen und müssen demzufolge sich die Feuerung

aus ihrem Sold anfchaffen.

Art. 127. Die Unteroffiziere und Soldaten erhalten
eine Holzration / die hinlänglich ist, um zwey Mal täglich

ihre Speisen kochen zu können.

Beleuchtung.
Art. 128. Die Beleuchtung in den Kasernen und

in den Gemächern, so wie auch auf den Wachtstuben

wird den besiehenden Reglementen gemäß geliefert.

Wohnung.
A r t. 129. Den tn den Kafernen wohnenden

Unteroffizieren und Soldaten werden Betten mit wollenen

Decke«/ mit Matrazen von Pferdehaaren und mit Stroh-
fäcken geliefert.

Art. 1Z0. Jeder verheirathete Unteroffizier und

Soldat wird fein befonderes Bett haben.

Art. l3i. Das Berner-Regiment wird inSbefondere

in den Gemächern der Kafernen geräumig wohnen / um
hierdurch zur Erhaltung der Gefundheit und zu Verhütung

von Krankheiten beyzutragen.

Art. 132. In den Kafernen zu Neapel werden fich

anständige Zimmer für die Subaltern-Ofstziere befinden/

in denen ste ie nach der Größe der Zimmer zu zwey oder

drey wohnen können.
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s.Ott. Art. IZZ. Jm Feld wird das Berner-Negiment
«28. gleich wie die andern Truppen Seiner Sizilianifche«

Majestät logirt.

S p itäle r.

Art. Die Kranken des Berner-Regiments
follen in den Civil- und Militair-Svitälern/ Ambülan-
een und Mineral-Anstalten gleich wie die andern Truppen

Seiner Majestät aufgenommen und behandelt werden.

Art. 135. Der Abzug vom Sold der Mannfchaft/
die in vorbenannte Anstalten eintritt/ gefchieht nach den

für die andern Truppen Seiner Majestät bestehenden

Reglementen.

Gerechtigkeits-Pflege und Mannszucht.

Art. 136. Das Berner-Regiment wird feine eigene

Gerechtigkeit-Pstege haben. ES wird diefelbe nach dem

für Schweizer-Regimenter in französifchen Diensten
eingeführten Militair-Gefetzbuch/ fo wie dasselbe

gegenwärtig besteht/ oder fo wie eS mit der Zeit abgeändert
oder modifizirt werden möchte/ ausüben.

Art. 137. DiefeS Militair-Gefetzbuch foll gehandhabt

werden/ und ohne Mitwirkung und Zustimmung der

Regierung von Bern nicht abgeändert werden können.

Der Oberst/ der Disziplinsrath und der Großrichter stnd

der Regierung von Bern für die Gerechtigkeits-Pflege
verantwortlich.

Art. 138. Alle zum Regiment gehörigen Perfonen
können in keinem Falle für DiöziplinSfehler/ Vergehen
und Verbrechen vor andere Tribunale als vor diejenigen
ihres eigenen Corps gezogen werden.
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Art. 1Z9. In Folge dessen soll jeder Militair die- 6. Okt.
ses Regiments, der von fremden Behörden für irgend «ss.
ein Vergehen oder Verbrechen verhaftet worden ist,
fogleich und ohne Verzug feinem natürlichen und einzig

komxettrltchen Richter ausgeliefert werden.

Art. 14«. Die Vollziehung aller Urtheilfprüche
gefchieht auf Kosten Setner Majestät.

Musik.
Art. 14t. Seine Majestät werden ausser den zwölf

auf den Bestand des Regiments getragenen Musikanten
noch acht Musikanten mehr bewilligen, aber nur mit dem

Sold von gemeinen Soldaten.

Art. 142. Diese acht Musikanten werden auf den

Bestand der Füstlier-Compagnien gebracht, und der Mehrbetrag

ihrer Befoldung wird durch dasOfsizier-CorpS des

Regiments geliefert.

Art. 143. Die Zufammensttzung der Musik für das

Regiment ist bestimmt wie folget, nämlich:
Klarinetten 10

Flöten 2

Hörner 2
Fagote 2

Trombe 1

Serpent 1

Cymbeln (Paar) 2
Große Trommel 1

Total 21

In der Gefammzahl der Musikanten ist auch der Kapellmeister

begriffen.
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6. Okt. Art. 144. Seine Majestät bewilligt dem Regiment
1823. nur für's erste Mal die Bezahlung der oben genannten

Instrumente, welche als Eigenthum des Regiments
angefehen werden follen.

Artillerie-Abtheilung.
Art. 146. ES wird dem Regiment eine Abtheilung

Artillerie beygegeben werden, zufammengefetzt und befoldet

laut nachstehender Tabelle:

Befoldungs-



Befoldungs,Tar

if.

Grade.

Jn
franzöfifchemGeld.

Täglich.

Monatlich.Jährlich.

Franken.

Cent.Franken.Cent.Franken.Cent.

i
Artillerie-Lieutenant.

2503000

i
Wachtmeister

1

80——667—

i
Korporal

1

10——40160

20

Kanoniere

und

Arbeiter

—

80——292,—

1

»
Fourier

1

80——667—

1

Brigadier

1

10——°40150

16

Train-Soldaten,

worunter

ein

Ar¬

beiter

—

80——292—

40

>

LO
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6. Ott. Art. 146. Die vier Kanonen und dazu gehörige Mu-

«28. nition sollen immer dem Regiment anhängig seyn.

Art. 147. Diese Artillerie-Sektion wird in allem

auf dem gleichen Fuße wie die Eliten-Compagnien gehalten

werde«/ und ihre Mannfchaft foll zu gleichen Theilen
aus allen Füsilier-Compagnien gezogen werden, ohne daß

jedoch die Stärke diefer, fo wie sie sich in dem, dem ersten

Artikel angehängten Etat des Regiments besonders

festgefetzt befindet, dadurch irgend eine Vermehrung erleide.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 148. Die Offiziere des Berner-Regiments
welche, nachdem fie alle Vertheidigungsmittel erschöpft

haben werden, in die Hände des Feindes fallen würden,
follen während der ganzen Zeit ihrer Kriegsgefangen-
schaft, zwey Drittheile des Aktivitäts-Soldes nach re-
fpektivem Grad geniessen.

Art. 149. Das Regiment wird eine Fahne erhalten,

die auf einer Seite das Wappen Seiner Majestät
deö Königs Beider Sizilien, auf der andern aber das

weisse eidgenössifche Kreuz mit dem Wappen des Kantons
Bern führen wird.

Art. 160. Die kapitulirten Berner-Truppen werden

verpflichtet und gehalten feyn, stch allen für die übrigen
Truppen Seiner Majestät bestehenden Reglementen zu

unterziehen, mit dem ausdrücklichen Vorbehalt jedoch,
daß diefelben die gegenwärtige Kapitulation nicht
beeinträchtigen. Hingegen werden sie auch alle Vortheile
geniessen, welche aus eben diefen Reglementen sich ergeben.

Art. 161. Das Kommando bey den Truppen wird
in deutscher Sprache geführt werden.
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Art. 152. Das Berner-Regiment wird die fteye 6. Okt.
Ausübung des Gottesdienstes der beiden im Kanton be- «ss.
stehenden Konfessionen, fo wie auch der Begräbnißfeyer-
lichkeiten, geniessen. Man wird ihm einen anständigen

Begräbnißplatz anweisen.

Art. 153. Wenn während der Dauer dieser
Kapitulation die Republik Bern einen Krieg zu führen hätte,
fo foll ste berechtiget fey», das Regiment.zurückzube¬

rufen. Seine Majestät verpflichtet stch, dasselbe abziehen z«
lassen, fobald die nöthige Uebereinkunft zur Festsetzung

der Termine geschlossen seyn wird, in welchen dem königlichen

Schatz der Werth aller vom Regiment mitzunehmenden

Effekten, bestehend in den Kleidungsstücken,
Montierung und Bewaffnung vergütet werden sollen; unter
Vorbehalt der Reziprozität der Wiedererstattung für ob-

bemeldte Effekten bey der Rückkehr des Regiments in
Neapel auf kontradiktorische Schätzung hin. Seine
Majestät verpflichtet stch ferner, dem Regiment die Reife zu
Wasser von Neapel nach Genua kostenfrey zu bewilligen;
auch foll im vorhergesehenen Falle das Regiment in seine

vorherige Stellung zurücktreten.

Art. 154. Wenn unvorgefehene Umstände die

Abdankung des Regiments im Ganzen oder zum Theil vor
AuSlauf der gegenmärtigen Kapitulation nöthig machen

follten, oder wenn zu diefer Zeit die königliche Regierung

allein stch weigern würde, dieselbe zu erneuern, so

sollen alle Ofstziere, Unterofstziere und Soldaten, aus
denen es besteht, und die zehn Jahre gedient haben,
lebenslänglich den ganzen Sold als eine Retraite-Pension
erhalten.

6 *
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6. Ott. Diejenigen/ die weniger alö zehn Jahre Dienst haben,

«ss. werden lebenslänglich einen Reformgehalt/ der in dem

halben jährlichen Sold eines jeden Grades besteht/

erhalten. Ueberdieß wird man ihnen als Gratifikation den

Sold eines ganzen JahreS bezahlen.

Die kostenfreye Reife zu Wasser von Neapel nach

Genua/ wird obigen beiden Klassen ohne Unterfchied

bewilligt.

Art. 466. Während der Dauer der Kapitulation
wird Seine Majestät keine Veränderung in der Organisation

des Regiments ohne Mitwirkung und Einwilligung
des hochlöblichen KantonS Bern vornehmen.

Art. 166. Die Vortheile/ die fpäter andern kaxitu-
lirenden Kantonen bewilligt werden könnten/ stnd dem

Kanton Bern förmlich gewährleistet/ um auf die

gegenwärtige Kapitulation angewendet zu werden.

Art. 167. Die Berner-Ofsiziere können gleich wie

die National-Ofsiziere in die bestehenden Militair- und

Genie-Schulen deö Königreiches der Beiden Sizilien
eintreten.

Art. 158. Die gegenwärtige Kapitulation ist für die

Dauer von dreißig Jahren abgeschlossen. Achtzehn
Monate vor ihrem Auslauf follen stch die kontrahirenden

Theile gegenfeitig von ihren Gesinnungen Kenntniß gebe«/

es fey/ daß sie auf diefelbe verzichten/ sie erneuern oder

abändern wollen.

Art. 169. Wenn in Seiner Majestät Diensten
stehende Berner-MilitairS auf der Ueberfahrt zur See in
die Gewalt der Barbaresken gerathen follten / welches

jedoch bisher noch nie gefchehen ist / und nach den durch die
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Neapolitanische Regierung getroffenen Dispositionen und 6. Okt.
Maaßregeln nicht geschehen kann, so wird Seine Maje- «28.
stät die Berner-MilitairS wie Ihre eigenen Unterthanen
behandeln, und in Rücksicht auf sie wie gegen Ihre
andern Truppen handeln.

Z ufatz-Artikel.
Seine Majestät wird den Schweizerischen Handel,

oder wenigstens den der mit dem Königreich der Beiden

Sizilien kapitulirenden Kantone mit möglichster Begünstigung

behandeln, und Sie erklärt, daß wenn die

Unterhandlungen für die Miliiair-Kapitulationen beendigt feyn
werden, Sie sich mit den kapitulirenden Kantonen über
die zu bewilligenden Erleichterungen für die Einfuhr der

Erzeugnisse ihres Landes und ihrer Industrie in das

besagte Königreich bereden wird.

Unterdessen bewilligt Seine Majestät das befondere

Vorrecht, in dem Umfang des Freyhafens von Messina

abgesonderte Magazine zu habendum daselbst ausschließlich

die erwähnten Erzeugnisse niederzulegen.

Seine Majestät wird ferner erlauben, daß die
kapitulirenden Kantone, im Fall einer Theurung, Ankäufe
von Getreide und Lebensmitteln in Ihren Staaten wachen

können, es fey denn, daß in Folge besonderer Umstände

die Ausfuhr derfelben aus dem Königreich Beider Sizilien

verboten wäre.

Die gegenwärtige Kapitulation foll ratisizirt und die

Ratifikationen sollen inner drey Monaten oder früher,
wenn es gefchehen kann, auögewechfelt werden.
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e. Okt. Zu Urkunde dessen haben Wir, der bevollmächtigte
«28. Minister Seiner Majestät des Königs Beider Sizilien bey

der Schweizerischen Eidgenossenfchaft, und Wir, die
Commissarien und Abgeordneten des hochlöblichen KantonS
Bern die gegenwärtige Kapitulation unter Vorbehalt der

Ratistkation unfrer Hohen respektiven Vollmachtgeber
unterfchrieben.

Gefchehen in Bern den sechsten September eintaufend,

achthundert acht und zwanzig.

Unterzeichnet z

(i. 8.) Paul Ruffo,
Herzog von Calvello.

(I.. 8.) I. R. Wurstemberger,
Mitglied des Kleinen Rathes.

(I.. 8.) Gottl. Albr. von Steiger,
Mitglied des Kleinen und des Ge¬

heimen Rathes.

(L. 8.) C. Ludw. von Wattenwyl,
Mitglied des souverainen Rathes.

Nachdem Wir die oben gedachte Militair-Kapitulation

gelesen und reiflich erwogen, haben Wir diefelbe

gänzlich in ihrer völligen Ausdehnung angenommen,
bestätigt und ratistzirt fowohl für Uns als für Unfere
Nachfolger; wie Wir ste durch gegenwärtige Urkunde annehmen,

bestätigen und ratisiziren. Wir versprechen in wahren

Treuen und verpflichten UnS bey Unserm königlichen

Wort alles dasjenige zu vollziehen und zu beobachten, was

inder vorerwähnten Militair-Kapitulation enthalten ist.
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In Kraft dessen haben Wir diefe Urkunde eigenhän- 6. Okt.
dig unterfchrieben und ihr das Siegel UnferS königlichen «2s.

Wappens beyfetzen, fö wie auch diefelbe durch Unfern
Minister Staatsrath, einstweiligem Präsidenten des

Ministerrathes und sà interini mit der Führung der

auswärtigen Angelegenheiten beauftragt, unterzeichnen lassen.

Gegeben in Neapel den fechszehnten Christmonat im Jahr
eintaufend achthundert acht und zwanzig.

Unterz. Franz.
(I. 8.)

Unterz. Ludw. von Medici.

R a t i f i k a t t o n.

Wir Schultheiß, Kleine und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern:

Nachdem Wir die Kapitulation für ein Regiment
Infanterie des Kantons Bern in Diensten Seiner Majestät

des Königs Beider Sizilien eingesehen und untersucht

haben, die in Bern am 6. Herbstmonat 1828 geschlossen

und unterschrieben worden ist durch den FürstenD. Paul
Ruffo, Herzog von Calvello, bevollmächtigtem

Minister Seiner Majestät des Königs Beider Sizilien bey
der Schweizerifchen Eidgenossenschaft einerseits, und

andererseits durch die Commissarien und Abgeordneten der

Stadt und Republik Bern, nämlich: die Herren Johann
Rudolf Wurstemberger, Mitglied des Kleinen
Rathes, Gottlieb Albrecht von Steiger, Mitglied
deS Kleinen und deö Geheimen Rathes, und den General

Carl Ludwig von Wattenwyl, Mitglied des

souverainen Rathes beidseitig dazu ernannt und abgeordnet.
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6. Ott. Wir genehmigen und ratifiziren die obengedachte Ka-
xitulation in ihrem ganzen Inhalt/ und versprechen
dieselbe/ so viel an UnS liegt/ ganz und getreulich in allen
ihren Theilen zn erfüllen.

Jn Kraft dessen ist gegenwärtiger Akt durch Unfern
fürgeliebten AmtS-Schultheiß und Unfern geliebten Staats-
fchreiber unterzeichnet und mit Unferm Standesstegel
verfehen worden/ in Bern am fechsten Weinmonat eintausend

achthundert acht und zwanzig.

Der AmtS-Schultheiß/

umerz. Fischer.
(I.. 8.) Der Staatsschreiber /

Uyterz. F.May.

Verordnung
über die Dachungen.

tt.D«. Wir Schultheiß/Kleine und Große Räthe
«28. Stadt und Republik Bern thun kund hiermit:

Daß Wir zu Verminderung der Feuersgefahr für die
Gebäude und zu Verhütung der weitern Verbreitung
wirklich ausgebrochener Feuersbrünste/ auf den Vortrag
unferer Landesökonomie-Commission für nothwendig
befunden haben/ allgemeine Vorfchriften über die Dachungen

zu erlassen und demnach
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verordnen:

1) Alle Gebäude, die entweder neu enichtet oder Dee.

auf der Stelle eines alten wieder aufgebauet werden,
follen unter den hienach angegebenen Ausnahmen mit
Ziegeln oder Schiefern eingedeckt werde».

2) Von diefer allgemeinen Vorfchrift sind

ausgenommen.'

s. Alle Landwirthfchaftsgebäude, welche mit keiner

Feuerstätte verfehen sind und in einer Entfernung
von wenigstens fechshundert Schuh von bereits

bestehenden Gebäuden errichtet werden.

!>. Alle Senn- und Melkhütten, Käfefpeicher und Ga¬

den auf den Allmenden, Bergen und Vorweiden,
fo wie auch die kleinen MooS- und Bergfcheuer-

lein (Finel).

Z) Allfällige Anstände über die Anwendung diefer

Verordnung follen ohne Zulassung vo» Weitläufigkeiten
durch die Herren Oberamtmänner unter Vorbehalt des

RekurfeS an den Kleineu Rath entschieden werden.

4) Allfällige fernexe Ausnahmen nach dem Bedarf
besonderer OrtSverhöttnisse können nur durch Unsern Kleinen

Rath auf eingereichtes Bestnden des betreffenden

OberamtS entschieden und bestimmt werden.

6) Jede Widerhandlung foll mit Abbrechen des vor-
fchriftwidrigen Materials auf Kosten des Eigenthümer'S
und mit einer Geldbuße von zehn bis hundert Franken
xolizeyrichterlich bestraft werden. Von diefer Buße foll
die eine Hälfte dem Verleider und die andere dem Armen-
gme der Ortsgemeinde zufallen. Jn Fälle», wo die Strafe
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n. Dec. die Competenz des erstinstanzlichen Polizeyrichters über-
«28. steige, sinket der Rekurs vor den Kleinen Rath statt.

6) Jn der vorgeschriebenen Publikation von
vorhabenden neuen Baute»/ soll immer angezeigt werde«/ mit
welchem Material man das neue Gebäude decken wolle.

7) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt/ auf
übliche Weise bekannt gemacht und der Sammlung der
Gefetze und Dekrete einverleibt werden. Sie tritt vom Tage
ihrer Publikation an in Kraft und wird Unferm Kleinen
Rathe zur Vollziehung übertragen.

Gegeben in Unferer großen Rathöverfammlung / Bern
den ii. Christmonat 1828.

Der Amts-Schultheiß/

Fischer.
Der Staatsfchreiber/

F. May.

Vertrag
zwifchen der Krone Frankreich und der Schweizerifchen

Eidgenossenschaft über gerichtliche und nachbar»

liche Verhältnisse.

c^>
24. D«. «Hhro Majestät der König von Frankreich und von Na«

«28. varrà und die Staaten der Schweizerifchen Eidgenossen¬

fchaft/ — da ste vom Wunsche gleich beseelt stnd/ die

schon lange Zeit bestehenden Bande der Freundschaft und

die Verhältnisse guter Nachbarschaft zu befestige«/ und
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es zu diesem Zwecke vortheilhaft erachtet haben, die von 24. Dec.

beiden Seiten zu befolgenden Regeln/ fowohl bey Aus-
Übung der Gerechtigkeit/ als für verfchiedene andere

Punkte eines beiden Ländern gemeinsamen Interesse/
ein für alle Mal nach der Grundlage einer vollkommenen

Reciprocität festzufetze«/ haben in diefer Abstcht zu ihren
Bevollmächtigten ernannt / nämlich:

Ihre Allerchristlichste Majestät / den Herrn Franz
Joseph Maximilian Gerard von Rayneval/ Großoffizier
des Königlichen Ordens der Ehrenlegion/ Ritter des

Ordens Carls III./ StaatSrath/ Ihr Botschafter bey der

Schweizerischen Eidgenossenschaft;

Und die Staaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft/

die Herren Emanuel Friedrich Fischer/ Schultheiß

der Stadt und Republik Bern; Johann Herzog von

Effingen/ Bürgermeister des CantonS Aargau; und August

Carl Franz von Perrot/ Mitglied des Staatsrathö von

Reuenburg; —

welche/ nach Auswechslung ihrer gegenseitigen Vollmachten/

die in guter und behöriger Form befunden worden,
zu folgenden Artikeln fich vereinigt haben:

Art. 1.

Die Endurtheile in Civilfachen/ welche in Rechtskraft

erwachsen und durch die französifchen Gerichtsstellen

ausgefällt sind / sollen in der Schweiz als gültig

vollzogen werde«/ und umgekehrt/ nachdem solche

vorher mit der Unterschrift der betreffenden Gesandte«/
oder/ in deren Ermanglung/ mit derjenigen der dazu

befugten Behörden jeden Landes bekräftigt worden sind.
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24. Dec. Art. 2.

Es soll von keinem französischen Bürger/ der einen

Rechtshandel in der-Schweiz, und hinwieder von

keinem Schweizer, der einen Rechtshandel in Frankreich

zu betreiben hätte, irgend eine Leistung, Bürgfchaft oder

Hinterlage gefordert werden, welchen die Inländer nicht
ebenfalls nach den Gefetzen jedes OrtS unterworfen stnd.

Art. Z.

In persönlichen oder Handelsstreitigkeiten, welche stch

nicht gütlich und ohne richterliche Dazwifchenkunft beenden

lassen, wird der Kläger gehalten feyn, feine Sache vor
dem natürlichen Richter des Beklagten zu betreiben, es

wäre denn, daß die Parteyen im Orte felbst, wo der

Vertrag gefchloffen wurde, gegenwärtig, oder daß ste in
Anfehung des Richters übereingekommen wären, vor
welchem ihre Anstände zu fchlichten sie sich verbindlich
gemacht hätten.

Betrifft aber die Streitsache ein liegendes Gut, so

soll dieselbe vor dem Gericht oder der Obrigkeit desjenigen

OrtS verfolgt werde», wo jenes Eigenthum
gelegen ist.

Die Streitigkeiten, welche stch zwifchen dcn Erben eines

in der Schweiz verstorbenen französifchen Bürgers in Be-
treffseiner Verlassenschaft erheben könnten, werden vor den

Richter des letzten Wohnortes gebracht, den der französtfche

Bürger in Frankreich hatte ; daö Gegenrecht wird in Bezug
der Streitigkeiten statt haben, die zwifchen den Erben
eines in Frankreich verstorbenen Schweizers entstehen

könnten. Der nämliche Grundsatz soll bey Streitigkeiten
in vormundschaftltchen Angelegenheiten befolgt werden.
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Art. 4. 24.5D«.

Bey Fallimenten oder Bankerotten von französischen

Bürgern, welche Güter in Frankreich besitzen, sollen,

— wenn fchweizerifche und französifche Gläubiger
vorhanden sind, und die fchweizerifchen Gläubiger zum Behuf

der Sicherung ihrer Hypothek die Vorfchriften der

französifchen Gefetze befolgt haben, — diefelben aus den

besagten Gütern bezahlt werden, gleich wie die französifchen

Hypothekargläubiger, nach der Ordnung ihrer
Hypotheken; und hinwieder wenn Schweizer, welche Güter
im Gebiet der Eidgenossenfchaft besitzen, französische und

schweizerische Gläubiger haben, — sollen die französischen

Gläubiger, welche für die Sicherung ihrer in der Schweiz

besindlichen Hypothek die Vorfchriften der fchweizerifchen

Gefetze befolgt haben, ohne Unterfchied, nach der Ordnung

ihrer Hypothek, den Schweizergläubigern gleich
gehalten werden.

WaS die einfachen Gläubiger betrifft, fo follen
diefelben ebenfalls ohne Rücksicht, welchem von beiden Ländern

sie angehören, auf dem nämlichen Fuß behandelt

werden; immer aber nach den Gefetzen eines jeden Landes.

Art. 5.

Werden Franzofen oder Schweizer in ihrem Lande

gerichtlich folgender Verbrechen schuldig erklärt, nämlich:
Verbrechen gegen die Sicherheit des Staats (Hochverrath
und Aufruhr), Mord, Vergiftung, Mordbrenners«, Verfälschung

öffentlicher Akten oder Handelsschriften, Falfch-
münzerey, Diebstahl mit Gewalt oder mit Einbruch,
Straßenraub, betrüglicher Bankerott, oder werden ste, als

dieser Verbrechen schuldig, kraft eines VerHaftbefehls der
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Ä. Dtt. gesetzlichen Obrigkeit verfolgt, und flüchten sich dte
1S28. Franzofen in die Schweiz / und die Schweizer nach Frank,

reich / fo foll ihre Auslieferung auf das erste Ansuchen

zugestanden werden. Eben fo foll es mit öffentlichen Be,
amen oder Depositarien, die wegen Unterfchlagung von

Staatsgeldern verfolgt werden, gehalten feyn. Jeder
Staat wird bis zu den Grenzen feines Gebiets die AuS,

lieferungs - und Transportkosten tragen.

Die in einem der beiden Länder gestohlenen, nnd im
andern niedergelegten Sachen, werden getreulich zurück,
erstattet.

Art. 6.

Jn allen peinlichen Prozeduren für die im vorigen
Artikel angeführten Verbrechen, wo die Untersuchung
entweder bey den französtschen oder bey den schweizeri,
schen Gerichtsstellen statt findet, follen die fchweizeri,
fchen Zeugen, welche persönlich in Frankreich, und die

französtschen Zeugen, welche persönlich in der Schweiz zu

erscheinen vorgeladen werden, gehalten seyn, fich vor
derjenigen Gerichtsbehörde, welche fie vorgeladen hat,
zu stellen, und zwar bey den durch die betreffenden Ge,
setze der beiden Nationen bestimmten Strafen. Solche
Zeugen follen die nöthigen Reifepässe erhalten, und die

beiden Regierungen werden durch gegenseitiges Einver.
ständniß die Entschädigungen und Vorschüsse festfetzen, die

nach Verhältniß der Entfernung und des Aufenthalts
zu geben feyn werden. Sollte der Zeuge alS Mitschul,
diger zum Vorschein kommen, so soll derselbe auf Kosten

derjenigen Regierung, die ihn gerufen hat, feinem na,
türlichen Richter überwiefen und zurückgesandt werden.
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Art. 7. 24. Dec.

Den schweizerischen Bewohnern der an Frankreich
grenzenden Cantone ist gestattet, die Produkte der

liegenden Gründe, welche ste in dem Gebiete des Königreichs

in einer Stunde Entfernung von der beiderseitigen

Grenze besitzen mögen, auszuführen, und die nämliche

Bewilligung ist hinwieder den Franzofen zugestanden,

welche in der Schweiz liegende Gründe in der nämlichen

Entfernung von der Grenze besttzen. Die Ausfuhr und

Einfuhr diefer Landesprodukte follen frey feyn und mit
keiner Abgabe belegt werden können. Jedoch werden

sich die Eigenthümer, welche von der ihnen durch diesen

Artikel zugestandenen Befugniß Gebrauch machen wollen,
nach den Mauth- und Polizeygefetzen eines jeden Landes

richten; um aber zu verhindern, daß die zu erfüllenden

Förmlichkeiten dem Einsammeln der Früchte nachtheilige
Versäumnisse herbeyführen, fo foll deren Transport von
einem Lande ins andere nicht verspätet werden dürfen,
wenn diejenigen, welche vorläufig die Erlaubniß dazu

verlangt haben, bis ste diefelbe erhalten können, einen

zahlungsfähigen Bürgen stellen.

Es ist wohlverstanden, daß diefe Befugniß unbefchränkt

feyn foll und das ganze Jahr hindurch dauern wird; aber

es ist ebenfalls festgefetzt, daß diefelbe nur auf die einge-

fammelten rohen Früchte, und zwar in dem Zustande wie

fie der Boden, auf dem ste gewachfen stnd, erzeugt
haben wird, ihre Anwendung findet.

Art. 8.

Es wird zwifchen Ihrer Allerchristlichsten Majestät
und den an Frankreich grenzenden Schweizer-Cantonen
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24. D«. eine besondere Uebereinkunft getroffen werde»/ um die

1828. Benutzungsweise der Grenzwaldungen zu bestimmen und
dere» Beschädigung zu verhüte».

Art. 9.

Solltet man in der Folge das Bedürfniß näherer

Erläuterung über einige Artikel des gegenwärtigen
Vertrags erkennen/ fo ist man ausdrücklich übereingekommen/

daß die kontrahierenden Theile stch verstehen werden/ um
auf freundschaftlichem Wege die einer Auslegung
bedürfenden Artikel näher zu bestimmen.

Art. io.

Der gegenwärtige Vertrag wird ratifient und die

Ratifikationen werden in Zeit von drey Monaten/ oder

wo möglich früher/ ausgewechselt werden.

Jn Kraft dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten

denselben unterzeichnet und mit ihren Wappen
versehen.

Geschehen zu Zürich den 18. July im Jahr nach

Christi Geburt Eintausend achthundert acht und zwanzig.

(i..8.)Rayneval. (i.. 8.) Fischer.

Herzog v. Effingen.

Perrot.

Wir
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Wir Schultheiß und Rath der Stadt 24. D«.
und Republik Bern

verordnen:
Der vorstehende Vertrag / zu dem der Canton Bern

durch seine Ehrengesandten bey der dießjährigen
Tagsatzung/ vermöge der ihr vom großen Rathe unterm 19.

Juny 1828 ertheilten Instruktion / seinen Beytritt erklärt
hat/ und der am 18. Oktober 1828 Namens der
Schweizerischen Eidgenossenschaft durch die Regierung des Vororts

Zürich ratisizirt worden ist/ foll von nun an in
unferm Canton in Vollziehung trete«/ und zu jedermanns
Verhalt in die Sammlung der Gefetze und Dekrete eingerückt

werden.

Bern/ den 24. Christmonat 1828.

Der AmtS-Schultheiß/

Fischer.
Der Staatsfchreiber/

F. May.

Verordnung
über dte Aufbewahrung leicht entzündbarer

und explofionsfähiger Stoffe.

Wir Schultheißund R a t h d e r S t a dt is. Jan.

und Republik Bern/ thun kund hiermit:
Demnach wiederholte traurige Unglücksfälle Uns von

der Nothwendigkeit überzeugt haben / in Vervollständigung
V. 7



98

i9. Jan. der Feuerordnung vom 25sten May I819, einige mehrere
«29. Polizey-Vorschriften über die sorgfältige Aufbewahrung

leicht entzündbarer und explostonsfähiger Stoffe aufzustellen

und deren genaue Befolgung möglichst zn sichern,
fo haben Wir auf darüber angehörten Vortrag Unfers
Justiz- und Polizey-Raths zu verordnen gut gefunden,
wie Wir dann

verordnen:
1) Die Vorräthe von den unten (Art. Z.) benannten

Substanzen sollen bey den Apothekern, Materialisten,
Spezierern und bey jedermann, der mit solchen Substanzen

Handel treibt, oder deren in ziemlichen Quantitäten
besitzt, in einem besondern Verschlage des Kellers, oder

bey kleinen Vorräthen, in einem Schranke, zu welchem

nur der Hausherr oder die Gehülfen die Schlüssel in
Händen haben, aufbewahrt werden. Jn den Laboratorien,
in denen geistige Flüssigkeiten fabrizirt werden, ist durch

gehörige Anbringung von Luftzügen dafür zu forgen, daß

die Anhäufung von Dunst verhindert werde.

2) Der Eintritt in folche befondere Verschlage und

der Zutritt zu jenem Schrank, wenn er geöffnet wird,
soll nie mit freyem Licht, sondern nur mit einer Laterne
und niemanden gestattet seyn, der nicht zum Personal der

Apotheke, oder der Material- oder Spezerey-Handlung
gehört.

3) Zu vorsichtiger Aufbewahrung und Behandlung
der unten benannten Substanzen werden folgende
Vorfchriften aufgestellt und deren strenge Befolgung
anbefohlen:

a. Der Weingeist foll beym Einkellern nur bey Tag
nnd vor dem Hans, nicht im Keller, von den Kü-
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fern gemessen und entweder in wohl verfpunteten is. Za«.

Fässern oder in Strohflaschen, aufbewahrt werden. «29.

b. Die verfchiedenen Arten von Aether, fo wie der

verfüßte Salpeter und derSalzgeist, follen

in starken Flafchen oder in Steinkrügen aufbewahrt
werden, und diefe Flafchen oder Krüge follen höchstens

eine halbe Maaß fassen.

c. Die Hofmannstropfen stnd in ähnlichen Ge-

fässen von höchstens einer Maaß Gehalt zu bewahren.

<I. Die flüchtigen Oele, wie Terpentinöl, Harzöl
und Steinöl stnd in höchstens 25 Maaß haltenden

starken und wo möglich durch Geflecht gesicherten

Flafchen oder blechernen Gefäßen aufzubewahren.

e. Der Phosphor foll in mit Wasser angefüllten,
nicht mehr als ein halbes Pfund haltenden, starken

Flafchen oder Krügen aufbewahrt werden.

k. Die verschiedenen Arten Knallpulver follen in
nicht größern Vorräthen als eine Unze gehalten

werden, mit einziger Ausnahme derjenigen Präpa^

rate, welche in der für die Schießgewehre üblichen

Form verkauft werden, welche einzig nicht unter
jener Befchränkung begriffen sind.

4) Die Aufstcht über die Vollziehung diefer Vor,
fchriften (Art. 1. 2. Z.) und die Bestrafung der Ueber,

tretung derfelben ist Unsern Oberamtmännern aufgetragen,
welche jährlich wenigstens einmal durch einen von ihnen

jedesmal zu ernennenden und dafür in Gelübd aufzunehmenden

fachverständigen Arzt oder Apotheker unversehens
eine genaue Besichtigung sämmtlicher Apotheken,
Spezerei)-und Material-Sandlungen und Laboratorien zu Fa-

7*
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19. Jan. brikation der im Art. 3. genannten geistigen Flüssigkeiten
1829. in ihren Amtsbezirken abhalten und stch von demselben

über die Befolgung obiger Vorschriften Bericht erstatten
lassen werden.

Diefe Sachverständigen erhalten für jeden verfäumte«.Tag

ein Taggeld von Frk. 12, worin die Reife- und

ZehrungSkosten begriffen stnd / welches Taggeld ihnen von
denjenigen Oberamtmännern/ in deren Amtsbezirk ste

funkttonirt haben, auf Rechnung deö Justiz - und Polizeu-
Raths zu bezahlen ist.

5) Widerhandlungen gegen die in den Art. i. 2.
und 3. gegenwärtiger Verordnung enthaltenen Vorfchriften

stnd von den Oberamtmännern polizeyrichterlich mit
einer Buße, je nach den Umständen, von Frk. 25 bis
Frk. 200 zu belegen, unter Vorbehalt des RekurfeS vor
Uns; von welcher Buße die eine Hälfte dem Verleider,
und die andere dem FiscuS zukommt; jedoch foll der

Sachverständige (Art. 4.) für feine amtlichen Anzeigen keinen

Bußantheil zu beziehen haben, fondern stch mit dem ihm
bewilligten Taggeld begnügen, fo daß im Fall einer durch

jhn gefchehenen Anzeige die gefammte Buße dem Fiscus
zufällt.

Ueberdieß ist jeder Apotheker, Materialist, Spezie-

rer und überhaupt jedermann, der von obigen Substanzen

fabrizirt oder mit denfelben Handel treibt oder deren

in ziemlichen Quantitäten besitzt, für allen Schaden

verantwortlich, der aus Nichtbeobachtung obiger Vorfchriften

oder aus erweislich unvorsichtiger oder leichtsinniger

Behandlung oberwähnter gefährlicher Substanzen entstehen

mag, wobey jedermann für feine Untergebenen

verantwortlich gemacht wird. Klagen auf daherigen Schadens-



inl
ersatz sind von dem gewöhnlichen Civilrichter zu beur, 19. Zan.
theilen.

Gegenwärtige Verordnung/ deren Vollziehung dem

Justiz, und Polizey-Rath aufgetragen ist, und die vom

Tag ihrer Publikation an, in Kraft treten wird, foll
gedruckt, auf gewohnte Weife bekannt gemacht, von Kan.
zeln angezeigt, und in die Sammlung der Gefetze und
Dekrete eingerückt werden.

Gegeben in Bern, den 19. Januar i«2S.

Der Amts-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber,

Fr. May.

Beschluß
über die Trennung des Filials Grandval von der

Pfarre Court und Errichtung desselben zu einer

eigenen Pfarrgemeinde.

Wir Schultheiß, Kleine und Große Räthe 2. Febr.

derStadt und Republik Bern, thun kund hiermit: ^29.

Nachdem die Einwohner des Cremine-Thales im
Amtsbezirk Münster mit dem ehrerbietigen Begehren bey

Uns eingelangt, daß es Uns gefallen möchte, ihre Kirch,
gemeinde, die gegenwärtig ein Filial der Pfarre Court

ausmacht, zu einer befondern Kirchhöre zu erheben uud



,02

2. Febr. mit einem eigenen Pfarrer zu verfehen / fo haben Wir
^29. «ach geschehener Unterfuchung und auf den Vortrag Un-

fereS Kirchenrathes/ in Betrachtung der immer
zunehmenden Bevölkerung deö gedachten Thales/ der großen

Entfernung der dortigen Einwohner von Court/ fo wie

auch der von ihnen angebotenen Beyträge zu den Kosten

einer neuen Pfarre und in der Abstcht den religiöfen
Unterricht und das geistliche Wohl der Bewohner des

besagten Thales zu befördern/

befchloffen:
1) Es follen die vier Gemeinden des Cremtnethals/

Grandval/ Coreelle/ Efchert und Cremine/von der Kirchhöre

Court getrennt werden und eine eigene Kirchgemeinde
bilden.

2) ES foll diefe nach freyer Wahl zu vergebende

neue Pfarrstelle in das Progreßiv-System der reformirten
Pfarreyen des Cantons aufgenommen / und als Folge
davon die fünfte Klasse um eine Stelle oder Nummer und

die Dotationsfumme der reformirten Geistlichkeit um fechs-

zehnhundert Franken vermehrt werden.

Z) Es follen bemeldte Gemeinden gehalten feyn /
folgendes zum Behuf diefer Einrichtung zu leisten:

». Nach einem vorzulegenden Plane und an einem

fchicklichcn Orte auf ihre Kosten ein anständiges

Pfarrhaus fammt Scheuer und Stallung zu baue«/
und einen fliessenden Brunnen zu demfelben zu leiten.

K. Den Unterhalt und die Reparationen der Gebäude

und des Brunnens gänzlich zu übernehmen.

c. Zu Handen des jeweiligen Pfarrers zehn Jucharten
guten urbaren Erdreichs zum Landbau und Unter-
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halt eines Pferdes und einer Kuh anzukaufen und 2. Febr.
das Weidrecht auf der Gemeind-Allmende damit zu ^29.

verbinden und

s. dem Herrn Pfarrer dasjenige Brennholz zu liefern,
welches durch die bestehenden Verordnungen be-

stimmt ist.

4) Der Pfarrer der neuen Kirchgemeinde wird vom

Staate nach feinem Rang in der Progreßion befoldet

werden. Jedoch ist von diefer Befoldung der Ertrag der

im Art. 3. Litt. O. erwähnten zehn Jucharten und des

Weidrechts nach einer billigen Schatzung alS direktes

Pfrundeinkommen abzuziehen.

6) Ueber alle Zugehörden und Rechte diefer Pfarre
foll ein Urbar errichtet werden.

6) Diefer Beschluß foll MnGhhrn. des Kleinen Raths
zur Vollziehung zugesandt und in die Sammlung der
Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in Unserer großen Rathsversammlung.

Bern, den 2. Februar I829.

Der AmtS-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber,

Fr. May.
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Verordnung
wegen den in den Leberbergifchen Aemtern

befindlichen Eisenwerken.

z Febr. Ä5ir Schultheiß und Rath der Stadt
tLW. «nd Republik Bern, thun kund hiermit:

Daß, nachdem UnS die Nothwendigkeit vorgestellt

worden, wegen den, in den Leberbergifchen Aemtern
befindlichen verfchiedenen Eisenwerken und den dazu nöthigen

Ausgrabungen und Erzwäschen allgemeine Vorschriften

ftstzufetzen, welche dahin zwecken, daß das Interesse
der bestehenden Eifenwerke, und dasjenige der Grund-
Eigenthümer bey ihrem Landbau ungehindert neben

einander bestehen können; fo haben Wir zu Handhabung
der dazu nöthigen Ordnung, fowohl in Hinstcht auf die

bereits bestehenden, als auf die allfällig in Zukunft zu

bewilligenden Eifenwerke, nachfolgende Artikel vorzu-
fchreiben gut gefunden, welche hiedurch zum Verhalt aller

derjenigen, die es betreffen mag, öffentlich bekannt

gemacht werden:

1) Es ist Niemand berechtigt, ein Eisenwerk zu
errichten und zu betreiben, er habe dann von UnS die dazu

gehörige obrigkeitliche Bewilligung oder Concession er,
halten.

2) Mit einer folche» Bewilligung ist das Recht
verbunden, das zum Betriebe des Werkes nöthige Eifenerz
in der ihm durch fchriftliche Bezeichnung angewiesenen

Gegend aufzufuchen und auszugraben.
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3) Jedoch sind die mit Bewilligung oder Concession 53. Febr.
versehenen Besitzer von Eisenwerke«/ oder derselben Be- ^29.
sicher/ verpflichtet/ ehe sie die benöthigte« Nachforschungen

und Ausgrabungen anfange«/ sich mit den betreffenden

Grundeigenthümern durch freywillige Uebereinkunft

zu verstehen/ vermittelst welcher ste ihnen für allen Schaden/

welcher durch die Ausgrabungen / durch die nöthigen
Zugänge und Wege/ und durch die verfchiedenen
Einrichtungen um daS Eifenerz zu reinige«/ verursacht wird/
die übereingekommene Entschädigung zuzusichern haben.

4) Jm Falle aber/ da bey überspannter Forderung
von Seite der Grundeigenthümer keine freywillige
Uebereinkunft zu Stande kommen könnte/ werden die Besitzer
oder Besteher der Eifenwerke angewiefen/ sich an daS

betreffende Oberamt zu wenden/ welches dann nach

Anleitung der zu Moderation von Entschädigungsforderungen
vorhandenen gefetzlichen Vorfchriften zu verfahren hat.

6) Da die zu Reinigung des Eisenerzes benöthigte«
Erzwäschen durch das von ihnen abfliessende Wasser auf
allen Wachsthum schädlich wirken/ fo follen bey denfelben

folche verhältnißmäßige Wasserbehälter oder Teiche

angelegt werde«/ daß das trübe Wasser stch fo lange
darin aufhalte/ bis es/ von allem okrichten Schlamm
entlade«/ wieder ganz lauter abfliessen kann.

6) Es foll aber keine Erzwäsche errichtet werde»/
ohne Bewilligung Unsers bestellten Bergraths/ welcher

das ihm dazu eingesandte Begehren untersuchen und durch
das betreffende Oberamt eine Publikation ergehen lassen

wird/ vermittelst welcher alle die Grundeigenthümer und

Wasserberechtigte/ die es angehen mag/ von dem

Vorhaben und dem Orte der Erzwäsche benachrichtigt werde«/

damit sie ihre allfälligen Gründe gegen folche Ein-
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18. Febr. richtung bis zu dem oberamtlich gesetzten Termin ein-
182.?. gehen können.

7) Nach ausgelaufenem Termin sollen die eingekommenen

Oppositionsschriften von dem Oberamt mit allenfalls

nöthig findenden Bemerkungen begleitet / an den

Bergrath eingesendet werde«/ damit derselbe im Stande
sey / gehörig zu untersuche» / ob die vorhabende Erzwäsche

Statt haben könne oder nicht/ und welche Art von

Einrichtung fie haben solle.

8) Was dann die in Zukunft zu errichtenden Erz-
wäfchen anbetrifft/ welche nur in Folge dafür erhaltener
schriftlicher Berechtigung Statt haben können / fo werden

diefelben nebst den obigen allgemeinen Vorfchriften noch

zu verpflichten fey«/ da wo eS nöthig gefunden wird/
während einer zu bestimmenden Zeit im Jahr zum Vortheil

der Wiefenwässerung stille zu stehen; worüber aber

das Nähere durch den Bergrath je nach vorgefundenen
Lokalumständen verordnet werden foll.

9) Die Entscheidung über Streitigkeiten zwischen

den Besitzern oder Bestehern von Eifenwerke« und den

Grundeigenthümern/ auf deren Boden gearbeitet wird/
gehört vor den betreffenden Oberamtmann in erster und

vor Uns in zweyter Instanz.
Gegenwärtige Verordnung foll in beiden Sprachen

gedruckt und zu Jedermanns Wissen und Verhalt in den

Leberbergifchen Landestheilen an den gewohnten Orten
angefchlagen werden.

Gegeben in Bern/ den 18. Februar 1829.

^ Der Amts-Schultheiß/
R- von Wattenwyl.

Der Rathsfchreiber/

Wurstemberger.
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Kreisschreiben
von Schultheiß und Rath der Stadt und Republik
Bern an alle Oberamtmanner/ mit Ausnahme der¬

jenigen des Leberberges.

Aurch die Einfragen verschiedener Gemeinden über die 20. Febr.

Verwendungsart deö durch oberehegerichtlichen Spruch ^29.
dem Vater eines unehelichen Kindes auferlegten Beytrags
an die Kosten der Erziehung und Verpflegung desselben

stnden Wir Uns/ nach angehörtem Vortrag Unferes Iu,
stiz-Raths/ veranlaßt/ hierüber mittelst gegenwärtigen
Kreisfchreibens / in Anwendung und Vollziehung der da,
herigen gefetzlichen Verfügungen/ nachstehende Vorfchrif,
ten zu ertheile«/ wobey Wir Uns zugleich/ aus Anlaß
der wiederholten Publikationen von Gemeinden wegen

Ertheilung der mißbräuchlichen Heirathssteuern an dürf,
tige Weibsperfonen/ bewogen stnden/ auch hierüber eine

allgemeine Vorfchrift aufzustellen.

Was nun:
1) Die VerwendungSart obgedachter Beyträge

betrifft/ fo haben die Gemeinde«/ welchen die Unehelichen

angehöre«/ kraft der ihnen nach Satzung 204 des Civil-
Gefeßbuchs zustehenden älterlichen Gewalt über diefelben/
das Recht und die Pflicht, zu deren Gunsten für die
bestmögliche Verwendung der den Vätern derfelben für ihre
Erziehung und Verpflegung zu bezahlen auferlegten Bey,
träge zu forgen, fo daß die Gemeinde«/ wenn ste aus der
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20. Febr. Verpflegung der unehelichen Kinder bey ihren Müttern,
1829. denen nach Satzung 203 die erste Pflicht zu ihrer Pflege

und Erziehung obliegt, Nachtheile für die erstern oder
eine unzweckmäßige Verwendung obiger Beyträge befürchten,

allerdings berechtigt stnd, die Kinder an einem
andern Kostorr unterzubringen und von gedachten Beyträgen,

fo viel erfordert wird, zur Verpflegung und Erziehung

derfelben zu verwenden; das Uebrige aber foll in den

bestehenden Erfparnißkassen oder fönst auf stchere Weife
an Zins gelegt und dem betreffenden Kind für spätere Zeit
aufbewahrt werden.

2) Die Heirathssteuern an dürftige Weibsperfonen
dann, sind, abgefehen von den sittenverderblichen
Mißbräuchen, zu denen sie oft Anlaß geben, eine ungefetz-

liche Armenunterstützung, da auf diese nach §. 2. der

Armenordnung vom Dezember 1807 nur solche Arme
Anspruch haben, welche neben dem Mangel an eigenem Gut
stch wegen körperlicher Beschaffenheit ausser Stand befinden,

ihren Unterhalt zu erwerben, oder auf unverfchul-
dete Weife Mangel an Verdienst leiden. Aus diefem

Grund und da eine Entrichtung folcher Steuern aus den

erhobenen Tellen ebenfalls ungesetzlich ist, indem das Tell-
gefetz vom Juny 1823 keine Erhebung von Tellen zu diefem

Zweck gestattet, verbieten Wir andurch die Entrichtung

obcrwähnter Steuern aus dem'Armengut und dem

Tellbezug als gefetzwidrig und tragen Euch auf, aufdie
Befolgung diefer Vorfchrift in Euerem Amtsbezirk zu

wachen; zu welchem Ende Ihr bey Passation der Armen-
und Gemeindsrechnungen die allfällig verrechneten Artikel

für aus dem Armengut und dem Tellbezug bezahlte

Steuern diefer Art ohne anders eliminiren werdet.
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Gegenwärtiges Kreisschreiben/ welches der Samm- 20, Febr.

lung der Gesetze und Dekrete beygefügt werden soll/ wer- ^29.
det Ihr fämmtlichen Pfarrherren und Gemeinden Eueres

Amtsbezirks zum Verhalt mittheilen; zu welchem Ende
eine hinlängliche Anzahl gedruckter Exemplarien desselben

hier beygefügt wird.

Bern/ den 20. Februar I829.

Der Amts-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Namens des Raths/

der Rathsfchreiber/

Wurstemberger.

Kreisschreiben von Schultheiß und Rath
an alle Oberamtmänner/

betreffend die Gebühren bey Gü'terverzeich-
niffen und Geldstagen.

Vergl. Ges. u. Dekr. Th. V. S. 29 u. f. und 38 «. f.
Revid. G. u. D. Th. II. S. 179 u. f. und 188 u. f.

/öon dem Justiz. Rath stnd Uns wiederholte oberamt- 27. Febr.
liche Einfragen über die Zuläßigkeit mehrerer Arten von ^29.

Vakationsgebühren der Amtfchreiber in Geldstagen / amt.
lichen Güterverzeichnissen und andern Geschäften vorge.
tragen worden / welche im Emolumementarif nicht vorge.
sehen stnd / dennoch aber sehr häufig bey GeldstagSrödelN/

Benef. Inventant und fönst angefetzt werden.



11«

27. Febr. Da nun nach z. 1. Fol. 105 des Emolumentemarifs
2829. keinerley Gebühren bezogen werden sollen / die im Emolu,

mententarif nicht benannt sind/ so sehen Wir UnS bewo,

gen, Euch, gleich den übrigen Herren Oberamtleuten,
andurch alles Ernsts aufzufordern, bey aufhabender Pflicht
streng darauf zu wachen, daß keinerley Ueberschreitungeu
des EmolumententarifS und keine Forderungen von darinn
nicht benannten Emolumenten stch einschleichen, nament,
lich dann, daß in genauer Vollziehung des §. 3«. Fol. 35

des EmolumententarifS bey Aufnahme der Benef. In,
ventarti und Verführung der Geldstage keine «»nöthigen
Gebühren weder für Taggelder noch für Gänge auf das

Oberamt, zum Buchbinder, auf die Post, u. dergl. die

mit Gelegenheit gemacht werden können, oder ihrer Nähe

wegen fönst keine Bezahlung erfordern, angefetzt, fo wie
auch, daß von den* Amtfchreibereyen keine befondern Ein-
fchreibungsgebühren für Publikationen von Geldstagen,
von amtlichen Güterverzeichnissen, und für Sendschreiben

an Gläubiger oder Schuldner, als tarifwidrig, fondern bloß
die vorgefchriebenen Emoluments für die Ausfertigung ge,
fordert worden. Diefe Einschreibungen stnden statt und

werden bezahlt nach Titel 9, tz. 9. und Titel io, §. 12.

und 13.

Wir versehen UnS zu Euch, daß Ihr Euch nicht nur
für die Zukunft einer wachsamen Aufsicht über die Be,
folgung deS EmolumententarifS bestreben und WiderHand,
lungen dagegen vorfchriftgemäß ahnden, sondern von

nun an untersuchen werdet, ob die gerügten Mißbräuche
in Euerer Amtschreiberey Statt sinden, um denselben

sogleich Einhalt zu thun oder Uns darüber Bericht zu er,
statten.
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Endlich tragen Wtr Euch auf/ gegenwärtiges KreiS- 27. Febr.

schreiben in Euer Mandatenbuch eintragen zu lassen / wie ^29.
eö auch der Sammlung der Gesetze und Dekrete beygefügt
werden soll.

Bern den 27. Februar I829.

Der AmtS-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Der Staatsschreiber/

Fr. May.

Kreisfchreiben von Schultheiß und Rath
an alle Oberamtmanner/

in Betreff der Bezahlung des EinzuggeldeS.

S. Ges. u. Dekr. Thl. I. S. und Revid. Ges. u. Dekr.
Thl. I. S. 133.

Eö ist zu Unserer Kenntniß gelanget/ daß der Art. 19. 6. März
des Gesetzes vom 2Z. May 1804 über die Erhebung deö ^29.

Hintersäß- und Einzuggeldes auf verfchiedene Weife
ausgelegt wird/ indem man an einigen Orten in der Be-
glaubniß steht; „ein Sohn/ dessen Eltern als Hinter-
„süssen (Einsassen) in einer Gemeinde wohne«/ ohne

daselbst Grundeigenthum zu besttzen / und der bey ihnen
„gewohnt hat/ befinde fich im Fall das Einzuggeld zu
„bezahlen/ wenn er wegen Verheirathung oder fönst eine

„ eigene Haushaltung anfangt/" da hingegen an andern
Orten alsdann kein Einzuggeld gefordert wird.
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6. Mörz Nach geschehener Untersuchung und auf den Vortrag
ILM. UnferS Justiz- und Polizey-RatheS Haben Wir nöthig

gefunden über die erwähnte verfchiedene Auslegung des

Art. 19. deS gedachten Gefetzes die Weifung zu ertheilen/
daß in dem angeführten Fall kein Einzuggeld bezahlt

werden foll/ indem kein eigentlicher Einzug stau stndet

und nach §. 17. auch wenn die Einfassen mit Grundeigenthum

angefessen stnd/ ihre Erben in absteigender Linie
kein neues Einzuggeld zu entrichten haben.

Diefe Weifung foll durch gegenwärtiges Kreisfchreiben

an alle Oberamtmänner ertheilt und es foll dasfelbe

zu allgemeiner Kenntniß in die Sammlung der Gefetze

und Dekrete eingerückt werden.
^

Gegeben in Bern/ den 6. März I829.

Der AmtS-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber/

Fr. May.

Markt-
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Markt- und Hausir-Ordnung.

Wir Schultheiß undRath derStadt 6. Avril
und Republik Bern, thun kund hiermit: ^s-

Nachdem UnS über die am 18. März 1822 auf eine

vierjährige Probezeit erlassene Markt- und Hausir-Ordnung

die der Central-Polizey-Direttion und den Oberämtern

abgeforderten Berichte vorgelegt worden, haben Wir
aufden Antrag UnferS Justiz - und Polizey-RatheS, und
nach sorgfältiger Erdauerung der vorgefchlagenen auf die
bisherige Erfahrung gestützten Abänderungen und
Modifikationen der Markt- und Haustr-Ordnuug, und in der
wohlmeinenden Absicht den Handel, die Industrie und den

Gewerbsfleiß der angefessenen Einwohner zu befördern,
dem Landbewohner die unentbehrlichsten Bedürfnisse auf
eine bequeme Weife zu verschaffen, und dabey den
Nachtheilen welche aus einer unbeschränkten herumziehenden
GewerbS-Ausübung entstehen, möglichst vorzubeugen,
gutgefunden, nach Revision der obengedachten, nur auf eine

Probezeit gegebenen Verordnung, und in Aufhebung
derfelben zu

verordnen:
I. Für den Besuch der Märkte und die Markt-

Polizey.
â. Für den Besuch der Märkte.

" Niemand darf ausserhalb des Amtsbezirkes, in
we >inen ordentlichen Wohnsitz hat, au/ Zahr-

.8 '
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s. Avril und Wochenmärkten Waaren feil tragen oder ein Gewerb

ausüben, wenn er sich nicht auf die hienach vorgefchrie-
bene Weist legitimiren kann.

2) Die im hiesigen Gebiet mit Feuer und Licht an-
gesessenen Fabrikanten, Kaufleute, Krämer und Profef,
sioniste», welche in ihrem Wohnorte auf eigene Rechnung
einen ordentlichen Handel treiben, offene Magazine odcr

Kramläden halten, oder einen anerkannten Beruf aus-

üben, und die Märkte im Lande befuchen wollen, follen
sich fowohl hierüber als über ihren Wohnort und Leumund

durch ein Marktpatent von dem Oberamt ihres Wohnsitzes

cmsweifen, wonach ihnen gestattet ist, die JahreS- und

Wochenmärtte im Lande, unter Vorbehalt der OrtSbe,

willigung (§. 6.), zu besuchen, ihre Waaren öffentlich

feil zu halten, oder ihren Beruf auszuüben. Die Dauer
der Gültigkeit diefer Patente ist auf ein Jahr bestimmt,
nach dessen Verfluß sie jederzeit wieder erneuert werden

müssen.

Z) Diefe Marktpatente follen aber von Unfern Ober-
amtmännern nur dann ausgestellt werden, wenn ihnen
hinlänglich bekannt, oder durch ein Zeugniß der Ge,
meindsbehörde dargethan ist, daß der Betreffende wirk-
lich, und nicht bloß zum Schein, wenigstens fchon ein

Jahr lang mit Feuer und Licht im Canton angefessen und

gut beleumdet ist, entweder eine eigene Fabrikation oder

Handlung im angezeigten Wohnorte besitzt, oder, wenn

er nicht Handel treibt, einen anerkannten Beruf für ei,

gene Rechnung ausübt und die Beschwerden gleich
andern Ortseinwohnern trägt.

Sollte sich erzeigen, daß ein solcher Fremder nur
zum Schein den angegebenen Wohnort gewählt, oder der»
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selbe nach der bestehenden Verordnung über dcn Aufent- 6. April
halt der Fremden, vom 20. und 21. December I8I6, isss.

nicht hätte geduldet werden follen, oder die obstehenden

Bedingnisse überhaupt wären ausser Acht gelassen worden,
fo können die im Fehler stch befundenen OrtSbeamten für
die Folgen belanget werden.

4) Diejenigen Fabrikanten, Kaufleute, Krämer und

Professioniste», welche im hiestgen Gebiete nicht angesessen

stnd, und auf den Jahres- und Wochcnmärkten im
Canton ihre Waaren feil halten, odcr ihren Beruf oder

Gewcrb ausüben wollen, follen stch vorerst bey dcr Ccntral-
Polizey-Direktion legitimiren, und von ihr mit einem

Marktpatent oder einer Bewilligung verfehen lassen.

Diefe Marktpatente oder Bewilligungen follen nur
auf hinlängliche Legitimation der betreffenden Bewerber
über ihr Gewerb, ihren Leumund und Wohnort durch

beglaubigte Zeugnisse der Behörden des Wohnortes und

Bescheinigung daß die hierseitigen Angehörigen eine gleiche

Begünstigung in dem betreffenden Gebiet geniessen, von
der Central-Polizey-Direktion ertheilt werden; ste stnd

nur für diejenigen Perfonen gültig, auf deren Namen

ste lauten, und je nach den Umständen und dem Gewerb,
auf eine bestimmte Zeit, jedoch nie länger als auf ein

Jahr an Angehörige der Schweizer-Camone, und auf
jährlich drey Monate an Landsfremde, auch je nach den

Umständen, auf eine bestimmte Gegend beschränkt,
auszustellen.

Solchen Marktpatenten oder Bewilligungen von Seite
der Central-Polizey-Direktion stnd auch unterworfen: die

Schauspieler, Mnstkanten, Künstler, Thierführer u.dgl.
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s. Avril 6) Zu Erleichterung und Beförderung des Verkehrs
5«29. Mit den Grenznachbarn / ist die Central-Polizey. Direk.

rion begwältigct/ den Grenzämtern limitine Grenzbewil-
ligungcn zu überlasse«/ um diefelben zum Besuch der
Märkte in ihrcm Amtsbezirk zu ertheilen. Hierbcy follen
stch aber die Grenz-Oberämter in Bezug auf die Legiti-
mation genau an den Vorfchriften des §. 4. halte«/ und

folche Grcnzbewilligungen nur benachbarten Fabrikanten/
Handelsleuten/ Krämern u. dgl. ertheilen. Jn dem In-
nern des Cantons hingegen follen die Oberämter keiner,

ley Bewilligung znm Besuch der Märkte/ unter welchem

Vorwand eö wäre / an nicht angesessene CantonSfremde

ertheilen.

6) Diejenigen/ welche auf einem Markte Waaren
feil halten/ einen Beruf oder ein Gewerb ausübe«/ oder

Kunstwerke u. dgl. vorzeigen wollen / und hierzu entweder

nach §. 2., 4. und 5. mit einem Patent oder einer limi,
tirten Bewilligung verfehen stnd/ fvllen stch vorerst unter
Vorweifung diefer Bewilligung bey d« OrtSpolizey oder

dem bestellten Markt-Jnfpektor um die OnsbewiUigung
anmelden / welche nicht ausgeschlagen wcrde» kan«/ wenn
der Betreffende stch gehörig ausgewiesen hat/ und gegen

seine Person keine Beschwerden obwalten.

7) Wer ohne Bewilligung der OrtSbchörde auf dem

Markte Waaren feil bietet/ verkauft oder ein Gewerb

ausübt/ kann von derfelben mit ein bis vier Franken
bestraft/ und je nach den Umstände»/ fogleich fortgewiefen
wcrdcn.

8) Bon der Erhebung eines oberamtlichen Markt,
patents (§. 2.) stnd einzig die Angehörigen des Amts.
bezirkS/ in welchem der Markt gehalten wird/ und die.
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jenigen befreyt, welche bereits mit einem Hausirpaten; 6, zlp«l
auf den betreffenden Amtsbezirk verfehen sind. Tiefe
beiden Classen sind aber nichts desto weniger de« OrtS-
bewilligung unterworfen.

Hingegen stnd fowohl von der Erhebung eines Markt-.
patentS als der OrtSbewilligung (^. 6.) befreyt: die

Angehörigen des betreffenden Amtsbezirks, welche bloS einen

Beruf ausüben, oder nur ihre eigene Handarbeit zu Markt
bringen. Ferner alle diejenigen Einyeimifchen und Fremden,

welche Pferde, Viehwaare, Geflügel, Eyer, Butter,
Käst, Getreide, Garten-, Feld - und Baumfnichte,
grünes und gedörrtes Fleifch Brod, Backwerk und
andere Lebensmittel; ferner diejenigen, welche LandeSerzcug»

nisse in ihrem Urstoff—Heu, Stroh, Flachs, Hanf u. dgl.
Gegenstände zu Markt bringen.

ES foll jedoch die Orts-Polizeybehörde, in Betreff
des Verkaufs von Fleisch, Käst, Brod, Gebackenem,

Garten-, Feld- und Baumfrüchten, zweckmäßige

Vorkehren treffen, daß das Publikum mit gefunden Lebensmitteln

versehen werde.

L. Marktordnung.
9) In jedem Ort, wo Jahr- und Wochenmärkwge-.

halten werden, liegt der Ortöbehörde ob einen oder

mehrere Markt-Inspektoren zu ernennen, welche die

Handhabung der Marktpolizey und der darauf Bezug habenden

Vorschriften zu beforgen haben, zn welchem Ende
denfelben dic Orts-Polizeydiener, so wie die aufgestellte

ausserordentliche Polizeywache, und die von. dcm Oberamt
oder der Central-Polizey-Direktion dahin beorderten Landjäger

während der Dauer des Marktes umergeorduet sind.
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L. April 10) Der Markt-Inspektor ertheilt die nach K. 6. er-

18V. forderliche OrtSbewilligung, und beobachtet dabey die

aufgestellten Vorschriften/ wofür er gegen das betreffende

Oberamt verantwortlich ist.

11) Jn den Ortsbewilligungen follen jeweilen die
Namen der Betreffenden und ihrer Gehülfen, das
Gewerb odcr der Beruf, laut Patent oder Bewilligung,
und die bezahlte Gebühr ausgefetzt/ fo wie allfällig weitere

nöthige Anweisungen angemerkt werden.

12) Ueber bie ertheilten Marktbewilligungcn foll der

Markt-Jnfpektor eine besondere/ mit denselben korrespon-
dirende Controlle führe»/ worin die bezogenen Gebühren

für Bewilligung und Standgeld genau auszusetzen sind.

Diefe Controlle steht fowohl dem Oberamt als der Central-
Polizey-Direktion zu jeder Zeit zur Einstcht offen.

IZ) Die Markt-Inspektoren follen jedem / welcher

Waaren oder andere Gegenstände zum Verkauf oder zur
Schau auf den Markt bringt, uud ftin Waarenlager nicht
in einem Haufe hat, nach Maaßgabe feines Gewerbs einen

Stand oder Platz anweisen, und darüber genaue Aufstcht
halten.

Wer einen ihm angewiesenen Platz oder Stand
verläßt und ohne Bewilligung einen andern bezieht/ oder

ein anderes als das ihm bewilligte Gewerb ausübt, kann

nach Umständen mit einer Buße von Frk. 1 bis 4 belegt

werden.

14) Während dcr Dauer des Marktes follen keine

Bewilligungen ertheilt werden, um Waaren oder andere

Gegenstände in die Häufer zu tragen, und das Herumtragen

in den Straßen und Gassen foll nur für folche
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Gegenstände bewilligt werden / deren Verkauf zur Bequem, 6. April
lichkeit des Publikums nicht auf eine bleibende Stelle ^W.
beschränkt werden kann.

15) Die OrtSpolizey wird genau darauf achten, daß

jeder Verkäufer stch der am Orte üblichen Gewicht, Elle
und Maaß bediene; und zu diefem Ende jeden Fremden,
welcher diefelben nicht kennt, bey Ertheilung dcr Bewil-
ligung davon unterrichten. Widerhandlungen können je

nach den Umständen mit 4 bis 20 Franken bestraft werden.

16) Die Dauer deS Jahrmarktes (mit Ausnahme
der beiden Messen in der Hauptstadt) ist festgefetzt auf
höchstens drey Tage, mit Inbegriff der nöthigen Zeit zum
Einpacken und Auspacken, wo nicht alte Uebung etwas
anderes gestattet. Ausser diefer Zeit ist alles Auspacken,

Feilhalten oder Verkaufen von Kaufmannswaaren auf
den Gassen oder fönst den Nicht-Einwohnern des Orts
bey Strafe von Frk. 4 bis 20 verboten.

17) Dem Pferde- und Viehmarkt foll, wo eS immer
möglich ist, ausserhalb des OrtS ein zweckmäßig

eingefristeter oder fönst gesicherter Platz angewiesen, und die

Straßen follen nicht mit Krämerständen, Kisten, Pferden
oder Fuhrwerken u. dgl. gesperrt oder unsicher gemacht

werden, wofür die OrtSpolizey ganz befonders zu forgen

hat; widrigenfalls diefelbe für die aus daheriger Nach-
läßigkeit entstehenden Folgen verantwortlich gemacht wer-
den kann.

Während dcr Dauer deS Marktes foll wenigstens die

Gegend, wo die Kramladen und Waarenmagazine sich

befinden, des Nachts hinlänglich beleuchtet feyn, und für
die Sicherheit des Eigenthums und die Handhabung der

öffentliche» Ruhe und Ordnung' gesorgt werden, wozu
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6. April nach §. 9. die Landjäger Polizeydiener und ausseror-

denilichen Polizeywache» zu gebrauchen sind. Sollte wäh»

rend der Nachtzeit ein erweislicher Diebstahl in den Kram-
laden oder Magazinen verübt werden oder aus Nach-

läßigkeit oder Nichtbeobachtung der gegenwärtigen Vor«
schriften Schaden oder Nachtheil entstehen, so ist die

allfällig im Fehler befundene OrtSbchördc, wenn ihr
irgend eine Unterlassung der vorgefchriebenen Sicherheit^
Maßregeln bewiest» werden kann, verantwortlich.

II. Für die Ausübung eines Gewerbes oder
Berufes von einem Ort zum andern, und das

Hausiren überhaupt.
Für die Gewerbsausübung.

18) Niemand darf einen Beruf oder ein Gewerb

ausserhalb der Kirchhöre feines Wohnorts von Ort zu Ort
ausüben, er fey denn mit einem Gewerbspatent von der

Cemral-Polizey-Direktion verfehen.

19) Einem Gewerbspatent stnd unterworfen:

a. Diejenigen, welche Kaufmannöwaaren mit stch tra,
gen oder führen, um folche den Krämern und
Handwerkern anzutragen, oder als bereits bestellte Waaren

abzuliefern;

b. die Händler mit Barometern, Regenschirmen, Bett¬

federn, Südfrüchten, Schreibmaterialien, Schreibtafeln,

Käst, Schabzieger u. dgl., welche ausser

den Jahrmärkten den Städten, Dörfern nnd
Bädern nachziehen;

c. die Augen-, Zahn- und Hühneraugen-Aerzte (info¬
fern folche nicht alö angefessene Aerzte hierzu von

dcm Sanität-Rath patentirt stnd), so wie diese-
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«igen, welche mit Arzneymitteln, Kräutern, Wur. 6. April
zeln, Gesundheits - und Schweizer - Thee und dgl. ^s.
Gegenständen von einem Ort zum andern, oder

von HauS zu Hause ziehen. Dergleichen GewerbS-

patente sollen aber nicht anders als mit Bewilligung

des Sanität-RathS ertheilt werden;

6. die herumziehenden Besitzer von Kunstwerken,
Menagerien, und andern Seltenheiten, die Schreibkünstler,

Schauspieler, Musikanten, Seiltänzer,
Läufer, gemeinen Thierführer u. dgl.

20) Bey Ertheilung eines Gewerbspatents ist vor
allem aus zu berücksichtigen, ob das Gewerb oder der

Beruf dem Lande oder einer befondern Classe der
Einwohner zum Nutzen oder Vergnügen gereiche, und nicht
wohl anders als auf diefe Art ausgeübt werden könne.

Ferner follen diefelben an Cantonö-Angehörige
nicht anders alS auf günstige Empfehlung des OberamtS

ihres Wohnorts, an nicht angesessene Cantonsfremde
aber nur auf gehörige Legitimation, nach §. 4. hievor,
ertheilt werden. Vorzüglich ist zu berücksichtigen, daß

einerfeitS folche nicht an Perfonen ausgestellt werden,
welche das Patent nur zur Begünstigung des Müfsig-
gangs oder Bettels, oder zur Beförderung des HangeS

zu sittenloser herumziehender Lebensart benutzen könnten,

damit die Landbewohner nicht durch dergleichen Perfonen
belästigt, oder durch schlechte Waaren und Nichtkenntniß
des Berufs betrogen werden; daher denn auch das
Patent auf eine bestimmte Zeit oder Gegend beschränkt und
dem Betreffenden die angemessen erachteten Bedingnisse
in demselben vorgeschrieben werden können.
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6. April 21) Die Gewerbspatenten sollen je nach der Natur
i«29. heg Gewerbs und dem Bedürfniß des Landes auf be.

stimmte Gegenden und Zeiträume beschränkt/ allein nie.
mals länger als für ein Jahr an Cantons.Ein.
wohner/ und drey Monate des JahreS an nicht
angefessene Schweizer und Landesfremde ertheilt werden.

Jn den Patenten follen / nebst den Namen der Träger/

der Heimath und des Wohnorts/ die Anzeige der

vorgewiefenen oder deponirten Legitimations-Schriften/
die Befchreibung des Besitzers/ das Gewerb/ die Dauer
der Gültigkeit und die Anzeige des Bezirks/ in welchem

diefelben gültig sind / auch die üblichen allgemeinen und

befondern Bedingnisse / welche die Central-Polizey-Di.
rektion zu Handhabung der allgemeinen Sicherheit und

Ordnung nöthig sindet/ deutlich ausgcfetzt/ und die be«

zahlte Gebühr angezeigt werden.

L. Für das Haufiren.

22) Wer ausserhalb des Bezirks der Kirchhöre feines

Wohnorts ein Gewerb oder einen Beruf von HauS zu

Haufe ausüben will/ foll mit einem Hausirpatent von
der Central-Polizey-Direktion verfehen feyn.

2Z) Hiervon sind nur ausgenommen: die Dachdecker/

Kaminfeger/ Gypfer/ Flachmaler / Steinhauer / Maurer/
Zimmerleute/ Schreiner/ Schlosser und Glaser/ so wie

ihre Gehülfe«/ infofern diefelben im Canton förmlich
angefessen sind und zu der betreffenden Arbeit besonders

bestellt und berufen werden.

Sollte stch aber erzeige«/ daß der Betreffende nicht
auf ausdrückliche Bestellung / sondern nur aufs Geräthe-
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wohl sich ausserhalb des erwähnten Bezirks seines Wohn- 6. April
ortS begeben hätte, um Arbeit zu suchen, odcr Flick- tsss.

Arbeit zu verrichten, so soll derselbe ohne weiterS als

unbefugter Hausirer angesehen und bestraft werden.

24) ES ist aber Unfer ausdrücklicher Wille, daß

das Haustren möglichst beschränkt und daher nnr für
folche Gegenstände und Berufe bewilligt werde, welche

dem Lande nothwendig und gleichsam unentbehrlich stnd,

oder zur Bequemlichkeit der Einwohner nicht wohl anders

als Hausirend ausgeübt werden können. Nämlich: für
Glas - und Töpferwaaren, hölzernes Feld- und Küchen-

gcräthe, hölzerne Schuhe und Korberwaaren, Gancn-
saamen, Brennöhl, Harz, Seife, Ammelmchl, Feuersteine,

Zunder, Schwefelholz und Dochten, Senfen und

Wetzsteine; für das Einsammeln der Holzasche zu
schweizerischen Gewerben, welche derselben unumgänglich
bedürfen, des alten Eisens und Metalls für die Werkstätten

im Lande, der Pferde- und Kuhhaare und der

Schweinborsten für hiestge Fabrikanten, und der Lumpen

zu Handen der Papierfabriken und folgende Berufsausübungen:

als Keßler, Gefchirrflicker, Scheerenschleifcr,

Sägenfeiler, Korb- und Wannenmacher.

25) Die Central-Polizey-Direktion ist jedoch be-

gwältigt, in befondern Fällen für eigene Handarbeiten,
welche bey Krämern und auf Märkten nicht hinlänglich
zu haben stnd, oder nicht genug Absatz stnden, so wie
für Gewerbe, welche in hiesigem Gebiet nicht genugsam

betrieben, oder in einigen Gegenden von besondern!

Nutzen wären, limitine Patenten auf höchstens drey Mo-
nate in einem Jahr zu ertheilen, jedoch mit ausdrücklicher

Ausschliessung des Verkaufs von Fleifch, Brod



124

s. Avril und anderm Backwerk/ von Druckschriften/ von Kupfer-/
i«V. Eifen- und gewöhnlichen Krämerwaaren.

26) Bey Ertheilung der Hausirpatenten ist ausser

den allgemeinen vorgeschriebenen Requisiten noch besonders

zu beobachten:

a. Die Lumpensammler sollen / nebst Vorweifung einer

oberamtlichen Empfehlung/ noch befcheinigen/ daß

sie von einer fchweizerifchen Papier-Fabrik
angestellt feyen; wobey denn jede Art von Handel
«nd Ausfuhr der Lumpen ohne Patent der Cen-

tral-Polizey-Direktion/ bey Strafe der Consiskation

und einer dem Werth des constseirten Gegenstandes

gleichkommenden Buße verboten ist. Den
Lumpensammlern ist gestattet/ das Schroot gegen

mit stch führende im Patent angezeigte Waare
einzutauschen.

Die Patente sollen auf höchstens fünf Amtsbezirke

ausgedehnt werden / wobey die Central-Poli-
zey-Direktion angewiesen ist / die Zahl der Patenten

für jede Fabrik eher zu beschränken als zu
vermehren.

d. Die Einsammler des alten Eisens und anderer
Metalle sollen weder von Dienstboten / ohne Vorwissen
der Meisterleute/ noch von unbekannten Personen
altes Eisen oder anderes Metall einhandeln/ und
alles zusammengeschlagene oder in seiner ursprünglichen

Form veränderte Geschirr/ Werkzeuge u.
dgl./ so wie alles was ihnen sonst verdächtig
vorkommen und glauben lassen möchte/ daß felbiges
entwendet feyn dürfte / dem ersten Vorgesetzten des
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Orts/ wo die Sache sich vorfindet/ anzeigen. 6. April
Ferner soll denselben verboten seyn / das Cinge- ^n.
sammelte ausserhalb dem Canton oder anderswo

abzusetzen/ als bey einem Metallarbeiter des hie-

sigen Cantons/ und zwar bey demjenigen/ von

welchem fie hiezu besonders empfohlen worden.

Alles bey einer Buße von 4 bis 20 Franken,
Confiskation der Waare und je nach den Umstände«/

härterer Bestrafung als Hehler von entwendeten

Gegenständen.

Bey Ertheilung des Patents ist nebst der ober-

amlichen Empfehlung und derjenigen deß

Metallarbeiters/ für welchen eingefammelt werden soll,
noch zu berücksichtige«/ daß in einem Amtsbezirk,
je nach der Größe desselben / nicht mehr als drey

Einsammler patentirt werde«/ dagegen aber das

Patent auch nur für eineu Amtsbezirk gültig feyn

foll.

Die Einfammler von Pferde- und Kühhaaren und

Schweinborsten follen / nebst der oberamtlichen Em-

Pfehl'mg/ auch uoch von einem wohl beleumdeten

Einwohner des CantonS/ welcher dergleichen
Gegenstände zu seinem Gewerb nöthig hat/ empfohlen

sey«/ oder eine von der Central-Polizey-Direktio»
zu bestimmende Bürgschaft leisten.

Die Einfammler sollen von niemanden als von
denn Meisterleuten selbst/ oder aber mit deren

Vorwissen / dergleichen Gegenstände einhandeln/
und sind verpflichtet/ jeden Kauf oder Handel von
langen Pferdehaaren unter Anzeige der Farbe und
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6. April des Gewichts dnrch den Verkäufer oder einen Vor-
t829. gefetzten des OrtS, wo der Handel getroffen wor¬

den, in ein dazu bestimmtes, stets mit stch zu

tragendes Büchlein einfchreiben zu lassen; widrigenfalls

die Landjäger und Polizeydiener die Pflicht
haben, das bey einem Einfammler vorgefundene

lange Pferdehaar in vorläufigen Befchlag zu nehmen

und bey dem Oberamt zu deponiren, bis stch der

Betreffende über den rechtmäßigen Besitz genugfam

ausgewiesen haben wird, wobey denn derfelbe je
nach den Umständen noch für die Widerhandlung
mit einer Buße von 4 bis 20 Franken belegt werden

foll.
Den Pferdehaar-Fabrikanten, fo wie denjenigen,

welche Pferdehaarfpitzen oder Haarsiebe verfertigen,
den Sattlern, Bettmachern, fo wie überhaupt
allen denjenigen, für deren Gcwerb Einfammlcr-
Patcnte ertheilt worden, wird ebenfalls zur Pflicht
gemacht, keinen unbekannten Perfonen, fo wie auch

nicht den patentirten Einfammler» lang abgefchnit-
teneS Pferdehaar abzukaufen, wenn sie sich nicht
über den rechtmäßigen Besitz desselben genüglich

ausweifen können, oder wenn Verdacht obwalten

würde, daß dasselbe auf eine unerlaubte Weife
von Pferdefchweifen abgefchnitten worden, fondern
dasselbe bey dem Oberamt ihres Wohnorts zu

deponiren ; widrigenfalls auch sie, je nach den

Umständen, mit einer Baße von 4 bis 20 Franken
belegt, oder als Hehler von Entwendetem bestraft
werden follen.

Bey Ertheilung der Patente ist zu berücksichtigen,

daßj in einem Amtsbezirk je nach der Größe Nicht
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mehr als drey Einsammler patentirt/ das Patent 6. «pxtl
aber nur auf einen Amtsbezirk ausgestellt werde. ^29.

cZ. Die Afchenfammler haben auch den Beweis zu
leisten / daß ste für irgend ein bestimmtes Gewerb

fammeln / das der Afche bedarf/ und ste hierzu

eigens angestellt feyen.

Der Handel und die Ausfuhr der Holzasche ausser-

halb der Schweiz bleibt verboten/ so wie alles

Einsammeln derselben ohne Patent/ bey Strafe
der Constskation der Afche und einer Buße von

Batzen 4 für jedes Mäs.

«. Rücksichtlich der Keßler/ Korber/ Wannen- und

Siebmacher/ Scheerenfchleifer/ Sägenfeiler foll/
wie bis dahin/ vorerst der Beweis geleistet werde»/

daß die Bewerber den angeblichen Beruf verstehe»/

damit die Landlente nicht mit schlechter Arbeit
bedient werden.

f. Den Verkauf von Wurzeln und Vieh-Arzneymitteln
betreffend/ follen nur folche Gegenstände zum Verkauf

von Haus zu Haufe bewilligt werden/ welche

von dem Sanität-Rath namentlich gutgeheissen

worden.

27) Jeder Patentbesitzer foll/ ehe und bevor er a»

einem Ort fein Gewerb oder feinen Beruf ausübt/ stch

unter Vorweifung feines Patents bey dem betreffenden

Beamten um die Ortsbewilligung anmelden. Der OrtS-
Behörde bleibt anheim gestellt/ demfelben die Ausübung
seines Gewerbes auf eine bestimmte Anzahl von Tagen

zu gestatten / jedoch niemals länger als das Patent selbst

gültig ist / so wie denn auch unter keinem Vorwand das
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s. April Haufiren erlaubt werden soll, wenn der Betreffende ein

ins. Patent besäße, das nicht für diesen Bezirk ausgestellt

worden.

28) Den fämmtlichen Orts-Behörden und Beamten

wird znr Pflicht gemacht/ Falls ein Patentbesitzer in
seinem Bezirk durch schlechte Arbeit oder Waaren die

Leute bekriegen / oder sich fönst durch feine Aufführung
der Widerhandlung gegenwärtiger Vorfchriften oder dcr

ihm vorgeschriebenen Bedingungen schuldig machen würde/
solches ohne Schonung in dessen Patent einzuschreiben.

29) Ehe ein Haustrpatenl erneuert wird / soll der

Besitzer durch glaubwürdige Zeugnisse aufweifen/ daß

er wirklich feinen Beruf oder fein Gewerb vorfchriftmäßig

ausgeübt/ keinen Anlaß zu Klagen odcr Beschwerden

gegeben / und das Patent nicht zum berufloscn

Herumziehen benutzt habe.

Z0) Wer ohne ein auf feine Perfon lautendes
Patent ein Gewerb oder einen Beruf Hausirend ausübt/
oder das Patent nicht bey sich trägt;

wer die mit sich führenden Waaren in Wirthshäusern

oder anderswo auspackt und feil bietet:
wer andere Waaren bey sich trägt/ einen andern

Beruf ausübt/ oder andere Perfonen mit sich führt/
als im Patent bewilligt sind;

jeder / welcher nach Auslauf des im Patent bestimmten

Termins/ oder in einem andern als dem im Patent
bestimmten Bezirk das Gewerb ausübt/ oder überhaupt
der gegenwärtigen Verordnung entgegen handelt; —
soll von dem Oberamt des Bezirks/ wo die Uebertretung

statt gehabt/ je nach den Umständen mit einer

Buße



Buße von 4 bis 20 Franken, nebst Consiskation öer 6. April
unbefugt bey stch tragenden Waaren, unvermögenden tW.
Falls aber mit Gefangenschaft an Wasser und Brod,
und im Wiederholungsfall über daS aus noch mit
Zuckung des Patents bestraft werden.

Den Gerichtöstatthaltern und OrtSvorgefetzten wird
zugleich zur Pflicht gemacht, dergleichen unbefugte, oder

auch patentirte Haustrer, wenn sie dem Patent zuwider
gehandelt hätten und ihnen zugeführt würden, ohne
anders dem Oberamt zu überliefern.

Die Bestrafung foll jeweilen im Patent felbst ohne

Schonung eingefchrieben werden.

III. Allgemeine Bestimmungen.

Zi) Alle Widerhandlungen gegen die gegenwärtige

Verordnung follen nach den hievor festgefetzten

Bestimmungen von dem Oberamt, in dessen Amtsbezirk die

Uebertretung statt gehabt, vindizirt werden, wobey jedoch

den Oberamtmännern anheim gestellt ist, bey allzu großer

Entfernung von dem Ort, wo der Markt gehalten wird,
und, da wo der Stadt-Magistrat nicht bereits eine

Concession zu Ausübung der Lokalpolizey besitzt, einem
OrtSbeamten die Vindikation geringerer Widerhandlungen
gegen die Marktpolizey.Vorfchrifren zu übertragen, und

ihnen zu dem Ende eine Competenz bis auf 4 Franken,
oder einen Tag Gefangenfchaft zu ertheilen.

Den Oberamtmännern wird auch überlassen, den

Gerichtöstatthaltern in den vom Amtssitz allzuweit
entfernten Bezirken eine Competenz für die Bestrafung
geringerer Uebertretungen der Hausir-Ordnung zu ertheilen,

v. 9
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6. April Z2) Von allen in Folge gegenwärtiger Verordnung
1829. diktirren Strafsentenzen/ welche die Competenz des Ober,

amtmannö/ oder in Betreff der Marktpolizey diejenige
der Ortsmagistrate übersteigen/ steht sowohl den Bestraf,
ten als dem Verleider der Rekurs vor Uns inner 14

Tagen offen.

33) Von den nach gegenwärtiger Verordnung dik,
tirten Bußen und conftszirten Waaren foll die eine

Hälfte dcm Verleider und die andere dem Armengut
des OrtS/ wo die Uebertretung statt gehabt/ zukommen,
und die letztere nach Anleitung des H. 20. der Hinter-
sässen-Ordnung verwendet werden.

34) Der Central-Polizey-Direktion ist die Vollzie-
hung der gegenwärtigen Verordnung unter der Ober,
aufstcht Unfers Justiz, Rathes übertragen; ste foll vom

1. July 1829 au die Exekution gesetzt, und in beiden

Sprachen in hinlänglicher Anzahl zum Austheile«/ be,

sonders abgedruckt werden.

35) Endlich tragen Wir allen Unfern Oberamtmännern

auf/ stch die genaueste Handhabung dieser

Verordnung angelegen seyn zu lassen / und zu achten / daß

die Competenzen nicht überschritten werden. Den
Gerichtsstatthaltern / Polizeybeamten/ Landjägern und Po-
lizeydienern aber befehlen Wir/ daß sie jeden Uebertreter

ohne Schonung oder Parteylichkeit dem Oberamt verleide«/

und keinen derfelben eigenmächtig bestrafen oder

laufen lassen. Den Grenzbeamten und den an den

Grenzen stationirten Landjägern dann wird befonders

zur Pflicht gemacht/ die in das Land kommenden Frem-
Pen/ welche bey sich führende Waaren verkaufe«/ oder

einen Gewerb/ Beruf u. dgl. ausüben wollen/ mit de»
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sie betreffenden Verschriften dieser Verordnung bekannt 6. April
zu machen, und daß solches geschehen / auf dem Reisepaß ^29.

anzumerken / damit niemand Unwissenheit vorschützen

könne/ und unverschuldet in Schaden versetzt werde.

Auch soll jedem Inhaber einer Markt-Bewilligung/ oder

eines Gewerbs- oder Hausir-Patents ein Exemplar
gegenwärtiger Verordnung unentgeltlich zugestellt, und außerdem

soll sie in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
eingerückt werden.

Gegeben in Bern, den 6. April I829.

Der AmtS-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber,

F.May.

Anmerkung. Die aufgehobene Verordnung vom is. Mörz
1822 befindet sich in den N. Ges. u. Dekr, Thl. III. S. 60.

Beschluß
über die vermöge der Markt« und HaujwOrdnung

zu bezahlenden Gebühren.

Wir Schultheiß und Rath der Stadt 6. April
uud Republik Bern, thun kund hiermit: ^29.

Daß Wir zu Festsetzung der verschiedenen Gebühren
und Sportelli, welche nach Mitgabe der unterm heutigen

Tag von Uns erlassenen revidirten Markt - und

Hausir-Ordnung, theils zu kHanden deö Staates,
theils aber zu Handen der betreffende» Oberämter

9 *
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6..A!Kil und Gemeinheiten zu beziehen sind, verordnet Haben,
waö folget:

I. Für die Markt,Attestate.
Markt « und 1) Sür die Ausstellung eines Markt. Attestates,
Hausir-Ord» welches die Central-Polizcy-Direktion gedruckt den Ober,
«ung-Art. 2. ämtern gegen Erstattung von 2!/z Batzen für Druck, und

Stempelkosten übersendet hat jeder, zu dessen Gunsten
das Patent ausgestellt wird, ohne Rücksicht, ob er im
Amtsbezirk verbürgen, oder bloß angefessen fey, folgende
Gebühren zu entrichten:

Wenn er bloß ein Handwerk -oder eine Profession ausübt,
oder ausschließlich nur Gegenstände seiner eigenen

Handarbeit zu Markte bringt, mit Inbegriff der

Druck, uNd Stempelkosten 5 Batzen 5 Nappen.

Wenn er zu seinen selbst verfertigte» Arbeiten noch fönst

einen Handel im Kleinen, oder auch nur diefen

allem treibt > 7 Batzen 6 Rappen.

Jeder, welcher mit Tuch. Spezcrey- Gold. Silber,
Metall, u. dgl. Waaren handelt, i Franken.

Für jet>en Gehülfen, welcher im Attestat namentlich aus.

gefetzt werden foll, deren aber nicht mehr als zwey

admittirt werden dürfen 6 Batzen.

II. Fiir die Markt-Bewilligungen.
Markt - und 2) Für die Ausstellung der Orts, oder Markt- Be-

Hausir-Ord-willigung kann die Ottsbehörde von jeder Perfon, auf
»ung.Art.6. welch? das Martt-Attestat oder Patent lautet, je nach

dem Beruf oder Gewerb, eine Bewillignngs-Ge,
buhr von 1 bis höchstens 4 Batzen, und für jeden

Gehülfe» die Hälfte beziehen. Diese Narkt-Bewilligunge«
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Men gedruckt von der Central - Polizey - Direktion den 6. Aprtt
OrtSbehorden gcgcn Erstattung der Druckkosten über- ^ss.
sandt werden. Wenn nicht eine gedruckte Bewilligung
ausgestellt wird/ so soll auch keine Gebühr gefordert
werden.

3) Zu Bestimmung, diefer Markt-Gebühren sind

folgende vier Klassen angenommen:

Erste Klaffe zu i Batzen..

Diejenigen Nicht - Amtsangchörigen / welche aus-Markt-un!
fchließlich ihr eigenes Produkt, odcr. Fabrikat/ fo wie H"usir-Orb-

Gegenstände ihrer eigenen Handarbeit zu Markte bringen/ """6'
infofern ste nicht zu denen gehören/ welche keiner Otts-
Bewilligung unterworfen stnd. Sobald aber der Betreffende

ausserdem noch andere. Gegenstände feil halten will,,
so fällt derfelbe in eine der nachstehenden Klassifikationen :

Alle diejenigen Nicht-Amtsangehsrigen/ welche^ nur
Zunder/ Feuersteine/ Schwefelholz/ Baumwsllendochten/
Nachtlichter u. dgl. zum Hausgebrauch benöthigte
Gegenstände/ fo wie auch diejenigen/ welche ausschließlich

Hemderknöpfe / Faden / wollene und. leinene Bandwaa-

ren/ Steck- und Nähnadeln feil halten wollen.

Zweyte Klasse z« 2 Batzen.
Diejenige«/ welche-zwar nicht ihr eigenes Fabrikat/

wohl aber auSfcWeßlich Gegenstände oder Waaren zu

Markt bringe« / die in der Gegend/ wo der Markt
gehalten wird / fehr nothwendig stnd / allein nicht in die

obige Klasse gehören; namentlich Töpfer- oder

Glaswaaren/ Filz- und Strohhüte / Schuhe / Finken / Sensen^

Sichel»/ Wetz- u»d Schleifsteine/, Körbe./ Siebs/
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Avril Wannen, hölzerne Gabeln und Rechen, hölzerne Schuhe,
WW. Seife / Amlung, Brennöhl, Wagenschmiere, Spinnräder,

Häfpel, Spulen u. dgl,, Haus. Küche, und Feldge-
räthe.

Diejenigen, welche ausschließlich ein Handwerk oder

eine Profession ausüben, namentlich die Keßler und Ge-

schirrflicker, die Schleifer, Sägenfeiler und Korber.

Die Krämer von kurzen oder langen Waaren, welche

keine Stände halten, fondern lediglich auf unbedeckten

Tischen, Bänken odcr angewiesenen Plätzen feil halten.

Dritte Klaffe zu 3 Batzen.
Die Krämer von kurzen oder langen Waaren, welche

eigene Stände halten, oder Gehülfen mit sich führen,
namentlich die Verkäufer von Schreibmaterialien, Büchern
und andern Druckschriften, wollenen, leinenen, seidenen

und andern Tüchern, Kappenspitzen, brodirten Corfet-
plätzen, Strümpfen, Kappen, RaStüchern, Metall- und

Holzwaaren, infofern diefelben nicht in eine der obigen

Klassen gehören; und endlich diejenigen, welche geräu.
chertés oder anderes Fleifch, Brod, Backwerk, Citro.
nen, Kastanien, Käse u. dgl. Speisen zu Markt bringen.

Vierte Klasse zu 4 Batzen.

Die Kaufleute oder Krämer von Gold. Silber-
Bijouterie- u. dgl. Luxuswaaren, insofern solche nicht

ihr eigenes Fabrikat sind. Ferner die Kaufleute und
Krämer mit Spezerey-Waaren u. dgl. ausländischen

Produkten.

Die Musikanten, Schauspieler, Besitzer von
Kunstwerken «nd fremden Thieren, fo wie diejenigen, welche

entbehrliche oder sogenannte brodlofe Künste treiben.
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Ferner diejenigen Einwohner/ welche vermöge eines 6. April
RechtS oder einer alten Uebung während der Marktzeit iLW.

gegen Bezahlung Leute beherbergen/ Kost geben/ Wein
oder geistige Getränke verkaufen/ wenn ste nicht ein
Taverne-Recht am Orte felbst besitzen.

4) Bey diefer Klafsisikation wird dem billigen
Ermessen der Ortsbehörden anheim gestellt/ wenn der Beruf

oder der Verkaufs-Artikel unbedeutend wäre/ die

Gebühr ganz oder zum Theil nachzulassen / hingegen kann

den CantonSfremden nicht mehr gefordert werden als den

Cantons-Angehörigen.

ES follen aber auch diese Gebühren ohne Unfere

Authorifation nicht erhöhet und eben fo wenig andere

als die nachbemeldten Standgelder und Miethzinfe
gefordert oder bezogen/ noch viel weniger denn von
Personen/ die nur den Markt befuchen / um einzukaufen,
irgend eine Gebühr gefordert werden.

6) Zum Behuf des Besuches eines bloßen
Wochenmarktes soll nicht mehr als die Hälfte der oben

ausgesetzten Gebühren von den Qrtöbehörden bezogen werden,

wobey aber denselben überlassen ist, sich für die

ganze Dauer der Gültigkeit eines Attestats mit den

Betreffenden überhaupt abzufinden.

6) Die Gemeinde des Orts/ wo der Markt gehalten

wird/ ist verpflichtet/ den dazu erforderlichen Platz

auf den Straßen / öffentlichen Plätzen und anderm der

Gemeinde zuständigen Grundcigenthum unter freyem

Himmel unentgeltlich einzuräumen.

Nur an denjenigen Orten / wo zu Aufstellung dee

Kramladen bestimmte Plätze unter Hallen / Lauben, od.«
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6. April andern der Gemeinde zugehörigen Orten, mithin unter
^ö. Dach und Scherm, angewiesen sind, oder wo die Ge¬

meinde besondere Einrichtungen zum Vortheil der Krämer
und zur Bequemlichkeit des Publikums veranstalten würde,
kann noch ein billiges Standgeld, nach Maßgabe der
Größe und Bequemlichkeit des Standes, gefordert werden.

Für das Ausleihen der Magazine, Krämerstände/
Tische und Bänke aber, haben sich die Kaufleute und

Krämer mit den betreffenden Eigenthümern selbst abzu-

finden.

7) Sämmtliche von den OrtSbehörden bezogene Markt-
bewilligungs-Gebühren follen vor allem aus zu Bestreitung

der durch den Markt veranlaßten Lokalpolizey-Ko-
sten, und der allfällige Ueberfchuß zur Verbesserung der

allgemeinen Lokalpolizey-Einrichtungen verwendet werden,
als worübei die Markt-Inspektoren alsobald nach

beendigtem Markt dem Oberamt oder der kompetenten
Stadtbehörde die Rechnung vorzulegen haben, welche die

Taggelder für die damit beauftragt gewesenen Personen

bestimmen werden.

8) Für die beyden Iah re Smeffen in der Hauptstadt

können die obbemeldten Bewilligungs - Gebühren

und Standgelder nach Verhältniß der Klassifikationen

und der Tage, für welche die Orts-Bewilligung ertheilt

wird, mithiu für die Dauer der ganzen Messe zwölffach

bezogen werden; ausserdem soll aber weder für Illumination

noch fönst ein MehrereS von den Verkäufern oder

Berufausübenden bezogen werden.
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9) Die Eentral-Polizey-Direktion hat zu obrigkeit- 6. April
lichen Handen zu beziehen: ^29.

s. Fiir die Ausstellung eines Markt-PatentS an Markt- und

nicht angesessene eantonsfremde Personen: Haustr-Ord-
nung. Art. 4.

Von Schweizerbürgern:
Für den Besuch eines jeden einzelnen, im Patent
ausgesetzten Jahrmarktes, 5 Batzen; von denjenigen,
die ausschließlich ihr eigenes Fabrikat zu Markt
bringen, 2'/2 Batzen; oder für sämmtliche Jahres.
Märkte im Canton, während einem Jahr überhaupt,

20 Franken.

Von Landesfremden:

Für den Bezug eines einzelnen Jahrmarktes
6 bis 10 Batzen;

für die Jahrmärkte im ganzen Canton, wofür das

Patent jedoch nicht auf ein Jahr, fondern höchstens

auf 90 Tage während eines nämlichen JahreS

ausgestellt werden darf, 20 Franken.

b. Für die Bewilligung zum Besuch einer der

Jahresmessen der Hauptstadt ohne Unterschied, ob

für Schweizer oder Landsfremde, 1 Batzen.

0. Für die den Grenz, Oberämter« übersandten

Grenz.Bewilligungen zum Besuch eines

einzelnen Jahrmarktes soll von dem Oberamt bczo.

gen und der Central-Polizey-Direktion verrechnet

werden 6 Batzen.

6. Für eine gedruckte und eingebundene Markt-Cou.
trolle, 13'/2 Batzen.

e. Für 10« gedruckte Markt-Bewilligungen, 10 Batzen.
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6. April III. Für die Gewerbs-Parenten.
iss?. ig) M mit Waaren ausser den Jahrmärkten den

?^'"nd Städten, <^fe^ und Bädern nachzureisen, welche an

M? Au! ^"^^C-innich"^ ^ I"br, an nicht an-

i8. t9.20. »! gesessene Schweizerbürger und Landsfremde hingegen auf
zi. höchstens 90 Tage während einem Jahr ausgestellt werden

können, haben zu bezahlen:

CantonS-Einwohner 10 Franken.
Schweizerbürger 20 —
Landsfremde 40 —

Jst das Patent nur für einen einzelnen Ort, oder

für weniger als 14 Tage ausgestellt / fo kann nur die

Hälfte gefordert werden.

Die Schauspieler-Gesellschaften, Wustkanten, Be-
scher von Menagerien, Kunstwerken und andern

Seltenheiten, die Schreibkünstler und Läufer, die Augen-
und Zahnärzte, Hühneraugenvertreiber u. dgl., wenn
das Patent nur auf 30 Tage ausgestellt wird, 20 Franken,
bis auf 60 Tage 30 —
bis auf 90 Tage 40 —

Hierunter stnd iedoch folche Musikanten nicht
begriffen, welche ausschließlich für einen bestimmten Anlaß

von Gastgebern oder andern Einwohnern berufen werden.

Auch hier tritt, wie oben, die Modistkation ein,
daß wenn das Patent für weniger als 14 Tage ausgestellt

wird, nur die Hälfte der Gebühr gefordert werden

soll.

Jn allen Fällen kann die Central-Polizey-Direktion
such dann einige Berücksichtigung eintreten lassen, wenn
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der betreffende Patent-Inhaber Waaren oder andere Ge- 6. »pril
genstände zu verkaufen hat, welche dem Land oder ein-

zelnen Gegenden nothwendig und bey den Kaufleuten
und Krämern entweder gar nicht, oder nicht hinlänglich

zu haben stnd.

IV. Für die Hauftr-Patenten,
welche jeweilen nur im May ertheilt werden.

11) Für das Hausiren in einem einzigen Amts-Markt« und

b e z i r k haben jährlich zu bezahlen: H^sir- Ord-

a. Die, welche lediglich ein Handwerk oder eine

Profession ausüben, i Franken.
d. Für das Hausiren mit Waaren u. dgl., 2

o Für das Einfammeln von altem Metall, Pstrde-
und Kühhaaren und Borsten, 4 Franken.

Alle Obigen, noch für eine zweyte Perfon alS

Gehülfen, mit Ausnahme der bewilligten Lehrjungen,

1 Franken,
Wenn in mehr als einem Amtsbezirk hausirt wird,

für einen jeden Amtsbezirk darüber 1 Franken,
ct. Für das Einfammeln von Lumpen oder Schroot,

4o Franken.
e. Für daS Einsammeln der Holzasche im ganzen

Canton, .1 Franken.
5. Fremde Gartensaamen-Händler für 6 Wochen im

ganzen Canton, 8 Franken.
8- Für Zunder, Feuersteine und Dochten, wenn das

Patent nur auf den Amtsbezirk des.Wohnorts
ausgestellt wird, .5 Batzen.

12) An Unvermögende foll das Patent nicht für
mehr als einen Amtsbezirk und zwar ausschließlich «ur
für denjenigen des Wohnorts bewilligt, dafür aber bloß
die Stempelgebühr gefordert werden.
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e. «pril Für die Ausstellung der GemeindS-Zeugnisse zn Er.
Haltung des Patents soll mit Inbegriff des Stempels
nicht mehr alS Z Batzen, und für die oberamtliche Em«

vfehlung nichtö gefordert werden.

IZ) Die Vollziehung des gegenwärtigen Befchlusses

ist der Central-Polizey-Direktion und den Oberamtmännern,

unter der Ober-Aufstcht des Justiz, und Polizey-
Raths, übertragen.

Derfelbe! foll gedruckt, auf übliche Weife bekannt

gemacht, vom i. July 1829 an in Vollziehung gefetzt

und der Sammlung der Gefetze und Dekrete einverleibt
werden.

Gegeben Bern, den 6. April I829.

Der AmtS-Schulthetß,

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber,

F. May.
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Werbungs-Reglement.

Vergl. Ges. u. Dekr. Thl. II. S. 365 u. 368. Thl. II!.
G. 125. Thl. V. S. 208. Revid. Ges. u. Dekr. Th. II. S. 335.

Neue Ges. u. Dekr. Thl. I. S. 224. Thl. IV. S. "S.

Wir Schultheiß und RathderStad^t ss. «pril
und Republik Bern, thun kund hiermit: ^

Daß Wir zu Handhabung der Ordnung und zu Vermeidung

von Mißbräuchen bey der Werbung für die Schweizer.

Regimenter in ausländifchen Kriegsdiensten/ für
welche Unfere Gnädigen Herren und Obern Kapitulationen

abgefchlossen/ das Werbungs - Reglement vom 16.

Wintermonat isi4 / ciner Revision unterworfen und zu
verordnen gutgefunden habe«/ wie Wir dann hiermit

verordnen:
1) Die von UnS niedergefetzte Rekruten-Kammer hat

die Pflicht auf sich/ gegenwärtige Verordnung in allen

Theilen zu handhaben; unter ihrer direkten Aufsicht stehen

die Werb-Commando's und die denfelben Untergeordneten;
sie verfammelt stch zu Passation der ihr vorzustellenden

Rekruten uud zu Behandlung der Werbungs-Gefchäfte
wöchentlich einmal/ auf einen von ihr zu bestimmenden

Tag; bey dringenden Gefchäfte« kann man stch bey dem

jeweiligen Präsidenten um den Acceß zu eiuer Ettra-
Sitzung bewerben. Die Rekruten-Kammer fpricht mit
Ausnahme der in §. 2 und Ii angezeigten Fälle in er--
ster Instanz unter Vorbehalt des RekurfeS an Uns/ über

alle von der Werbung herrührenden Streitigkeiten ab.
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ss. «prrl 2) Die Rekruten-Kammer ertheilt die Werb-Pä-

iss?. rente nach der von Uns erhaltenen Instruktion; ohne

dieselben ist alles Werben verboten/ die dawider Han«
delnden stnd als Falschwerber anzusehen und als solche

von dem kompetenten Polizey - oder Criminal-Richter ent.
weder mit einer Geldbuße von Frk. 100/ wovon die

Hälfte dem Verleider zufallen foll/ oder je nach den

Umständen / mit Schallenwerkstraft zu belegen; alle pa.
tentirten Werber follen alfo auf diefelben ein wachsames

Auge haben.

3) ES soll kein Angeworbener aus Unferer Botmäf-
stgkeit abgeführt werden/ er fey denn vorher der Rekr«.
ten-Kammer vorgestellt nnd von derfelben, als rechtmässig

angeworben / paßirt worden; bey der Strafe von Frk.
100/ für jeden/ ohne die Beobachtung diefer Vorfchrift
aus dem Canton abgeführten Mann; von welcher Strafe
die Hälfte dem Verleider zufällt. Diefe Vorstellung der

Rekruten gefchieht bey einer ordentlichen Sitzung der

Rekruten-Kammer durch den Chef der Werbung/ die eS

betrifft / oder durch einen vo» demfelben bezeichneten

Stellvertreter.

4) Hat ein Rekrut die Kapitulation unterfchrieben/
und Handgeld empfangen/ fo ist er an diefelbe gebunden/

und der Werber darf einen folchen unter einer Buße

von Frk. 60 zu Handen deS Staats und Abtrag aller

daherigen Kosten/ weder um Geld noch andere Belohnung

von sich auS los lassen/ fondern alle dergleichen

Begehren follen der Rekruten-Kammer anhängig gemacht

und von ihr je nach den Umständen das AngemesM
verfügt werden.
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5) Sollte ein Angeworbener vor seiner Vorstellung 22. April
bey der Rekruten - Kammer der Desertion beklagt werden, ^?s.
so soll er von derselben ediktaliter vorgeladen, im Fall
Ausbleibens als Ausreisser angesehen, und von ihr der

Central-Polizey zur Ausschreibung angezeigt werden;
das Dekret vom 1. Februar isos über die Ausreisser

soll in Kraft verbleiben.

6) Diejenigen Rekruten,, welche von der Rekruten-

Kammer aus begründeten Ursachen ihrer Dienstverpflich-

tung entlassen werden, sollen mit einem Loslassungsschein

versehen wieder in ihre Heimath zurückgesendet werden;
ohne einen solchen Schein kann der Betreffende nicht
als freygesprochen angesehen werden.

7) Die Rekruten-Kammer foll in den nachfolgenden

Fällen von Amtswegen die Anwerbung aufheben, und

kann dem Werber eine angemessene Strafe und den

Ersatz der Kosten auflegen, wenn ihm der Umstand be-

kannt gewesen, oder aber dem Angeworbenen, wenn er
den Umstand dem Werber verheimlicht hätte:

s. Wenn der Angeworbene in den stehenden Truppen
oder unter den Landjägern dienet, und seine

Dienstzeit noch nicht vollendet hat.
d. Wenn der Angeworbene in einem andern kapitu¬

lirten Schweizer - Regiment seine Dienstzeit noch

nicht vollendet hat, und überhaupt keine

Ausreisser auö kapitulirten Schweizer-Regimentern.
e. Wenn ein Angeworbener als AuSzüger in aktivem

Dienst steht, sowohl während der Dauer seines

Dienstes, als auch noch während eines MonatS
nach dem Austritt aus dem aktiven Dienst.

ä. Wenn der Angeworbene für den inländifchen Dienst
vom Staate oder von einer Gemeinde Bewaffnung,
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22. »pnl Rüstung oder Kleidung erhalten hat / und bey
!S29. stiner Vorstelluug vor der Rekruten-Kammer nicht

durch ein Zeugniß Unseres MusterungS - Commissars

bescheinigen kann/ daß er die vorgeschriebene

Zurückerstattung und Vergütung geleistet habe.

e. Wenn der Angeworbene noch in den Lehrjahren
steht/ oder seine Eltern oder Verwandten
muthwilliger Weise verlassen hat/ oder als Minderjährig

von seinem Vater oder Vormund/ infolge
zustehender älterlicher Gewalt/ gegen Erstattung
der Kosten reklamirt wird.

8) Kein Werber soll bey den Werbungen Arglist/
oder vorsätzlichen Betrug oder eitle Versprechungen/ die

er zu erfüllen nicht im Stande ist/ anwenden; die

dagegen Handelnden werden ohne anders ihres Patents
beraubt/ mit einer Geldbuße von Frk. io bis 50 oder

Gefangenschaft belegt werden / und follen die Betreffenden

entschädigen.

9) Falls ein angeworbener Rekrut mit solchen

Leibschäden behaftet wäre/ die ihn zum Militärdienst uu-
tauglich machen würden/ und er felbige d-m Werber
verheimlicht hätte/ fo kann derfelbe/ je nach den

Umstände«/ mit einer Gefängnißstrafe von ei« bis zehn

Tagen belegt und zur Rückerstattung des empfangenen

Handgelds fowohl/ als aller dießortS ergangenen Koste«/

und je nach Befinden/ mit einer Buße von Frk. 10 oder

20 und zu einer Entschädigung an den Werber/
angehalten werden.

10)



w) Sobald ein Angeworbener der Rekruten - Kam- 22. Apri
mer vorgestellt und von derselben pasflrr worden, so ^2s.
gehört er seinem Regimente und wenn er stch vor dem

Auslaufe seiner Dienstzeit demselben entzieht, so macht

er stch des AuSreissens fchuldig; er foll durch die Cen-

tral-Polizey ausgefchrieben und wenn er ergriffen wird,
dem Werb-Kommando feines Regiments zur Verfügung
überliefert werden. — Die Signalisirungs - und
Vorladungsbegebren, in diefem Fall wie in allen andern,
gefchehen durch die Werbungs-Kommando an die
Rekruten-Kammer, und es foll diefen Begehren das Signalement

der Perfon, die es betrifft, beygefügt feyn. Auf
mündliche Begehren diefer Art wird keine Rückstcht

genommen.

11) Sollte ein Werber hiesige Cautons-Angehörige

zu überreden suchen, sich in einem andern Canton
anwerben zu lassen, fo ist derfelbe als Falfchwerber anzusehen

und als folcher gleich allen denjenigen, welche

ihm dazu Hand geboten haben, nach aller Strenge der

Gefetze zu bestrafen.

12) Wenn ein Werber patentirt wird, fo soll er
dem Prastdenten der Rekruten-Kammer oder dem

Oberamtmann, welchem allenfalls das Patent zur Auslieferung

an den Werber zugesandt worden, an Eidesstatt
das Handgelübde ablegen, daß er pünktlich dem

gegenwärtigen Werb - Réglemente und seinen Instruktionen
»achleben wolle.

iZ) Jedes Werb-Patent ist nur für eiu Jahr gültig,
und wird immer Anfangs jeden Jahres erneuert; am

V. 1«
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ss. Avril Ende jeden JahreS haben die bettessenden Werbungö-
ChefS der Rekruten-Kammer etnen schriftlichen Bericht,
über das Betragen eines jeden Unterwerbers abzulegen
«nd sich um die Erneuerung der Werb-Pateme zu bewer-

ben.

14) Bevor der Werber einen Werbplatz errichtet,
muß er sein Werb-Patent durch den Oberamtmann vi-
siren lassen, in dessen Amtsbezirk der Ort gelegen isi.

Das Visa soll unentgeltlich ertheilt werden.

15) An jedem Werbplatz soll die deutliche Anzeige

angeschlagen seyn, für welchen Dienst und für welches

Regiment angeworben werde. Der Werber foll bey fei-
nen Werbungöverrichtungen immer die ordonnanzmäßige

Uniform feines Regiments tragen, bey Strafe der Un-
güttigkeit der Anwerbungen, welche in einem andern

Anzüge gefchehen, und je nach den Umständen, der

Zuckung des Patents oder einer von der Rekruten-Kammer

auszufxrechenden Geldbuße oder Gefangenschaft.

16) Einem jeden Werber ist bey Strafe der Zuckung

feines Patents und einer von der Rekruten-Kammer zu

bestimmenden Geldbuße oder Gefangenschaft verboten, fein

Patent einer andern Perfon zu übertragen oder einer

andern Perfon Erlaubniß zur Anwerbung zu geben. Bey
den gleichen Strafen ist eS denjenigen verboten, welche

allenfalls Werbern Mannfchaft zuführen, dieselbe zum

voraus dnrch Handgeld, andere Gaben oder Verfpre-
chungen anzudingen. Die Anwerbung ist ungültig,
welche in Widerhandlung gegen diefes Verbot erfolgen
würde.
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17) Kein Werber soll einen andern in seiner Wer- 22. Axrl!
bung hindern, oder ihm Leute abwendig zn machen su-

chen, bey einer von der Rekrmen-Kammer zu
bestimmenden Strafe.

18) ES sollen die Werber an den Landmusterungen
die Vor- und HauvtmusterungSvlätze meiden, und an
solchen Orten und zu der Zeit, wo die Musterungen und

Ergänzungen vorgehen, der Werbung sich enthalten, da

ihnen dies verboten seyn soll, und die kommandirenden

Ofstziere begwältigt sind, dieselben anzuhalten und zu

gebührender Strafe zu ziehen; es fey dann, daß sie

dazu die spezielle Erlaubniß ertheilt hätten.

19) Die Werber Md Führer von Rekrmen-TranS-

porren sollen weder auf den Werb- und Sammelplätzen,
noch auf der Straße und den Nachtstationen keinerley
Unfug und Ausgelassenheit gestatten und jede Störung
der Ruhe, Ordnung und Sittlichkeit um fo viel mehr
zu verhindern trachten, als sie für thre Transporte gänzlich

verantwortlich und überhaupt jeder OrtSpolizey
unterworfen sind.

20) Kein CanwnS-Angehöriger darf als Rekrut aus
einem Amtsbezirk abgeführt werden, ohne vorherige
Vorstellung vor dem betreffenden Oberamtmann, welcher
dem Werber ein versiegeltes Zeugniß des Namens,
Alters, Standes und der Heimach des Rekruten übergeben

wird, daö bey der allgemeinen Vorstellung der
Rekruten-Kammer vorgewiesen werden soll; für ein folches

Zeugniß hat der Werber dem Oberamtmann/ ohne den

10 *
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22. April Stempel, von jedem Mann ein Emolument von Btz.2'/z
2«2S. zu entrichten.

21) Würden sich Werber oder angeworbene Rekruten

Erpressungen erlauben/ so sollen dieselben unter
Restitution des Erpreßten und unter Abtrag aller daher

ergangenen Kosten/ mit einer Buße von Frk. 100 oder

körperlicher Strafe belegt werden.

22) Um auch die Werber fo viel als möglich vor
Arglist und Betrug zu sicher«/ ertheilen Wir hiermit
Unfern Oberamtmännern und allen Unter-Beamten den

bestimmten Auftrag/ den Werbern in allen ihren Berufs-
Angelegenheiten schleuniges Recht zu verschaffen / und

gegen alle diejenigen/ gegen welche ein Werber wegen

Betrug oder erlittener Mißhandlung begründete Klage»
anbringen könnte/ mit aller Strenge zu verfahren.

23) Bey der im §. 3 befohlenen Vorstellung der

Angeworbenen follen der Rekruten-Kammer zwey gleich,
lautende von dem WerbungS-Chef unterfchrieben«
Verzeichnisse der vorgestellten Mannfchaft eingegeben werde«/

welche den Taufuamen / den Gefchlechtsnamen / die
Namen der Eltern / das Alter / die Heimath / den Wohnort/

den Stand/ den Amtsbezirk/ die kapitulirte Dienstzeit

und die Summe des versprochenen Handgeldes fo
wie auch die Nummern der Angeworbenen im Canton
enthalten sollen. Bey dieser Vorstellung muß der Taufschein

und der Communionsschein eines jeden Angeworbenen

der Rekruten-Kammer vorgewiesen werden; doch

ist letztere ermächtigt/ in besondern Fällen von dieser

Vorweisung zu difpensiren.
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24) Wenn die vorgestellte Mmmschast von der Re- ss. «pril
kruten-Kammer paßirt worden ist/ so wird das eine «ss.
Doppel des Rekrutenverzeichnisses von ihr unterzeichnet
dem WSrbungS-Chef zurückgestellt/ das andere verbleibt
im Archiv der Rekruten-Kammer. UeberdieS wird für
einen jeden Rekruten-Transport ei» General-Paß
ertheilt.

26) Keim Rekrmen-TranSport/ welcher durch

Unteroffiziere oder Unterwerber geführt wird/ darf mehr
sls vierzig Man» stark sey». Uebersteigt der Transport
diese Anzahl / so soll derfelbe wenigstens durch einen

oder durch eine verhältnißmäfstge Anzahl Offiziere
geführt werden. Die Mannfchaft foll nur auf der Hauptstraße

und bey Tag marfchiren/ und der Anführer einer
jeden Abtheilung foll stch in jedem Nachtquartier von
dem Wirth oder von einem Vorgesetzten ein Zeugniß des

Betragens seiner Mannschaft geben lassen/ damit er stch

bey allfälligen Klagen über ihr Verhalten ausweifen
könne. Bey ausserordentlichen Vorfällen follen diefe

Zeugnisse durch den betreffenden Oberamtmann visirt
und der Rekruten-Kammer vorgelegt werden.

26) Jn Betreff des Verbotes der Werbung für
fremde nicht kaxitulirte Kriegsdienste und des

Durchmarsches fremder Rekruten durch hiestgen Canton wird
auf die daherige Verordnung vom 28. April 1826 (Neue
Gesetze und Dekrete/ Thl. IV. Seite 119) verwiesen.

Gegenwärtiges Werbungs-Reglement für den kapi-
tulationömösstgen auswärtigen Kriegsdienst/ durch welches

anmit alle frühern Verordnungen über diesen Gegen-
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22. April stand aufgehoben stnd, und dessen genaue Vollziehung
^29- und Handhabung von Uns der Rekruten - Kammer über¬

tragen wird, foll gedruckt, den Kommandanten der

kapitulirten Regimenter, die eö betrifft, ihren Werb-Offi-
zieren und Werbern zur Kenntniß und Instruktion
mitgetheilt, zu Jedermanns Verhalt auf die gewohnte

Weife öffentlich bekannt gemacht und in die Sammlung
der Gefetze und Dekrete eingerückt werden.

Gegeben in Bern, den 22. April IS29.

Der Amtö-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber,

F. May.
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Tarif
für die obrigkeitliche Lande zu Büren/ nach welchem

das Lände- und Gehalthausgeld daselbst, durch den

dazu bestellten Beamten erhoben werden soll.

H.. Lände-Geld.

1) Äon allem Wein und andern Flüssigkeiten in Fäf. 27. Juny.
fern die auf dem Wasser fpediert und auf der «27.
Lände ein- oder ausgeladen werden, perSaum
oder 10« Bern-Maaß Rapp. 2</^

2) Wenn die ankommenden Schiffe oder Barken nicht
ausgeladen werden, und länger als 24 Stunden
an der Lände verbleiben, fo foll für die Be-
Nutzung des Lände - Platzes von dem in ihrer La-
dung begriffenen Wein oder Flüssigkeiten, gleichfalls

entrichtet werden, von jedem Saum Rapp. 2'/z

L. Lager.Geld. c

Die hienach bezeichneten, sey es aus den Schiffen
oder von anderer Seite her in die obrigkeitlichen
Magazin- und Lände-Keller zum Ablagern eingelegten
Gegenstände, zahlen dafür tm Befondern noch an Ländeoder

GehalthauSgeld wie folget:

1) Wein und Flüssigkeiten per Saum oder 100 Bern-
Maaß Rapp. 5

2) Leere Fäßer zahlen, je «ach ihrem Gehalt, die

Hälfte.



.62

s?. Juny Z) Waaren jeder Art/ ohne Rücksicht auf ihre Qua-
«27. lität/ vom Centner Marktgewicht Rapp. 5

4) Getreide jeder Art/ Hülsenfrüchte tt. vom Sack

zu 12 Bern-Mäs Rapp. 6

Wenn obige Artikel länger alö acht Tage im
Magazin verbleiben/ fo wird von denfelben für jede

angetretene Woche fernern Aufenthalts / die Hälfte deS

beziehenden Tarifs nachbezahlt.

Fünfzig Maaß oder Pfund und darunter zahlen die

Hälfte obiger Ansätze/ das Mehrere aber wird für einen

ganzen Saum oder Centner gerechnet.

Das Auf- und Abladen der Waaren und Weine te.
und der Transport nach dem Magazin liegt den Fuhr-
oder Schiffleuten oder den Eigenthümern in ihren Kosten

zu veranstalten ob / so wie die hohe Regierung auch nur
für die Sicherheit der ablagernden Gegenstände/ nicht
aber für allfällige Verschlimmerung der Qualität während

der Zeit der Ablagerung/ verantwortlich seyn will.

Die Burger von Büren stnd für die an ste

eingeführten Artikel von dem Lände-Geld befreyt.

Alfo auf den Vortrag Mrhghhrn. des Finanz-RathS
durch Meine Gnädigen Herren des Kleinen Raths be-

schloffen; Bern den 27. Juny 1827.

NamenS deS Raths/
der RathSschreiber/

Wurstemberger.
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Uebereinkunft
zwischen den Hohen Ständen Bern und Aargau,
über die gegenseitige Schuldigkeit der Erfüllung
der Militairpflicht der Angehörigen des einen Can¬

tons/ welche in dem andern angefessen sind.

1) Äie Angehörigen des einen CantonS/ welche in so. Nov.
dem andern angefessen sind/ und eine Niederlassungs«. «27.

Bewilligung erhalten haben / welche den Wohnsitz
bezeichnet/ fo wie die Söhne derfelben, sind schuldig die

Militairpflicht in demjenigen Canton zu erfüllen, i«
welchem sie angefessen sind.

Die Offiziere allein sind dahin ausgenommen, daß

sie demjenigen Canton dienen, von dem sie ein Patent
angenommen haben.

2) Diejenigen Angehörigen des einen Cantons,
welche nur auf gegebene Zeit in dem andern sich aufhalten,

ohne einen eigentlichen Wohnsitz als Niedergelassene

zu haben, leisten die Militairpflicht in ihrem heimathlichen

Canton.

Z) Auf den Fall, daß Angehörige des einen Cantons,
die in demander» angefessen gewefen,Militair-Effekten
oder Waffen, auf welche der Staat begründeten Anspruch

zu machen hat, mit stch fortgenommen Hütten, verpflich-
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so. Nov. ten fich die Regierungen / auf das Ansuchen der com-
1827. Petenten Behörde/ die Zurückstellung derselb« zu be¬

wirken.

WirSchultheiß und Rath der Stadt
und Republik Bern/ thun kund hiermit:

Daß Wir auf den Vortrag Unferes Kriegsraths /
die obstehende/ zwischen demselben und der Militair-
Commisfion deö Hohen Standes Aargau / durch

Correspondenz verabredete Uebereinkunft in ihrem ganzen

Inhalt bestätigt und ratisizirt auch dabey erkennt haben:
daß die in derfelben enthaltenen Bestimmungen/ ohne

Ausnahme / auf isten Hornung 1828 in Unferm Canton

in Kraft und Vollziehung treten follen.

Zu Urkund dessen ist diefe Unfere Sanktion mit
Unferm Standeöstegel verwahrt und durch Unfer
fürgeliebtes Ehrenhaupt und Unfern RathSschreiber
unterzeichnet worden/ in Bern den ZO. November 1827.

Der Amts-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Der Rathsschreiber/

Wurstemberger.



Kreisschreiben MrGhhrn.'des Kleinen Rathes

an alle Oberamtmänner/

betreffend die Verordnung über Verbesse,
rung der Viehzucht.

S. Neue Gef. u. Dekr. Thl. lV. S. «.

Auf angehörten Vortrag Unferer Landeöökonomie-Com- s. Juny
mission über die von derselben eingezogenen Berichte über «29.
das bisherige Ergebniß der Vollziehung Unserer Verordnung

vom 11. Januar 1826 zu Verbesserung der
Viehzucht, haben Wir angemessen gefunden, noch vor Auslauf

der bestimmten Probezeit, zum Besten des beabsichtigten

Zweckes und zu Erleichterung der Viehbesttzer,
einige Artikel der gedachten Verordnung zu erläutern,
wie hienach folget; demzufolge Wir

verordnen:
Zusatz zu Art. 8.

Die in diesem Artikel zu berücksichtigende Anzahl
Kühe umfaßt nur diejenigen, welche von dem Gemeinen

Zuchtstier beforgt werden und deren Besitzer sich in
einem von der Bezirks-Commission jährlich festzufetzenden

Termine zum Beytritt und Mitgenuß erklärt haben.

Zusatz zu Art. 10.

Von den Bestimmungen dieses Artikels sind jedoch

diejenigen Viehbesitzer enthoben, welche ihre Zuchtstiere
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L. Juny nur fiir den eigenen Privatgebrauch und nicht für den
«29. Gemeinen Dienst oder für den Betrieb auf die Gemei-

nen Weiden und Berge bestimmen.

Zusatz zu Art. 16.

Alle Viehbesttzer/ welche stch in der/ von der

Bezirks-Commission festgefetzten jährlichen Frist/ nicht zum

Antheil an dem Gemeinen Znchtdienste erklärt haben,
sind zwar für fo lange von den dießörtigen Kosten befreyt,
bleiben aber von dem Eintritt tn den Mitgenuß und

Mitgebrauch ausgefchlossen, biö ste sich allfällig mit der

betreffenden Gemeinds-Behörde besonders haben abfinden
können.

Gegenwärtiges Kreisschreiben, welches der Sammlung

der Gefetze und Dekrete einverleibt werden foll,
werdet Ihr den fämmtlichen Gemeinden Eueres
Amtsbezirks fo wie den Amts - und Bezirks-Commiffionen,
zur Kenntniß und zum Verhalt mittheilen; zu welchem

Ende eine hinlängliche Anzahl gedruckter Exemplaren
hier beygefügt wird.

Gott mit Euch!

Bern de» 8. Juny 1829.

Der Amts-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Der Rathöfchreiber,

Wurstemberger.
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Dekret.
Besoldete Beamte und Rechnungsführer könne» nicht

in die obrigkeitlichen Collégien mit Sitz und Stimme
gewählt werden.

Äer Kleine Rath der Stadt und Republik^. D«.
Bern/ nachdem derfelbe über die Zulä'ßigkeit, daß be- ^s.
solvete oder mit Rechnungsführung beauftragte Beamte
den Versammlungen derjenigen Regierungs-Collegien mit
dem Recht der Abstimmung beywohnen könne«/ denen

diefelben mehr oder weniger untergeordnet/ oder von
welchen ihre Verwaltungen zu eontrolliren sind, das

Befinden des Finanz-RatheS angehört/ beschließt und

verordnet:
1) Von nun an sollen keine Beamte/ die mit einer

Rechnungsführung beauftragt find/ in diejenigen
obrigkeitliche» Collégien mit Sitz-und Stimmrecht gewühlt und

aufgenommen werden/ denen diefelben untergeordnet sind/

und von welchen die daherigen Rechnungen untersucht
oder kontrollirt werden.

2) Bey künftiger Verledigung von Stellen in den

Collégien/ die gegenwärtig »och von folchen Rechnungsführer«/

als Mitglieder derselbe«/ bekleidet werde«/ soll

jeweilen dem Kleinen Rathe durch den Finanz-Rath ein

Befinden vorgelegt werden, ob und welche Veränderung
V. 11
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A. Dec. in der Organisation der Collégien selbst oder in der Jn-
«25. strutti^ dieser Rechnungsführer allfällig durch diefe Ver^

fügung erforderlich geworden feye, damit das Angemessene

darüber verfügt werden könne.

Z) Gegenwärtiges Dekret foll dem Finanzrath zu

Beaufstchtigung der Vollziehung mitgetheilt und derSamm-

lung der Gefetze und Dekrete einverleibt werden.

Gegeben in Bern den 28. Christmonat 1825.

Der AmtS-Schultheiß,

R. von W a t t e n w y l.
Namens des Raths,
der Rathsfchreiber,

Wurstemberger.

Verordnung
über Ankauf von Liegenfchaften und Erwerbung

von Unterpfandsrechten durch cantonsfremde

Corporationen.

43. July WirSchultheißundRathderStadt
und Republik Bern, thun kund hiermit:

Demnach Wir auf erhaltene Kenntniß von den

bedeutenden Ankäufen von Liegenfchaften und der Erwerbung

von Unterpfandsrechten für namhafte Summen in
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Unserm Canton ab Seite eantonsfremdèr Corporationen/ is. Luly
die wesentliche» Nachtheile in reife Erwägung gezogen

haben / welche fowohl in staatSwirthschaftlicher als in
finanzieller Hinsicht aus dem Uebergang beträchtliche»

GrundeigettthumS und dinglicher Rechte an auswärtige
todte Hand zu befürchte» sind; als haben Wir/ nach
darüber angehörtem Vortrag Unseres Justiz-RatheS/ in
Erläuterung des Tit. VII. der Fremden-Verordnung vom

20. und 21. December 1816 zu verordnen gutgefunden /
wie Wir dann

verordnen:
1) Jeder eantonSfremdett Gemeinde/ Corporation

oder Stiftung isi von nun an unterfagt/ in dem hiesigen

Canton Grundeigenthum anzukaufen/ oder sonst zu erwerben.

Wenn ihnen durch Vergabung oder Schenkung/
gezwungene Uebernahme vo» Unterpfänder»/ oder auf
irgend eine andere Weist/ Liegenfchaften anfallen/ fs
sollen dieselben binnen Jahresfrist wieder verkauft und
unterlassenden Falls auf amtlichem Wege öffentlich
versteigert werden.

2) Ihnen ist ferner unterfagt/ vou nun an einen

Gültbrief oder eine andere unterpfändliche Schuldschrift
zu ihren Gunsten im hiesigen Canton aufrichten zu lassen/

oder eine dergleichen Schuldfchrift/ deren Unterpfänder
in hiesigem Gebiete gelegen sind/ käuflich oder auf andere

Weife an sich zu bringen/ es fey denn das eine oder andere

von Uns ausdrücklich bewilligt worden.

Z) Auf die diefen Vorfchriften zuwider erfolgende
Erwerbung eines Grundeigenthumes oder einerunterpfänd-
lichen Schuldforderuttg ab Seite einer eantonsfremden

11 "
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iZ. Huly Gemeinde/ Corporation oder Stiftung/sind die in den

§. 68. und 69. der Fremden-Verordnung vom 20. und 21.
Deeember I816 bestimmten Folgen und Strafen gesetzt /—
und die Notarien, Untergerichte und Leberbergifchen
Register-Beamten / welche, gegenwärtiger Verordnung
zuwider/ folche LiegenfchaftSkäufe oder Umerpfandötitel
siipuliren/ fertige»/ oder einregistrieren, oder die
Verausserung von unterpfändlichen Schuldfchriften verschreiben

würden/ verfalle« in die durch §. 70. und 71. obiger

Verordnung angedrohten Strafen.

4) Hinsichtlich der Erwerbung vo« Liegenschaften

und unterpfändlicher Schuldtttel ab Seite eantonsfremdèr

Privatpersonen bleibt es bey den Vorfchriften des

Tit. VII. bemeldter Verordnung.

Gegenwärtige Verordnung soll in beyde« Sprache»

gedruckt/ Üblichermassen xublieirt und in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in Bern/ de» IZ. Heumonat 1829.

Der AmtS-Schultheiß/
in dessen Abwesenheit/

v 0 n M u r alt, Seckelmeister.

Der Rathsschreiber /
Wurstemberger.
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Kreisschreiben des Kleinen Rathes /

an alle Oberamtmanner des alten Cantons.

Bezug der Staatsgebühr von Hand-
Lnderungen.

^us den von Unserem Ftnanzrath eingezogene» Berich, 20. Jul?
ten über den Bezug der StaatSgebühr von Handänderun-

gen haben Wir entnommen, daß die Vorschriften deS

EmolumententarifS (Theil II. Tit. II. h. 45.), welche

die von diefer Gebühr befreyten Handänderungsverträge
bezeichnen, hin und wieder ungleich verstanden und ange,
wendet werden; daher Wir auf angehörte Vorträge Un,
ferer Finanz» und Justizräthe, nothwendig befunden, zu

Herstellung der gefetzlichen Gleichförmigkeit im Bezug der

obgenannten StaatSgebühr, die Vorfchriften des Tarifs
und die denfelben zum Grunde liegenden allgemeinen
Bestimmungen näher zu entwickeln und zum Besten Unferer
Angehörigen dafür zu forgen, daß jener Bezug nicht über

die ihm von der obersten Landesbehörde in den Jahren
180Z und 1813 angewiesenen Schranken ausgedehnt werde.

Zu diesem Ende bringen Wir andurch in Erinnerung,
daß der §. 44. des Ilten Titels des Ilten Theils des

EmolumententarifS ausdrücklich die Staatsgebühr auf die

sogenannten H a ndän d e r u n g en von unbeweglichen Sa-
che», oder die im isten Abschnitte des nemlichen Titels
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20. July benennten Handä'nderungsverträge beschränkt, und daß der

§. 45. von diesen Verträgen noch die Handänderungen in
Geldstagen und die Abtretungen auf Rechnung künftiger
Erbschaft in dcr direkten absteigenden Linie ausdrücklich

als der Staatsgebühr enthoben erklärt und hierin den

Theilungen und Erbauskäufen gleich stellt.

Da nun hinsichtlich der Handänderungen in GeldStagen

keine Zweifel obwalten könne«/ fo wollen Wir über

die andern hievorgemeldeten Ausnahmen folgende nähere

Weisungen ertheilen:

1) Die Abtretung auf Rechnung künftiger Erbschaft

von Eltern oder Großeltern an ibre Kinder und
Großkinder sind im Allgemeinen und unbedingt von der StaatSgebühr

enthoben und zwar, wie das Gesetz sich ausdrückt:

„ sie mögen Abtretungs -, Schatzungs - oder Schleißweise ^

geschehen; es mag also eine Abtretungösumme bestimmt,

eine Schätzung verordnet, ein Schleiß vorbehalten seyn

oder nicht, — Die Vorschrift deS §. 47., wie die Schleißzinse

zum Behufe der StaatSgebühr berechnet werden fol-
len, stndtt alfo hier, wie fchon aus dem ganzen Zufammenzug

erhellet, keine Anwendung auf dergleichen elterliche

Abtretungen,

2) ES foll aber nicht übersehen werden, daß nur
die Abtretungen auf Rechnung zukünftiger
Erbschaft diefe Begünstigung zu genießen haben. Wenn
alfo Verträge folcher Art entweder eine unbedingte

Abtretung an Kinder oder KindeSkinder, oder doch die

Bestimmung enthalten, daß die Abtretungsfumme oder die
über allfällige Ueberbünde hinaus fruchtbar bleibende

Restanz bey Lebzeiten der Abtreter «nabsöSlich verblei-
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ben und nach Absterben derselben den Uebernehmern als Zo. Jus
Erbgut anheim / oder in die gemeine Erbmaße fallen solle, «29>

so ist von dergleichen Verträgen allerdings keine Staats-
gebühr zu beziehen. — Hingegen unterliegen derfelben,

mit Inbegriff der allfälligen Ueberbünde, folche

Verträge, in welchen die Abtretungsfumme oder Restanz, oder

der größere Theil derselben als ablöslich stipulirt wird, und

die Uebernehmer also im Fall stnd, den Gegenwerth des

Abgetretenen zu bezahlen, wenn es die Abtreter verlangen;

massen in solchen Fällen, das Instrument mag den

Titel einer Abtretung tragen oder nicht, dennoch nicht eine

solche Abtretung auf Rechnung zukünftiger Erbfchaft statt

stndet, welche gesetzlich von der StaatSgebühr dispenstrt.

Z) Verpfandungen und Schenkungen stnd

nach denfelben Grundsätzen zu beurtheilen und können

nur in dem gleichen Maaße, wie die Abtretungen auf
Enthebung von der StaatSgebühr Anspruch machen,

zumal nicht die Ueberschrift, fondern der Inhalt eines

Instruments die Klasse bezeichnet, in welche es gehört.
Der Pflichtige Werth ist bey Verpfründungsbriefen nach

der im §. 47. für Schleißbriefe aufgestellten Regel, und
bey Schenkungen nach der im §. 46. für Wettauftäufche
bestehenden Vorschrift anszumitteln.

4) Was dann die Theilungen und Erbaus-
käufe betrifft, so stnd dieselben um so mehr von der

Staatsgebühr gänzlich befreyt, als UeGhhru. und Obern

zur Zeit von einer Auflage auf die Erbschaften abstrahirt
haben. ES mögen also dergleichen Verhandlungen in
der direkten oder in der Seitenlinie statt haben; der

Erbauskauf mag einer Theilung vor- oder nachgehen; ja
selbst, wenn nach der ursprünglichen Theilung zwischen
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2«. July Miterben iiber damals unvertheilt gelassene Liegenschaf-

ten des Erbguts eine neue Theilung / oder ein neuer Anö-

kauf gefchloffen wird/ fo ist davon keine Staatsgebühr zu

beziehen. Da indessen die Befreyung nur auf die Erben

felbst und auf die Berichtigung der Erbfchaft an stch

beschränkt ist/ so ergiebt stch von selbst/ daß in Hallen/

wo dritte Personen/ die nicht Miterben stnd/ als Käufer
des einen oder andern Erbantheils auftrete«/ oder wo

zwifchen Miterben über andere als gemeinschaftliche

Erbgüter verhandelt wird/ oder auch wo nach ganz vollendeter

Theilung Miterben ihre Erbtheile unter stch

verkaufen oder vertauschen/ die gesetzliche Begünstigung

nicht mehr eintritt/ sondern eine solche Verhandlung als

eine gemeine Handänderung angesehen werden soll.

Indem Wir durch vorstehende Weisungen den Bezug

der StaatSgebühr hinlänglich erörtert/ wollen Wir
bey diesem Anlasse noch einige andere Punkte des Emo-

lumentcntarifs / über welche/ zum Theil wegen der in
der neuen Abtheilung des Civilgefetzbuchs enthaltenen

Vorfchriften / einige abweichende Ansichten vorwaltenZkön«

ne«/ deö Nähern bestimmen und reguliren.

Die Satzung 435. schreibt vor/ daß die Verträge/
welche die Uebergabe einer unbeweglichen Sache bezwecke«/

in ihrem ganzcn Inhalt dem Untergerichte vorgelegt werden

sollen. Hieraus ist der Zweifel entstanden/ ob folche

Verträge/ welche stch/ neben unbeweglichen Sache«/

auch auf bewegliches Eigenthum beziehe«/ namentlich

Abtretungen und Theilungen/ in ihrem ganzen Inhalt
in die Grundbücher der Amtfchreibereyen eingetragen

und welche Gebühren dafür entrichtet werden follen.
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Da nun die Grundbücher / wie schon ihre Benen- ^'A"
nung es mit sich bringt/ nur für die Verhandlungen

um Liegenschaften/ mit Einschluß der Grundpfänder

und dinglichen Rechte aller Art/ bestimmt stnd / so folgt
aus der obgedachten Vorfchrift keineswegs/ daß auch

derjenige Theil eines Vertrags/ welcher stch bloß auf
bewegliches Vermögen bezieht/ in diese Bücher wörtlich/
oder weiter als zum Verständniß des ganzen MS dienen

mag/ eingetragen werden müsse. Es verbleibt also/
hinstchtlich der Theilungsverträge/ ganz bey den

Bestimmungen/ welche dießortS in dem §. 25. des Ilten TitelS
des Ilten Theils des Tarifs enthalten stnd. — Belangend
aber die Abtretungen und andern Handänderungsver-
träge / welche in die obige Cathegorie gehören / so ist

für die Einfchreibung derfelben in die Grundbücher nach

der gleichen Regel zu verfahren / und gebührt dem

Amtfchreiber dafür, mit Inbegriff des Nachschlagungszeugnis-
5es/ nach §. 1. des gedachten Titels und Theils des

EmolumententarifS., ein Viertel der gefetzlichen StivulationS-
gebühr.

In Fällen aber/ wo die wörtliche Einfchreibung
eines folchen Instruments der einen oder andern Art
von den Betheiligten anbegehrt würde/ ist für denjenigen
Theil/ welcher das bewegliche Vermögen betrifft/ nicht
mehr alS die in Theil I. Tit. XI. §. 10. bestimmte

Gebühr zu bezahlen; welche auch/ ohne Entgeld der
Partheyen/ aus der Stivulationsgebühr des betreffenden ge-
schwornen Schreibers zu entrichten ist/ mit einziger
Ausnahme des in Theil II. Tit. II. §. 10. vorhergesehenen

Falles.
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^July Ig ferner laut Satzung 260. die Güterverzeichnissö

der unter Vormundfchaft stehenden Perfonen in die Vogtö-
rechnungsprotokolle der Amtfchreiberey eingetragen werden

follen / in der Satzung 644. u. f, aber,- wo von den

amtlichen Güterverzeichnissen nach deS Hausvaters Tode

gehandelt wird diefer Einfchreibung nicht gedacht ist,
fo haben Wir für gut gefunden, andurch vorzuschreiben,
daß dergleichen amtliche Güterverzeichnisse zwar, nach

Theil I. Tit. X. tz. 12. des EmolumententarifS, in der

Regel nur einfach ausgefertigt, hingegen von nun an
von den Amtfchreibereyen, da wo es bisher noch nicht
gefchehen ist, in eigens dazu bestimmte Protokolle
eingetragen werden follen, Die daherige EinfchreibungSgebühr
ist die nemliche, welche durch den tz. 6. Unferer Verordnung

vom 23. Januar 1826 für die vormuydfchaftlichen
Güterverzeichnisse festgefetzt worden,

Und da Wir hierbey wahrgenommen, daß tn dem

besagten tz. 12. des Xten TitelS des I, Theils des

EmolumententarifS das Emolument für den Auffatz und die,

Ausfertigung des amtlichen GüterverzeichnisseS à I., 1

per Bogen mit JnbegriffdeS allfällig nöthigen Stem-
xclpapiers angefetzt worden, und der tz. 4, des Stcmpel-
gefetzeS vom 20sten April I820 das ausgefertigte Exemplar

diefes Verzeichnisses dem Stempel auch dann

unterwirft, wenn das Vermögen weniger als 1^. 10000 beträgt,
da hingegen die vormundfchaftljchen Güterverzeichnisse

bey Vermögen von l., 10000 und darunter, laut tz. 6. der

Verordnung vom 23sten Januar 1826 vom Stempel
enthoben stnd; fo wollen Wir, um auch in diefem Stück
ein billiges Verhältniß herzustellen, andurch statuirt ha-
Hey, daß für die Ausfertigung der amtlichen Güterver-
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zeichuisse das vorgefchriebene Emolument nebst der20. July
Stempelgebühr und unabhängig von derfelben bezogen ^s,
werden möge,

Endlich ist Uns der Bericht erstattet worden, daß

für die Sendbriefe, welche kraft Satz, 44z. und 491. bey

Handänderungen und Gantsteigerungen an diebetreffenden

Pfandgläubiger erlassen werden, diejenige Gebühr von
Btz. 4 gefordert wird, welche für Briefe in Fällen von
Geldstagen und amtlichen Güterverzeichnissen durch den

bestehenden Tarif, Theil I. Tit. IX. tz. 23, und Tit. X,
tz. 11. festgefetzt ist. Da aber jene Sendbriefe nach einem

gleichförmigen Formular abgefaßt werden können, und

als eine neue Verfügung möglichste Kostenfchonung

erheifche«, fo haben Wir Uns bewogen gefunden, anmit
die Gebühr für dergleichen durch Satz. 44Z. und Vi.
vorgefchriebene Sendbriefe folgendermaßen zn bestimmen:

Für jeden Sendbrief Btz, 2 Rp. 6

Wenn aber des nemlichen Akts wegen
mehr als vier Sendbriefe erlassen werden,
alSdann für jeden nur Btz. 2 —

Beydes mit Inbegriff der vorgefchriebenen Controlle
über diefe Sendbriefe.

Wenn in dem nemlichen Akt ein Gläubiger für mehr

als eine Pfandforderung erfcheint, fo ist doch nur Ein
Sendbrief zu erlassen und auf Rechnung zu bringe«.

Gegenwärtiges Kreisfchreiben, welches in die Samm-.

lung der Gefetze und Dekrete einverleibt werden foll,
werdet Ihr der Amtfchreiberey, fämmtlichen gefchwornen
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20. July Schreibern und Untergerichten Eures Amtsbezirks zur
Kenntniß und Nachachtung mittheilen und auf dessen ge>

naue Befolgung wachen.

Gott mit Euch!

Gegeben in Bern, den 20sten July I829.

Der Statthalter am Schultheißsnamte,

von Muralt/ Seckelmeister.

Der Rathsfchreiber,

Wurstemberger.

Kreisschreiben
an alle Oberamtmanner, an die Stadtverwaltung

in Bern und die Stadt Biel.

Fortweisung ausserehelich schwangerer sar¬

dinischer Weibspersonen.

9. Nov. ^uf erhaltene Kenntniß daß die in der Schweiz gebornen
«29. unehelichen Kinder fardinifche? Weibsperfonen im König¬

reich Sardinien nicht anerkannt werden, finden Wir Uns,
auf darüber angehörten Vortrag des Justiz-und Polizey-
RatheS um den hiestgen Canton vor der Last folcher Kinder

zu fchützen, zu der allgemeinen Weifung veranlaßt:
daß die im hiestgen Canton sich aufhaltenden fardinifche»
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Weibspersonen/ wenn sie sich ausserehelich schwanger be-s. Nov.

sinden / fort- und heimgewiesen werden sollen, damit ihre

Niederkunft auf fardinifchem Gebiete stattfinde/ und daß

jede folche Weiböperfon/ wenn ihre Niederkunft vor erfolgter

Heimweifung statt haben würde/ nachher fobald ihre
Umstände es zulasse«/ als unsittlich von Polizey wegen mit
dem Kind in ihre Heimath zu transportiren fey.

Welche Weifung Ihr (an alle Oberamtleute) fämmtlichen

Chorgerichten Eueres Amtsbezirkes/ (an die

Stadtverwaltung) Euerer Polizey-Behörde/ (an die Stadt Biel)
dem Chorgerichte/ zur Kenntniß und Verhalt mittheilen
und in vorkommenden Fällen sireng auf ihre Vollziehung
wachen wollet. Zugleich dann werdet Ihr/ die (an
alle Oberamtleute) in Euerm Amtsbezirk/(an die

Stadtverwaltung) in hiesiger Stadt/ (an die Stadt Biel)
in Euerm Bezirk sich aufhaltenden fardinifche«
Unterthanen anweisen/ bey Erneuerung ihrer AnsiedlungS-

pässe die Taufscheine der ihnen seit Ausstellung des Passes

gebornen Kinder bey der königl. sardinischen Gesandtschaft

vorzulegen/ damit diese ihre Controlle über den Familienzustand

vervollständigen könne.

Gott mit Euch!

Bern den 9. November I829.

Der Amts-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Der RathSfchreiber/

V. Wurstemberger.
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Verordnung
über den Brodverkauf.

Vergl. Ges. u. Dekr. Thl. 4. S. 85, und Ncue Ges. u. Dekr.
Thl. S. 374,

-So"' WirSchultyeißundRary derStàdt
und Republik Bern, thun kund hiermit:

Demnach Wir durch verschiedene Einfragen UnS

von der Nothwendigkeit einer Erläuterung und

Vervollständigung der Verordnung über den Brodverkauf vom

8. April 1811, fo wie einer Zusammenfassung der in
mehreren Verordnungen zerstreut liegenden Vorfchriften über

diefen Gegenstand in eine einzige Verordnung überzeugt

haben, als haben Wir, auf darüber angehörten Vortrag
Unferes Justiz- und Polizey-RatheS, zu verordnen gut
gefunden, wie Wir denn

verordnen:
1) Alle diejenigen, welche Brod auf den Verkauf

backen wollen, stnd gehalten, dem Oberamtmann des

OrtS die Anzeige davon zu machen.

2) Auf diefe Anzeige hin wird der Oberamtmann die

Feuerfestigkeit des Backofens, worin das Brod aufden
Verkauf gebacken werden foll, durch Kunstverständige aus

der betreffenden Gemeinde unterfuchen lassen, und wenn

diefelbe gehörig bescheinigt ist, den Namen des Anzeigers
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denfelben zurückweifen, bis diefeS Requisit erfüllt feyn
wird.

Für die Einfchreibung auf die Controlle hat der

Oberamtmann ein Schreib-Emolument von By. s zn
beziehen.

3) Der Verkauf von Brod ist nur denjenigen
gestattet, welche dem Oberamt obige Anzeige gemacht und
die Eintragung in die Controlle erhalten haben, unter
Vorbehalt der unten tztz. 14. und 16, gestatteten fernern
Vergünstigungen.

4) Jedem Cantons-Angehörigett Nnd mit den erfor-
lichen Schriften oder mit einer Niederlassungsbewilligung
angefessenett Schweizer oder Ausländer ist gestattet, nach

Erfüllung obiger Vorfchriften Brod zu backen und zu
verkaufen, er ist aber verpflichtet, feinen Beruf felbst zu

treiben, und wenigstens ein Jahr lang ununterbrochen
und nach Maßgabe des Abfatzes, unabgefehen auf den

jeweiligen Preis des Getreides, fortzusetzen, auch

jedermann, ohne Unterfchied des PreifeS, gleich zu bedienen,

und niemand gegen baare Bezahlung Brod zu verweigern.

6) Die bisher bestandenen und eoncedirten Beckerrechte

stnd, gleich den neuen Begehren diefer Art, der

oberamtlichen Anzeige und Controlle (tztz. li. und s.), fowie
der im tz. 2. vorgefchriebenen Unterfuchung der Backöfen

unterworfen.

6) Jn der Hauptstadt aber und denjenigen Städten,
in denen die Ausübung der niedern OrtSpolizey den

Stadtbehörden durch befondere Verordnungen zugetheilt worden

ist, und wo wirklich eoneessionirte Lokal-, Becker- und
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Jan. Feuerrechte existiren, sollen dieselben nach Maßgabe ihrer
bisherigen Rechte beybehalten und ohne Bewilligung der

eompetenten Behörde keine versetzt, noch neue errichtet
werden können. Den Stadtbehörden wird iiberlassen, die

daherige Polizey zu handhaben, doch sollen die Verzeichnisse

der bestehenden Beckerrechte gleichfalls den Oberamtmännern

zum Behuf ihrer Controlle mitgetheilt werden.

7) Die Oberamtmänner follen eine wohleingerichtete
Controlle über alle bestehende und neu zu errichtende

Backöfen zum Brodverkauf führen.

«) Wenn der Inhaber eines Backofens zum
Brodverkauf nach Verlauf eines Jahres von demfelben keinen

Gebrauch mehr machen will, fo foll er davon dem Ober-

amte oder dem betreffenden Stadtmagistrate die Anzeige

mache», und stch auf der Controlle ausstreichen lassen.

9) Alle diejenigen, die nach den vorhergehenden

Artikeln zum Brodverkaufe berechtigt stnd, sollen ihre
Backöfen jederzeit wohl unterhalten, und gegen jede

FeuerSgefahr forgfältig verwahren, bey Strafe des

Ersatzes alles aus ihrer Nachlaßigkeit entstehenden Schadens,
und mehrerer Strafe nach den Umständen.

10) Alles Brod foll in Laiben von ganzen Pfunden,
von ein, zwey, drey, vier und mehrern Pfunden
abgewogen und verbacken werden, mit Ausnahme der
Semmelbrode und dergleichen Arten Gebackenes.

11) DaS verbackene Brod foll auch noch den Tag,
nach dem es gebacken worden, das bestimmte Gewicht
haben.

12) Jeder Brodverkäufer soll ein eigenes Lokal für
feinen Brodvorrath und in demselben geselle Waagen und

Gewichte
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Gewichte haben, mit denen der Käufer sich fein Brod 4. Jan.
nach Belieben vorwägen lassen kann, welches ihm der
Verkäufer nicht verweigern darf.

iZ) Jeder Becker der zum Verkauf Brod backt, ist,
wo nicht eine befondere Ausnahme von UnS bewilligt wird,
gehalten, das von ihm fabriztrte Brod mit einem
Buchstaben, oder angenommenen Zeichen, zu stempeln; diefes
dann dem Oberamtmann, oder dem mit Ausübung der

Lokal-Polizey beauftragten Stadtmagistrate anzuzeigen,
die diefe Zeichen auf die Controlle fetzen werden.

14) Das Brod darf nur in und vor den Beckertädcn

oder in den von der OrtSpolizey genehmigten Lokalen

verkauft werden; jedoch ist den rechtmäßigen Brodver-
käufern i und 2) gestattet, folches ihren Kunden

auf Bestellung in ihre Wohnung vertragen zu lassen,

und überdieß den Oberamtmännern anheimgestellt, für
die Bequemlichkeit der Bewohner abgelegener Ortfchaften,

Bergthäler u. dgl. zu bewilligen, durch einen eigens

zu bezeichnenden Mann bey den berechtigten Brodverkäufern

ihren Brodbedarf abholen zu lassen, wobey aber

das Brod ebenfalls mit dem vorgefchriebenen Zeichen

verfehen feyn foll.

Alles sonstige Hausiren mit Brod dagegen ist

verboten.

16) An den Jahrmärkten ist es auch den ausser dem

Marktort wohnhaften, zum Brodverkauf berechtigten
Beckern erlaubt, ihr gewichtiges, mit dem vorgefchriebenen

Zeichen versehenes Brod zum Verkauf auf den Markt
zu bringen, und daselbst an dem von der OrtSpolizey

v. 12



j 7^ >—-

4. Jan. bezeichneten Lokal feil zu halten, ausgenommen jedoch

jn denjenigen Städten, wo nach §. 6. gegenwärtiger

Verordnung wirklich concefstonirte Lokal-, Becker, und

Fcucrrcchte bestehen, als wo ohne befondere Bewilligung
der Stadtpolizcybehördc von keinen als diefen con-

cessionirten Becker« anders als auf Bestellung hin Brod

zu Markt gebracht werdcn foll.

16) Dcr Preis des cinzügigen und zweyzügigen

Brods wird für die Hauptstadt durch die gegenwärtiger

Verordnung angehängte Tabelle festgesetzt, und je nach

dem Gctreideprcis mit dcn andern Brodgattungen nach

Vorfchrift der Verordnung vom 17. Dezember is>7
wöchentlich bestimmt. Dicfc Brodtaxe dicnt auch zur
Regel für dcu übrigen Canton, indcm in den Amtsbe-

bczirken und Städten die Oberamtmänner oder die mit
der daherigen Polizey infolge hochobrigkeitlicher Concef-

stoncn befaßten Smdtbchörden den BrodpreiS nach dem

Verhältniß diefer Tabelle als dem höchsten Fuß, und da

wo eö die Lokalität gestattet, auch darunter, von Zeit
zu Zeit und wenigstens alle vierzehn Tage bestimmen

werden.

17) Die jedesmalige Brodtaxe foll vor der Back-

stube oder dem zum Brodverkauf angewiesenen Lokale

deutlich geschrieben auf einer Tafel nach einem gleichen

Modell ausgehängt feyn; wobey eö den Verstand hat,
daß der VerkaufpreiS wohl unter diefer Taxe, nicht
aber darüber, gehen dürfe.

is) Alle diejenigen, welche zum Verkauf Brod
backen, stnd fchuldig, von ein- bis zweyzügigem Mehl,
das ihnen zum Verbacken in das HauS gebracht wird,
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an ausgearbeitetem und wohl auSgebackenem Brod, wel- 4. Jan.
cheö den folgenden Tag noch fein Gewicht haben foll, «^-
in ein- und zweypfiindigen Brodten, jeweilen den fünften

Theil mehr Gewicht, als sie in Mehl empfangen

haben, folglich von 4 Pfunden Mehl 5 Pfunde Brod,
in Laiben aber, die über zwey Pfunde wägen, den

vierten Theil mehr, mithin von Z Pfunden Mehl 4 Pfd.
Brod feinem Kunde zu liefern, welchem letztern dann

frey steht, die Größe der Brodte beliebig, jedoch nach

Vorfchrift des tz. i«, zu bestimmen.

19) Für diefeS ihnen zum Backen Vergebene HauS-

gut kann der Becker für Hefe, Arbeit, Bäckerlohn ie.
ein mehreres nicht als höchstens Btz. 20 von Einhundert

Pfund wohl ausgebackenen BrodtcS beziehen.

Diejenigen Kunden dann, welche ihr Brod in kleinern Laiben

verbacken lassen wollen, foll er, je nach der Größe

des Brods, billig halten, damit nicht zu Klagen Anlaß
gegeben werde.

2«) Gleicher Gestalt follen die Becker verbunden

feyn, den Kunden den bey Haufe geknetteten und

auögebrodteten Teig zu verbacken.

21) Für diefeS Verbacken des bey Haufe geknetteten

und ausgebrodteten Teigs dann follen die Becker

nicht mehr zu fordern haben, als von vier Pfunden
Brod in vierpfündigen und größern Laiben 5 Rappen,
in kleinern als vierpfündigen Laiben aber, von drey

Pfund Brod 5 Rappen.

22) Die Oberamtmänner und die mit Ausübung
der OrtSpolizey befaßten Stadtbehörden werden beei-

12 *
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4, Jan. digte Aufseher bestellen, welche von Zeit zu Zeit / auch

ISM. unerwarteterwcise, und jährlich wenigstens einmal/ die

Brodwaagen fecken und dariiber den Rapport erstatten

follen. Sie werden auch jeweilen unterfuchen lassen/

ob der Vorfchrift des tz. 9 von den Becker« Genüge ge-

leistet werde/ und überhaupt/ fo wie fämmtliche OrtS-
vorgesetzte und Polizeydiener/ auf die genaue Handhabung

der hievor enthaltenen Bestimmungen achten,

23) Auf die Uebertretung der in gegenwärtiger

Verordnung enthaltenen Vorschriften stnd folgende Strafen

gefetzt:

a. Auf den Verkauf von Brod ab Seite von Perfo¬

nen die nicht dazu berechtigt stnd/ fo wie auf daS

Hausiren mit Brod eine Buße von höchstens Fr. 20/
die im Wiederholungsfall verdoppelt werden kann.

K. Auf vorschriftwidriges Verbacken des Brods (tztz.

io nnd ii)/ ferner auf die Weigerung eines
Beckers/ dem Käufer daS Brod vorzuwägen (tz. 12)/
oder das Hauögut feiner Kunden nach Vorfchrift
der tztz, is und 20 zu verbacke«/ fo wie auf die

Unterlassung der Aushängung der Brodtaxe vor
der Backstube/ und den Verkauf von Brod in zu

hohem Preis (tz. 17)/ eine Buße von höchstens

Fr. 4/ und deren Verdoppelung im Wiederholungsfall/

fo wie je nach den Umständen Consiskation
des Brods.

o. Auf die Weigerung eines Beckers/ Brod nach der

bestimmten Taxe gegen baare Bezahlung abzuliefern/

ist nach vorhergegangener Warnung die

Einstellung der Ausübung feines Berufs auf einen bis

drey Monate gefetzt.
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ä. Wenn ein Becker zu leichtes Gewicht braucht/ 4. Jan.
oder solches gar verfälscht/ so verfällt derfelbe in «Z».

eine Buße von höchstens Fr. 60/ nebst Consiskation

des zu leicht erfundenen Brods / und foll
überdieß/ je nach den Umständen / nach vorhandenen

gefetzlichen Vorfchriften mit aller Strenge
bestraft werden.

24) Die Fertigung der Widerhandlungen gegen obige

Vorfchriften und Ausfällung der darin geordneten Bußen
und Strafen liegt Unfern Oberamtmännern und denjenigen

Stadtbehörden / welche mit Ausübung der Lokal-

polizey befaßt stnd/ ob; unter Vorbehalt des RekurfeS

vor Uns in Fälle«/ welche ihre Competenz übersteigen

würden.

25) Alle bey Ausübung des Beckergewerbs
entstehenden Streitigkeiten über die Befugniß/ denfelben zu

treiben, follen als Administrationö-Gegenstände/ unter
Vorbehalt der Weiteröziehung an UnS / von dem

Oberamtmann des Orts fummarifch und nach Vernehmung
beydfcitiger Gründe/ ohne ferneren Schriftwechfel/ in
erster Instanz beurtheilt werden.

26) Von den Bnßen und Constskationen fällt ein

Drittel dem Verleidet?/ ein Drittel den Armen des

OrtS und ein Drittel dem Staate anheim.

27) Gegenwärtige Verordnung/ durch welche

diejenige über den Brodverkauf vom 8. April isu und

der §. 8 der Markt- und Haustrordnung vom 6. April
1829 / fo weit er sich auf den Brodverkauf an Märkten
bezieht / aufgehoben werden/ tritt von ihrer Publikation
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Jan. hinweg in Exekution / soll in beyden Sprachen gedruckt/

«Z«. an den gewohnten Orten / wie auch an allen Beckerlä¬

den / angeschlagen/ von Kanzeln angezeigt und indie
Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Gegeben in Bern/ den 4. Jenner isso.

Der AmtS-Schultheiß/

Fischer.
Der RathSfchreiber /

Wurstemberger.

Tabelle
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Beschluß
in Bezug auf Ausübung des Stimmrechts bey

Wahlen in den Großen Rath durch die Wahlmän°

ner der mit den Oöerämtern Erlach, Nidau und

Büren Vereinigten Landgemeinden des ehemaligen

Bisthums Bafel.

Äöir Schultheißuud RathderStadt 29. Jan.

und Republik Bern, thun kund hiermit:

Durch Unfere Verordnung vom 5. Januar
wurden iiber die Anwendung der Verordnung vom 21.

September lsi5 in Betref dcr Wahlen von Mitgliedern deS

Großen Rathes durch die Wahlverfammlungen der

Amtsbezirke fur die ersten Wahlen in den Leberbergifchen Aem,

tern befondere Verfügungen getroffen und unter anderm

ward im Art. 20 vorgeschrieben, daß für dieses Mal die

mitden Oberämtern Erlach, Nidau und Büren vereinigten

Landgemeinden des ehemaligen BiSthumS Basel ihre

Wahlmänner zu der Wahlversammlung des Amtsbezirks

Courtelary senden sollen. Obgleich diese Verfügung
ausdrücklich nur für die ersten Wahlen getroffen worden,

so ist doch, weil ste seither nicht bestimmt aufgehoben

worden, einige Ungewißheit entstanden, mit welchem

Amtsbezirk in Zukunft jene Gemeinden bey Wahlen von

Abgeordneten in den Großen Rath zu stimmen haben.
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29. Jan. Demnach haben Wir auf angehörten Rapport UnferS

^o. Justizrathes

befchlofsen:

1) Die im Jahr I8t5 mit dem Amtsbezirk Erlach
vereinigten Gemeinden des TessenbergeS follen für die

Wahl der von den Amtsbezirken zu ernennenden

Mitglieder des Großen RatheS/ ihre durch das Wahlreglement

vom 2l. September 1815 bezeichneten Wahlmänner

zu der Wahlversammlung des Amtsbezirks Erlach
fenden; und zu eben dieser Wahlversammlung gehören

auch die Wahlmänner der Stadt- und Kirchgemeinde
Neuenstadt/ die nicht als Mitglieder deS dortigen Stadt-
magistrats das Wahlrecht ausüben.

2) Die durch das gedachte Wahlreglement bezeichneten

Wahlmänner in der Pfarrgemeinde und Gerichtsbezirk

von Biel/ die nicht als Mitglieder des

Stadtmagistrats ein Wahlrecht ausüben, follen stch zur
Wahlversammlung des Amtsbezirks Nidau begeben.

Z) Die durch das angeführte Wahlreglement
bezeichneten Wahlmänner aus der Kirchgemeinde Pieter-
len follen stch zur Wahlversammlung des Amtsbezirks
Büren begeben.

4) Dieser in das Dekretenbuch einzuschreibende
Beschluß soll den Oberamtmännern von Erlach/ Nidau
und Büren zur Vollziehung bey den von ihren.Amts¬
bezirken vorzunehmenden Wahlen voll Abgeordneten

in den Großen Rath ubersendet/ und es soll in der

neuen Auflage der Fundamentalgesetze beym Art IX. der
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urkundlichen Erklärung vom Herbstmonat 1815 eine Hin- 29. Ja».
Weisung auf denfelben eingerückt werden.

Gegeben in Bern, den 29. Jenner I8Z0.

Der Amts-Schultheiß,

F i f ch e r.

Der Staatsfchreiber,

Fr. May.

Verordnung
in Bezug auf den Französifchen Sechs-Livres-Thaler.

WirSchultheiß und Rath derStadt 6. März

und Republik Bern, thun kund hiermit:

Demnach Wir bereits unterm 4. Januar 181Z, auf
die von Seite der Französifche» Regierung verfügte

Herabfetzung der Französifchen Sechö-Livres-Stücke oder

Neuthaler, Uns bewogen gefunden hatten, eine ähnliche

Verfügung, hinsichtlich diefer Geldforte zu treffen;
späterhin dann durch Unsere Verordnung vom 2. July I8I6,
so wie durch eine in das Wochenblatt vom 4. Christmonat

1819 eingerückte Publikation einige Vorkehren
eintreten zu lassen, welche fowohl die Erleichterung Unferer

Angehörigen, als auch die Entfernung der häustg
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à. M«rz cireulirenden allzuleichten Neuthaler zum Zweck hatten;

isso, ghge gaß iedoch dieser Zweck/ wegen des damaligen
lästigen NebermaaßeS fremder Scheidemünze/ völlig
erreicht werden konnte.

Da nun aber einerseits diefes letztere Hinderniß
durch die feit mehreren Jahren mit bedeutenden Opfern
durchgeführten Maßregeln großentheils entfernt / anderfeitS

aber in Frankreich durch ein neues Gefetz vom

14. Juny 1829 die Außer-CurS-Setzung der SechS-Li-

vres-Thaler ^.uf i. April i8Zà ausgesprochen worden

ist / fo haben Wir den Zeitpunkt geeignet gefunden/ um
auch Unserseits/ und zwar/ wo möglich/ in Uebereinstimmung

mit denjenigen Unferer Hohen Mitstände/
welche mit Uns. ein Münz-Concordat geschlossen/ die

dießorts nöthigen Verfügungen zu treffen. Wir haben

demnach vorläufig und in Erwartung der Mittheilung
der Entschließungen Unserer mitconcordirenden Hohen
Stände / auf welche hin Wir Unfere fernere Anordnungen

treffen/ und ehestens zur Kunde Unferer Angehörigen

bringen werden/ befchlossen und verordnet/ was

hienach folget/ wie Wir dann

verordnen:

1) Bis zum ersten lApril nächstkünftig/ foll der

Sechs-Livres-Thaler von fünfhundert zwey und vierzig
Gran Gewicht und mehr in den öffentlichen Kassen / für
ihnen zu leistende Bezahlungen noch ferner zu vierzig
Batzen abgenommen werden.

2) Zu Erleichterung des Publikums/ werden in
einer/ mit nächstem von Seite Unsers Finanz-Rathes
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erscheinenden Publikation/ die AuSwechsluugS-Büreau'S ö. Marz

öffentlich bekannt gemacht werden/ in welchen die längst «^.
außer Curs gesetzten/ dennoch aber in bedeutender

Anzahl vorhandenen SechS-Livres-Thaler von weniger
Gewicht alö fünfhundert zwey und vierzig Gran/ nach

ihrem MetaUwerch gegen gesetzlich cursirende Geldsorten

ausgewechselt werden können.

Z) Betreffend die in hiesiger Münzstätte gestempelten

Neuthaler / so behalten dieselben noch ferners den

gesetzlichen Curs zu 40 Btz. das Stück.

Gegenwärtige Verordnung soll in beyden Sprachen

gedruckt/ öffentlich bekannt gemacht/ an den gewohnten

Orten angefchlagen/ und der Sammlung der Gesetze und

Dekrete einverleibt werden.

Gegeben in Bern / den 6. Mörz is3o.

Der Amts-Schulthexß/

Fischer.
Namens des RathS:

Der Rathsschreiber/

Wurstemberger.



Dekret
über Ausübung eines Disvenfationsrechts bey ob¬

waltenden Ehehindermssen.

13. März Es haben MeGhhrn. und Obern in Bezug auf die AuS-
183«. jjhung eines DispenfationsrechtS bey obwaltenden Ehe¬

hindernissen auf den Antrag von Rath und
Sechszehnern

verordnet:
Art. 1.

Von den in Satz. 45 des Civilgefetzbuches wegen

Verwandtschaft und wegen Schwägerfchaft ausgesprochenen

Verboten nur aus diesem Grund obwaltenden

zerstörlichen Ehehindernissen können Dispensationen Statt
stnden / jedoch nur wenn keine Blutsverwandtschaft in
verbotenem Grade vorhanden ist/ und in der Seitenlinie

der Schwägerschaft nur zwifchen dem Mann und

der Nichte feiner verstorbenen Ehefrau/ oder zwifchen
der Frau und dem Neffen ihres verstorbenen Ehemanns.

Art. 2.

Für dergleichen Dispensationen muß der Aeeeß vor

MeGhhrn. und Obere bey dem Kleinen Rathe nachgesucht

und von demselben mit zwey Drittel Stimmen
der anwesenden Mitglieder erhalte«/ die Dispensation
selbst dann / muß von dem Großen Rathe durch Ballo-
tieren und mit zwey Drittel Stimmen erkennt werden.
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Art. Z.

Dem Kleinen Rathe wird überlassen, in außeror- «- Mär;

deutlichen Fällen und wo es ohne irgend einigen Nach-

theil geschehen kann, bey obwaltenden bloß aufschiebenden

Ehehindernissen Dispensationen von den Vorschriften

der Satzungen 46, 61, 66 und 67 des Civilgesetzbuchs

ertheilen zu können und von denjenigen tm Art. Ii
der Predigerordnung enthaltenen Vorschriften, die nicht
aus andern bestehenden Gefetzen und Verordnungen in
dieselbe übergetragen worden stnd.

Es sollen aber auch diese Dispensationen durch

Ballotieren und nur mit zwey Drittel Stimmen der

anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Art. 4.

' Dieses Dekret soll in die neue Ausgabe der Fun-
damentalgesetze aufgenommen werden und von nun an

in Vollziehung treten.

Alfo befchlossen in Unferer Großen RathSverfamm- >

lung den iZ. März iszo.

Der Amts-Schultheiß,

Fischer.
Der Staatsschreiber,

Fr. May.



186

Promulgations-Dekret
des zweyten Hauptstückes des Sachenrechts.

t8. M«rz Wir Schultheiß/ Kleine und Große Räthe
183«. he,? Stadt und Republik Bern / thun kund

hiermit:

Demnach Wir/ in Fortsetzung Unserer Gefetzes-Re-

vision/ Uns von Unserer Civil-Gefetzgebungs-Commission
den revidirten Entwurf des zweyten Hauptstückes des

Sachenrechts/ enthaltend die Gefetze über die persönlichen

Rechte/ haben vorlegen lassen, und Wir/ in
Berücksichtigung der von Unsern Beamten und Angehörigen

darüber eingelangten Bemerkungen, und nach reifer
Unterfuchung diefes GefetzesvorfchlageS gefunden/ daß

derfelbe dermal fo eingerichtet fey/ daß Wir Unfere

landesväterlichen Absichten zu erreichen hoffen können/

wenn Wir ihm die Gesetzeskraft ertheilen; fo haben

Wir verordnet und

verordnen:

t) Das zweyte Hauptstück des Sachenrechts / welches

die Gesetze über die persönlichen Rechte enthält/ und
aus fünf Titeln besteht/ die mit der Satzung 674.
anheben/ und mit der Satzung 1044. ende«/ foll von dem
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1. April 18Z1 an, für denjenigen Theil Unfers Landes/ i8. M«rz
in welchem die GerichtSfatzung eingeführt ist/ volle Ge» isso,

fetzeskraft erhalten.

2) Von diefem Zeitpunkte hinweg stnd in Unferer
Gerichtssatzung aufgehoben: diejenigen Titel des ersten

Theiles/ welche nicht bereits durch die Promulgations-
Verordnungen des ersten Theiles/ und des ersten Hauptstückes

des zweyten Theiles dieses Civilgesetzbucheö auf,
gehoben worden; der Titel II. (von Hinterlagen); der

Titel IV.) (von Rechnungen); der Titel V. (von Sprüchen);

der Titel XIII. (von Lehenzinfen), des zweyten

Theils; das Gefetz über das Zugrccht vom 7. Jänner
1806/ und alle übrigen bis dahin geltenden alten Civil-
gesctze/ welche mit diesem Theile des neuen Gesetzbuches

im Widerspruche liegen/ mit Ausnahme der Gesetze über
die Lehen-/ Zins- und Zehntrechte/ denen durch die

Satzung Z94. Unser Schutz in ihrem dermaligen Bestand

auch für die Zukunft zugesichert worden.

Z) Keines der in diefem Hauptstücke enthaltenen
Gefetze foll auf Thatfachen angewendet werde«/ die stch

vor dem 1. April 18Z1 zugetragen: und die fchon vor
diefem Tage angefangenen Verjährungen und Ersitzungen

von Rechten, die auch nach diefem Gefetzbuche durch
die Verjährung erworben werde«/ oder durch die Er-
sitzung erlöfchen könne«/ sollen nach den ältern Gesetzen

beurtheilt werden. Wollte sich jedoch Jemand auf eine

Verjährung berufen/ oder eine Ersitzung vorfchützen/

für welche die neuen Gefetze eine kürzere Frist bestimmen

als die alten; fo muß diefe Frist von dem 1. April 18Z1

an berechnet werden.
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is. Mr; Dieses Gesetz soll gedruckt, dcr Sammlung der
«Zo. Gesetze und Beschlüsse einverleibt und auf die gewohnte

Weise bekannt gemacht werden.

Gegeben in Unferer Großen RathSverfaminlung,
den 18. März I83o.

Der Amts-Schultheiß,

F i f ch e r.
Der Staatöschrciber,

Fr. May.

Verordnung
in Bezug auf den französifchen Sechs-Livres-Thaler
nnd die Werthung von fremden groben Silber¬

und Geldforten.

29. M«r; Ä) irSchultheißundRath derStadt
183«. ««z, Republik Bern, thun kund hiermit:

Das von der französifchen Regierung am 14. Juny
1829 erlassene Gefetz, zufolge dessen das französifche

SechS-Livres-Stück, fo wie alle andern auf dem Fusse

der Livres lournois von Frankreich ausgeprägten Geld-
Sorten vom 1. April 1834 an ausser Curs gefetzt und

entmünzt werden, hat UnS veranlaßt, auf einer zu Ende

Novembers 1829 zufammenberufenen Conferenz der mit
Uns
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Uns in ein Münz-Concordat vereinigten hohen Mitstände 29. Mar;
gemeinschaftlich geeignete Maaßnahmen zu berathen, um
die Entfernung diefer Münz-Sorte aus dem Gebiete der

eoneordirenden Kantone zu bewirken und die Angehörigen

derfelben vor größerm Verluste zu bewahren.

Obschon nun der von dieser Conferenz gemachte Antrag
zu einer in dem ganzen Concordatkreise gleichförmigen
Werthung der groben Geldforten / nach dem wahren
Gehaltwerth jedes Stückes, dermalen noch nicht allgemein
beliebt worden ; fo haben Wir dennoch, übereinstimmend

mit mehrern Unferer Nachbarstände, angemessen erachtet,
diefe Werthung für einstweilen und bis durch eine spätere

Verordnung der französtfche Neuthaler gänzlich ausser

CurS gefetzt werden wird, anzunehmen, und demnach,

in Ausführung des Großen-RathS-Dekretö vom 6.

Hornung 1830 und in Revision der frühern Verordnungen
vom 4. Januar 1813 und 2. July I816, fo wie der im
Wochenblatte vom 4. ChristmonatS I819 eingerückten
Publikation, auf den Vortrag Unseres Finanz-Rathes
verordnet, wie Wir dann

verordnen:
1) Vom künftigen 1. April an, foll das französtfche

Sechslivresstück (Neuthaler) das 642 Gran oder mehr

wiegt, einen gesetzlichen Werth von Franken 3, Rappen
90 haben.

2) Von dieser Verfügung sind ausgenommen, die

in hiesiger Münze zu Batzen 40 gestempelten Neuthaler,
welche noch ferners Kiefen Curs behalten follen.

3) Diejenigen Neuthaler, die weniger wiegen als
642 Gran, follen von gedachtem Zeitpunkte an außer

V. 13



ISO

29. Marz Cms gesetzt seyn, in dem Verstand, daß Niemand gehal-
i«M. ten ist, ste als Zahlung anzunehmen.

4) Diese aber können in den, von Unserm Finanz-
Nathe durch die Publikation vom 10. dieß MonatS auf.
gestellten, AuSwechslungs-Bureau'S nach ihrem Metall-
werthe ausgewechselt werden.

5) Die gesetzliche Werthung der übrigen fremden

groben Silber. und Goldforte» bleibt festgefetzt wie

folget:
Das französtfche Fünffrankenstück Fr. 3 Rp. 4«

Der Brabänter » und der deutsche Kron¬

thaler - 3 90

Die französtfche einfache Louisd'or - 16 —
— — doppelte — 32 - —

Das französifche Zwanzigfrankenstück .13 60

— — Vierzigfrankenstück ,27 20

6) Unfere obrigkeitlichen Cassaführer werden

angewiesen unter EideSpsticht, sämmtliche Geldforten nicht
anders, als nach obiger Würdigung, weder einzunehmen

noch auszugeben.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, an gewohnten

Orten angeschlagen, und der Sammlung der Gesetze

und Dekrete einverleibt werden.

Gegeben in Bern, den 29. März 183«.

Der Amts-Schulthciß,
Für denselben, der Alt-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Namens des Raths,

der Rathsschreiber,

Wurstemberger.
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Kreisschreiben
von Schultheiß und Rath der Stadt und Republik

Bern, an die 2^ Oberamtmanner des reformirten
Kantonsthetls.

Obliegenheit der Herren Pfarrer im refor¬
mirten LandeStheil/ bey Trauungen.

Durch die Satzung 60. des neuen Civilgefetzbuchs ist Avril

es den Herren Pfarrern zur Pflicht gemacht/ jedes Mal
nach einer vorgenommenen Trauung/ wenn der Ehemann
in einer andern Gemeinde UnferS KantonS als
derjenigen/ wo die Trauung vor sich gegangen/ verbürgert
ist/ diefelbe dem Pfarrer der Burgergemeinde des

Bräutigams anzuzeigen.

Da es nun aber fowohl zu möglichst vollständiger Führung

der Burgerrödel/ als auch zuIVermeidung von Miß-
bräuchen wefentlich ist/ daß auch die Burgergemeinde der

Braut von der statt gefundenen Eheeinfegnung jedesmal

amtliche Kenntniß erhalte/ fo fehen Wir Uns/ auf wiederholt

ab Seite mehrerer Gemeinden eingelangte Ansuche«/

und nach darüber angehörtem Vortrag Unseres JustizrathS/

veranlaßt/ sämmtliche Herren Pfarrer durch gegenwärtiges

Kreisfchreiben anzuweisen/ von nun an bey Trauungen

nicht nur dem Herrn Pfarrer der Burgergemeinde
des Ehemanns / fondern auch demjenigen der Burgergemeinde

der Ehefrau/ wenn diefe in einer andern Gemeinde

13*
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16. April Unsers KantonS als derjenigen/ wo die Eheeinsegnung

IM. statt gefunden/ verburgert ist/ davon sogleich Kenntniß

zn geben/ ohne daß dafür eine mehrere Gebühr als bisher

gefordert werden foll.

Welches Kreisfchreiben/ das in die Sammlung der

Gefetze und Dekrete eingerückt werdcn foll/ Ihr den

Herren Pfarrern Eueres Amtsbezirks zum Verhalt
mittheilen werdet; zu welchem Ende eine hinlängliche
Anzahl gedruckter Exemplarien desselben hier beygefügt

wird.

Gott mit Euch!

Bern / den 16. April iszo.

Der Amts-Schulthetß/

für denfelben/ der Alt-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Der RathSfchreiber /

Wurstemberger.
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Kreisschreiben
an die Oberämter Pruntrut/ Delsberg/ Freybergen

und Münster.

Obliegenheit der Herren Pfarrer im katho¬
lischen LandeStheil/ bey Trauungen.

Iu möglichst vollständiger Führung dcr durch die Vcr- t?. May

ordnung vom 22. September 1822 im ganzen Kanton
eingeführten Bnrgerrödel ist die genaue Einfchreibung
dcr crfolgten Verehelichung eines Burgers oder eincr

Bürgerin wesentlich erforderlich.

Zu desto besserer Erreichung diefes Zweckes stnden

Wir UnS nun veranlaßt/ wie es durch die bestehenden

Vorfchriften den Herren Pfarrern des reformirten Kan-

tonötheilö bereits zur Pflicht gemacht ist / auch den

Herren Pfarrern deS katholifchen LandcStheileS andurch

die Weifung zu ertheilen / von nun an jedes Mal nach

einer vorgenommenen Trauung/ wenn entweder dcr

Ehemann oder die Ehefrau / oder beyde zugleich in eincr

andern Gemcindc dcs KantonS als derjenige«/ wo die

Trauung vor stch gegangen/ verbürgen stnd/ diefelbe

dem Herrn Pfarrer der Burgergcmeinde der Eheleute

odcr dcs einten derselben sogleich anzuzeigen.

Welches Kreisschreiben / das in die Sammlung der

Gesetze und Dekrete eingerückt werden soll / Ihr den



17. May Herren Pfarrern Eueres Amtsbezirks zum Verhalt mit-
18Z0. theilen werdet; zu welchem Ende eine hinlängliche An¬

zahl gedruckter Exemplarien desselben hier beygefügt

wird.

Gott mit Euch!

Bern, den 17. May 1830.

Der AmtS-Schultheiß,

für denfelben, der Alt-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Der Rathsfchreiber,

Wurstemberger.

Kreisfchreiben
au fämmtliche Oberamtleute.

Ausweis über das Vorhandenfeyn der Wahl-
fähigkeitSbedinge bey Erwählung von
Abgeordneten in den Großen Rath durch die Amts¬

bezirke.

i7. May Ney gehabtem Anlaß haben Wir bemerkt, daß bey
1830. jedesmaliger Einfendung des Protokolls über die statt¬

gefundene Wahl des Abgeordneten eines Amtsbezirks
in den Großen Rath die daherigen Vorfchriften deS

Art. 13. des Reglements vom 21. September 1816,
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über die Wahlart dieser Abgeordneten verschieden aus- n. May
gelegt werden, indem zuweilen das Vorhandenseyn der

Erfordernisse zur Wahlfähigkeit blos durch das Verbal
bescheinigt wird / andere Male aber die Bescheinigungsakten

selbst eingesandt werden.

Um nun in dieser Hinstcht eine wünfchenswcrthe
Gleichförmigkeit einzuführen/ stnden Wir Uns/ nach

darüber angehörtem Vortrag Unfers Iustiz-RathS/ bewogen/

durch gegenwärtiges Kreisfchreiben für künftige
Fälle allgemein vorzuschreiben: daß von nun an bey

Wahlen von Abgeordneten der Amtsbezirke in den Großen
Rath mit dem Verbal über die Wahlverhandlung jedesmal

auch die nöthigen Belege über das Vorhandenseyn
der Wahlfähigkeitsbedinge Uns eingesandt werden sollen/

damit die mit der Prüfung der Wahl beauftragte
Commission stch felbst von der Erfüllung der gefetzlichen

Bedingungen zu überzeugen in Stand gesetzt werde.

Gegenwärtiges Kreisschreiben werdet Ihr zur Kenntniß

in Euer Jnstruktionenbuch eintragen lassen.

Gott mit Euch

Gegeben in Bern / den 17. May iszo. ^
Der Amts-Sch ultheiß/

für denselben / der Alt-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Der Rathsschreiber/

Wurstemberger.
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Banni fa tio ns-Eidesformeln,
wie solche von MnGhhrn. den Räthen am 17. May
i860 genehmigt und den Herren Oberamtmännern

vorgeschrieben worden.

17. May Ach N. N. von N. schwöre einen feyerlichen Eid zu
1830. Gott dem Allwissenden, daß ich zufolge des mir heute

eröffneten, durch Mehghhrn. des Appellationsgerichts
der Stadt und Republik Bern (Mnhhrn. Oberamtmann,

(Amtöstatthalter) von N.), wegen (Grund des Urtheils)
unterm (Datum der Verurtheilung) gegen mich auSge-

sprochenen Strafurtheils, dessen Inhalt ich wohl verstanden

die Schweizerische Eidsgenossenschaft,
den Kamon Bern,
den Amtsbezirk von R.

auf den (Tag des Verweifungsantritts) verlassen und

(im Falle lebenslänglicher Verweisung) nie mehr (im
Fall einer bloß zeitlichen Verweisung) während (Dauer
der Verweisung) unter keinem Vorwande wieder betreten

wcrde; es wäre dann, daß mir solches gnädigst von

der betreffenden Behörde bewilligt würde.

Eben so gelobe ich, dieser meiner Verurtheilung
wegen an niemanden einige Rache zu üben. Bey Strafe
des Meineides, welche mir bekannt gemacht worden.

Ohne alle Gefährde!
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IV. IV. cle Mre par le nom clu Dieu tout-puis- 17. May

sani, qu'ensuite clu jugement, que Iä liante Lour
ci'^,ppel cle Ig, ville el république äe Lerne, (Non-
sieur le (xranä-Laillif, ou?retet cle IV Z prononce
contre moi sous ciste clu pour eause
cle qui m'a et6 formellement notine, ed äont
z'ai bien compris le clispositit", ^'e quitterai le terri-
toire cle la Oonfêcleration Fuisse,

àu canton cle Lerne,
àu bailliage (ou cle la prélecture) äe IV.

le m° au plus tarcl, et que àès ee même
^our jusqu'au ^e ne rentrerai sur ee terri-
coire sous aucun prétexte, sans en avoir préalable-
ment obtenu la permission cle l'autorité competente.

^e Mrs äe même, que ^e ne me vengerai jamais
sur aucuns personne pour cette conäanmatinn.
âous peine clu parjure, äont il in's etê àonne con-
naissance.

Dekret
über die Aufhebung der Abzugsgerechtigkeit gegen

das Königreich Hannover.

Wir Schultheiß und Rath der Stadt und 19. May

Republik Bern, thun kund hiermit:

Demnach/ in Folge des 4ten Artikels deö Dekrets

vom is. May 1804 iiber die Aözugsgerechtigkeit/ unterm
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19, May 15. Hornung 18Z0 vom Großen Rath verordnet worden
1830. jst, haß dasselbe gegen Angehörige des Königreichs Han¬

nover wegen daselbst bestehender Reciprocität nicht
ausgeübt und bey der dortigen Negierung auf förmliche
Aufhebung jenes Rechtes angetragen werden folle; diefer

Antrag dann angenommen und Uns eine Bekanntmachung

vom 29. März mitgetheilt worden ist, vermöge welcher

daö Abzugs - oder Abfchoß-Recht zwischen beyden Staaten

als völlig aufgehoben betrachtet werden foll/ fo

haben Wir
b e fchl offen:

1) Das AbzugSrccht zwifchen dem Kanton Bern und
dem Königreich Hannover wird zu Gunsten der beydfeitigen

Angehörigen als aufgehoben erklärt.

2) Das Vermögen/ welches von Unterthanen des

Königreichs Hannover im Kanton befessen oder erworben

wird oder ihnen von hier wohnenden Fremden zufällt/
foll frey von allem Abzug verabfolget werden.

Z) Diefer Befchluß foll durch den Druck bekannt

gemacht und in die Sammlung der Gefetze und Dekrete

eingerückt werden.

Gegeben in Bern / den 19. May 18Z0.

Der AmtS-Schultheiß/
für denselben:

von M u r alt, Seckelmeister.

Der Staatsfchreiber/
F. M a y.
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Verordnung
zu Bestimmung der Scheidelinie zwischen dem Klein-
und Groß-Verkauf von Wein, Bier, gebrannten

Wassern u. s. w.

Äöir Schultheiß und Rath der Stadt s. Juny
und Republik Bern, thun kund hiermit: ^c,'

Da die Aufstellung einer Scheidelinie zwifchen dem

Klein- und Großverkauf von Wein, Bier, gebrannten
Wassern u. f. w. für die Handhabung der Polizey, die

Erleichterung des freyen Verkehrs und die Sicherstellung
der den eoncedirten Wirthshäusern und Pintenfchenkeu
zustehenden Rechte nothwendig wird, so haben Wir, auf
den Vortrag Unferer Finanz- und Justizräthe, verordnet

und

verordnen:
i) Umer dem Kleinverkauf von Wein, Bier,

gebrannten Wassern u. f. w. wird verstanden, der Verkauf
in Hinsicht

a. des Weines von weniger als fünfzig Maßen,
b. des Kirfchwassers und der übrigen gebrannten

Wasser von weniger als zehn Maßen,
o. des Biers und des Obstweines von weniger als

fünf und zwanzig Maßen, auf einmal und an

den nämlichen Abnehmer.
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s. Juny 2) Der Kleinverkauf der angeführten Getränke
iss«. sg wie das Ausschenken derselben bleiben den Inhabern

von eoncedirten Wirthschaftsrechten oder von Ausfchenk-

bewilligungen / und für das Bier überdicß den Inhabern

von eoncedirten Brauereyen nach Maßgabe des Wirth-
fchaftS-Polizeyreglements vom 21 September 1804

vorbehalten.

Die patentirten Wasserbrenner bleiben für ihre felbst-

gebranmen Wasser unter der Verordnung vom 26.
November 182Z; wollen sie aber auch mit andern als selbst-

gebrannten geistigen Getränken Handel treibe«/ so haben

sie überdieß die im Artikel 6. hienach aufgestellten

Bedingungen zu erfüllen.

Z) Der Competenz Unferer Ohmgeldkammer bleibt
es jedoch überlassen, auch an Inhaber von
Materialhandlungen eine Bewilligung zum Verkauf der gebrannten

Wasser im Kleinen zu ertheilen.

Alle Inhaber von Materialhandlungen, welche diefen

Verkauf anheben oder fortfetzen wollen, sind

angewiesen, ihre Begehren durch Unsere Oberamtleute an

die Ohmgeldkammer gelangen zu lassen.

4) Jeder Unferer Angehörigen, welcher nicht
bloß zum eigenen Hausgebrauch, wie dieser in tz. l. der

Verordnung vom 26 November 182Z bestimmt ist,
sondern auch im eigenen Lokal für andere Perfonen gebrannte

Wasscr verfertigen will, muß stch mit einem Schatzungs-

scheine versehen.

6) Unter dem Großverkauf von Wein, Bier,
gebrannten Wassern u. f. w. wird verstanden der Verkauf

in Hinsicht



a. des Weines von wenigstens fünfzig Maßen, 9, Juny
K. deS KirfchenwasserS und der übrigen gebrannten ^c>-

Wasser von wenigstens zehn Maßen,

0. des BierS und des Obstweines von wenigstens

fünf und zwanzig Maßen, auf einmal und an den

nämlichen Abnehmer.

6) Der Großverkauf der angeführten Getränke

bleibt Unsern Angehörigen unter folgenden Bedingungen
freygestellt:

». Alle Personen, welche nicht Inhaber von Wirth-
schaftörechten oder Ausschenkbewilligungen stnd,
so wie die Inhaber derselben, welche auch außerhalb

des eoncedirten Lokals diesen Handel beginnen

oder fortsetzen wollen, follen ihr Vorhaben
den Oberamtmännern ihres Bezirkes bekannt

machen, nnd denfelben ein zum Großverkauf
dienliches und mit hinlänglichem Gefchirr für
die zweckmäßige Aufbewahrung der Getränke

versehenes Lokal verzeigen.

K. Die Abstcht, den Handel mit gebrannten Wassern

zu führen, muß in den Begehren ausdrücklich

angezeigt werden.

0. Unfere Oberamtmänner werdcn diefe Anzeigen

unterfuchen, und wenn die verzeigten Keller ihrer
Lage nach eine unfchwierige Polizeyaufsicht
zulassen, die Jmpetranten einen unbescholtenen

Leumund besttzen, und in der öffentlichen Kunde

für habhaft gelten, fo werden Unfere Oberamtmänner

denfelben die Bewilliguug zur Betreibung

des Großhandels mit Getränken ertheilen.
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g. Juny à. Diese Handelsleute sind verpflichtet / nur in dcn
izz«. angezeigten und genehmigten Lokalen ihrc Ge¬

tränke zu verkaufen / und sie sollen weder vor
Sonnenaufgang noch nach Sonnenuntergang eine

Lieferung derfelben verabfolgen lassen.

e. Ebenfo sind diefe Handelsleute verpflichtet/ ordent¬

liche Bücher und vorzüglich ein vollständiges

Journal zu führen.

7) Die Fabrikation und der Handel mit Essig

wird unter den im tz. 12. des Wirthfchafts-Polizeyregle-
menteö enthaltenen Vorschriften freygegeben.

s) Unfere Oberamtmänner follen über die ertheilten

Bewilligungen zum Großhandel mit Wein, Bier,
gebrannten Wassern u. f. w. eine genaue Controlle
führen, und am Ende eines jeden Jahres der Ohmgeldkammer

eine Abfchrift derselben übersenden.

9) Alles Hausiren mit Wein, Bier, gebrannten
Wassern u. s. w- bleibt verboten. Der Verkauf und das

Ausfchenken derselben ist allen Personen, welche keine

Bewilligung oder sonstige Berechtigung (tz. 2, Z.) zu diesem

Gewerbe erhalten haben, untersagt.

10) Widerhandlungen gegen die Vorschriften des

Wirthfchafts-PolizeyreglementS vom 21. September 1804

sollen fernerhin den Bestimmungen derfelben gemäß

geahndet werden.

11) Widerhandlungen gegen die Bestimmungen

diefer neuen Verordnung follen hingegen, unter Vorbehalt

des RekurfeS an Uns, mir einer in Recidivfallen zu

verdoppelnden Buße von fünfzig Franken, und überdieß,
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wenn der Beschuldigte eine der in den Artikeln Z und 6 9. Juny
aufgestellten Bewilligungen besaß, mit der Zuckung der- ^v.
selben bestraft werden. Jn Recidivfallen kann auch die

Constökation der vorhandenen Getränkvorräthe verhängt
wcrdcn.

12) Von den gefallenen Bußen follen ein Drittheil

den Armen des Ortes und zwey Drittheile dem

Verleider zukommen.

iz) Endlich bleiben die bestehenden Ohmgeldord-

nungen, das Wirthschafts-Polizcyreglement vom 21.

September 18«4, in fo weit ste mit diefer Verordnung
nicht im Widerfpruche stehen, die befondern Verordnungen

über den Verkauf des Weines in den Gegenden, wo
der Weinbau betrieben wird, die Verordnungen über
die Branntweinfabrikation vom 2. Merz i«2i und 26.
November 182Z, fo wie einstweilen die befondern Poli-
zeyvorfchriften für die Hauptstadt und andere Munizi-
palstädtc, in fo fern nämlich diefe von Uns genehmigt
worden stnd, in Kraft; hingegen stnd alle übrigen Po-
lizeyvorschriften über den Groß- und Kleinhandel mit
Wein, Bier, gebrannten Wassern u. s. w. aufgehoben.

14) Diefe Verordnung, welche vom 1. July I8Z0
hinweg in Kraft tritt, foll gedruckt, der Sammlung
der Gefetze uud Dekrete einverleibt und auf gewohnte

Weife bekannt gemacht werden.

Gegeben in Bern, den 9. Juny 13Z0.

Der Amts-Schultheiß,
F i f ch e r.

Der StaatSschrciber,

F. May.



204

Kreisschreiben des Justiz-Rathes
am sämmtliche Oberamtleute (mit Ausnahme der

Leberbergische« Aemter).

183«.

Ueber die Beschrankung der Dauer der Hei¬
mathfcheine.

17. Juny In der letzthin auf Befehl MrGhhrn. der Räthe zum

Gebrauch der Herren Pfarrer und der Vorgefetzten
befonders abgedruckten Sammlung der Verordnungen übcr
das Armenwesen / ist unter ander« auch das Gefetz über

den Bezug eines Hintersäß- und EinzuggeldeS vom 23.

May 1804 enthalten / dessen Art. Z die Vorschrift
aufstellt/ daß die Heimathfcheine alle i« Jahre erneuert
oder durch andere erfetzt werden follen.

Zu Vermeidung von Mißverständnissen / welche aus
dem neuen Abdruck diefer frühern Bestimmung leicht
entstehen möchten / sindet sich der Justiz-Rath veranlaßt/
durch gegenwärtiges obiger Sammlung beyzufügendes

Kreisfchreiben auf den tz. 2. deö spätern eidgenössischen

Conkordats über die Niederlassung der Schweizer vom 10.

Juny 1819 aufmerksam zu machen/ nach welchem der

Heimathschein für feine Gültigkeit auf keine Jahre
beschränkt seyn soll/ weßwegen auch in dem gegenwärtigen

Formular der Heimathscheine die obige Beschränkung

auf
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auf 10 Jahre ausgelassen ist, durch welche Vorfchrift 17. Juny
die frühere oberwähnte sich demnach aufgehoben befindet. ^o.

Der Präsident des Justiz- und Polizey-RatheS:

Tscharner.
Der Justizrathfchreiber,

Stettler.

Verordnung
zu Einführung der Wagen mit breiten Radfchienen

für Stein - und Getraidefuhren.

Wir Schultheiß und Rath der Stadt is.July
und Republik Bern, thun kund hiermit:

Durch Unferen Befchluß vom 16. August 1826 und
die daraufhin von Seite Unferer Straßen-Commifsion
unterm 7. Sept. gleichen JahreS erlassene Publikation,
war vom 15. Oktober 1826 hinweg, zu besserer Schonung

der Landstraßen, für alle im Verding übernommenen

Steinfuhren zu obrigkeitlichen und Privatgebäuden
der Gebrauch von Wagen mit breiten Radfchienen, nach

Anleitung der Lizenzverordnung vom 17. Juny 1825
obligatorisch eingeführt worden.

Da Wir indessen Kenntniß erhalten haben, daß,
obiger Vorschrift zuwider, oftmals noch Wagen mit
fchmalen Radfchienen, unter fünf französifchen Zollen
Breite, zu den im Verding übernommenen Steinfuhren

V. 14

18Z0.
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i2. July gebraucht und dadurch die Landstraßen bedeutend beschä-

183«. digt werden, so haben Wir nunmehr zu verordnen für
gut befunden, wie Wir dann

verordnen?
1) ES follen vom 1. Oktober 183« hinweg alle und

jede im Verding übernommene Steinfuhren auf Wagen
mit Radschienen unter fünf französifchen Zollen Breite
gänzlich verboten seyn; und zwar bey einer Buße von

Frk. 20 bis Frk. 6o gegen die Widerhandelnden.

2) Dagegen sollen zur Erleichterung des Verkehrs
und Ausnahmsweise von der im tz. 2. Kitt, b. der Lizenz.

Verordnung vom 17. Juny 1825 enthaltenen Vorschrift,
die im Verding übernommenen Steinfuhren mit Wagen
von fünf französifchen Zoll breiten Radfchienen von dem

85sten Centner hinweg bis zum loosten das Lizenzgeld
der Rp. 4 von jedem Centser nicht zu bezahlen haben.

3) Auch den Getraidefuhren mit Wagen von fünf
französifchen Zoll breiten Radschienen soll das hievorbe.
meldte Lizenzgeld der Rp. 4 per Centner nicht abgefor.
dert werden.

Von dieser Begünstigung sind aber ausdrücklich aus-

genommen: diejenigen Getraidefuhren, welche durch
Unfern Canton transitiren.

4) Alles jedoch in dem Verstand, daß den im Verding

übernommenen Steinfuhren und den Getraidefuhren

laut tz. i Liu. b. und c. der Lizenzverordnung vom
17. Juny 1825 folgende Lasten zu führen gestattet bleiben,

mit Jnnbegriff des Wagens und Geräthes, als:
2. den vierrädrigen Wagen mit breiten Radfchienen

von fünf französtschen Zollen Oberstäche, höch-
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stens 100 Centner Markgewicht/ oder 48 Cubik- 52. July
fuß Steine in Steinbrechermaaß; ^83».

b. den vierrädrigen Wage» mit breiten Radfchienen

von steben französtfche» Zollen Oberstäche/ höchstens

120 Centner Markgewicht oder 54 Cubikfuß

Steine in Steinbrechermaaß.
c. Für einen jeden Centner/ welcher mehr als die

hievor bestimmten Gewichte geladen werden, foll
nach Vorfchrift des tz. 12 Liu. 6. der Lizenzverordnung

eine Buße von Frk. 8 gegen den

Widerhandelnden ausgesprochen werden.
ä. Von dieser letztern Vorschrift stnd einzig die Fuhren

von einzelnen unzerthetlbaren Lasten

ausgenommen, welche aber, wenn ste das Gewicht
von 10« Centner übersteigen, in einiger
Modifikation des tz. 11 der Lizenzverordnung, ebenfalls

nur auf Wagen geführt werden follen, deren

Radfchienen wenigstens, steben französtfche Zoll
Breite haben.

Gegenwärtige Verordnung, durch welche die ein-

gangögemeldte Publikation vom 7. September 1826

aufgehoben wird, foll gedruckt, in die Sammlung der
Gefetze und Dekrete aufgenommen und zu Jedermanns Verhalt

öffentlich angefchlagen werden.

Gegeben in Bern, den 12. July I8Z0.

Der AmtS-Schultheiß,
für denfelben:

v 0 n M u r alt, Seckelmeister.

Der Rathsschreiber,
Wurstemberger.

14 *
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Dekret
durch welches dte Neue Zürcher Zeitung verVoten

wird.

22. Sept. Mir Schultheiß uud Rath derStadt
und Republik Bern, Urkunden hiermit:

Jn der Neuen Zürchcr-Zeitung vom 18. Angustilo,
Nr. 67/ stand folgender Artikel: „Bern, 14. August.

„ In völligem Widerspruch mit einigen geflissentlich

ausgestreuten Nachrichten von angeblichen unruhigen
Belegungen in den Leberbergcn und vom Aufstecken der

„ dreyfärbigen Kokarde daselbst/ kann versichert werden,
„daß in allen Theilen des CantonS völlige Ruhe herrscht/

„und daß kein Mensch, weder zn Prumrm noch zu Bern
„daran gedacht hat/ eine Kokarde aufzustecken. Wahr
„hingegen ist/ daß der geheime Rath künftigen Montag
„dem großen Rath den Antrag zu machen gedenkt, die

„ungefähr eintaufend Mann aus Frankreich rückkehren-

„der Berner zu montiren, zu armiren, und sie als stehende

„Truppe im Sold zu behalten. Man weiß nicht, ob

„zu Unterstützung diefes Antrags es gefchehen ist, daß ge-

„ stern Morgen an verschiedenen Orten der ganz ruhigen,
„mit einer Garnison und einer Menge Polizeydiener«
„versehenen Hauptstadt, mancherley unstnnige Schmäh-

„ schriften gegcn die bestehende Ordnung und die Behörden

angeheftet gefunden wurden. Sie machten
freylich wenig Eindruck, weil jedermann klug genug war,
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„dieselben auf die rechte Quelle zurückzuweisen/ denn 22. Sept.

„ welcher Aufrührer würde feine Aufruhrprcdigtcn zu Bern ^zs.
„halten und sich nicht eher an etwa unzufriedene Lan»

„desgemeinen wenden?"

Da diefer Artikel auf eine heimtückifche und freche

Weife Unfern Geheimen Rath durch die boshafte
Verdächtigung der Mitwissenfchaft von seditiosen Anschlagszetteln

/ und das Land durch vorgebliche bereitwillige
Empfänglichkeit für aufrührifche Verfuche absichtlich

verläumdet/ fo haben Wir/ nach Einsicht der Akten/
nämlich:

1) Des Sendschreibens des Geheimen Raths vom 21.

August au den Tit. StaatSraths von Zürich/ in
welchem gefragt wird/ wer der Einfender jenes

Artikels-fey? oder wer stch zu demfelben bekenne?

2) Der Antwort des Tit. Staatörath von Zurich/
vom 28. August/ welcher die Erklärung der

Verleger der Neuen Zürcher-Zeitung/ der Buchhandlung

Orell/ Füßli und Comp./ einbegleitet.

3) Der angeführten Erklärung/ folgenden Inhalts:
„Die uns mitgetheilte Einfrage des Geheimen

„RatheS vom hohen Stande Bern über den Ein-

„ fender des in Nr. 67 der Neuen Zürcher-Zeitung

„aus Bern datirten Artikels/ können wir durch

„ Nennung eines NamenS darum nicht beantwor-

„ ten/ weil der fragliche Artikel nicht zum Abdruck

„in die Zeitung ist eingesandt worden; hingegen

„aber dem Brief eines angesehenen/ wohlunter-

„ richteten und zuverläßigen Mannes enthoben ward,
„über dessen Wahrhaftigkeit die Redaktion der
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22. Sept. » Neuen Zürcher-Zeitung keinen Zweifel haben

isso. „ konnte / und demnach auch unbedenklich die

Verantwortlichkeit übernommen hat, die in Gemäß-

„ heit des Zürcherfchen Gefetzes über Preßvergehen

„gegen sie geltend gemacht werden möchte."

4) Unferes Sendfchreibens vom 1. September an den

Staatsrath von Zürich, mit dem Begehre« um

Genugthuung, welche Wir nach Bundespflicht von

Unfern Bundesgenossen für eine unter Ihrer
Botmäßigkeit begangene strafbare Handlung zu
verlangen im Falle feyen, ohne Uns deshalb felbst

vor fremden Gerichten einlassen zu können.

5) DeS Schreibens des Tit. Raths von Zürich, vom

ii. September, in welchem, unter Bezeugung
des tiefen Unwillens über den die hierfeitige Klage
begründenden Artikel, nach Anleitung deS

Zürcherfchen PreßgefetzeS, der dortige RechtSgang
angeboten wird.

Jn Betrachtung:

Des Eingeständnisses der Redaktion der Zürcher-

Zeitung, den Einfender jener Verläumdung zu

kennen, verbunden mit der Weigerung, ihn zu

bezeichnen.

Des Vorgebens, der Brief fey zwar nicht zum
Abdruck bestimmt gewefen, aber, als von einem

angesehenen, wohlunterrichteten und zuverläßigen

Manne, als glaubwürdig von der Redaktion
eingerückt worden.
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«. Daß durch diese Erklärung der Redaktion die Ver- 22. Sept.

läumdung als glaubwürdig bezeichnet und somit ^sso.

vorsätzlich wiederholt wird.

6. Daß die Redaktion der Neuen Zürcher-Zeitung

zwar eine solche Verläumdung gegen eine Staatsbehörde

eines eidgenössischen Mitstandes gerne als

glaubwürdig verbreitet/ hingegen aber von der

Beschwerde der hiestgen Regierung und der

Bezeichnung jener Verdächtigung als einer schändlichen

Verläumdung keine Meldung gethan.

e. Daß die Redaktion der Neuen Zürcher-Zeitung
sich bloß in der Firma der Verleger als
verantwortlich darstellt/ und diese Verantwortlichkeit
hinter einen fremden Richter zu ziehen sncht/ der

über den Ort des Vergehens nach dem Damm /
B e r niden 14. Augstmonat/ keine Jurisdiktion hat.

k. Daß aus allen diefen Umständen die feindselige/
verderbliche Abstcht der Neuen Zürcher-Zeitung
neuerdings stch dargethan hat/ so weit es dcn

Canton Bern betrifft/ Mißtrauen/ Haß und

Verachtung gegen die Regierung/ und Unzufriedenheit

unter Unfern Mitbürgern zu Stadt und Land

durch vorsätzliche Verläumdungen zu verbreiten/
und mit Verschweigung der dagegen geführten
Beschwerden bestehen zu lassen?

haben Wir/ in Anwendung der Verordnung vom 6. Juny
1810/

beschloffen:
1) Vom Tage der Bekanntmachung diefeS Befchlusses

hinweg ist die Neue Zürcher-Zeitung als ein verläumde-
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22. Sept. rifches/ feindseliges Blatt im Canton Bern verboten/
isso, bis haß dieselbe den Einsender jener Nachricht bekannt¬

lich dargestellt und die durch ste verbreitete Verläumdung

selbst widerrufen haben wird.

2) Für jedes Blatt derselben/ welches in den Canton

Bern hereingebracht wird/ ist eine Buße von 50 Franken

festgefetzt/ welche der Hereinbringer/ der Empfänger
oder Verbreiter, fo wie Jeder/ dem dasselbe zukommen

würde / ohne es alfobald dem Richter des OrtS anzuzeigen/

bezahlen foll.

Z) Auf die erweisliche Namhaftmachung des

Einsenders jener Verläumdung wird eine Belohnung von

400 Franken gesetzt.

4) Von den in Vollziehung diefeS Befchlusses

auferlegten Bußen fallen zwey Drittel dem Verleider/ und

ein Drittel den Armen des Orts zu.

5) Allen Unfern Amtleuten / allen Beamteten und

Angestellten ist die Vollziehung diefeS Beschlusses/ so weit
selbige ste betreffen mag/ aufgetragen.

Gegenwärtiger Befchluß foll zu Jedermanns Verhalt

an gewohnten Orten angefchlagen werden.

Gegeben in Bern/ den 22. September iszo.

Der Amts-Schultheiß/

Fischer.
Namens des Raths:

Der Rathsschreiber/

Wurstemberger.
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Kreisschreiben von Schultheiß und Rath

an alle Oberamtmänner.

Emolumente welche in Vollziehung der
Verordnung über den Handel mit Wein, Bier,

gebrannten Wassern u. s. w. zu beziehen
sind.

Durch den 6. Artikel Unserer Verordnung vom 9. Juny 27. Sept.

dieses JahreS sind die Bedingungen bestimmt worden,
unter welchen der Großverkauf von Wein, Bier, gebrannten

Wassern u. s. w. den Angehörigen des CantonS

gestattet wird, uud nun ist bey UnS die Einfrage
eingelangt: welche Gebühren für die Besichtigung des Lokals,
und für die vom Hrn. Oberamtmann zu ertheilende Bewilligung

und Besieglung derselben zu bezahlen seyen? Nach

geschehener Untersuchung und angehörtem Vortrag des

Justizrathes und in Betrachtung, daß die gedachte Verordnung

vorzüglich auch zum Zweck hatte, den Verkauf

der Getränke im Großen zu erleichtern, haben Wir

befchlossen:

MES sollen für Besichtigung des Lokals durch den

Hrn. Gerichtsstatthalter oder andere Vorgesetzte

oder Experte «nd allfällige Augenscheine diejenigen

Gebühren bezahlt werden, welche der Emo-

lumententarif für diefe Gegenstände vorschreibt.
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27. Sept. 2) Der Amtschreiberey seyen für die Ausfertigung
183«. hex Bewilligung Btz. 4. und für die Eintragung

in die Controlle Btz. 2. nebst dem Stempel zu

bezahlen.

Z) Hingegen folle vom Herrn Oberamtmann für die

Bewilligung nichts gefordert werden.

Ihr erhaltet den Auftrag/ Euch in vorkommenden

Fällen diefer Vorfchrift gemäß zu verhalte«/ und den Betref,
fenden auf daherige Anfragen davon Kenntniß zu geben.

Gegeben in Bern/ den 27. September i860.

Der AmtS-Schultheiß/

Fischer.
Der Staatsfchreiber/

Fr. May.

Dekret
dnrch welches die Appenzeller-Zeitung ver¬

boten wird.

22. Nov. Kleine Rath der Stadt und Republik
183«. Bern/ in Betrachtung/ daß die Appenzeller-Zei-

tüng besonders in ihren letzten Nummern offenbar zum

Aufruhr gegen Verfassungen und Regierungen mehrerer
Kantone auffordert, hat im Gefühl Seiner obrigkeit-
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lichen so wie Seiner bundsgenossischen Pflichten, in Voll- 22. Nov.

ziehung des Art. 9. der Verordnung vom 6. Juny isio, l8M.

beschlossen:
1) Vom Tage der Bekanntmachung dieses Beschlusses

hinweg ist die Appeuzeller-Zeitung im Kanton Bern
verboten.

2) Für jedes Blatt derselben welches in den Kanton

Bern hereingebracht wird, ist eine Buße von fünfzig

Franken festgefetzt, welche der Hereinbringer, der

Empfänger oder Verbreiter, fo wie Jeder, dem dasselbe

zukommen würde, ohne es alfobald dem Richter des Orts
anzuzeigen, bezahlen foll.

Z) Von den in Vollziehung diefeS Befchlusses

auferlegten Bußen fallen zwey Drittel'dem Verleiderund
ein Drittel den Armen des Orts, wo die Uebertretung
statt gefunden, zu.

4) Allen Unfern Amtleuten, allen Beamten und

Angestellten ist die Vollziehung diefeS Befchlusses, fo weit
felbige sie betreffen mag, aufgetragen.

Gegenwärtiger Befchluß foll zu Jedermanns Verhalt
an gewohnten Orten angeschlagen werden.

Gegeben in Bern, den 22. November iszo.

Der Amts-Schultheiß,

Fischer.
Namens des Raths:

Der Rathsschreiber,

Wurstemberger.



216

Proklamation
wodurch die Aufhebung der außerordentlichen
Auflagen und die Ernennung einer Standes-Commif-
sion/ zu Unterfuchung der Wünfche über andere

Einrichtungen im StaatswestN/ bekannt gemacht

wird.

6. Dez. Wir Schultheiß/ Kleine und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern, entbieten allen

Unfern lieben und getreuen Angehörigen Unfern Gruß
und geben ihnen zu vernehmen:

Bey den Bewegungen/ welche in verfchiedenen Theilen

UnferS gemeinsamen schweizerischen Vaterlandes statt

gefunden/ ist im Canton Bern/ Dank fey es der göttlichen

Vorsehung und der Biederkeit und Treue feiner
Bewohner/ weder die öffentliche Ruhe noch die gefetzliche

Ordnung gestört worden. Wenn gleich in den jüngsten

Tagen durch Aufregung von aussen und im Innern
die Spannung der Gemüther in einigen Gegenden einen

hohen Grad erreichte / fo habet Ihr doch mit Zutrauen
zu Euerer Regierung den Zusammentritt des Großen

Rathes erwartet/ und dieser will nicht säumen/ seine

Ansichten und Entschlüsse offen und frey gegen Euch
auszudrücken.

Hinsichtlich der dem Großen Rath vorzulegenden

Berathungsgegenstände ist der Antrag von Uns bereits
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angehört und genehmigt worden, auf i. Jänner nächst- b. Dez.

künftig die zu Abbezahlung der Staatsschulden einge- ^szo.

führten Abgaben des Confumo und des ausserordentlichen

Stempels aufzuheben/ da die Ergebnisse der letzten

Standesrechnung diefeS gestatten.

Es stnd Uns auch Wünsche und Anträge angezeigt

worden/ welche theils Abänderungen oder Verbesserungen

Unserer Verfassung/ theils andere Einrichtungen im
Staatswesen zum Zweck haben. Anregungen diefer Art
verursachten in anderen Kantonen Gährung/ Zwietracht
und fogar gewaltsame Auftritte / weil keine gefetzliche

Vorfchrift die Form der Berathung folcher Begehren
bestimmte. Jn unfrer Verfassung hingegen ist nicht
unbeachtet geblieben/ daß die im Laufe der Zeit herbeygeführten

Veränderungen der politifchen und bürgerlichen
Verhältnisse auch Modisikationen oder Abänderungen der

bestehenden konstitutionellen Gefetze und Verordnungen

zur Folge haben müßen.

Den hierüber bestehenden Vorfchriften gemäß haben

Wir auf den Antrag von Räthen und Sechszehnern
einstimmig eine Commission ernannt/ welche alle an uns

gelangende Antrage/ Vorfchläge und Wünsche fammeln/
unterfuchen/ dem Inhalt nach ausscheiden/ söndern und

die vollständige Anzeige darüber/ nach Beendigung der

angeschriebenen Geschäfte noch in diefer Wintersttzung
dem Großen Rath vorlegen foll/ der dann nach vollständiger

Ueberstcht derfelben die gefetzliche Berathung unun-
terbrochen vornehmen wird.

Zum glücklichen Gedeihen folcher Berathungen aber/
die nicht nur auf die nächsten Zeiten/ fondern auch auf
die Schicksale künftiger Geschlechter einen großen Ein-



218

6. Dez. fluß huben / ist vor allem aus ungestörte Ruhe und Fort-
183V. bestand der gesetzlichen Ordnung nöthig.

Mit vollem Vertrauen fordern Wir Euch auf/
Getreue liebe Angehörige/ dazu nach den Kräften und der

Lage eines ieden mitzuwirken/ und weder boshaften
Aufreizungen noch falfchen Gerüchten Gehör zu geben. Es

ift Unser fester Entschluß/ die Sicherheit der Personen

und des Eigenthums und die Vollziehung der bestehenden

Gesetze bis zu ihrer allfälligen Abänderung oder

Aufhebung zu handhaben und alle Behörden und Beamten in
der Vollziehung der ihnen obliegenden Pflichten zu

unterstützen. Wir erwarten mit Zuversicht/ daß alle
Rechtschaffenen im Lande sich zutrauungsvoll an ihre Obrigkeit

anfchliessen werde«/ wenn irgendwo die gesetzliche

Ordnung gefährdet werden follte. Jeder der es bedarf/
wird Recht und Schutz bey Uns sinden / aber der

Ruhestörer foll zur Verantwortung und Strafe gezogen

werden.

Au der Aufrechthaltung der Ordnung und Ruhe in
Unferm Canton hängt nicht nur die Wohlfahrt feiner
Einwohner / fondern auch großentheils die Unabhängigkeit

und die Neutralität der ganzen Schweiz/ diefe

werthvollsten Güter/ die Wir von Unfern Vorältern geerbt

haben. Sie wären unwiederbringlich verloren/ wenn die

drohende Stunde der Gefahr die Eidgenossenfchaft ohne

festen Stützpunkt oder gar aufgelöftt sinden follte. Noch

ist die Leitung ihrer Angelegenheiten bis zu Ende des

Jahres in Unfern Händen / und diefe legt Uns große

Verpflichtungen auf.

Vereinigt Euch also/ Ihr alle/ denen das Wohl
Unseres Kantons und des gemeinsamen fchweizerifchen Va-
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terlandes am Herzen liegt; erwartet ruhig und mit Zu- 5. Dez.
trauen den Fortgang Unserer Berathungen/ deren Er- isso,

gebnisse/ wie Wir zuverlässig erwarten/ zu bleibendem

Vortheil und zur Ehre von Stadt und Land gereichen
werden. Wir hoffen dabey mit Zuversicht auf den Beystand

des Allerhöchste«/ dessen Schutz bisher fo stchtbar
über Unfer glückliches Vaterland gewaltet hat.

Gegeben in Unferer Großen Rathsversammlung,
Bern den 6. Christmonat 1830.

Der Amts-Schultheiß/

Fischer.
Der Staatsfchreiber/

Fr. May.

Dekret
über die Form der Eingabe von Bittfchriften an

die oberste Landesbehörde.

Wir Schultheiß und Rath der Stadt Z.Dez,
und Republik Bern/ thun kund hiermit: isso.

Daß Wir, in Vollziehung des Dekrets UrGhhrn. und
Obern vom 6. diefeS MonatS und auf angehörten Vortrag

der in Folge desselben niedergesetzten StandeS-Com-
mission;
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8. Dez. in der Absicht, die Form der an diese Commission zu
183«. überweisenden Eingaben deutlich zu bestimmen und mög¬

lichst zu erleichtern,

beschlossen:

1) Kraft des angeführten Dekrets können einzelne

Private«/ Corporationen und Behörden Bittschriften und

Vorstellungen an die oberste Landesbehörde richten.

2) Die Eingaben der Corporationen und Behörden
müßen durch ihren Präsidenten und Sekretair unterschrieben

seyn.

3) Alle von mehrern Privaten, Corporationen und

Behörden zugleich/ oder im Namen Mehrerer/
eingereichten Bittschriften und Vorstellungen stnd unzulässig.

Das Sammeln von Unterschriften für folche bleibt unterfagt.

4) Die Eingaben stnd entweder durch den Oberamtmann/

welcher durch das amtliche Siegel die Aechtheit
der Unterschriften bezeugt/ oder durch ein Mitglied des

Großen Rathes / welches die Aechtheit der Unterschriften

zu bezeugen hat / an das Hohe Präsidium der

Standescommission zu übersenden/ oder können Hochdemselben

oder einem Mitgliede der Commission persönlich
überreicht werden.

6) Alle diese Eingaben sind Stempel- und Siegelgeld

frey.

6) Diefe Eingaben follen vor dem Ende des laufenden

Jahres eingereicht werde«/ damit die Standescom-
mission sich ««verweilt mit deren Prüfuug und Sönde-

rung beschäftigen könne.

7) Gegen-
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7) Gegenwärtige Vorschriften beziehen sich nicht 3. Dez.

auf die Anzüge, welche im Großen Rathe selbst, »ach 583«,

den darüber in den Fundamental-Gesetzen enthaltenen

Vorschriften, vorgebracht werden.

Bern, den 8. Christmonats 1830.

Der Amts-Schultheiß,

Fischer.
Der Rathsschreiber,

Wurstemberger.

Forst-Verordnung
für die Leberbergifchen Ober-Aemter und die mit
den Aemtern Erlach, Nidau und Büren vereinigte»

Bezirke.

2öir Schultheiß, Kleine und Große Räthe il. Dez,

der Stadt und Republik Bern, thun kund ^3«.

hiermit:

Daß, nachdem Unfer verordnete Finanzrath Uns nach

ausgelaufener Probezeit über den Erfolg des von UnS

unterm 1. März 1822 erlassenen Dekrets über die

Forstverwaltung in den Leberbergifchen Aemter», fo wie über

die, kraft derfelben, von Unferem Kleinen Rath unterm
io. Januar 1823 beschlossenen, und unterm 20. Februar

V. 15



222

ii. Dez. 1824 bekannt gemachten Forstpolizeyordnung und Negle-
i«z«. ment fiir den Leberberg den Vortrag erstattet hat/ Wir,

in Aufhebung der fo eben erwähnten Verordnungen, die

nachfolgende Forstverordnung zu Erhaltung, Benutzung,
und guter Beforgung der Waldungen alö eines für die

Wohlfahrt deö Landes fo wichtigen Theils deö Grund«
eigenthumS zu erlassen nöthig gefunden haben, wie von
Einem zum Andern folgt:

s. Abfchnitt.
Erhaltung der Waldungen.

Marken.

O Die obrigkeitlichen und, da wo cs die Oertlichkeiten

zulassen, und wo eS noch nicht gefchehen ist die

Gemeindwaldungen, follen mit numerirten Steinen auS-

gcmarkt und cö follen mit Beyziehung der Interessenten
förmliche Markbefchreibungen darüber errichtet werden.

Die beholzten Gemeindweiden follen durch dic Ge°

meindcn in ihren gegenwärtige« Marken und Bestand

beybehalten werden.

2) Steine, Gräben, Mauern oder Häge, welche

eine Waldmarke bezeichnen, follen ohne Vorwissen der

Betheiligten weder erfetzt noch erneuert werden, bey vier
Franken Buße im Widerhandlungsfall.

Z) Bey Frevelstrafe foll Niemand in der Marklinie
einer Waldung ohne Vorwissen beyder Anstösscr einiges

Holz niederhauen.
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Waldeinfristungen. n. Dez.

4) Waldeinfristungen follen, da wo ste zur Unter-
fcheidung gegen anstossende Waldung bestehen oder nöthig

werden, durch die Anstösser nach dem Verhältniß ihrer
Grenzlinie, da wo ste hingegen zum Schutz gegen Weidgang

nöthig stnd, durch den, der ihn ausübt, allein
gemacht und unterhalten werden, den Fall des tz. 6.

ausgenommen.

5) Die Besitzer an Waldung stoßender Güter oder

Weiden follen ihrem Anstoß nach de« Wald durch Huth
oder Einfristung vor dem Weidgang fchirmen, den Fall
des tz. 6. allein ausgenommen.

6) Wo Uebung und Verkommnisse in Betreff der

Einfristungsvflicht etwas anderes bestimmen, da foil
denfelben nachgelebt werden.

7) Alle nöthigen Einfristungen in obrigkeitlichen und

Gemeindwaldungen oder beholzten Weiden der Gemeinden

follen allmâhlig je nach Beschaffenheit deö OrtS
entweder mit Gräben und Lebhägen auf deren Aufwurf oder

mit trockenen Mauern, oder bloß mit Lebhägen, und nur
da wo es durchaus nicht anders möglich wäre, mit todter

Zäunung gemacht und auch hierzu nur Dornen,
Weiden und dürres abgängiges Holz verwendet werden.

W ald a u S r o t tuiig.

s) Die Waldungen des Staates, der Gemeinden

und Partikularen und die beholzten Gemeindweiden dürfen

ohne Erlaubniß Unfers Finanzratheö weder auSgereu-

m noch in nacktes Weidland verwandelt werden, bey

einer Buße von fünfzig bis zweyhundert Franken von

15 *
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Dez. jeder ohne Erlaubniß auSgereuteten Jucharte und der
18M. Schuldigkeit/ sie wieder mit Holz anzupflanzen.

Wenn eine Erlaubniß erhalten worden isi/ so soll
nber das auszurcutcnde Stück Landes ein Markverbal
in der durch den §. i«. vorgeschriebenen Form aufgenom-
men werden.

9) Zu Verbesserung des Weidgangs auf solchen

beholzten Gemeindweiden mögen diefe jedoch fowohl von
allem fchädlichen Gestrüppe als auch von übermäßig
aufkommenden jungen Holzpflanzen gereinigt werde»/ nachdem

stch der Gemeindrath darüber berathen haben wird.

Dicfe Reinigung soll jedoch nachher nicht anders

als unter der Aufsicht dcr OrtSbehörde Statt sinden.

10) Wcnn Gemeinden die Abmarkung des Waldes

vom Weidgang auf ihren beholzten Gemeindweiden

vorzunehmen gedenke»/ foll dieselbe von dem Gemeindrath

unter Mitwirkung deö Oberförsters entworfen und dem

Finanzrath zur Genehmigung vorgelegt werden.

Vertheilung der Waldungen.

11) Ohne Bewilligung des Kleinen Rathes follen
die Waldungen und Weiden der Gemeinden weder

vertheilt noch verkauft/ noch auf irgend eine Weife veräuf-

sert werden dürfen / bey Ungültigkeit der Verhandlung
und hundert Franken Buße von jeder Jucharte.

Sicherung der Waldungen/ in Bezug auf die
Hausbauten.

12) ES foll nach Inhalt der Verordnung über die

Hnnsbauconcessionen vom 24. Januar Isio kein neues
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Wohnhaus innert der Entfernung von dreyhundert Bern- n. Dez.
fuß von der Marche irgend eines Waldes errichtet wer. ^o.
den dürfen/ die in derfelben vorbehaltenen Fälle allein
auögenommnn/ Alles bey der in jener Verordnung
angezeigten Strafe.

Gegen Waldbrände.

iZ) Feuer in einem Walde anzumachen/ wenn der

Boden nicht mit Schnee bedeckt ist/ foll nur denjenigen

gestattet feyn / die nothwendig im Walde beschäftigt stnd/

und diese sollen dasselbe nicht verlasse«/ ohne es voll,
ständig gelöscht zu habe«/ bey einer Buße von vier Franken.

14) Näher als fünfzig Fuß von Waldungen follen
keine Reute- oder Muttfeuer angelegt werden/ und wo
ste eö in diefer Nähe stnd / foll die Verbindung des

Rasens gegen den Wald zu durch eine wenigstens drey Fuß
breite Furche unterbrochen werden/ bey einer Buße von

vier Franken.

15) Die Köhler und Holzaufrüster follen / um
Unglücksfällen begegnen zu könne«/ immer einen hinlänglichen

Verrath an Wasser/ in oder bey ihrer Hütte und
bey jeder Kohlstätte in Bereitschaft halten/ bey vier
Franken Buße im Unterlassungsfalle.

Gegen Jnsektenverwügungen.

16) Vom Borkenkäfer angegriffene Stämme follen

in Waldungen/ sobald sie bemerkt worden/ gefällt/
geschält/ und die Rinde mit Vorsicht sogleich verbrannt
werden.
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Gegen Erdfàlle.
ii. Dez. 17) In kahlen Holzschlägen an Bergseiten soll daö

iss«. Ausgraben der Wurzelstöcke bey einer Buße von ein

Franken von jedem Stock nicht ohne Bewilligung des

Oberamts geschehen, welches vorher den Bericht des Försters

einzuholen hat.

II. Abschnitt.
Benutzung der Waldungen.

Jm Allgemeinen.

18) Wer in oder innert der Marche einer ihm nicht
zugehörigen Waldung oder beholzten Weide irgend eine

Nutzung unbefugt ausübt, der frevelt und foll nebst

Schadensersatz mit Frevelstrafe belegt werden.

19) Jn Waldungen, an welchen mehrere Antheilhaber

stnd, soll bey Frevelstrafe keiner eine Nutzung
ausüben, als nach gegenfeitiger Uebereinkunft.

6- Jnsbefondere.

Für Holz.

Bewirthschaftung.

20) Die obrigkeitlichen und Gemeindwaldungen sollen

sorgfältig behandelt, in der Regel nicht über ihren
nachhaltigen Ertrag benutzt und bey ihrer Bewirthschaftung

der größtmögliche Holzertrag erzielt' werden.
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21) Der Holzhau in denselben soll stetS auf diejenige Dez.
Art geführt werden, durch welche in jedem Lokal am ^c,-
sichersten unmittelbarer und geeigneter Wiederwuchs
erzeugt wird; wo diefer nicht hinlänglich erfolgt, foll er,
spätestens inner vier Jahren nach der AbHolzung, durch
Saat oder Pflanzung vervollständigt werden.

22) Von allen längs den Gebirgen gelegenen obersten

obrigkeitlichen, Gemeind- und Partikular-Waldun-
gen soll der oberste Saum in einer Breite von zweyhundert

Fuß nicht anders als ausleuchtungsweise und nur
dann gänzlich abgeholzt werden, wenn ste mit hinlänglich
erstärktem Nachwuchs wieder vollständig befetzt stnd, bey

einer Buße von fünfzig Franken für jede Jucharte.

2Z) Die Gemeinden follen von den in ihren Waldungen

vorfindlichen Blossen alljährlich einen Theil mit Holz
anpflanzen, und wo es nöthig ist, versumpfte Wald-
strecken durch Abzuggräben austrocknen.

Anzeichnung des Holzes.

24) Die Holzanzeichnung in den Waldungen und

beholzten Weiden der Gemeinden soll mit dem Waldhammer

der Gemeinde vorgenommen werden.

Jede Gemeinde hat ihren eigenen Waldhammer.

Die Holzanzeichnung in den Waldungen und beholzten

Weiden der Gemeinden foll mit ihrem Hammer und durch

ihren Förster nach Vorfchrift der Forstreglemente der

Gemeinden, von denen unten §.46. die Rede ist,
gefchehen. Das Zeichen foll am Stamm und an der Wur-
zel angeschlagen werden-
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ii. Dez. 25) Unbefugter Gebrauch eines Waldhammers foll
iM. «ls Diebstahl/ Nachahmung eines folchen aber als

Fälschung bestraft werden.

Exploitation.
26) Die obrigkeitlichen und Gemeindwaldungen follen

für alles Fälle»/ Aufrüsten und Abführen von Holz
vom 1. May bis is. September gefchloffen feyn/ mit
Ausnahme dringender Nothfälle und des zu Gewinnung
der Lohrinde bestimmten Holzes / für dessen Abfuhr die

Zeit bis auf den i. July verlängert seyn foll; bey einer

Buße von ein Franken von jedem Klafter/ jedem Stamm
oder jedem Hundert Wellen im Uebertretungsfall. Fernere

durch Oertlichkeit nöthige Ausnahmen können durch

die Gemeindforstreglemente bestimmt werden.

27) Ueberall/ wodurch Bergablassen des Holzes die

Sicherheit von Menschen oder Vieh gefährdet werden

könnte/ foll — durch Ausstellung der nöthigen Wachen

zur Warnung — aller Gefahr vorgebeugt werde«/ bey

einer Buße von zehn Franken im Unterlassungsfall und

Ersetzung allfälligen Schadens.

Holzmaaß.

28) Das gefetzliche Maaß des Brennholzes ist für
das Klafter grün im Walde fechs Bernfuß hoch / sechs

Bernfuß weit / und die Spälten oder Klüfte drey und

einen halben Bernfuß lang/ die Wedelen dann follen

drey Bernfuß lang fey«/ und drey Fuß im Umfang halten.

29) Wo noch keine Wedelen gemacht werden / follen
alle Aeste/ die über einen Bernzoll im Durchmesser halten

in die Klafter gelegt werden.
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3«) Daö dürre Klafterholz / so wie eö auf den n. Dez.

Märkten verkauft wird/ foll fünf Bernfuß Höhe/ sechs t^«-

Bernfuß Weite und drey und einen halben Bernfuß

Spältenlänge halten.

Zi) Beym Verkauf von Brennholz können die

Parteyen durch gegenfeitige Uebereinkunft das ihnen beliebige

Maaß annehmen. Wenn aber dieß nicht geschieht /

so soll das oben (tz. 28. 29. 30.) angegebene Maaß alS

dasjenige des Vertrags angenommen werden.

Gehörige Verwendung des Holzes.

32) Niemand soll das ihm aus den Gemeindwaldungen

angewiesene Bauholz ungenützt verderben lassen/

vertauschen / entäusser» oder zu einem andern Gebrauch

verwenden/ als zu dem es bewilligt ist.

3Z) Alles Pensionholz/ das aus obrigkeitlichen oder

gemeinen Waldungen ertheilt wird/ foll weder verkauft
noch vertaufcht werden/ fondern wenn jemand seine jähr-
liche Holzpenston nicht ganz nöthig hat/ so soll der Ueberfluß

den Waldungen zu gute kommen.

34) Auf die Uebertretung aller in diefem Abfchnitt
enthaltenen Artikel foll eine Buße von zwey bis zehn

Franken gefetzt feyn.

Holzverkauf.

35) Es ist den Gemeinden verboten einen Holzfchlag/

der zum Holzhandel, zum Verkohlen oder Flößen bestimmt

ist/ anzulegeu/ ohne die Erlaubniß deö Finanzrathes er-

halten zu habe»/ bey einer Buße von vier Franken für
jedes Klafter oder jeden Stock Bauholz. Doch ist hie-
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tt. Dez. von ausgenommen daö abgestandene Holz, insofern eS

isso, nicht dreyßig Klafter ubersteigt/ dessen Verkauf durch

Unfre Oberamtmänner bewilligt werden kann.

36) Der Handel mit Holz, von dem man weiß, daß

es gefrevelt ist, foll gleich wie der Frevel felbst bestraft

werden.

Holzausfuhr.

Z7) Die Ausfuhr von Holz und Kohlen auS der

Schweiz darf ohne Erlaubniß des Kleinen Rathes nicht
Statt stnden, der ste je nach dcn Oertlichkeiten und
Umständen ertheilen kaun. Wenn die Ausfuhr ohne diese

Erlaubniß geschehen würde, so foll ste mit einer Buße

von zehn Franken für jedes Klafter und von zwanzig

Franken für jeden einspännigen Wagen Kohlen bestraft

werden.

Die Ausfuhr von Laden- und Bau- oder Nutzholz

ist ohne Bewilligung erlaubt.
Die in diefem Artikel enthaltene Vorfchrift ist auf

eine Probezeit von fechs Jahren festgefetzt.

38) Die Ausfuhr von Burgerholz aus dem Kanton
ist verboten.

Weidgang.

39) In allen obrigkeitlichen und Gemeindwalduugen
und auf Begehren der Eigenthümer auch in denjenigen
Partikularwäldern, auf welchen ein Weidrecht dritter
Perfonen haftet, follen die zur Verjüngung angehauenen

Waldbezirke mit allem Weidgang fo lange verschont
bleiben, bis der Nachwuchs durch das weidende Vieh nicht
mehr beschädigt werden kann.
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40) Dem nämlichen Weidbann sollen für Schafe 11. !,Dcz.

und Ziegen die kahl angelegten Holzfchläge in allen Par- lsso.

rikularwäldern ohne weiteres Verbot unterworfen feyn,
welche für sich allein oder im Zufammenhang mit an-
derm Wald fünf Jucharten und mehr halten.

41) Das Weidrecht kann in keinen Waldungen weder

auf Ziegen noch auf Schafe ausgedehnt werdcn,
wenn die Titel nicht ausdrücklich dieses Recht für das

kleine Vieh enthalten.

42) Die Gemeinden follen ihre Schafe und Ziegen

nicht in den Waldungen, sondern nur auf den Gemeind-

weidcn in eigens dafür durch die Gemeindräthe
anzuweisenden Bezirken zur Weide lassen.

4Z) Schweine dürfen nur zu Benutzung des Acher-

ums in obrigkeitliche und Gemeindwaldungen getrieben
werden.

Harznutzung.

44) Inden obrigkeitlichen Waldungen, in den

Bannbezirken der Gemeinden und in den durch den tz. 22.

bezeichneten Waldfäumen soll die Harznutzung verboten

seyn.

45) In dcn Waldungen und beholzten Weiden der

Gemeinden darf die Harznutzung nur an folchen Stämmen

ausgeübt werden, die vier Fuß vom Boden mehr

als einen Fuß Durchmesser halten, zu Bauholz untauglich

und. nach Vorfchrift des tz. 24. hievor für die

Harznutzung am Stamm bezeichnet worden sind.
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Dez. III. Abschnitt.
Handhabung dieses Gesetzes.

Durch die Gemeindbchörden.

46) Längstens in der Zeitfrist eines JahreS vou

der Bekanntmachung diefeS Gefetzes an gerechnet/ foll in
jeder Gemeinde ein Reglement gemacht werden/ welches in
Beabstchtigung der bestmöglichen Waldwirthfchaft den

Oertlichkeiten gemäß/ die nöthigen Verfügungen enthalten

foll: über die Aufbewahrung des Waldhammers;
die Quantität des jährlich auszutheilenden Brenn- und

Bauholzes und die dafür an die Gemeinde zu bezahlenden

Gebühren; die Art und den Zeitpunkt des Holzhaues/
die Aufstcht auf die Waldungen; die Ernennung/ die

Befoldung und die Abberufung der Gemeindförster. Diefe
Réglemente follen dem Kleinen Rath zur Sanktion
vorgelegt werden/ und fogleich nach erhaltener Genehmigung

verpflichtend für die betreffenden Gemeinden feyn.

ö. Durch den Richter.

47) Bey Handhabung der Forstordnung foll das

gesetzlich bestehende gerichtliche Verfahren in Strafpolizey-
sachen und Criminalfällen überhaupt angewendet werden.

4«) Die Oberamtmänner follen allen waldfchädli-
chen Unordnungen und Mißbräuchen überhaupt kräftig
steuern/ zu dem Ende jede Anzeige mit Fleiß und Sorgfalt

unterfuchen und alle Uebertretungen diefer Forstordnung

follen von dem Richter nach den in derselben ent-
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haltenen Bestimmungen bestraft/ auch für jeden verur- it. Dez,
fachten Schaden nebst der Strafe und den Kosten voll- i«».
ständiger Erfaß zu Handen des beschädigten Eigenthümers

gesprochen werden; feiner Befugniß jedoch unbe-

schadet/ bey mildernden Umständen mindere Bußen
auszusprechen.

49) Wer eine vom Nichter ihm auferlegte Buße
aus bescheinigter Armuth nicht bezahlen kann/ foll
diefelbe mit eben fo viel Tagen Gefangenfchaft als Franken
oder mit verfchiedenen Arbeiten zu Verbesserung des

Waldes/ an welchem er gefrevelt hat/ abzuverdienen,

verfällt werden.

60) Bey allen Uebertretungen diefeS Gefetzes stnd

Eltern für ihre bey ihnen wohnenden Kinder/ Meisterleute

für ihre Dienstboten und Arbeiter, und Gemeinden

für ihre Hirten verantwortlich; unter Vorbehalt des

Rückgriffes gegen die Fehlbaren für die beyden Letztern.

Strafbestimmung für befondere Fälle.

Ohne erschwere n de Umstände.

5l) Unbefugte Veränderung einer Waldmarke foll
nach den Gefetzen geahndet und bestraft werden.

62) Vorsetzliche Beschädigung einer Waldmarkbezeichnung

oder Einfristung foll mit einer Buße von vier

Franken von jedem beschädigten Marchziel oder Klafter
Einfristung bestraft werden.

5Z) Entwendung von Holz/ welches gefällt oder

gerüstet ist/ soll als Diebstahl bestraft werden.
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183«. rigen Baum zum Nachtheil feines Wachsthums oder

Werthes verletzlich beschädigt/ foll zu einer Buße von

acht Franken von jedem Stamm / er fey klein oder groß/

verfällt werden.

55) Wer Setzlinge frevelt/ foll fiir jedes Stück um

fünf Batzen / und wenn sie von Anfaat oder Pflanzung
herrühren / um das Doppelte gebüßt werden.

56) Auf den unbefugten Weidgang eines großen
Stückes Vieh ist eine Buße von zwey Franke«/ und eines

kleinen Stückes Vieh von ein Franken gefetzt.

57) Wer ««erlaubt harzet, foll nebst Consiskation
der Werkzeuge und des Harzes mit einer Buße von zwey
und dreyßig Franken belegt werden.

58) Holz oder Kohlen unbefugt außer den gebahnten

Abfuhrwegen und Holzlässen aus oder durch
Waldungen zu führen, ist bey einer Buße von zehn Franken
Jedermann verboten.

59) Auf jede in den vorhergehenden Artikeln nicht
ausgefprochene unbefugte Nutzung aus den Waldungen,
als Holzauflefen, Wurzelngraben, Laubstreifen, Laubund

Moosrechen, Stein- und Erdgraben/ Grasschneiden,

KrieShauen / Ringemachen/ ist eine Buße von zwey
bis zwanzig Franken gesetzt.

60) Ein Holzhauer/ der Holz zum Schaden fällt/
oder der Bau-/ Nutz-/ Sägholz/ Klafterholz und
Wedelen nicht nach Vorfchrift aufsetzt, sondern damit Vortheil

und Gefährde treibt, foll nach Bewandniß der Um-
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stände mit einer Buße von ein bis zehn Franken von n. Dez.

jedem Stamm, Klafter oder Hundert Wedelen / bestraft ^c>-

werden.

Unter erschwerenden Umstanden.

61) Holzfrevel/ mit der Säge begangen/ follen doppelt

bestraft werden.

62) So Mancher an einem Frevel Theil hat/ fo

Mancher foll die vom Nichter gesprochene Buße für stch

ganz bezahlen.

63) Für jede nach Untergang und vor Aufgang der

Sonne oder an Sonn- und Festtagen begangene

Uebertretung foll die dreyfache Buße gesprochen werden.

64) Sollte unter dem zu Besorgung und Hut der

Waldungen beeidigten Personal Jemand entdeckte Frevel

dem Oberamte nicht anzeigen oder falsche Anzeigen

mache«/ oder gar selbst Uebertretungen stch zu Schulden
kommen lasse«/ so soll er die für den betreffenden Fall
bestimmte Buße dreyfach zu bezahlen verfällt/ bey erwiese»

falschen Anzeigen aber eriminaliter bestraft/ und

wenn er über obrigkeitliche oder Gemeindwälder gefetzt/
oder wenn er für Privatwälder bestellt ist/ in jedem Fall
feines Dienstes entsetzt werden. Ausser der auf ihn
fallenden Strafe foll cr auch noch der Beweiskraft feines
Eides verlustig erklärt werden.

65) Arbeiter/ die in den Waldungen angestellt sind/

und Uebertretungen diefes Gesetzes sich zu Schulden kommen

lasse«/ sollen die Buße doppelt zu bezahlen verfällt
werden.
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tt. Dez. O. Durch daö für die Waldungen bestellte

isso. Personal.
66) Das zur Besorgung und Hut der obrigkeitlichen

und Gemeindwaldungen zu bestellende Personal soll

beeidigt und kraft dessen feine daherigen Anzeigen als

vollgültiges BeweiSthum angenommen werden, es fey

denn, daß der Beklagte diefelben auf gefetzliche Weifc
als falfch zu erweifen im Stande wäre.

67) Die nämliche Beweiskraft foll auch den Anzeigen

von beeidigten Ausschern über Privatwälder zu Theil
werden, zu welchen nur unbefcholtene Leute follen in
Eidespflicht aufgenommen werden können.

68) Unbeeidigte Personen follen ihre Anzeigen zu

erwahren schuldig seyn, wenn der Frevel geläugnet

wird; wenn aber solcher eingestanden ist, soll ihr Name

geheim gehalten werden.

69) Wenn das beeidigte Personal gegründete Ver-
muthung hat, es sey gefreveltes Holz in einem Gebäude

verborgen worden, so kann dasselbe in Gegenwart des

Meyers, und in dessen Abwesenheit, eines Vorgesetzten,
ein solches Gebäude durchsuchen.

IV. Abschnitt.
Vertheilung der Bußen.

7o) Von allen Bußen, die für die Uebertretung
diefer Forstordnung gesprochen werden, soll die Hälfte
demjenigen, der den Frevel angezeigt hat, zukommen,
und die andere Hälfte in die Forstkasse fließen.

Die
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Die Vollziehung der gegenwärtigen Forstverordnung 11. Dez.

ist dem Kleinen Rathe übertragen. Sie soll auf gesetz-

liche Weife zu Jedermanns Verhalt bekannt gemacht, in
die Sammlung der Gefetze und Dekrete aufgenommen/
und auch den betreffenden Behörden zur Beachtung
mitgetheilt werden.

Gegeben in Bern/ den 11. Christmonat 1830.

Der Amts-Schultheiß/
Fischer.

Der Staatsfchreiber /

F. May.

Gesetz
zu Aufhebung der zu Abbezahlung der Staats-

fchuld eingeführten Abgaben.

Wir Schultheiß, Kleine und Große Räthe 6. Dez.

der Stadt und Republik Bern, thun kund ^M-
hiermit?

Daß Wir, auf den Vortrag UnfereS Finanzrathes
über die Ergebniße der Tilgung der durch außerordentliche

Ausgaben in den Jahren I813 und l8i5 entstandenen

Staatsschuld, in der heutigen Sitzung beschlossen:

1) Die unterm 20. April 1820 zu Abbezahlung der
Staatsschuld eingeführten Abgaben, nämlich:

V. 16
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6. Dez. a. der Gewtchtzoll, als Confumo-Abgabe von allen
iss«. in den Canton kommenden Waaren, welcher durch

das Dekret vom 24. September 1822 modifizirt
worden;

l>. die Erhöhung der Eintrittsgebühr von dem zur
Consumano» eingeführten Tabak;

e. die erhöhte und weiter ausgedehnte Stempel-

Abgabe;

follen vom 1. künftigen Januar an aufgehoben feyn und

nicht ferners bezogen werden.

2) Dem Kleinen Rathe wird aufgetragen die

deßhalb nöthigen Anordnungen mit möglichster Beförderung

zu treffen.

Gegeben in Unferer Großen Raths-Verfammlung
den 6. Dezember 18Z0.

Der AmtS-Schultheiß,

Fischer.
NamenS des Großen RathS:

Der Staatsfchreiber,

F.May.

iZ. Dez. Wir Schultheiß und Rath der Stadt
183«. uttd Republik Bern, thun kund hiermit:

Demnach Unfere Gnädige Herren und Obere durch

Befchluß vom 6. Dezember 18Z0 die durch Verordnung
vom 20. April 1820 zu Bezahlung der StaatSfchulden
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eingeführten außerordentlichen Auflagen vom t. Januar iz. Vez.

18Z1 an wieder aufgehoben, UnS aber mit den deshalb lsso.

nöthigen Anordnungen beauftragt haben; fo wird von

UnS, in Vollziehung Hochdero daherigen Befchlusses,

verordnet:

1) Das Gefetz vom 20. April I820 über die

Tilgung der Staatsschulden nebst den fpätern darauf stch

beziehenden Executions-Verordnungen, den Confumo-

Verordnungen vom 20. März, 24. September und 11.

November 1822 und vom 6. September 1824, der Verordnung

über Belegung der inländischen Tabakfabrikation
vom 11. Juny 1828 und die Stempel-Ordnung vom 20.

April 1820, werden vom 1. Januar I8Z1 an aufgehoben.

2) Unfer Finanzrath wird der Zoll-Commission die

nöthigen Befehle abgeben, daß vom 1. Januar I8ZI hinweg

a. der Bezug der Consumo-Gebühr von 1« btz. per
Centner der in den Canton eingeführten Waaren
aufhöre;

b. die erhöhte Eintritts-Gebühr vom eingeführten
Tabak von 50 btz. per Centner ebenfalls nicht mehr,
fondern von allem Tabak nur der frühere Einfuhr-
Zoll von 7 i/z btz. per Centner bezogen werde.

Ä Endlich foll an Platz der oben aufgehobenen Stem-
pel-Verordnung vom 20. April I820, vom Anfange des

JahreS I8Z1 an wieder die Verordnung vom 22. May
1805 in Kraft treten, welche inzwischen einer Revision
unterworfen wird.

4) Unserm Finanz-Rathe bleiben die Bestimmungen
überlassen, unter welchen allfällige Vorräthe mit dem
erhöhten Stempel verfehenen Papiers wieder von dem

16 *
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Dez. Stempelamt/ gegen Vergütung des Betrages, zurückge-
tszo. nommen werden sollen.

Gegenwärtige Verordnung soll in beyden Sprachen
gedruckt, von Kanzeln verlesen und an gewohnten Orten
angeschlagen werden.

Gegeben in Bern, den IZ. Dezember i83d.

Der AmtS-Schultheiß,
Fischer.

- NamenS des RathS:
Der RathSschreiber,

Wurstemberger.

Publikation.
in Bezug auf die Berathung der der StandeS-

Commission überwiefenen Bittfchriften.

7. Nn. WirSchultheiß und Rath derStadt
und Republik Bern, entbieten Euch, liebe und

getreue Angehörige, Unfern freundlichen Gruß zuvor!
Wir wollen Euch anmit benachrichtigen, daß der

Große Rath auf den iZten diefes bereits außerordentlich

einberufen worden ist, um die, in Folge feiner

Einladung vom 6. Dezember, eingereichten Wünsche des

Landes in Berathung zu ziehen. Ueber 500 Schriften
stnd eingelangt; und schon diese bloße Zahl muß jeden

Verständigen überzeugen, daß für die gehörige Ausscheidung

und Erdaurung derselben eine hinlängliche Zeitfrist
unumgänglich nothwendig ist. Da hiebey die auf Abän-
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derung und Verbesserung der Verfassung abzielenden Wim- 7. s«„.
sche zunächst zu berücksichtigen sind/ fo erklären Wir hier- iszl.
mit dem ganzen Land / fchon zum Voraus / Unfere
Geneigtheit/ denfelben/ fo weit eS dem gemeinen Besten

zuträglich ist/ fo viel an Uns/ mit Willfährigkeit
entgegenzukommen/'und stnd zuversichtlich überzeugt/ daß

auch der Große Rath/ mit möglichster Beförderung/
die zeitgemäßen Veränderungen in Unferm Staatswesen
beschließen und anordnen werde. Allein zu Vollbring«««,
dieses/ für uns Alle und unfere Nachkommen fo wichtigen

Werks ist durchaus erforderlich/ daß die daherigen
Berathungen mit aller Ruhe und Freyheit gefchehen

können/ weil nur untcr diefer Bedingung/ wahrhaft Gutes
und Bleibendes gestiftet werden kann. Da Wir aber

erfahren/ daß diefe nothwendige Muße und Freyheit
durch allgemein auf dem Lande verbreitete verläumderifche
und lügenhafte Gerüchte unmöglich gemacht werden will/
so stnden Wir Uns bewogen/ Unsere Lieben und Getreuen
von jedem gesetzwidrigen Unternehmen freundlich / aber

ernstmeinend abzumahnen/ und fordern daher alle
Rechtschaffenen zu Stadt und Land bey ihrer Liebe für das Vaterland

auf/ Jeder nach Möglichkeit auf feine Umgebungen zu

wirke«/ damit die gefetzliche Ordnung fernerhin nicht mehr
gestört und von Jedermann mit Ruhe und Vertrauen den

Beschlüssen derhöchsten Landesregierung entgegengesehen

werde.

Gegeben in Bern/ den 7. Jänner i«Zi.
Der Amts-Schultheiß/
R. von Wattenwyl.

Namens des Raths/
der Rathsschreiber/

Wurstemberger.
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Verbot
der Werbungen durch Partikularen.

10. Jan. Auf die MnGhhrn. den Räthen gemachte Anzeige, daß
ZL31.

von mehreren Partikularen Soldaten aus den ehemals

in französischen und niederländischen Diensien gestände,

nen Schweizerregimentern durch eine ihnen zugesicherte

Entschädigung bewogen worden stnd/ einstweilen zur
Verfügung der Militärbehörde in Bern zu bleiben, haben

Hochdiefelben diefeS zwar in wohlmeynender Abstcht aber

den bestehenden Gefetzen zuwiderlaufende Benehmen nicht
billigen können, und alle dergleichen Bestellungen von
gewefenen Militärs und andern Perfonen von nun an
aufgehoben und für die Zukunft verboten.

Diefer Sachverhalt wird zu Berichtigung der
verfchiedenen darüber in Umlauf gebrachten Sagen untz
Gerüchte auf Befehl des Kleinen Rathes durch den Druck
bekannt gemacht.

Bern/ den 10. Januar I8Z1.

Der Amts-Sch ultheiß/
R. von Wattenwyl.

Der Staatsfchreiber/
F. May.
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Beschluß
der Tagsatzung zu Erklärung der Neutralität.

WirSchultheißundRathderStadt 12. Iän.
und Republik Bern, thun kund hiermit die Neutra-
litäts-Erklärung/ welche die am Schlüsse des verflossenen

JahreS in Bern versammelte außerordentliche Tagsatzung

im Namen der Schweizerischen Eidgenossenschaft beschlossen

hat. Indem Wir alle Mittel aufbieten werde«/ um

foviel an Uns die Unverletzbarkeit des fchweizerifchen

BodenS mit dem erforderlichen Nachdrucke zu behaupte«/
stehen Wir in der zuversichtlichen Erwartung/ daß ein

jeder Berner zu Stadt und Land/ diefeS höchste Gut/
nämlich die Freyheit und Unabhängigkeit des gemeinsamen

Vaterlandes zu schützen entschlossen sey/ und stch mit
seiner Regierung zu Erreichung dieses Zweckes vereinigen

werde.

Gegeben in Bern/ den 12. Jenner I8Z1.

Der Amtö-Schultheiß/
R. von Wattenwyl.

Namens des RathS:
Der Rathsschreiber/

Wurstemberger.
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Erklärung.
is. Jan. Die Eidgenössische Tagsatzung/ auSVeran-

18ZI. lassung der wichtigen Zeitereignisse ausserordentlich ver¬

sammelt/ hat/ durchdrungen von der Wichtigkeit ihrer
Pflichten gegen das Vaterland/ und Kraft ihrer
Vollmachten und Aufträge/ in ihrer ersten Sitzung für den

Fall eines ausbrechenden Kontinentalkrieges den Grundsatz

einer strengen Neutralität mit allen Stimmen und

««getheilter Ueberzeugung ausgesprochen.

Sie erklärt stch im Namen der XXII, Stände
schweizerischer Eidgenossenschaft fest entschlossen/ diese Neutralität

unverbrüchlich zu handhaben/ und alle zu Gebot

stehenden Mittel in Anwendung zu bringen/ um ein

Recht zu behaupten, das der Eidgenossenfchaft als freyem

unabhängigem Staate zusteht/ und ihr durch feyerliche
Staatsvcrträge gewährleistet worden ist.

Den Frieden wünschend/ doch ohne Furcht vor
Kampf und Gefahr/ fetzt die Tagfatzung im Geiste ruhm-
wurdiger Väter ihre Hoffnung auf Gott/ der die Schicksale

der Völker leitet; sie verläßt sich auf das Gewicht
des guten Rechtes und auf den mannhaften biedern Sinn
des Schweizervolkes / das wissen wird/ feiner angestammten

Freyheit würdig zu bleiben.

Ernst/ wie die Zeit/ die bevorsteht/ wird das Be-
streben eines jeden Schweizers seyn müsse»/ dem Vaterlande

nach besten Kräften beyzustehen. Lasten und Auf-
opferungen sind von großen Unternehmungen unzertrennlich

; bedeutende Aufgebote werden Statt sinden müssen.

Da wo es sich um Erhaltung und Sicherstellung der

höchsten und theuersten Güter des bürgerlichen Lebens /
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bodens, und mit denselben um die Unabhängigkeit dcö iM.
Vaterlandes für die Gegenwart und Zukunft handelt,
wird gewiß Keiner zurückstehen. Alle Kräfte und

Anstrengungen müssen sich zu cinem folchen gemeinsamen

Entzweckevereinigen; ein Wunsch und ein Sinn, dem

Vaterlande vor Allem zu dienen, wird jeden Eidgenossen

beleben.

Dem Muthe, der Ausdauer und der strengen

Ordnungsliebe der rüstigen Mannschaft, die zu keinem

andern als zum gemeineidgenössischen Endzwecke der

Beschützung der Grenzen und der Vertheidigung des Vaterlandes

gegen einen äussern Feind wird unter die Waffen

gerufen werden; der Thätigkeit und Wirksamkeit der

Kantonsregierungen und der Unterstützung der letztern

durch die vereinten Anstrengungen der Nation, stellt die

Tagsatzung die heilige Sache des Vaterlandes anheim.

Jm Gefühle der Bedeutfamkeit ihrer Obliegenheiten,

und eingedenk der auf ihr ruhenden Verantwortlichkeit,

geht die Bundesversammlung die feyerliche Verpflichtung

ein, unter allen Umständen an dem festzuhalten und dem

treu zu bleiben, was sie befchlossen hat, und hiemit
öffentlich erklärt.

Der Segen und Beystand des Höchsten ruhe ferner

auf dem theuren Vaterlande:
Gegeben in Bern, den 27. Dezember l«Z0.

Jm Namen der Eidgenössischen Tagsatzung:

Der Amtsschultheiß des Vororts Bern,
Präsident derfelben,

(Q 8.) F ifch er.
Der Eidgenössische Kanzler,

Mouffon.
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Beschluß
der Tagsatzung über Nichteinmischung tn konstitu¬

tionelle Reformen der Cantone.

12. J«n. Mir Schultheiß und Rath der Stadt und
Republik Bern/

erachten eS für zweckmäßig/ den Befchluß kund zu thun/
welchen die am Ende des abgewichenen Jahres in hier
versammelte außerordentliche Tagfatzung in Betreff der

Abänderungen / welche einzelne Cantone in ihren
Verfassungen anzubringen im Begriffe wäre«/ gefaßt hat.

Derfelbe lautet alfo:

1) „Die Tagfatzung huldigt einmüthig dem

„ Grundsatz / daß es jedem eidgenöfsifchen Stande/
„Kraft feiner Souveränität/ frey siehe/ die von

„ihm nothwendig und zweckmäßig erachteten

Abänderungen in der Cantonsverfassung vorzuneh,

„men/ sobald dieselben dem Bundesvertrag nicht
„zuwider sind. ES wird sich demnach die
Tagfatzung auf keine Weise in solche/ bereits voll,

„ brachte/ oder noch vorzunehmende konstitutionelle

„Reformen einmischen."
^

2) „ Die Tagsatzung steht ferner in der Ueber-

„ zeugung / daß der im Art. IV. der Bundesakte

„ bezeichnete Fall eines eidgenöfsifchen Einschreitens

„nicht vorhanden sey; sie giebt sich auch der

zuversichtlichen Hoffnung hin/ daß die VerfassungS-
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„ arbeiten in den einzelnen Cantonen auf gesetzli- 12. J«„.
« chem Wege und ohne Gefährdung der öffentlichen ^l,.
„Ruhe werden zu Ende geführt werden/ und sieht

„demnach im ersien Abschnitt des vorörtlichen
„Kreisfchreibens keinen Grund zur weitern Be-

„ rathung."

Da auch in Unserm Stande eine durchgreifende Revision
der Verfassung bevorsieht/ fo drücken Wir im Einklänge mit
dem obstehenden Befchlusse die zuversichtliche Erwartung
aus/ daß diefe für daö Schicksal des engern Vaterlandes so

wichtige Arbeit/ durch keine Störungen der öffentlichen

Ruhe und Ordnung unterbrochen werden. Nur durch

unbefangene und reifliche Rathschläge wird daS Glück

Unseres Freystaates für die Zukunft gefördert und

gesichert werden können.

Gegeben in Bern / den 12. Jänner i8Zt.

Der Amts-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
NamenS des RathS:

Der Rathsschreiber/

Wurstemberger.
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Proklamation
wodurch der Große Rath der Befugniß, eine neue

Verfassung zu berathen, entfagt, und die Standes-

Commission ermächtigt, die Wahl eines Verfassungs¬

rathes einzuleiten.

iz, Jan. Wir Schultheiß, Kleine und Große Räthe
i83l. her Stadt und Republik Bern, thun kund

hiermit:
Nach dem Beyfpiele Unferer in Gott ruhenden

Vorfahren haben Wir Uns stets bestrebt, die UnS anvertraute

Verwaltung gewissenhaft, der bestehenden

Verfassung, den Gefetzen und Unfern befchwornen Eiden

getreu, zum Besten von Stadt und Land zu führen.

Unfere Kraft lag in dem Zutrauen des Volkes; Unfere

Belohnung suchten Wir in feiner Liebe; der Zweck

Unferes Bestrebens war fein Glück. Als Glied deS

eidgenöfsifchen Bundes trachteten Wir in guten wie in bofen

Tagen die Nechte und Freyheiten des Bernifchen Staates

und des Schweizerifchen Vaterlandes zu bewahreu,

und nach der Väter Sitte ohne Rückhalt Unfern
Verpflichtungen treu zu verbleiben.

In singender Währung, deren Ursache zu bezeichnen

nutzlos wäre, entfremdeten sich die mehrsten Gemüther;

das Band des Zutrauens wurde öffentlich als aufgelöst

erklärt; und in mehrern hundert Bittschriften und Be-
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gehren ward UnS der Wunsch bezeugt/ die Verfassung i3. Jan.
auf ganz andere Grundlagen zu bauen. Mit tiefer Weh- ^i.
muth sahen Wir Unsere ernstlichen Bemühungen dahin
schwinden; Unsere Worte konnten das Vertrauen nicht
mehr herstellen. Mit banger Besorgniß für diefeS/ noch

vor wenigen Monaten fo glückliche und ruhige Land/
erfüllten Uns die Merkmale der zerrütteten öffentlichen

Ordnung/ der fchwindcnden Achtung vor dem Gesetz.

Mit dem ruhigen Bewußtseyn treu erfüllter Pflicht
bleibt Uns unter folchen Umständen eine Einzige zu
erfüllen übrig: diejenige/ diefem verderblichen Zustande
ein Ende zu machen. Und da Wir nach den Ergebnissen
der vor Uns liegenden Eingaben die Hoffnung nicht hegen

könne«/ folches von Uns aus mit Erfolg zu thun; da

Wir denn auch ohne andere Rücksichten einzig das künftige

Wohl von Stadt und Land wünfchen: fo entsagen

Wir anmit der Befugniß/ die Verfassung zu berathen/
die nach den von der gefammten Bevölkerung des Cantons

anerkannten bisherigen Grundgesetzen UnS zugestanden

wäre.

Wir erklären/ daß Wir zu Aufrechthaltung der Ruhe
und Ordnung und des geregelten Geschäftsganges/ nur
bis dahin die Staatsverwaltung in allen ihren Zweigen
durch Uns/ alle Behörden und Beamten fortführen/ bis

Wir sie der neu einzufetzenden Regierung übergeben

könne«/ fobald diefe constituirt feyn wird.

Damit nun die neue Verfassung durch einen vom

Volke ausgehenden Rath mit Beförderung bearbeitet

werde/ haben Wir dcr zur Abnahme der Bittfchriften
und Begehren am 6. Dezember niedergesetzten Standes-
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53. Jan. Commission die Vollmacht ertheilt / die Wahl eines Ver-
1831. fassungSratheS durch das Volk und die Einberufung des¬

selben unverzüglich einzuleiten, und alle dazu nöthigen
Anstalten zu treffen.

Sobald die neue Verfassung, welcher wir in nichts
vorgreifen wollen/ auf eine von dem Verfassnngsrathe

zu bestimmende Weise angenommen/ und derselben gemäß

die vorzunehmenden Wahlen getroffen sind/ werden Wir/
unter Uebergabe der Regierung/ auch alle Landesangehörige

des UnS erstatteten HuldigungSeideS entlasse«/ und

ihnen dieses in einem letzten Acte bekannt machen.

Wir vertrauen zu Gott/ daß Er in seiner Güte und

Gnade Stadt und Land bewahre und fegne. Wir
fordern die unverzügliche Rückkehr zur Ordnung; indem

Wir/ unter diefer Bedingung/ Vergessenheit der frühern
Störungen derfelben zusagen. Wir verlangen die

Vereinigung Aller mit der Regierung zur künftigen
Beybehaltung der Ruhe / der Ordnung und der Herrschaft des

Gesetzes/ ohne welche keine/ auch die künftige Regierung
nicht bestehen/ nicht zum Glücke des Landes wirken kann.

Gegeben in Unferer Großen Rathsversammlung in
Bern den IZ. Januar 18Z1.

Der Amts-Schultheiß/

R. von Watre'nlwnl.

Der StaatSschreiber/Z

F. May.
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Verordnung
über die Wahl und Einberufung des Verfassungs-

Rathes.

Wir Präsident und Mitglieder der durch 16. Jan.

das Dekret vom 6. Dezember i»Z0 eingefetz,
ten Standes - Commission der Stadt und
Republik Bern thun kund hiermit:

Nachdem UeGhhrn. und Obern am iZ. Januar
befchlossen, und durch eine Proklamation dem Lande

bekannt gemacht haben, es folle durch einen vom Volke

gewählten Rath eine neue Verfassung für den Canton

Bern bearbeitet, und durch UnS die Wahlart diefeS

Verfassungsrathes bestimmt, und dessen Wahl und Ein-
berufung veranstaltet werden; haben Wir, Kraft diefer

Vollmacht, festgesetzt und verordnet wie folget:

t) Der Verfassungsrath des Cantons Bern besteht

aus 111 Mitgliedern, welche, nach dem Verhältnisse

der Bevölkerung, durch Wahlversammlungen der 27

Amtsbezirke gewählt werden.

2) Montags den 7. Februar, des Vormittags um

9 Uhr, versammeln stch die nach dem folgenden Artikel
stimmfähigen Bürger jedes UmergerichtSbezirkes des

Cantons, in der Kirche oder dem Schulhaufe des Hauptortes

des Bezirkes, zur Ernennung der Amtswahlmänner.

Jm Stadtbezirke von Bern versammeln stch die
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i6. Jan. Stimmfähigen der obern / der mittlern und der un-
IM. tern Gemeinde besonders/ in den drey Kirchen diefer

Gemeinden.

Z) Jeder Bürger einer Gemeinde des Gerichtsbezirkes

/ und jeder das CantonSbürgerrecht besitzende Einfasse

desselben/ wenn er ehrenfähig ist/ für sich/ feine

Frau oder feine minderjährigen Kinder nicht besteuert

wird/ und das 2Zste Altersjahr zurückgelegt hat/ ist

berechtigt diefer BezirkS-Wahlverfammlung beyzuwohnen.

Es stnd alfo davon ausgefchlossen:

1. Alle die das 2Zste AlterSjahr noch nicht zu¬

rückgelegt haben.

2. Besteuerte.

Z. Bevogtete.

4. VergeldStagte.

.5. Diejenige»/ welche eine entehrende Criminal-
strafe ausgestanden haben,

4) Der Gerichtstatthalter eröffnet die Wahlversammlung

feines Gerichtsbezirkes. Für die drey Kirchgemeinden

des Gerichtsbezirkes von Bern ernennt die

Stadtverwaltung drey Ausgefchossene/ welche die Verfammlung

eröffnen. Die Verfammlung wird mit Ablefung
der Proklamation vom 13. Januar und diefes Réglementes

begonnen. Hierauf erwählt ste stch, durch öffentliches

absolutes Stimmenmehr/ ihren Vorsteher/ ihren
Sekretär und zwey Stimmenzähler.

5) Für je volle 50 Anwesende erwählt die Verfammlung

eine« Wahlmann / in allen Fällen jedoch wenigstens

Einen. Um die Zahl der zu ernennenden Wahlmänner/

auözumitteln/ wird daher die Verfammlung gezählt/ und

die
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die Zahl der Mitglieder/ so wie die daraus hervor- 16. Ig»,
gehende Zahl der zu ernennenden Wahlmänner/ zu Pro- «^-
tokoll genommen.

6) Die Wahl ist geheim und geschieht durch Stimm-
zettel. Jedes Mitglied erhält einen solchen von den

Stimmenzählern. ES schreibt auf denselben so viele

Namen aus den Anwesenden/ als die Verfammlung
Wahlmänner zu ernennen hat. Diejenige«/ welche mehr als
die Hälfte der Stimmen aller/ alfo die absolute Mehr-
heit erhalte»/ stnd zu Wahlmännern ernannt. Aus den

übrigen auf den Stimmzetteln vorkommenden Namen

nimmt man von denen/ welche die größte Stimmenzahl
erhielte«/ doppelt fo viele/ als noch Wahlmänner zu

ernennen st«d. Den Anwefenden werden nochmals

Stimmzettel ausgetheilt. Auf diefe schreibt Jeder die

ihm beliebige Hälfte der noch in der Wahl gebliebenen

Namen. Alsdann stnd / nach dem relativen Stimmenmehr/

auch diejenigen zu Wahlmäunern ernannt/ welche

die größte Zahl der Stimmen erhielte«/ bis die der

Versammlung beziehende Anzahl der Wahlmänner er-
nannt ist. Bey Stimmengleichheit entscheidet immer
das LooS.

7) Hierauf ist die ganze Handlung gefchloffen und

der Sekretär verfaßt das Wahlprotokoll/ für welches

ihm ein gedrucktes Blatt zum Ausfüllen übergeben wird.
Auf dasselbe muß genau aufgezeichnet werden: die Zahl
der anwefenden Mitglieder der Verfammlung; die Zahl
der zu ernennenden Wahlmänner; die Namen dcr

Ernannten; die absolute oder relative Stimmenzahl/ welche

Jeder erhielt. Dieses Protokoll ist durch den Vorsteher/
die Stimmenzähler und dcn Sekretär zu unterschreibe».

V. 17
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,6. Ig,,. Es muß sogleich / oder spätestens am folgenden Morgen,
iszi. gem erst-ernannten Wahlmanne übergeben werden.

8) Mittwoch den 9. Februar/ des Vormittags um
9 Uhr, versammeln sich alle ernannten Wahlmänner der

Gerichtsbezirke eines Amtsbezirkes in der Kirche deS

Hauptortes desselben; in Bern in der Kirche zum heil.
Geist. Ihre Versammlung beginnt/ unter dem proviso,
rischen Vorstande des ältesten Wahlmannes/ mit Ablesung
dieses Réglementes. Hierauf erwählt sich die Amtswahl,
verfammlung einen Wahlvorsteher/ zwey Stimmenzähler/
und einen Sekretär. Alsdann übergeben die ersternann-
ten Wahlmänner der verfchiedenen Gerichtsbezirke die

Wahlprotokolle; diefe werden abgelesen und über ihre
Richtigkeit wird abgestimmt. Endlich werden die

Anwefenden durch Namensaufruf den Protokollen entgegengehalten

und wird die Zahl der Wahlmänner zu
Protokoll genommen.

9) Jede Amts-Wahlversammlung wählt auf ie Zwo
Seelen Bevölkerung des Amtsbezirkes/ nach der Zählung
von 1818/ ein Mitglied des Verfassungsrathes; und

für die Bruchzahl/ welche 1500 übersteigt/ ebenfalls ein

folches. Nach diefer Berechnung haben zu wählen:

/"Büren/
l Freybergen /

Die Amts- Laupen / ^^r 2 Mitgl./ zuf. 12
bezirke ^Oberhasle/

/ Saanen /
VObersimmenthal/



269

Transport 12 16. Jan.
Erlach, ^ 18Z1.

iFraubrunnen,
Die Amts- I Frutigen,

bezirke ^Münster, Wieder Z Mitgl., zus. is
/ Nidau,
^Nied.-Simmenthal,,

Larberg,
^Courtelary,
Delsperg, ^ „ 4 » „ 20

s Schwarzeuburg,
.Wangen,

'Burgdorf,
Jnterlaken,
Prumrut, ^ " ^ " " ^

I Seftigen,
Signau,

Aarwangen, i

Thun, !» 6 „ „ 18

Trachfelwald, z

Der Amtsbezirk Konolfingen, 7 „ « 7

„ „ Bern, 11 » „ 11

111

10) Die AmtS-Wahlverfammlungen wählen die

Mitglieder des Verfassungsrathes frey ans allen im Canton
angesessenen, ehrenfähigen, nicht besteuerten Cantons-

bürgern, wie ste der Art. Z. näher bezeichnet, ^ welche

das Mste Altersjahr angetreten haben; es ist alfo die

Wahl nicht auf Bewohner des Amtsbezirkes, in welchem

17 *
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«> Inn. gewählt wird/ beschränkt/ sondern im Gegentheil auf
Wahlfähige des ganzen Cantons ausgedehnt.

11) Die Wahl jedes einzelnen durch die
Amtswahlversammlung zu ernennenden Mitgliedes des Verfassungsrathes

muß abgesondert vorgenommen werden. Sie
geschieht durch geheimes/ absolutes Stimmenmehr. ES

wird jedem Wahlmanne für jede Abstimmung ein Stimmzettel

übergeben. Kömmt bey der ersten Abstimmung
kein Name auf mehr als der Hälfte der Stimmzettel vor/
fo wird über die Vier / welche die größte Stimmenzahl
erhielten/ von neuem abgestimmt; dann über die Drey
welche am meisten Stimmen erhielten; endlich über

Zwey; bis ein Name mehr als die Hälfte der Stimmen
erhalten hat/ welcher fodann als ernanntes Mitglied des

Verfassungsrathes ausgerufen wird. Auf gleiche Weife
wird für jede weitere/ zu ernennende Stelle fortgefahren.

Bey jeder Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

12) Nach vollendeter Wahl ist die ganze Verhandlung

geschlossen/ und der Sekretair hat sogleich das

Wahlprotokoll auszufertigen/ für welches ihm ein gedrucktes

Blatt zum Ausfüllen übergeben wird/ die Anzahl der

Wahlmänner / die Namen der gewählten Mitglieder des

Verfassungsratheö/ und die Stimmenzahl/ welche Jeder
erhielt/ stnd darin aufzuzeichnen; und daS Protokoll ist

durch den Wahlvorsteher/ die Stimmenzähler und den

Sekretäir zu unterzeichnen. Der Vorsteher übersendet

dasselbe sogleich an die Standeö-Commiffion / welche eS

vor dem IZ. Februar erhalten soll.

iZ) Ist ein Gewählter bey der Amtswahlversamm-

lung gegenwärtig/ so hat er stch sogleich über die An-
nähme odcr Nichtannahme zu erklären. Die Annahme
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ist zu Protokoll zu nehmen. Jm Falle der Nichtannahme iü. Hau,

ist unmittelbar für die auSgefchlagene Stelle zu einer i8Zj.

neuen Wahl zu schreiten.

14) Jst der Gewählte nicht anwesend/ fo foll der

Wahlvorsteher ihm fogleich die Wahl fchriftlich anzeige«/

mit der Weifung/ der Standes-Commission direkt vor
dem 14. Februar die Annahme oder Nichtannahme fchrift.
lich anzuzeigen. Das Stillschweigen des Gewählten
wird als Abfchlag ausgelegt werden.

15) Die Standes-Commission wird fogleich nach

Empfang der 27 Amts-Wahlprotokolle und der Anuahms-
oder Abschlagserklärungen der Gewählte«/ vorerst
unterfuchen/ ob Perfonen von mehr als Einer Wahlversammlung

gewählt worden ftyen / und in diesem Falle durch
das Loos ausMitteln / für welche derfelben die Wahl
gültig bleibe. Sodann wird ste für diejenigen Wahlen
welche durch das Loos/ oder durch ausdrückliche oder

stillfchweigende Nichtannahme aufgehoben stnd/ neue Wahlen

durch Zufammenberufung der betreffenden AmtS-

Wahlversammlungen einleite«/ welche durch die nämlichen

Wahlmänner/ und auf gleiche Weife wie die frü-
her«/ vorgenommen werden.

16) Für die Abhaltung der Bezirks-Verfammlungen
werden die Gerichtsstatthalter/ — in Bern die

Stadtverwaltung/ — und für die Abhaltung der Amts-Wahl-
versammlungen die Oberamtmättner alle nöthigen Ver-
anstaltungen treffe»/ und auch für Ruhe und Ordnung
außer dem Versammlungsorte sorgen.

17) Sobald die ili Mitglieder des Verfassungs-

rathes gehörig und definitiv gewählt find/ wird ihnen
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i5, Jan. die Standes-Commission Tag/ Stunde und Ort der ersten

issi. Eröffnungssitzung anzeigen.

18> Der Verfassungsrath wird fodann unter dem

proviforischen Vorsitze feines ältesten Mitgliedes sich

vorerst constituiren. Sodann wird er den Ort seiner

Berathungen bestimmen/ und ein Organisations- und

Berathungs-Reglement verfassen. Hierauf geht er zu der

Bearbeitung einer neuen Staatsverfassung für den Canton

Bern über. Wenn er das Verfassungswerk vollendet

hat/ wird er die Art der Annahme und die Einführung

der Verfassung festfetzen. DaS Ergebniß aller die-

fer Berathungen und Beschlüsse wird er sodann der Stan-
deS-Commission überliefern.

19) Die Standes-Commission wird verfügen/ was

während der Dauer der Arbeiten des Verfassungsrathes

und zur Vollziehung der Verfassung/ nach den Anträgen

oder Beschlüssen desselben/ nöthig seyn wird.

Gegeben in Bern, den 16. Januar i8Zi.

Namens der Standes - Commission/

der Präsident:

R. von Wattenwyl.
Der Secretai?:

Wyß.
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P r o k l a m a t i o ll

in Betreff der Unordnungen zu Delsberg und

Pruntrut.

Wir Schultheiß/ Kleine und Große Räthe 19, s^.
der Stadt und Republik Bern/ thun kund

hiermit:

Nachdem Wir durch Unsere Erklärung vom IZ.
Januar letzthin der am 6. Dezember vorigen Jahres nie-

hergesetzten Standes-Commission / in Bezug auf die

Berathung einer neuen StaatS-Verfassung/ die Vollmacht

ertheilt, die Wahl eines Verfassungö-Rathes durch das

Volk und die Einberufung desselben unverzüglich
einzuleiten/ und Wir zu Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung

und des geregelten Geschäftsganges/ nur bis zur
Annahme der neuen Verfassung und den getroffenen Wahle«/

die Staats-Verwaltung in allen ihren Zweigen durch

Uns/ alle Behörden und Beamten fortzuführen erklärt
hatten/ auch feither beynahe allenthalben die Ruhe
zurückgekehrt war / müßen Wir hingegen mit tiefem
Bedauern vernehme«/ daß in DelSberg und Pruntrut die

gefetzliche Ordnung noch nicht wieder hergestellt fey / nnd

daß fogar Unfer Oberamtmann zu Delsberg unter
empörenden Verumständungen am 17. Januar zu Verlassung

feines Amtsbezirkes mit Gewalt gezwungen worden fey;
dadurch denn alle gefetzlichen Bande zerrißen/ und eine

eigentliche Anarchie in jener Gegend einzutreten droht.
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J«n. So betrübend diese Vorfälle für jeden feyn müssen,
Wi. hem die Ehre und die Wohlfahrt feines Vaterlandes am

Herzen liegen, fo fehr Wir wünfchen müssen, daß die

dicfe theuersten Güter bezweckenden, fo nahe bevorstehen-

dcn, Verfassung^ Arbeiten mit ruhigem Bedacht, in
friedlicher Eintracht, zum Besten deö Landes mochten zu

Stande gebracht werden, eben fo fehr fühlen Wir Uns

für die kurze Zeit, während welcher Wir noch mit der

LandeS'Regierung beladen verbleiben, heilig verpflichtet,
Allem aufzubieten um Ruhe und gesetzliche Ordnung auf,
recht zu erhalten, und die friedlichen, rechtschaffenen

Angehörigen gegen Gesetzlosigkeit und Anarchie in Schutz

zu nehmen.

Wir fordern daher noch einmal und unter Zusiche,

rung der bereits unterm tZ. dieß Monats zugeheißene»

Vergessenheit deS Vergangenen auf, daß alle gefetzlichen

Behörden in ihren amtlichen Verrichtungen wieder aner,
kannt werden, und daß Uns die Erklärung darüber noch

vor der Einleitung der vorzunehmenden Wahlen zum Ver.
fassungsrath, und spätestens bis zum 29. dieß MonatS,
einlange.

Die vom Geheimen Rathe vorläusig veranstalteten,
von Uns gebilligten, militärifchen Vorkehren haben kei,

nen andern Zweck, als jeder Gesetzlosigkeit vorzubeugen,
und jeden künftigen Versuch der Störung der öffentlichen

Sicherheit und des Anfehens der Gefetze nachdrücklich

und fchleunig zu unterdrücken und zu bestrafen.

Alle Einwohner deö Cantons werden mit UnS die

dringende Nothwendigkeit fühlen, fowohl Unfer engeres,

alö auch das allgemeine Schweizerische Vaterland durch

Unordnung und Zügellostgkeit nicht gefährden zu lassen ^
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und in Bereitschaft zn seyn / die beschwornen Bundes. !9.

pflichten zu erfüllen. Wir erwarten daher / so wie Wir
Vergessenheit des Vergangenen ausgesprochen haben,

treues, enges Anschließen an die gesetzliche Gewalt, ein.
wüthigen, festen Entschluß, dieselbe aufrecht zu erhalten.
Euch insbefonders, Bewohner der Gegend, in welcher

Unordnungen vorgefallen stnd, möchten Wir warnen vor
den traurigen Folgen, welche ste zunächst über Euch

felbst Herbeyrufen würden, und Euch auffordern, Euch

Euern Mitbürgern anzuschließen, ruhig unter dem Schutz

der Einrichtungen und der Gesetze demjenigen entgegen

zu sehen, was die Zukunft Unserm Vaterland bereitet.

Gegeben in Bern, den 49. Jänner I83i.

Der Anns.Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber,

F. May.

183!.
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Verordnung.
Erhöhung der Quarltergelder.

183l.
2Z. Febr. Wir Schultheiß, Kleine und Große Räthe

der Stadt und Republik Bern, thun kund

hiermit:

Da das bisherige, bey Einquartierungen in Privat-
Wohnungen bezahlte, nach dem jeweiligen RationenpreiS
berechnete Quartiergeld unzureichend gefunden worden;
fo haben Wir in der Absicht, die Einquartirnng für die

Einwohner des KantonS weniger drückend zu machen,

und den häusig mit Truppendurchmärfchen heimgefuchten

Gegenden einen billigern Ersatz zn gewähren, auf den

Vortrag UnferS Kriegsrathes verordnet:

1 Für die in eidgenössischem Sold siehenden Truppen

werden die Quarticrgeber, wenn den Soldaten
Rationen von Brod und Aleisch geliefert werden, eine

Zulage von einem Batzen täglich für jeden Mann erhalten,

und wenn die Rationen nicht geliefert werden,
eine Zulage von einem Batzen für jeden Mann, über die

vom eidgenössischen Kriegscommissariat, im Verhältniß
des Preises der Lebensmittel, zu leistende Vergütung

von ungefähr Z Batzen täglich.

2) Das Quartiergeld für die im Kantonsfold
stehenden Truppcn wird auch um einen Batzen über dcn
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jeweiligen Rationenpreis erhöht / die Lieferung mag nun 21. Febr.

in Natur gefchehen oder dem Quartierträger in Geld

vergütet werden.

3) Für die Kantonaltruppen wird diefe Erhöhung/
fo wie der jeweilige Betrag der Rationen aus der Staats,
easse bestritten.

4) Für die in eidgenössischen Diensten stehenden

Truppen aber/ follen diefe Mehrkosten von einem Batzen

für jeden Mann vom Kriegscommissariat unfers Kantons
ausgerichtet und der Betrag durch die Staatskasse
vorgeschossen werden. Jedoch foll diefe Ausgabe alö eine

allgemeine Kriegslast betrachtet und durch eine
gleichmäßige Vertheilung auf den ganzen Kanton der Staatskasse

zurückerstattet werden.

6) Unfer Finanzrath und Kriegsrath stnd mit der

Vollziehung diefer Verordnung beauftragt.

6) Diefelbe foll gedruckt / auf gewohnte Weife
bekannt gemacht und in die Sammlung der Gefetze und
Dekrete eingerückt werden.

Gegeben in Bern, den 23. Februar I83i.

Der Amts-Schultheiß/

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber/

F. May.



Beschluß
zu Trennung der Gemeinde Sonvillier von der

Pfarrgemeinde St. Immer.

tt. April Ä5ir Schultheiß und Rath der Stadt
und Republik Bern, thun kund hiermit.'

Daß die Gemeinde Sonvillier, im Amtsbezirk
Courtelary fchon im Jahr 1827 bey Uns mit dem Begehren

eingelangt ift, daß die zwifchen ihr und den Gemeindey

St. Immer und Vtlleret, mit denen sie gegenwärtig eine

Pfarrgemeinde bildet, bestehenden kirchlichen Verhältnisse

aufgehoben werden, und ihr gestattet werde, eine

eigene Pfarrgemeinde zu bilden, und daß sie feither diefes

Ansuchen, unter Anbringung ihrer Gründe dafür, zu

verfchiedenen Malen und noch vor Kurzem wiederholt hat.

Nach Anhörung dcr dagegen von den Gemeinden

St. Immer und Villeret gemachten Einwendungen und

gründlicher Untersuchung dieser Angelegenheit, und auf
den Uns von Unferm Kirchen - und Schulrath erstatteten

Rapport ^

Jn Betrachtung der beträchtlichen Zunahme der

Bevölkerung der Gemeinde Sonvillier;

Jn Betrachtung des im Winter für alle Einwohner
und das ganze Jahr hindurch für die auf der rechten
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Seite deS Berges fich befindlichen Gemeindsangehörigen tt. April
sehr beschwerlichen Weges nach St. Immer; ^sZl.

In Betrachtung der vermöge vorgelegter Subscrip»
tionölisten von Partikularen angebotene«/ auf beinahe
8ooo Fr. ansteigenden Beyträge zu den Kosten der
Erbauung einer Kirche und der Anerbictungen der
Gemeinde felbst;

Jn Betrachtung des Nutzens einer durch Berück-

fichrigung der Lokalverhältnisse zu verbessernden Seel-
sorge; nnd endlich in Betrachtung der zwischen den

Gemeindsgenossen von Sonvillier und den von St. Immer
und Villeret eingetretenen Zerwürfnisse/ — haben Wir
befchlossen:

1) Es foll zu Sonvillier eine/ mit der Bevölkerung
der Gemeinde im Verhältniß stehende Kirche erbaut werden/

und in derfelben an denjenigen Sonntage«/ wo

nicht nach bisheriger Uebung Kinderlehre gehalten wird/
eine Predigt und die übrigen gottesdienstlichen Verrichtungen

statt finden.

2) Die bestehenden kirchlichen Verhältnisse zwifchen

den Gemeinden Sonvillier und den Gemeinden von

St. Immer und Villeret follen unter dem unter Art. 7

gemachten Vorbehalt aufgehoben werden.

Z) Alle Pastoralverrichtungen von Sonvillier werden

dem Hrn. Pfarrer von Renan oder dessen Helfer
übertragen, welcher auch die Rödel über die Taufen /

Ehen u. f. w. zu führen hat.

4) Es foll für die Gemeinde Sonvillier ein beson-

dereS Chorgexicht gebildet werden.
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tt. April 5) Sowohl die Erbauung einer Kirche, als der

i«3t. Unterhalt derselben, soll auf Kosten der Gemeinde Son,
villier uud ohne Beitrag von Seite der Regierung
gefchehen.

6) Die Gemeinde Sonvillier foll dem Hrn. Pfarrer
von Renan für die ihm auffallenden kirchlichen Verrichtungen

und Unterwcifungen eine jährliche Zulage zu

feiner Befoldung von zweyhundert Franken bezahlen.

7) Die Ausscheidung der bisherigen Verhältnisse
der Gemeinde Sonvillier zum Kirchspiel St. Immer,
namentlich in Bezug auf die Beiträge zum Unterhalt der

dortigen Kirche, Kirchenstühle, u. f. w., foll, wenn ste

nicht in einer zu bestimmenden Frist gütlich statt stndet,
durch einen administrativrichterlichen Spruch gefchehen.

8) Unfer Kirchen - und Schulrath ist mit der Voll-
ziehung diefes Befchlusses beauftragt, der in zwey Doppeln

ausgefertigt und fowohl der Gemeinde Sonvillier,
als den Gemeinden St. Immer und Villeret, zugestellt
werden foll.

Gegeben in Bern den Ii. April i8Zi.

Der AmtS-Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Der Staatsfchreiber,

F. May.
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Publikation.
Förmlichkeiten/ welche in Frankreich die Ausländer/

die sich verheirathen wolle«/ zu beobachten haben.

Laut Kreisfchreiben nn sämmtliche eidgenössische 16. May
Stände hat der schweizerische Geschäftsträger in Paris
dem eidgenössischen Vorort von einem Cirkular des fran-
zösischen Justizministers / bezüglich auf die Ehen von

Fremden/ 6« àsw 7. April 48Z1/ Kenntniß gegeben/
des Inhalts: „Jeder nicht naturalisme Ausländer/
„welcher stch in Frankreich verheirathen will, muß künftig

ein Zeugniß der Behörden feines Geburtsortes oder

„feineF letzten Aufenthaltsortes in feinem Vaterlande
„vorweisen, wodurch bekräftigt wird/ daß er die nach

„ den bestehenden Gefetzen erforderlichen Fähigkeiten be.

„sitze/ um mit derjenigen Person/ welche er zu ehelichen

„gedenkt/ eine Heirath zu schließen." Diese Vorschrift
wird hiermit aus Befehl MrGHrn. des Kleinen Rathes
zu Jedermanns Kenntniß und zum Verhalt der Betref.
fenden öffentlich bekannt gemacht.

Bern / den 16. May i8Zl.

Staatskanzley Bern:
Der Rathsfchreiber/

Wurstemberger.
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Gesetz.
Verlängerung der Dauer der Brandassekuranzanstalt

für das Jahr 18Z2.

24. Luni Wir Schultheiß/ Klein e und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern, thun kund

hiermit:

Demnach die fünf und zwanzigjährige Probezeit,
für welche im Jahr 1806 eine allgemeine Brandversiche-
rungSanstalt für den Canton Bern befchlossen worden,
am Zi. Dezember nächstkünftig zu Ende läuft; von der

Brandassekuranzkammer zwar der Entwurf eines neuen

Gefetzes Unferm Kleinen Rathe vorgelegt, von diefem
aber beauftragt worden ist, diesen Gefetzescntwurf, da

er auf andern Grundsätzen, alS die bisherige Verord«

nung, beruhe, vorerst durch den Druck öffentlich bekannt

zu machen, um die Ansichten der Interessirten darüber

einzuvernehmen; fo haben Wir, damit keine nachtheilige
Unterbrechung der fo wohlthätig sich bewährten Brand-
Versicherungsanstalt statt stnde, befchlossen und verordnet,
was hienach folget, wie Wir dann verordnen:

1. Der nunmehr infolge obigen Auftrags gedruckte

Gesetzesvorschlag über die neue Organisation der Brand-
Versicherungsanstalt, soll gehörig vertheilt uud bekannt

gemacht werden, damit allfällige Anstchten und Wünsche
darüber vernommen werden können.
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2) Der Zeitpunkt zur Einführung einer gesetzlich 21. Juni
neu zu organisierenden Anstalt foll um ein Jahr, also l8Zi.

bis zum 1. Jenner I8ZZ, verschoben werde«/ damit dieser

Aufschub von einem Jahr dazu benutzt werden könne,
die öffentliche Meinung über die vorgeschlagenen
Veränderungen zu vernehmen die angemessenen Beschlüsse

zu fassen/ und alle nMgen Vorkehren für die Einfüh'
rung der neuen Anstalt zu treffen.

Z) Damit indessen fowohl die Eigenthümer der

Gebäude/ als die UnterpfandSgläubigcr, keiner
Unterbrechung in dem Genuß ihrer Versicherungen ausgefetzt

feyen / foll die gegenwärtige Anstalt nach ihrer jetzigen

reglementarischen Bestimmung noch für die Dauer deS

Jahres 18Z2 fortgefetzt werden.

4) Einem jeden Versicherten foll es jedoch frey
stehen/ mit dem Verfluß des laufenden JahreS isZi,
als dem Ende der Probezeit/ für welche er beygetreten

war / wieder aus der Anstalt zu trete«/ wenn er durch

gerichtliche Befcheinigung auöweifen kann/ daß feine
Gebäude in keiner uuterpfändlichen Verfchreibung als

versichert angezeigt sind, oder wenn er die wohlbescheinigte

Einwilligung der Gläubiger zu seinem Anstritt
beybringt.

5) Ein jeder/ welcher nach obiger Vorschrift feinen

Austritt zu begehren und zu erhalten im Fall feyn möchte/

hat sich vor dem l. Oktober nächstkünftig dafür in der

betreffenden Amtöfchreiberey zu erklären, und seine AuS-

streichung auf Vorweifung der nöthigen Bescheinigungen
und Zurückgabe seines Versicherungöfcheines zu

bewerkstelligen.

V. 18
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2'i. Juni 6. Alle diejenige«/ welche ihren Austritt nicht itt
1831. diesem Zeitraum gehörig begehrt und veranstaltet habe«/

werden als freywillig noch fiir das Jahr 18Z2 in der

gegenwärtig bestehenden Anstalt verbleibend anzufehen

feyn/ und ste werden ihre Versicherungen bis zum
1. Jenner 18ZZ, als dem Zeitpunkt der Einführung der
neuen Anstalt, auf dem bisherigen Fuße fortgenießen.

Gegeben in Unferer Großen Rathsverfammlung,
Bern den 24. Brachmonat iszl.

Der AmtS-Schultheiß,

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber,

Fr. May.

Verordnung.
Vorsichtsmaßregeln zu Abhaltung der Cholera, in

Bezug auf den Waarentransport.

24.August Wir Schultheiß und Rath der Stadt
und Republik Bern, thun kund hiermit:

Daß Wir, zu wo möglicher Abhaltung der fogenann.
ten asiatischen Brechruhr (Cholera) auf den Vortrag
UnferS Sanitätraths befchlossen haben, und hiemit
verordnen:
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1) Allen Waaren, die aus den österreichische«/ 24. August

preußischen und russischen Staaten und aus Polen her- i«öl.
kommen/ soll der Eintritt in den hiesigen Kanton nur
denn gestattet werden / wenn durch authentische Attestate

(welche die Zahl/ Beschaffenheit und äußern Kennzeichen

der Kiste«/ Ballen/ Fässer tc. genau angeben) bewiesen

ist, daß

«. die Waaren aus Gegenden herkommen, wo die

Cholera nicht ausgebrochen ist, oder

K. diese Waaren die gehörige Quarantaine und

Désinfection (Reinigung) irgendwo ausgestanden,

oder

c> vor dem Ausbruche jener Krankheit die betreffen¬

den Staaten verlassen haben, und in Staaten,
in denen stch dieselbe noch nicht zeigt, deponirt
gewesen sind.

2) Jn zweifelhaften Fällen/ fowohl in Betreff der

Aechtheit und Zuverlässigkeit der darzulegenden Attestate
oder Mangel derfelben; auch bey Vermuthung der Un-
üchtheit / oder falscher und unrichtiger Angabe der Waaren/

sollen die Schriften Unferm Sanitätrathe zur
Unterfuchung eingesendet/ die Waaren indessen aber bey

dem betreffenden Zollbureau oder Kaufhaufe abgeladen

werde»/ und dort bis zum Entscheide uneröffnet in
Verwahrung bleiben.

Z) Sollte versucht werde«/ aus den vorbenannten

Staaten Waaren in den hiesigen Kanton heimlich
einzuführen/ fo follen folche Waaren konsiSzirt/ und die

Fehlbaren dem betreffenden Richter zu fernerer Bestrafung/

unter Vorbehalt des Rekurses an UnS / zugewiesen
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2i. August werden. Dem Entdecker hingegen wird eine Belohnung
1831. VSN 40 bis 100 Franken aus der Staatskasse versprochen.

Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, von dcn

Kanzeln verlesen, und an den gewohnten Orten ange-
schlagen werden.

Gegeben in Bern den 24. Augstmonat iszi.

Der Am'ts.Schultheiß,
R. von Wattenwyl.

Der RathSschreiber,

Wurstemberger.

Publikation.
NiederselMg einer außerordentlichen Sanitäts-

Commtssion, in Bezug auf die Cholera.

19, Scxt. Wir Schultheiß uud Rath der Stadt
1831. utid Republik Bern, thun kund hiermit:

Da die astatifche Cholera stch in Europa immer
weiter verbreitet, und in vielen Landern, namentlich in
Preußcn, Polen, Ungarn und Gallizien große Verheerung

angerichtet hat; fo steht zu beforgen, diefe gefährliche

Scnche könnte auch in unfer Vaterland eindringen.
Deßhalb haben Wir eS fiir nöthig erachtet, alle in
Unferer Macht liegenden Mittel anzuwenden, um diefe
scheußliche Krankheit von Unsern Grenzen abzuwenden,
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oder wenigstens die Ausbreitung derselben im hiestgen 19. Sept.
Kanton so viel möglich zu verhindern und die stch zei-

genden Cholerakranken schnell und zweckmäßig besorgen

zu lassen. Zu Erreichung dieses Zweckes haben Wir
eine außerordentliche GesundheitS-Commission, aus Aerzten

und Polizeybeamten zusammengesetzt/ aufgestellt/
mit dcm Auftrage, von nun an Alles anzuordnen/ was
ste angemessen stnden werde, um einerseits stetS Kenntniß
vom Gange dcr Cholera und der dagegen angerachencn
und angewandten Heilmittel und Sicherheitsanstalten zu

erhalten, andrerseits schon jetzt die nöthigen Spitäler
und Contumazanstalten in allen Theilen des KantonS

einzurichten, Aerzte, Krankenwärter, Spitalökonomen
anzustellen, und die für Kranke zweckdienlichen

Nahrungsmittel in hinreichender Quantität anzukaufen.

Obschon Wir nun diese Commission mit dcn

ausgedehntesten Vollmachten für ihre Anordnungen fowohl
als mit stnanzicllen Hülfsmitteln verfehen haben, kann

doch kein günstiges Refultat erfolgen, wenn nicht alle

Beamte und Privatpersonen die Commission mit allen

Kräften unterstützen, und stch willig allen Verordnungen
unterziehen, wenn auch Störungen in Handels- und

häuslichen Verhältnissen daraus entstehen follten.

Wir fordern also alle unsere Dikasterien und Beamten,

so wie alle GemcindSvorsteher und übrigen Bewohner
dieses Kantons auf, die Verordnungen und Befehle der

außerordentlichen Gefundheits-Commission, die

Maßregeln gegen Cholera betreffend, eben fo gut zu respektieren

und zu befolgen, als wenn ste von Uns direkt

ergangen wären, damit, so es der gütigen Vorsehung
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IS. Sept.. gefällt/ der Schrecken erregenden Seuche/'fo viel als es

issi, hen schwachen Menfchen möglich/ Schranken gesetzt

werde.

Gegenwärtige Kundmachung soll in beyden Sprachen
gedruckt / von den Kanzeln verlesen und an den gewohnten

angeschlagen werden.

Gegeben in Bern / den 19. September 18Z1.

Der Alt-Schultheiß/

Fischer.
Der RatysfchreMr/

Wurstemberger.
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Publikation.
Unruhen zu Neuenbürg; Absendung von Truppen

dorthin.

Wir Schultheiß und Rath der Stadt 21. S.pt.
«nd Republik Bern, thun kund hiermit:

Unruhen sind im Kanton Neuenbürg ausgebrochen;
bewaffnete Schaaren haben sich des Schlosses bemächtigt
und bedrohen die friedlichen Einwohner der Stadt mit
Zerstörung ihrer Häufer und ihrer Habe; zahlreiche
Vertheidiger der Regierung haben sich zum Schutze derfelben

in Valangin vereinigt; ein möglicher Ausbruch würde
dem verbündeten Stande und dem ganzen fchweizerifchen

Vaterlande große Gefahr bringen.

Von den zu Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe
und der gefetzlichen Ordnung nach Neuenburg abgeordneten

Abgesandten der Tagfatzung sind die benachbarten

Kantone Bern, Freyburg und Waadt aufgefordert worden/

Truppen an die Grenzen Neuenbürgs rücken zu

lassen, um ihre Befehle zu gewärtigen.

Wir erwarten von den aufgebotenen AuSziigern
unferS KantonS, daß sie, gleich ihren zur Wiederherstellung
der Ruhe in den Kanton Bafel gezogenen Waffenbrüdern,
mit Eifer und Rüstigkeit in den heiligen Dienst des
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2l. Sept. Vaterlandes ziehen werden; von den Bewohnern der
i83l. Gegenden aber, in welchen unsere Truppen oder die¬

jenigen des hohen Standes Freyburg oder anderer
eidgenössischen Stände sich aufstellen/ oder die sie durchziehen

werden, freundliche und brüderliche Aufnahme
derfelben.

Gegeben in Bern, den 21. September i»3i.

Der Amts-Schultheisi/

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber,

F. May.



281

Proklamation.

Wir Schultheiß/ Kleine und Große Räthe?«. Oktober

der Stadt und Republik Bern/ thun kund

hiermit:

Berner zu Stadt und Land! Die neue Verfassung/
unter welcher Unfer Vaterland hinfüro leben foll/ ist

eingeführt. Möge diefelbe Euern Wünfchen entsprechen /

möchte ste Euer Aller Glück und Wohlstand/ die Ehre
deS bernerfchen Namens befördern!

Wir treten ab unter die Mitte Unferer Mitbürger/
mit gleicher Treue für Unfer Vaterland/ mit gleicher
Ergebenheit an dasselbe/ wie Wir ste während Unfrer
Verwaltung hegten. Was Wir gethan,, darüber wird
der Zustand des Landes / werden die Ergebnisse Unfrer
Haushaltung Zeugniß reden; was Wir beabsichtigt/
darüber vertrauen Wir zu Gott/ dessen Auge Irrthum und

Schwachheiten nicht nach dem Maaße der Leidenschaften
mißt.

Wir nehmen vvn Euch Abschied mit dem Gefühl des

Dankes für diejenige«/ die UnS einst in fchwierigen Zeiten

wie in guten Tagen mit Zutrauen uud Liebe unterstützt/

mit ruhigem Bewußtseyn über daö/ was die Zeit
als Unbill bezeichnen wird. Wir empfehlen Euch
Aussöhnung unter entzweyten Gemüthern / Einigkeit im
Gehorsam und in der Achtung vor Gesetz und Obrigkeit/
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L«. Okt. ohne welche kein Gemeinwesen bestehen mag. Seyd
mäßig in Begehren und Forderungen/ gerecht in
Würdigung vieler Schwierigkeiten/ mit welchen jede Regierung/

besonders aber in der gegenwärtigen Zeit/ zu

kämpfen hat.

Euch/ Beamten und Dienern des Staats tn allen
Stelle«/ welche unter höchst schwierigen Verhältnissen
in wichtiger Pflicht zu Aufrechthaltung von öffentlicher
Sicherheit treu beharrtet/ geben Wir anmit zum letzten

Mal das obrigkeitliche Wohlgefallen und Unfern
bestgemeinten Dank zu vernehmen; Wir entheben Euch Eurer
Pflichten gegen UnS / und weisen Euch an/ Euch Eurer
fernern Verhältnisse halb an die neue Regierung zu
wenden.

Und auch Ihr / Angehörige des CantonS / seyd hiemit

des Eides entlassen / den Ihr Alle / sey es bey den

allgemeinen Huldigungen / sey es bey besondern Gelegen-

heiten / Uns geleistet. Gedenket mit freundlichem Sinne
des Gute«/ waS unter GotteS Segen während Unfrer
Landesverwaltung gefchehen. Seine Güte bewahre Euch

und beschütze das Land / dessen Freyheit und Unabhängigkeit

unsre Väter erworben/ und die zu erhalten und zu

überliefern Unfer höchstes Bestreben war. Gott fey

mit Euch!

Gegeben in Unsrer Großen Rathsversammlung in
Bern / den 20. Weinmonat iszi.

Der Amts-Sch ultheiß/
R. von Wattenwyl.

Der Staatsschreiber/
F. May.
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Beschluß.
Uebernahme der Staatsverwaltung durch die neu

erwählte Regierung.

ir Schultheiß/ Kleine und Große Räthe 20. Ott.
der Stadt und Republik Bern.

Nachdem Wir in Folge Unsers Beschlusses vom

IZ. Jenner I8Z1 und Unserer Proklamation vom gleichen

Tag / dnrch Unser fürgeliebtes Ehrenhaupt/ im Namen

und als Präsident Unferer niedergesetzten StandeScom-

mission/ die Anzeige erhalten/ daß die durch die neue

Staatsverfassung aufgestellte Negierung sich constituirt
besinde/ und bereit feye/ die StaatSgefchäfte zu

übernehmen/ — beschließen:

1) Die Staatsverwaltung in allen ihren Zweigen
wird Morgens/ den 21. Oktober/ von der neu erwählten

Regierung übernommen.

2) Unser fürgeliebtes Ehrenhaupt wird beauftragt/
diefes heute noch durch Mittheilung gegenwärtigen
Befchlusses dem Großen Rath der Republik Bern
anzuzeigen und die Standessiegel zu übergeben.
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2o. Okt. Gegeben in Unserer Großen Rathsversammlung
Ml. de« 20. Oktober iszi.

Der Amtsschultheiß/

R. von Wattenwyl.
Der Staatsfchreiber/

F. May.


	Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Kantons Bern

